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Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern,
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die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
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das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

inhaltsübersicht

Präambel

i. abschnitt
anwendungsbereich, begriffsbestimmungen
§ 1   Anwendungsbereich
§ 2   Begriffsbestimmungen

ii. abschnitt
allgemeine bestimmungen
§ 3   Allgemeine Grundsätze
§ 4   Informationspflichten, Verbraucherschutz
§ 5   Auskunftsrechte
§ 6   Sorgfaltspflichten
§ 7   Barrierefreiheit
§ 8   Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten
§ 9  Einfügung von Rundfunkwerbung und Teleshopping
§ 10   Sponsoring
§ 11   Gewinnspiele
§ 12   Datenverarbeitung zu journa listischen Zwecken, Medienprivileg
§ 13   Übertragung von Großereignissen

1. unterabschnitt
rundfunk

Dokumentation i/2025
Medienstaatsvertrag

5
MPMP

StaatSvertrag 
zur MODerniSierung Der MeDienOrDnung  
in DeutSchlanD 
in Kraft seit 7. november 2020 
in der Fassung des Fünften Medienänderungsstaatsvertrages 
in Kraft seit 1. Oktober 2024



5
MPMP 4

Dokumentation i/2025
Medienstaatsvertrag

5
MPMP

§ 14   Kurzberichterstattung
§ 15    Europäische Produktionen, Eigen-, Auftrags- und Gemeinschaftspro-

duktionen
§ 16    Auskunftspflicht und zuständige Behörden nach dem Europäischen  

Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen

§ 17   Allgemeine Grundsätze, Zulassungs- und Anmeldefreiheit
§ 18   Informationspflichten und Auskunftsrechte
§ 19   Sorgfaltspflichten
§ 20   Gegendarstellung
§ 21 (aufgehoben)
§ 22   Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele
§ 23   Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken, Medienprivileg
§ 24   Digitale-Dienste-Gesetz, Öffentliche Stellen
§ 25   Notifizierung

iii. abschnitt
besondere bestimmungen für den öffentlich-rechtlichen rundfunk
§ 26   Auftrag
§ 27   Angebote
§ 28   Fernsehprogramme
§ 29   Hörfunkprogramme
§ 30   Telemedienangebote
§ 31  Satzungen, Richtlinien und gemeinsame Maßstäbe, Berichtspflichten, 

Publikumsdialog
§ 31a   Transparenz
§ 31b   Compliance
§ 31c   Gemeinschaftseinrichtungen und Beteiligungsunternehmen
§ 31d   Gremienaufsicht
§ 31e   Interessenkollision
§ 32   Telemedienkonzepte
§ 32a   Einstellung, Überführung und Austausch von Programmen
§ 33   Jugendangebot
§ 34 Funktionsgerechte Finanzausstattung, Grundsatz des Finanzausgleichs
§ 35   Finanzierung
§ 36   Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
§ 37   Berichterstattung der Rechnungshöfe
§ 38   Zulässige Produktplatzierung
§ 39   Dauer der Rundfunkwerbung, Sponsoring
§ 40   Kommerzielle Tätigkeiten
§ 41   Beteiligung an Unternehmen
§ 42   Kontrolle der Beteiligung an Unternehmen
§ 43   Kontrolle der kommerziellen Tätigkeiten
§ 44   Haftung für kommerziell tätige Beteiligungsunternehmen
§ 45   Richtlinien
§ 46   Änderung der Werbung
§ 47   Ausschluss von Teleshopping
§ 48   Versorgungsauftrag
§ 49   Veröffentlichung von Beanstandungen

iv. abschnitt
besondere bestimmungen für den privaten rundfunk
§ 50   Anwendungsbereich
§ 51   Programmgrundsätze

2. unterabschnitt
telemedien

1. unterabschnitt
anwendungsbereich, Programmgrundsätze



5
MPMP 5

Dokumentation i/2025
Medienstaatsvertrag

5
MPMP

§ 52   Grundsatz
§ 53  Erteilung einer Zulassung für Veranstalter von bundesweit ausgerich-

tetem Rundfunk
§ 54   Zulassungsfreie Rundfunkprogramme
§ 55 Grundsätze für das Zulassungsverfahren
§ 56 Auskunftsrechte und Ermittlungsbefugnisse
§ 57 Publizitätspflicht und sonstige Vorlagepflichten
§ 58   Vertraulichkeit

§ 59 Meinungsvielfalt, regionale Fenster
§ 60   Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen
§ 61   Bestimmung der Zuschaueranteile
§ 62 Zurechnung von Programmen
§ 63 Veränderung von Beteiligungsverhältnissen
§ 64   Vielfaltssichernde Maßnahmen
§ 65   Sendezeit für unabhängige Dritte
§ 66 Programmbeirat
§ 67 Richtlinien
§ 68 Sendezeit für Dritte

§ 69   Finanzierung
§ 70   Dauer der Fernsehwerbung
§ 71 Teleshopping-Fenster und Eigenwerbekanäle
§ 72 Satzungen und Richtlinien
§ 73 Ausnahmen für regionale und lokale Fernsehprogramme

v. abschnitt
besondere bestimmungen für einzelne telemedien
§ 74  Werbung, Gewinnspiele
§ 75   Kurzberichterstattung
§ 76   Barrierefreiheit
§ 77   Europäische Produktionen

§ 78  Anwendungsbereich
§ 79 Allgemeine Bestimmungen
§ 80 Signalintegrität, Überlagerungen und Skalierungen
§ 81 Belegung von Medienplattformen
§ 82 Zugang zu Medienplattformen
§ 83  Zugangsbedingungen zu Medienplattformen
§ 84 Auffindbarkeit in Benutzeroberflächen
§ 85   Transparenz
§ 86   Vorlage von Unterlagen, Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde 

für Telekommunikation
§ 87 Bestätigung der Unbedenklichkeit
§ 88   Satzungen, Richtlinien
§ 89 Überprüfungsklausel
§ 90  Bestehende Zulassungen, Zuordnungen, Zuweisungen, Anzeige von 

bestehenden Medienplatt formen oder Benutzeroberflächen

§ 91   Anwendungsbereich
§ 92   Inländischer Zustellungsbevollmächtigter
§ 93   Transparenz
§ 94   Diskriminierungsfreiheit
§ 95   Vorlage von Unterlagen
§ 96   Satzungen und Richtlinien

2. unterabschnitt
zulassung

3. unterabschnitt
Sicherung der Meinungsvielfalt

4. unterabschnitt
Finanzierung, Werbung

1. unterabschnitt
rundfunkähnliche telemedien

2. unterabschnitt
Medienplattformen und 

benutzeroberflächen

3. unterabschnitt
Medienintermediäre



5
MPMP 6

Dokumentation i/2025
Medienstaatsvertrag

5
MPMP

§ 97   Anwendungsbereich
§ 98   Werbung
§ 99   Schlichtungsstelle

§ 99a    Barrierefreiheitsanforderungen, grundlegende Veränderungen und 
unverhältnismäßige Belastungen

§ 99b Konformitätsvermutung, Mitteilungspflichten
§ 99c   Informationspflichten
§ 99d  Verbraucherschutz
§ 99e   Satzungen und Richtlinien, Berichtspflichten

vi. abschnitt
übertragungskapazitäten, Freie verbreitung
§ 100  Grundsatz
§ 101  Zuordnung von drahtlosen Übertragungskapazitäten
§ 102  Zuweisung von drahtlosen Übertragungskapazitäten an private An-

bieter durch die zuständige Landesmedienanstalt
§ 103   Freie Verbreitung

vii. abschnitt
Medienaufsicht
§ 104   Organisation
§ 105   Aufgaben
§ 106   Zuständige Landesmedienanstalt
§ 107 Verfahren bei Zulassung, Zuweisung und Anzeige
§ 108 Rücknahme, Widerruf von Zulassungen und Zuweisungen
§ 109  Maßnahmen bei Rechtsverstößen
§ 110  Vorverfahren
§ 111 Zusammenarbeit mit anderen Behörden
§ 111a Berichtspflichten
§ 112 Finanzierung besonderer Aufgaben
§ 113 Datenschutzaufsicht bei Telemedien

viii. abschnitt
revision, Ordnungswidrigkeiten
§ 114   Revision zum Bundesverwaltungsgericht
§ 115   Ordnungswidrigkeiten

iX. abschnitt
übergangs- und Schlussvorschriften
§ 116   Kündigung
§ 117   Übergangsbestimmung für Produktplatzierungen
§ 118   Übergangsbestimmung für Telemedienkonzepte
§ 119   Übergangsbestimmung für Zulassungen und Anzeigen
§ 120   Übergangsbestimmung zur Bestimmung der Zuschaueranteile
§ 121   Übergangsbestimmung für Benutzeroberflächen
§ 121a   Übergangsbestimmung für Dienste, die den Zugang zu audiovisuel-

len Mediendiensten ermöglichen
§ 122 Regelung für Bayern

4. unterabschnitt
video-Sharing-Dienste

5. unterabschnitt
Dienste, die den zugang zu audiovisuellen 

Mediendiensten ermöglichen



5
MPMP 7

Dokumentation i/2025
Medienstaatsvertrag

5
MPMP

Präambel

Dieser Staatsvertrag der Länder enthält grundlegende Regelungen für die Ver-
anstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von 
Rundfunk und Telemedien in Deutschland. Er trägt der europäischen und tech-
nischen Entwicklung der Medien Rechnung.

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und privater Rundfunk sind der freien indivi-
duellen und öffentlichen Meinungsbildung sowie der Meinungsvielfalt ver-
pflichtet. Beide Säulen des dualen Rundfunksystems müssen in der Lage sein, 
den Anforderungen des nationalen und des internationalen Wettbewerbs zu 
entsprechen. Des Weiteren tragen sie eine Verantwortung, die Grundsätze der 
Nachhaltigkeit zu beachten.

Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind Bestand und Entwicklung zu ge-
währleisten. Dazu gehört seine Teilhabe an allen neuen technischen Möglich-
keiten in der Herstellung und zur Verbreitung sowie die Möglichkeit der Ver-
anstaltung neuer Angebotsformen und Nutzung neuer Verbreitungswege. 
Seine finanziellen Grundlagen einschließlich des dazugehörigen Finanzaus-
gleichs sind zu erhalten und zu sichern.

Den privaten Veranstaltern werden Ausbau und Fortentwicklung eines priva-
ten Rundfunksystems, vor allem in technischer und programmlicher Hinsicht, 
ermöglicht. Dazu sollen ihnen ausreichende Sendekapazitäten zur Verfügung 
gestellt und angemessene Einnahmequellen erschlossen werden.

Die Vermehrung der Medienangebote (Rundfunk und Telemedien) in Europa 
durch die Möglichkeiten der fortschreitenden Digitalisierung stärkt die Infor-
mationsvielfalt und das kulturelle Angebot auch im deutschsprachigen Raum. 
Gleichzeitig bedarf es auch und gerade in einer zunehmend durch das Inter-
net geprägten Medienwelt staatsvertraglicher Leitplanken, die journalistische 
Standards sichern und kommunikative Chancengleichheit fördern. Für die An-
gebote des dualen Rundfunksystems sowie der Presse bedarf es hierbei auch 
Regeln, die den Zugang zu Verbreitungswegen und eine diskriminierungsfreie 
Auffindbarkeit sicherstellen.

Dieser Staatsvertrag dient, neben weiteren Regelungen und Förderungsvor-
haben in Deutschland, der nachhaltigen Unterstützung neuer europäischer 
Film- und Fernsehproduktionen.

Den Landesmedienanstalten obliegt es, unter dem Gesichtspunkt der Gleich-
behandlung privater Veranstalter und Anbieter und der besseren Durchsetz-
barkeit von Entscheidungen verstärkt zusammenzuarbeiten. 

i. abschnitt
anwendungsbereich, begriffsbestimmungen

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbrei-
tung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutsch-
land.

(2) Soweit dieser Staatsvertrag keine anderweitigen Regelungen für die Ver-
anstaltung und Verbreitung von Rundfunk enthält oder solche Regelungen zu-

§ 1  anwendungsbereich
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lässt, sind die für die jeweilige Rundfunkanstalt oder den jeweiligen privaten 
Veranstalter geltenden landesrechtlichen Vorschriften anzuwenden.

(3) Für Fernsehveranstalter gelten dieser Staatsvertrag und die landesrechtli-
chen Vorschriften, wenn sie in Deutschland niedergelassen sind. Ein Fernseh-
veranstalter gilt als in Deutschland niedergelassen, wenn

1.   die Hauptverwaltung in Deutschland liegt und die redaktionellen Entschei-
dungen über das Programm dort getroffen werden,

2.   die Hauptverwaltung in Deutschland liegt und die redaktionellen Entschei-
dungen über das Programm in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union getroffen werden, jedoch

   a)  ein wesentlicher Teil des mit der Durchführung programmbezogener 
Tätigkeiten betrauten Personals in Deutschland tätig ist oder

   b)  ein wesentlicher Teil des mit der Ausübung programmbezogener Tätig-
keiten betrauten Personals sowohl in Deutschland als auch dem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union tätig ist oder

   c)  ein wesentlicher Teil des mit programmbezogenen Tätigkeiten betrauten 
Personals weder in Deutschland noch dem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union tätig ist, aber der Fernsehveranstalter in Deutsch-
land zuerst seine Tätigkeit begonnen hat und eine dauerhafte und tat-
sächliche Verbindung mit der Wirtschaft Deutschlands fortbesteht, oder

3.   die Hauptverwaltung in Deutschland liegt und die redaktionellen Entschei-
dungen über das Programm in einem Drittstaat getroffen werden oder um-
gekehrt und vorausgesetzt, ein wesentlicher Teil des mit der Durchführung 
programmbezogener Tätigkeiten betrauten Personals ist in Deutschland 
tätig.

(4) Für Fernsehveranstalter, sofern sie nicht bereits aufgrund der Niederlas-
sung der Rechtshoheit Deutschlands oder eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union unterliegen, gelten dieser Staatsvertrag und die landes-
rechtlichen Vorschriften auch, wenn sie

1.   eine in Deutschland gelegene Satelliten-Bodenstation für die Aufwärts-
strecke nutzen oder

2.   zwar keine in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gelegene Satel-
liten-Bodenstation für die Aufwärtsstrecke nutzen, aber eine Deutschland 
zugewiesene Übertragungskapazität eines Satelliten nutzen. Liegt keines 
dieser beiden Kriterien vor, gelten dieser Staatsvertrag und die landesrecht-
lichen Vorschriften auch für Fernsehveranstalter, wenn sie in Deutschland 
gemäß den Artikeln 49 bis 55 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (ABl. C 202 vom 7. Juni 2016, S. 47), niedergelassen sind.

(5) Dieser Staatsvertrag und die landesrechtlichen Vorschriften gelten nicht 
für Programme von Fernsehveranstaltern, die

1.   ausschließlich zum Empfang in Drittländern bestimmt sind und
2.   nicht unmittelbar oder mittelbar von der Allgemeinheit mit handelsübli-

chen Verbraucherendgeräten in einem Staat innerhalb des Geltungsbereichs 
der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Me-
diendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. L 95 vom 
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15.4.2010, S. 1), die durch die Richtlinie (EU) 2018/1808 (ABl. L 303 vom 
28.11.2018, S. 69) geändert worden ist, empfangen werden.

(6) Die Bestimmungen des II. und IV. Abschnitts gelten für Teleshoppingkanäle 
nur, sofern dies ausdrücklich bestimmt ist.

(7) Für Anbieter von Telemedien, die zugleich digitale Dienste gemäß § 1 Abs. 4 
Nr. 1 des Digitale-Dienste-Gesetzes sind, gilt dieser Staatsvertrag, wenn sie 
nach den §§ 2 und 3 des Digitale-Dienste-Gesetzes in Deutschland niederge-
lassen sind. Die §§ 2 und 3 des Digitale-Dienste-Gesetzes gelten entsprechend 
für Anbieter von Telemedien im Übrigen.

(8) Abweichend von Absatz 7 gelten für Medienintermediäre, Medienplattfor-
men und Benutzeroberflächen die besonderen Bestimmungen des 2. und 3. 
Unterabschnitts des V. Abschnitts, soweit sie zur Nutzung in Deutschland be-
stimmt sind. Medienintermediäre, Medienplattformen oder Benutzeroberflä-
chen sind dann als zur Nutzung in Deutschland bestimmt anzusehen, wenn 
sie sich in der Gesamtschau, insbesondere durch die verwendete Sprache, die 
angebotenen Inhalte oder Marketingaktivitäten, an Nutzer in Deutschland rich-
ten oder in Deutschland einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Refinanzierung 
erzielen. Für die Zwecke der §§ 97 bis 99 gilt dieser Staatsvertrag für Video- 
Sharing-Dienste im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/13/EU, wenn sie 
nach den §§ 2 und 3 des Digitale-Dienste-Gesetzes in Deutschland niederge-
lassen sind; im Übrigen gilt Satz 1.

(9) Für Vermittlungsdienste im Sinne des Artikels 3 Buchst. g der Verordnung 
(EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 
2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richt-
linie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10. 2022, 
S. 1, L 310 vom 1.12.2022, S. 17) gilt dieser Staatsvertrag, soweit nicht die Ver-
ordnung (EU) 2022/2065 Anwendung findet.

(10) Fernsehveranstalter sind verpflichtet, die nach Landesrecht zuständige 
Stelle über alle Änderungen zu informieren, die die Feststellung der Rechts-
hoheit nach den Absätzen 3 und 4 berühren könnten. Die Landesmedienan-
stalten erstellen eine Liste der der Rechtshoheit Deutschlands unterworfenen 
privaten Fernsehveranstalter, halten die Liste auf dem neuesten Stand und 
geben an, auf welchen der in den Absätzen 3 und 4 genannten Kriterien die 
Rechtshoheit beruht. Sie übermitteln die Liste an die nach § 111a zuständigen 
Behörden.

(1) Rundfunk ist ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst; er ist 
die für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veran-
staltung und Verbreitung von journalistisch-redaktionell gestalteten Angebo-
ten in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans mittels Telekommunika-
tion. Der Begriff schließt Angebote ein, die verschlüsselt verbreitet werden 
oder gegen besonderes Entgelt empfangbar sind. Telemedien sind alle elek-
tronischen Informations- und Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Tele-
kommunikationsdienste nach § 3 Nr. 61 des Telekommunikationsgesetzes sind, 
die ganz in der Übertragung von Signalen bestehen, oder telekommunikati-
onsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 63 des Telekommunikationsgesetzes oder 
Rundfunk nach Satz 1 und 2 sind. 

§ 2  begriffsbestimmungen
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(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist

1.   Rundfunkprogramm eine nach einem Sendeplan zeitlich geordnete Folge 
von Inhalten,

2.   Sendeplan die auf Dauer angelegte, vom Veranstalter bestimmte und vom 
Nutzer nicht veränderbare Festlegung der inhaltlichen und zeitlichen Ab-
folge von Sendungen,

3.   Sendung ein unabhängig von seiner Länge inhaltlich zusammenhängen-
der, geschlossener, zeitlich begrenzter Einzelbestandteil eines Sendeplans 
oder Katalogs,

4.   Vollprogramm ein Rundfunkprogramm mit vielfältigen Inhalten, in wel-
chem Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung einen wesentli-
chen Teil des Gesamtprogramms bilden,

5.   Spartenprogramm ein Rundfunkprogramm mit im Wesentlichen gleich-
artigen Inhalten,

6.   Regionalfensterprogramm ein zeitlich und räumlich begrenztes Rundfunk-
programm mit im wesentlichen regionalen Inhalten im Rahmen eines 
Hauptprogramms,

7.   Werbung jede Äußerung, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förde-
rung des Absatzes von Waren und Dienstleistungen, einschließlich unbe-
weglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, oder des Erscheinungsbilds 
natürlicher oder juristischer Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
nachgehen, dient und gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung 
oder als Eigenwerbung im Rundfunk oder in einem Telemedium aufge-
nommen ist. Werbung ist insbesondere Rundfunkwerbung, Sponsoring, 
Teleshopping und Produktplatzierung; § 8 Abs. 9 und § 22 Abs. 1 Satz 3 
bleiben unberührt,

8.   Rundfunkwerbung jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Ge-
werbes, Handwerks oder freien Berufs, die im Rundfunk von einem öffent-
lich-rechtlichen oder einem privaten Veranstalter oder einer natürlichen 
Person entweder gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder als 
Eigenwerbung gesendet wird, mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder 
die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, 
Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu fördern,

9.   Schleichwerbung die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleis-
tungen, Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder 
eines Erbringers von Dienstleistungen in Sendungen, wenn sie vom Ver-
anstalter absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist und mangels Kenn-
zeichnung die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zweckes dieser 
Erwähnung oder Darstellung irreführen kann. Eine Erwähnung oder Dar-
stellung gilt insbesondere dann als zu Werbezwecken beabsichtigt, wenn 
sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt,

10.  Sponsoring jeder Beitrag einer natürlichen oder juristischen Person oder 
einer Personenvereinigung, die an Rundfunktätigkeiten, der Bereitstellung 
von rundfunkähnlichen Telemedien oder Video-Sharing-Diensten oder an 
der Produktion audiovisueller Werke nicht beteiligt ist, zur direkten oder 
indirekten Finanzierung von Rundfunkprogrammen, rundfunkähnlichen 
Telemedien, Video-Sharing-Diensten, nutzergenerierten Videos oder einer 
Sendung, um den Namen, die Marke, das Erscheinungsbild der Person oder 
Personenvereinigung, ihre Tätigkeit oder ihre Leistungen zu fördern,

11.  Teleshopping die Sendung direkter Angebote an die Öffentlichkeit für den 
Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließ-
lich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt in 
Form von Teleshoppingkanälen, -fenstern und -spots,
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12.  Produktplatzierung jede Form der Werbung, die darin besteht, gegen Ent-
gelt oder eine ähnliche Gegenleistung ein Produkt, eine Dienstleistung 
oder die entsprechende Marke einzubeziehen oder darauf Bezug zu neh-
men, sodass diese innerhalb einer Sendung oder eines nutzergenerierten 
Videos erscheinen. Die kostenlose Bereitstellung von Waren oder Dienst-
leistungen ist Produktplatzierung, sofern die betreffende Ware oder Dienst-
leistung von bedeutendem Wert ist,

13.  rundfunkähnliches Telemedium ein Telemedium mit Inhalten, die nach 
Form und Gestaltung hörfunk- oder fernsehähnlich sind und die aus einem 
von einem Anbieter festgelegten Katalog zum individuellen Abruf zu einem 
vom Nutzer gewählten Zeitpunkt bereitgestellt werden (Audio- und audio-
visuelle Mediendienste auf Abruf); Inhalte sind insbesondere Hörspiele, 
Spielfilme, Serien, Reportagen, Dokumentationen, Unterhaltungs-, Infor-
mations- oder Kindersendungen,

14.  Medienplattform jedes Telemedium, soweit es Rundfunk, rundfunkähn-
liche Telemedien oder Telemedien nach § 19 Abs. 1 zu einem vom Anbie-
ter bestimmten Gesamtangebot zusammenfasst. Die Zusammenfassung 
von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien oder Telemedien nach § 19 
Abs. 1 ist auch die Zusammenfassung von softwarebasierten Anwendun-
gen, welche im Wesentlichen der unmittelbaren Ansteuerung von Rund-
funk, rundfunkähnlichen Telemedien, Telemedien nach § 19 Abs. 1 oder 
Telemedien im Sinne des Satz 1 dienen. Keine Medienplattformen in die-
sem Sinne sind

   a)  Angebote, die analog über eine Kabelanlage verbreitet werden,
   b)  das Gesamtangebot von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien 

oder Telemedien nach § 19 Abs. 1, welches ausschließlich in der in-
haltlichen Verantwortung einer oder mehrerer öffentlich-rechtlicher 
Rundfunkanstalten oder eines privaten Anbieters von Rundfunk, rund-
funkähnlichen Telemedien oder Telemedien nach § 19 Abs. 1 oder von 
Unternehmen, deren Programme ihm nach § 62 zuzurechnen sind, 
stehen; Inhalte aus nach § 59 Abs. 4 aufgenommenen Fensterpro-
grammen oder Drittsendezeiten im Sinne des § 65 sind unschädlich,

15.  Benutzeroberfläche die ein Telemedium, das eine textliche, bildliche oder 
akustische Übersicht über Angebote oder Inhalte einzelner oder mehrerer 
Medienplattformen vermittelt, die der Orientierung dient und unmittel-
bar die Auswahl von Angeboten, Inhalten oder softwarebasierten Anwen-
dungen, welche im Wesentlichen der unmittelbaren Ansteuerung von 
Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien oder Telemedien nach § 19 
Abs. 1 dienen, ermöglicht. Benutzeroberflächen sind insbesondere

   a)  Angebots- oder Programmübersichten einer Medienplattform,
   b)  Angebots- oder Programmübersichten, die nicht zugleich Teil einer 

Medienplattform sind,
   c)  visuelle oder akustische Präsentationen auch gerätegebundener Me-

dienplattformen, sofern sie die Funktion nach Satz 1 erfüllen,
16.  Medienintermediär jedes Telemedium, das auch journalistisch-redaktio-

nelle Angebote Dritter aggregiert, selektiert und allgemein zugänglich prä-
sentiert, ohne diese zu einem Gesamtangebot zusammenzufassen,

17.  Rundfunkveranstalter, wer ein Rundfunkprogramm unter eigener inhalt-
licher Verantwortung anbietet,

18.  Anbieter rundfunkähnlicher Telemedien, wer über die Auswahl der Inhalte 
entscheidet und die inhaltliche Verantwortung trägt,

19.  Anbieter einer Medienplattform, wer die Verantwortung für die Auswahl 
der Angebote einer Medienplattform trägt,
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20.  Anbieter einer Benutzeroberfläche, wer über die Gestaltung der Übersicht 
abschließend entscheidet,

21.  Anbieter eines Medienintermediärs, wer die Verantwortung für die Aggre-
gation, Selektion und allgemein zugängliche Präsentation von Inhalten 
trägt,

22.  Video-Sharing-Dienst ein Telemedium, bei dem der Hauptzweck des 
Dienstes oder eines trennbaren Teils des Dienstes oder eine wesentliche 
Funktion des Dienstes darin besteht, Sendungen mit bewegten Bildern 
oder nutzergenerierte Videos, für die der Diensteanbieter keine redaktio-
nelle Verantwortung trägt, der Allgemeinheit bereitzustellen, wobei der 
Diensteanbieter die Organisation der Sendungen oder der nutzergenerier-
ten Videos, auch mit automatischen Mitteln oder Algorithmen, bestimmt,

23. Video-Sharing-Diensteanbieter, wer einen Video-Sharing-Dienst betreibt, 
24.  nutzergeneriertes Video eine von einem Nutzer erstellte Abfolge von be-

wegten Bildern mit oder ohne Ton, die unabhängig von ihrer Länge einen 
Einzelbestandteil darstellt und die von diesem oder einem anderen Nut-
zer auf einen Video-Sharing-Dienst hochgeladen wird,

25.  unter Information insbesondere Folgendes zu verstehen: Nachrichten und 
Zeitgeschehen, politische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Re-
ligiöses, Sport, Regionales, Gesellschaftliches, Service und Zeitgeschicht-
liches,

26.  unter Bildung insbesondere Folgendes zu verstehen: Wissenschaft und 
Technik, Alltag und Ratgeber, Theologie und Ethik, Tiere und Natur, Gesell-
schaft, Kinder und Jugend, Erziehung, Geschichte und andere Länder,

27.  unter Kultur insbesondere Folgendes zu verstehen: Bühnenstücke, Musik, 
Fernsehspiele, Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, 
Philosophie und Religion, Literatur und Kino,

28.  unter Unterhaltung insbesondere Folgendes zu verstehen: Kabarett und 
Comedy, Filme, Serien, Shows, Talk-Shows, Spiele, Musik,

29.  unter öffentlich-rechtlichen Telemedienangeboten zu verstehen: von den 
in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) und dem 
Deutschlandradio jeweils nach Maßgabe eines nach § 32 Abs. 4 durchge-
führten Verfahrens angebotene Telemedien, die journalistisch-redaktio-
nell veranlasst und journalistisch-redaktionell gestaltet sind, Bild, Ton, Be-
wegtbild, Text und internetspezifische Gestaltungsmittel enthalten können 
und diese miteinander verbinden,

30.  ein barrierefreies Angebot ein Angebot, das für Menschen mit Behinde-
rungen in der allgemein üblichen Weise, bei Nutzung behinderungsbe-
dingt notwendiger Hilfsmittel, nach dem jeweiligen Stand der Technik 
ohne besondere Erschwernis und möglichst ohne fremde Hilfe auffind-
bar, zugänglich und nutzbar ist,

31.  ein Dienst, der den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglicht, 
ein Telemedium, das genutzt wird, um Fernsehprogramme und fernseh-
ähnliche Telemedien sowie alle bereitgestellten Funktionen, die auf die 
Umsetzung von Maßnahmen zurückgehen, die getroffen werden, um diese 
Angebote nach den §§ 7 und 76 zugänglich zu machen, zu ermitteln, aus-
zuwählen, Informationen darüber zu erhalten und diese Angebote anzu-
sehen; einschließlich elektronischer Programmführer.

(3) Kein Rundfunk sind Angebote, die aus Sendungen bestehen, die jeweils 
gegen Einzelentgelt freigeschaltet werden.
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ii. abschnitt
allgemeine bestimmungen

1. unterabschnitt
rundfunk
Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF, 
das Deutschlandradio und alle Veranstalter bundesweit ausgerichteter priva-
ter Rundfunkprogramme haben in ihren Angeboten die Würde des Menschen 
zu achten und zu schützen; die sittlichen und religiösen Überzeugungen der 
Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen dazu beitragen, die Achtung 
vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinun-
gen anderer zu stärken und dürfen dem Abbau von Diskriminierungen gegen-
über Menschen mit Behinderungen nicht entgegenstehen. Weitergehende 
landesrechtliche Anforderungen an die Gestaltung der Angebote sowie § 51 
bleiben unberührt.

(1) Rundfunkveranstalter haben folgende Informationen im Rahmen ihres 
Gesamtangebots leicht, unmittelbar und ständig zugänglich zu machen:

1.  Name und geografische Anschrift,
2.   Angaben, die eine schnelle und unmittelbare Kontaktaufnahme und eine 

effiziente Kommunikation ermöglichen, einschließlich ihrer E-Mail-Adresse 
oder ihrer Webseite,

3.  die zuständige Aufsicht und
4.  den Mitgliedstaat, deren Rechtshoheit sie unterworfen sind.

(2) Mit Ausnahme seiner §§ 2, 9 und 12 gelten die Regelungen des EU-Ver-
braucherschutzdurchführungsgesetzes hinsichtlich der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages zur Umsetzung der Artikel 9, 10, 11 und Artikel 19 bis 26 der 
Richtlinie 2010/13/EU, bei innergemeinschaftlichen Verstößen entsprechend. 
Satz 1 gilt auch für Teleshoppingkanäle.

(1) Rundfunkveranstalter haben gegenüber Behörden ein Recht auf Auskunft. 
Auskünfte können verweigert werden, soweit

1.   durch die Auskunftserteilung die sachgemäße Durchführung eines schwe-
benden Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden 
könnte oder

2.   Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenstehen oder
3.   ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdiges privates Interesse ver-

letzt würde oder
4.    ihr Umfang das zumutbare Maß überschreitet.

(2) Allgemeine Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an Rundfunkver-
anstalter verbieten, sind unzulässig.

(3) Rundfunkveranstalter können von Behörden verlangen, dass sie bei der 
Weitergabe von amtlichen Bekanntmachungen im Verhältnis zu anderen Be-
werbern gleichbehandelt werden.

(1) Berichterstattung und Informationssendungen haben den anerkannten 
journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz virtueller Elemente, zu ent-
sprechen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. Nachrichten sind vor ihrer 

§ 3  allgemeine grundsätze

§ 4  informationspflichten, 
verbraucherschutz

§ 5  auskunftsrechte

§ 6  Sorgfaltspflichten
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Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit 
und Herkunft zu prüfen. Kommentare sind von der Berichterstattung deutlich 
zu trennen und unter Nennung des Verfassers als solche zu kennzeichnen.

(2) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von Rundfunkveranstaltern 
durchgeführt werden, ist ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsentativ sind.

(1) Die Veranstalter nach § 3 Satz 1 sollen über ihr bereits bestehendes Engage-
ment hinaus im Rahmen der technischen und ihrer finanziellen Möglichkeiten 
barrierefreie Angebote aufnehmen und den Umfang solcher Angebote stetig 
und schrittweise ausweiten wobei den Belangen von Menschen mit unter-
schiedlichen Behinderungen Rechnung zu tragen ist.

(2) Die Veranstalter bundesweit ausgerichteter privater Fernsehprogramme 
erstatten der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt, die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF sowie das Deutschland-
radio ihren jeweiligen Aufsichtsgremien mindestens alle drei Jahre gemäß 
Artikel 7 Abs. 2 der Richtlinie 2010/13/EU Bericht über die getroffenen und 
zukünftigen Maßnahmen nach Absatz 1 die Verbindlichkeit der geplanten 
Maßnahmen und die dabei erzielten Fortschritte (Aktionspläne). Die Berichte 
werden anschließend der Europäischen Kommission übermittelt.

(3) Verlautbarungen, die entsprechend den landesrechtlichen Bestimmungen 
über das Verlautbarungsrecht verbreitet werden, sind den Umständen der Ver-
lautbarung entsprechend barrierefrei zu gestalten. Landesrechtliche Regelun-
gen bleiben unberührt.

(1) Werbung darf nicht

1.   die Menschenwürde verletzen,
2.   Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Her-

kunft, Staatsangehörigkeit, Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder 
sexueller Orientierung beinhalten oder fördern,

3.   irreführen oder den Interessen der Verbraucher schaden oder
4.   Verhaltensweisen fördern, die die Gesundheit oder Sicherheit sowie in ho-

hem Maße den Schutz der Umwelt gefährden.

(2) Rundfunkwerbung ist Teil des Programms. Rundfunkwerbung oder Werbe-
treibende dürfen das übrige Programm inhaltlich und redaktionell nicht be-
einflussen. Die Sätze 1 und 2 gelten für Teleshopping-Spots, Teleshopping- 
Fenster und deren Anbieter entsprechend. 
 
(3) Werbung muss als solche leicht erkennbar und vom redaktionellen Inhalt 
unterscheidbar sein. In der Werbung dürfen keine Techniken der unterschwel-
ligen Beeinflussung eingesetzt werden. Auch bei Einsatz neuer Werbetechni-
ken müssen Rundfunkwerbung und Teleshopping dem Medium angemessen 
durch optische oder akustische Mittel oder räumlich eindeutig von anderen 
Sendungsteilen abgesetzt sein. 

(4) Eine Teilbelegung des ausgestrahlten Bildes mit Rundfunkwerbung ist zu-
lässig, wenn die Rundfunkwerbung vom übrigen Programm eindeutig optisch 
getrennt und als solche gekennzeichnet ist. Diese Rundfunkwerbung wird auf 
die Dauer der Spotwerbung nach den §§ 39 und 70 angerechnet. § 9 Abs. 1 gilt 
entsprechend. 

§ 7  barrierefreiheit

§ 8  Werbegrundsätze, 
Kennzeichnungspflichten
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(5) Dauerwerbesendungen sind zulässig, wenn der Werbecharakter erkennbar 
im Vordergrund steht und die Werbung einen wesentlichen Bestandteil der 
Sendung darstellt. Sie müssen zu Beginn als Dauerwerbesendung angekün-
digt und während ihres gesamten Verlaufs als solche gekennzeichnet werden.

(6) Die Einfügung virtueller Werbung in Sendungen ist zulässig, wenn 

1.   am Anfang und am Ende der betreffenden Sendung darauf hingewiesen 
wird und 

2.   durch sie eine am Ort der Übertragung ohnehin bestehende Werbung er-
setzt wird. 

Andere Rechte bleiben unberührt.

(7) Schleichwerbung und Themenplatzierung sowie entsprechende Praktiken 
sind unzulässig. Produktplatzierung ist gestattet, außer in Nachrichtensendun-
gen und Sendungen zur politischen Information, Verbrauchersendungen, Re-
gionalfensterprogrammen nach § 59 Abs. 4, Fensterprogrammen nach § 65, 
Sendungen religiösen Inhalts und Kindersendungen. Sendungen, die Produkt-
platzierung enthalten, müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

1.   die redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit hinsichtlich Inhalt 
und Platzierung im Sendeplan müssen unbeeinträchtigt bleiben, 

2.   die Produktplatzierung darf nicht unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht von 
Waren oder Dienstleistungen anregen, insbesondere nicht durch spezielle 
verkaufsfördernde Hinweise auf diese Waren oder Dienstleistungen, und 

3.   das Produkt darf nicht zu stark herausgestellt werden; dies gilt auch für 
kostenlos zur Verfügung gestellte geringwertige Güter. 

Auf eine Produktplatzierung ist eindeutig hinzuweisen. Sie ist zu Beginn und 
zum Ende einer Sendung sowie bei deren Fortsetzung nach einer Werbeunter-
brechung oder im Hörfunk durch einen gleichwertigen Hinweis angemessen 
zu kennzeichnen. Die Kennzeichnungspflicht entfällt für Sendungen, die nicht 
vom Veranstalter selbst oder von einem mit dem Veranstalter verbundenen 
Unternehmen produziert oder in Auftrag gegeben worden sind, wenn nicht mit 
zumutbarem Aufwand ermittelbar ist, ob Produktplatzierung enthalten ist; 
hierauf ist hinzuweisen. Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und die Landesmedienanstalten legen eine einheitliche 
Kennzeichnung fest.

(8) In der Fernsehwerbung und beim Teleshopping im Fernsehen dürfen keine 
Personen auftreten, die regelmäßig Nachrichtensendungen oder Sendungen 
zum politischen Zeitgeschehen vorstellen.

(9) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig. 
Unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von Spen-
denaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne von 
Satz 1. § 68 bleibt unberührt. 

(10) Werbung für alkoholische Getränke darf den übermäßigen Genuss solcher 
Getränke nicht fördern. 
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(11) Die nichtbundesweite Verbreitung von Rundfunkwerbung oder anderen 
Inhalten in einem bundesweit ausgerichteten oder zur bundesweiten Verbrei-
tung beauftragten oder zugelassenen Programm ist nur zulässig, wenn und 
soweit das Recht des Landes, in dem die nichtbundesweite Verbreitung erfolgt, 
dies gestattet. Die nichtbundesweit verbreitete Rundfunkwerbung oder andere 
Inhalte privater Veranstalter bedürfen einer gesonderten landesrechtlichen Zu-
lassung; diese kann von gesetzlich zu bestimmenden inhaltlichen Vorausset-
zungen abhängig gemacht werden. 

(12) Die Absätze 1 bis 11 gelten auch für Teleshoppingkanäle.

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen 
nicht durch Rundfunkwerbung oder Teleshopping unterbrochen werden.

(2) Einzeln gesendete Werbe- und Teleshopping-Spots im Fernsehen müssen 
die Ausnahme bleiben; dies gilt nicht bei der Übertragung von Sportveran-
staltungen. Die Einfügung von Werbe- oder Teleshopping-Spots im Fernsehen 
darf den Zusammenhang von Sendungen unter Berücksichtigung der natürli-
chen Sendeunterbrechungen sowie der Dauer und der Art der Sendung nicht 
beeinträchtigen noch die Rechte von Rechteinhabern verletzen. 

(3) Filme mit Ausnahme von Serien, Reihen und Dokumentarfilmen sowie Kino-
filme und Nachrichtensendungen dürfen für jeden programmierten Zeitraum 
von mindestens 30 Minuten einmal für Fernsehwerbung oder Teleshopping 
unterbrochen werden. 

(4) Richten sich Rundfunkwerbung oder Teleshopping in einem Fernsehpro-
gramm eigens und häufig an Zuschauer eines anderen Staates, der das Euro-
päische Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen ratifiziert 
hat und nicht Mitglied der Europäischen Union ist, dürfen die für die Fernseh-
werbung oder das Teleshopping dort geltenden Vorschriften nicht umgangen 
werden. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften dieses Staatsvertrages über die 
Rundfunkwerbung oder das Teleshopping strenger sind als jene Vorschriften, 
die in dem betreffenden Staat gelten, ferner nicht, wenn mit dem betroffenen 
Staat Übereinkünfte auf diesem Gebiet geschlossen wurden.

(1) Auf das Bestehen einer Sponsoring-Vereinbarung muss eindeutig hinge-
wiesen werden; bei Sendungen, die ganz oder teilweise gesponsert werden, 
muss zu Beginn oder am Ende auf die Finanzierung durch den Sponsor in ver-
tretbarer Kürze und in angemessener Weise deutlich hingewiesen werden; der 
Hinweis ist in diesem Rahmen auch durch Bewegtbild möglich. Neben oder 
anstelle des Namens des Sponsors kann auch dessen Firmenemblem oder eine 
Marke, ein anderes Symbol des Sponsors, ein Hinweis auf seine Produkte oder 
Dienstleistungen oder ein entsprechendes unterscheidungskräftiges Zeichen 
eingeblendet werden.

(2) Der Inhalt eines gesponserten Rundfunkprogramms oder einer gesponser-
ten Sendung und der Programmplatz einer Sendung dürfen vom Sponsor nicht 
in der Weise beeinflusst werden, dass die redaktionelle Verantwortung und 
Unabhängigkeit des Rundfunkveranstalters beeinträchtigt werden.

§ 9  einfügung von rundfunkwerbung  
und teleshopping

§ 10  Sponsoring
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(3) Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum Verkauf, zum Kauf oder zur 
Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder Dienstleistungen des Sponsors oder 
eines Dritten, vor allem durch entsprechende besondere Hinweise, anregen.

(4) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen 
nicht gesponsert werden. In Kindersendungen und Sendungen religiösen In-
halts ist das Zeigen von Sponsorenlogos untersagt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Teleshoppingkanäle.

(6) § 8 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 8 bis 10 gilt entsprechend.

(1) Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele sind zulässig. Sie unterliegen 
dem Gebot der Transparenz und des Teilnehmerschutzes. Sie dürfen nicht irre-
führen und den Interessen der Teilnehmer nicht schaden. Insbesondere ist im 
Programm über die Kosten der Teilnahme, die Teilnahmeberechtigung, die 
Spielgestaltung sowie über die Auflösung der gestellten Aufgabe zu informie-
ren. Die Belange des Jugendschutzes sind zu wahren. Für die Teilnahme darf 
nur ein Entgelt bis zu 0,50 Euro verlangt werden; § 35 Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Der Veranstalter hat der für die Aufsicht zuständigen Stelle auf Verlangen 
alle Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, die zur Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Durchführung der Gewinnspielsendungen und Gewinn-
spiele erforderlich sind.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Teleshoppingkanäle.

(1) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF, das Deutschlandradio oder private Rundfunkveranstalter personen-
bezogene Daten zu journalistischen Zwecken verarbeiten, ist es den hiermit 
befassten Personen untersagt, diese personenbezogenen Daten zu anderen 
Zwecken zu verarbeiten (Datengeheimnis). Diese Personen sind bei der Auf-
nahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datenge-
heimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. Im Übrigen finden 
für die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken von der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) außer den Kapiteln I, VIII, X und XI 
nur die Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f in Verbindung mit Abs. 2, Artikel 24 und Arti-
kel 32 Anwendung. Artikel 82 und 83 der Verordnung (EU) 2016/679 gelten mit 
der Maßgabe, dass nur für eine Verletzung des Datengeheimnisses gemäß 
den Sätzen 1 bis 3 sowie für unzureichende Maßnahmen nach Artikel 5 Abs. 1 
Buchst. f, Artikel 24 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 gehaftet wird. Die 
Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die zu den in Satz 1 genannten Stellen 
gehörenden Hilfs- und Beteiligungsunternehmen. Die in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschlandradio und 
andere Rundfunkveranstalter sowie ihre Verbände und Vereinigungen können 
sich Verhaltenskodizes geben, die in einem transparenten Verfahren erlassen 
und veröffentlicht werden. Den betroffenen Personen stehen nur die in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Rechte zu.

§ 11  gewinnspiele

§ 12  Datenverarbeitung zu journa-
listischen zwecken, Medienprivileg



5
MPMP 18

Dokumentation i/2025
Medienstaatsvertrag

5
MPMP

(2) Führt die journalistische Verarbeitung personenbezogener Daten zur Ver-
breitung von Gegendarstellungen der betroffenen Person oder zu Verpflich-
tungserklärungen, Beschlüssen oder Urteilen über die Unterlassung der Ver-
breitung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten, so sind diese Gegen- 
 darstellungen, Verpflichtungserklärungen und Widerrufe zu den gespeicherten 
Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Da-
ten selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam mit diesen zu 
übermitteln.

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Persönlichkeitsrecht 
beeinträchtigt, kann die betroffene Person Auskunft über die der Berichter-
stattung zugrunde liegenden, zu ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 
Die Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Betei-
ligten verweigert werden, soweit

1.   aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Ver-
breitung von Rundfunksendungen mitwirken oder mitgewirkt haben, ge-
schlossen werden kann,

2.   aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers von 
Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil ge-
schlossen werden kann oder

3.   durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangten Daten die 
journalistische Aufgabe durch Ausforschung des Informationsbestandes 
beeinträchtigt würde.

Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichtigung unrichtiger perso-
nenbezogener Daten im Datensatz oder die Hinzufügung einer eigenen Dar-
stellung von angemessenem Umfang verlangen. Die weitere Speicherung der 
personenbezogenen Daten ist rechtmäßig, wenn dies für die Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information oder zur Wahrnehmung 
berechtigter Interessen erforderlich ist.

(4) Für die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF, das Deutschlandradio und private Rundfunkveranstalter sowie zu 
diesen gehörende Beteiligungs- und Hilfsunternehmen wird die Aufsicht über 
die Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch 
Landesrecht bestimmt. Regelungen dieses Staatsvertrages bleiben unberührt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Teleshoppingkanäle.

(1) Die Ausstrahlung im Fernsehen von Ereignissen von erheblicher gesellschaft-
licher Bedeutung (Großereignisse) in Deutschland verschlüsselt und gegen be-
sonderes Entgelt ist nur zulässig, wenn der Fernsehveranstalter selbst oder ein 
Dritter zu angemessenen Bedingungen ermöglicht, dass das Ereignis zumin-
dest in einem frei empfangbaren und allgemein zugänglichen Fernsehpro-
gramm in Deutschland zeitgleich oder, sofern wegen parallel laufender Einzel-
ereignisse nicht möglich, geringfügig zeitversetzt ausgestrahlt werden kann. 
Besteht keine Einigkeit über die Angemessenheit der Bedingungen, sollen die 
Parteien rechtzeitig vor dem Ereignis ein schiedsrichterliches Verfahren nach 
den §§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung vereinbaren; kommt die Vereinbarung 
eines schiedsrichterlichen Verfahrens aus Gründen, die der Fernsehveranstal-
ter oder der Dritte zu vertreten haben, nicht zustande, gilt die Übertragung nach 
Satz 1 als nicht zu angemessenen Bedingungen ermöglicht. Als allgemein zu-

§ 13  übertragung von großereignissen
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gängliches Fernsehprogramm gilt nur ein Programm, das in mehr als zwei Drit-
tel der Haushalte tatsächlich empfangbar ist.

(2) Großereignisse im Sinne dieser Bestimmung sind:

1.   Olympische Sommer- und Winterspiele,
2.   bei Fußball-Europa- und -Weltmeisterschaften alle Spiele mit deutscher 

Beteiligung sowie unabhängig von einer deutschen Beteiligung das Eröff-
nungsspiel, die Halbfinalspiele und das Endspiel,

3.   die Halbfinalspiele und das Endspiel um den Vereinspokal des Deutschen 
Fußball-Bundes,

4.   Heim- und Auswärtsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft,
5.   Endspiele der europäischen Vereinsmeisterschaften im Fußball (Champions 

League, Europa League) bei deutscher Beteiligung.

Bei Großereignissen, die aus mehreren Einzelereignissen bestehen, gilt jedes 
Einzelereignis als Großereignis. Die Aufnahme oder Herausnahme von Ereig-
nissen in diese Bestimmung ist nur durch Staatsvertrag aller Länder zulässig.

(3) Teilt ein Mitgliedstaat der Europäischen Union seine Bestimmungen über 
die Ausstrahlung von Großereignissen nach Artikel 14 Abs. 2 der Richtlinie 
2010/13/EU der Europäischen Kommission mit und erhebt die Kommission 
nicht binnen drei Monaten seit der Mitteilung Einwände und werden die Be-
stimmungen des betreffenden Mitgliedstaates im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht, ist die Ausstrahlung von Großereignissen verschlüsselt 
und gegen Entgelt für diesen Mitgliedstaat nur zulässig, wenn der Fernseh-
veranstalter nach den im Amtsblatt veröffentlichten Bestimmungen des be-
treffenden Mitgliedstaates eine Übertragung in einem frei zugänglichen Pro-
gramm ermöglicht. 

(4) Sind Bestimmungen eines Staates, der das Europäische Übereinkommen 
über das grenzüberschreitende Fernsehen in der Fassung des Änderungs-
protokolls vom 9. September 1998 ratifiziert hat, nach dem Verfahren nach 
Artikel 9a Abs. 3 des Übereinkommens veröffentlicht, gilt diese Regelung für 
Veranstalter in Deutschland nach Maßgabe des Satzes 4, es sei denn, die Re-
gierungschefinnen und Regierungschefs der Länder versagen der Regelung 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten durch einstimmigen Beschluss die 
Anerkennung. Die Anerkennung kann nur versagt werden, wenn die Bestim-
mungen des betreffenden Staates gegen das Grundgesetz oder die Europäische 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten verstoßen. 
Die für Veranstalter in Deutschland nach dem vorbezeichneten Verfahren gel-
tenden Bestimmungen sind in den amtlichen Veröffentlichungsblättern der 
Länder bekannt zu machen. Mit dem Tag der letzten Bekanntmachung in den 
Veröffentlichungsblättern der Länder ist die Ausstrahlung von Großereignissen 
verschlüsselt und gegen Entgelt für diesen betreffenden Staat nur zulässig, 
wenn der Fernsehveranstalter nach den veröffentlichten Bestimmungen des 
betreffenden Staates eine Übertragung dort in einem frei zugänglichen Pro-
gramm ermöglicht.

(5) Verstößt ein Veranstalter gegen die Bestimmungen der Absätze 3 und 4, 
kann die Zulassung widerrufen werden. Statt des Widerrufs kann die Zulas-
sung mit Nebenbestimmungen versehen werden, soweit dies ausreicht, den 
Verstoß zu beseitigen.
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(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen 
und Ereignisse, die öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informations-
interesse sind, steht jedem in Europa zugelassenen Fernsehveranstalter zu 
eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis zum Zugang, 
zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung 
zu einem einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen 
der Absätze 2 bis 12 ein.

(2) Anderweitige gesetzliche Bestimmungen, insbesondere solche des Urhe-
berrechts und des Persönlichkeitsschutzes, bleiben unberührt.

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Ein-
richtungen mit entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine An-
wendung.

(4) Die unentgeltliche Kurzberichterstattung ist auf eine dem Anlass entspre-
chende nachrichtenmäßige Kurzberichterstattung beschränkt. Die zulässige 
Dauer bemisst sich nach der Länge der Zeit, die notwendig ist, um den nach-
richtenmäßigen Informationsgehalt der Veranstaltung oder des Ereignisses 
zu vermitteln. Bei kurzfristig und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltun-
gen vergleichbarer Art beträgt die Obergrenze der Dauer in der Regel einein-
halb Minuten. Werden Kurzberichte über Veranstaltungen vergleichbarer Art 
zusammengefasst, muss auch in dieser Zusammenfassung der nachrichten-
mäßige Charakter gewahrt bleiben.

(5) Das Recht auf Kurzberichterstattung muss so ausgeübt werden, dass ver-
meidbare Störungen der Veranstaltung oder des Ereignisses unterbleiben. Der 
Veranstalter kann die Übertragung oder die Aufzeichnung einschränken oder 
ausschließen, wenn anzunehmen ist, dass sonst die Durchführung der Veran-
staltung infrage gestellt oder das sittliche Empfinden der Veranstaltungs-
teilnehmer gröblich verletzt würde. Das Recht auf Kurzberichterstattung ist 
ausgeschlossen, wenn Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ent-
gegenstehen und diese das öffentliche Interesse an der Information überwie-
gen. Unberührt bleibt im Übrigen das Recht des Veranstalters, die Übertragung 
oder die Aufzeichnung der Veranstaltung insgesamt auszuschließen.

(6) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung kann der Veran-
stalter das allgemein vorgesehene Eintrittsgeld verlangen; im Übrigen ist ihm 
Ersatz seiner notwendigen Aufwendungen zu leisten, die durch die Ausübung 
des Rechts entstehen.

(7) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung über berufsmäßig 
durchgeführte Veranstaltungen kann der Veranstalter ein dem Charakter der 
Kurzberichterstattung entsprechendes billiges Entgelt verlangen. Wird über 
die Höhe des Entgelts keine Einigkeit erzielt, soll ein schiedsrichterliches Ver-
fahren nach den §§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung vereinbart werden. Das 
Fehlen einer Vereinbarung über die Höhe des Entgelts oder über die Durch-
führung eines schiedsrichterlichen Verfahrens steht der Ausübung des Rechts 
auf Kurzberichterstattung nicht entgegen; dasselbe gilt für einen bereits an-
hängigen Rechtsstreit über die Höhe des Entgelts.

(8) Die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung setzt eine Anmeldung 
des Fernsehveranstalters bis spätestens zehn Tage vor Beginn der Veranstal-

§ 14  Kurzberichterstattung
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tung beim Veranstalter voraus. Dieser hat spätestens fünf Tage vor dem Be-
ginn der Veranstaltung den anmeldenden Fernsehveranstaltern mitzuteilen, 
ob genügend räumliche und technische Möglichkeiten für eine Übertragung 
oder Aufzeichnung bestehen. Bei kurzfristigen Veranstaltungen und bei Ereig-
nissen haben die Anmeldungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erfolgen.

(9) Reichen die räumlichen und technischen Gegebenheiten für eine Berück-
sichtigung aller Anmeldungen nicht aus, haben zunächst die Fernsehveran-
stalter Vorrang, die vertragliche Vereinbarungen mit dem Veranstalter oder 
dem Träger des Ereignisses geschlossen haben. Darüber hinaus steht dem 
Veranstalter oder dem Träger des Ereignisses ein Auswahlrecht zu. Dabei sind 
zunächst solche Fernsehveranstalter zu berücksichtigen, die eine umfassende 
Versorgung des Landes sicherstellen, in dem die Veranstaltung oder das Ereig-
nis stattfindet.

(10) Fernsehveranstalter, die die Kurzberichterstattung wahrnehmen, sind ver-
pflichtet, das Signal und die Aufzeichnung unmittelbar denjenigen Fernseh-
veranstaltern gegen Ersatz der angemessenen Aufwendungen zur Verfügung 
zu stellen, die nicht zugelassen werden konnten.

(11) Trifft der Veranstalter oder der Träger eines Ereignisses eine vertragliche 
Vereinbarung mit einem Fernsehveranstalter über eine Berichterstattung, hat 
er dafür Sorge zu tragen, dass mindestens ein anderer Fernsehveranstalter eine 
Kurzberichterstattung wahrnehmen kann.

(12) Die für die Kurzberichterstattung nicht verwerteten Teile sind spätestens 
drei Monate nach Beendigung der Veranstaltung oder des Ereignisses zu ver-
nichten; die Vernichtung ist dem betreffenden Veranstalter oder Träger des 
Ereignisses schriftlich mitzuteilen. Die Frist wird durch die Ausübung berech-
tigter Interessen Dritter unterbrochen.

(1) Die Fernsehveranstalter tragen zur Sicherung von deutschen und europä-
ischen Film- und Fernsehproduktionen als Kulturgut sowie als Teil des audio-
visuellen Erbes bei.

(2) Zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und europäischen Raum 
und zur Förderung von europäischen Film- und Fernsehproduktionen sollen die 
Fernsehveranstalter den Hauptteil ihrer insgesamt für Spielfilme, Fernsehspiele, 
Serien, Dokumentarsendungen und vergleichbare Produktionen vorgesehenen 
Sendezeit europäischen Werken entsprechend dem europäischen Recht vorbe-
halten.

(3) Fernsehvollprogramme sollen einen wesentlichen Anteil an Eigenproduk-
tionen sowie Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen aus dem deutschspra-
chigen und europäischen Raum enthalten. Das gleiche gilt für Fernsehsparten-
programme, soweit dies nach ihren inhaltlichen Schwerpunkten möglich ist.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio sind verpflichtet, den nach § 111a zuständi-
gen Behörden die zur Berichterstattung nach Artikel 16 Abs. 3 der Richtlinie 
2010/13/EU erforderlichen Informationen und Unterlagen auf Verlangen zur 
Verfügung zu stellen. Gleiches gilt für nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichtete 
private Fernsehveranstalter, die auf Verlangen die Informationen und Unter-

§ 15  europäische Produktionen, eigen-, 
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lagen der zuständigen Landesmedienanstalt zur Verfügung zu stellen haben. 
Diese leitet die Informationen und Unterlagen an die nach § 111a zuständigen 
Behörden weiter.

(5) Im Rahmen seines Programmauftrages und unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk zur qualitativen und quantitativen Sicherung seiner Programmbe-
schaffung berechtigt, sich an Filmförderungen zu beteiligen, ohne dass unmit-
telbar eine Gegenleistung erfolgen muss. Weitere landesrechtliche Regelungen 
bleiben unberührt.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio sind verpflichtet, der nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde gemäß Artikel 6 Abs. 2 des Europäischen Übereinkommens 
über das grenzüberschreitende Fernsehen die dort aufgeführten Informatio-
nen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. Gleiches gilt für private Fernseh-
veranstalter, die auf Verlangen die Informationen der zuständigen Landesme-
dienanstalt zur Verfügung zu stellen haben. Diese leitet die Informationen an 
ihre rechtsaufsichtsführende Behörde weiter.

(2) Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bestimmen durch 
Beschluss eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten Behörden, welche die 
Aufgaben nach Artikel 19 Abs. 2 und 3 des Europäischen Übereinkommens 
über das grenzüberschreitende Fernsehen wahrnehmen. Diesen Behörden sind 
zur Durchführung ihrer Aufgaben alle erforderlichen Informationen durch die 
zuständigen Behörden der einzelnen Länder zu übermitteln.

2. unterabschnitt
telemedien
Telemedien sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und anmeldefrei. Für die 
Angebote gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Vorschriften der allgemei-
nen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen 
Ehre sind einzuhalten. 

(1) Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönlichen oder fami-
liären Zwecken dienen, haben folgende Informationen leicht erkennbar, unmit-
telbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten:

1.    Name und Anschrift sowie
2.    bei juristischen Personen auch Name und Anschrift des Vertretungsbe-

rechtigten.

(2) Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Ange-
boten, in denen insbesondere vollständig oder teilweise Inhalte periodischer 
Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiedergegeben werden, haben zusätzlich 
zu den Angaben nach den §§ 5 und 6 des Digitale-Dienste-Gesetzes einen Ver-
antwortlichen mit Angabe des Namens und der Anschrift zu benennen. Wer-
den mehrere Verantwortliche benannt, ist kenntlich zu machen, für welchen Teil 
des Dienstes der jeweils Benannte verantwortlich ist. Als Verantwortlicher 
darf nur benannt werden, wer

1.   seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat,
2.    die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht durch Richterspruch 

verloren hat,
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3.    unbeschränkt geschäftsfähig ist und
4.    unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann.

Satz 3 Nr. 3 und 4 gilt nicht für Jugendliche, die Telemedien verantworten, die 
für Jugendliche bestimmt sind.

(3) Anbieter von Telemedien in sozialen Netzwerken sind verpflichtet, bei mit-
tels eines Computerprogramms automatisiert erstellten Inhalten oder Mittei-
lungen den Umstand der Automatisierung kenntlich zu machen, sofern das 
hierfür verwandte Nutzerkonto seinem äußeren Erscheinungsbild nach für die 
Nutzung durch natürliche Personen bereitgestellt wurde. Dem Inhalt oder der 
Mitteilung ist der Hinweis gut lesbar bei- oder voranzustellen, dass dieser oder 
diese unter Einsatz eines das Nutzerkonto steuernden Computerprogrammes 
automatisiert erstellt und versandt wurde. Ein Erstellen im Sinne dieser Vor-
schrift liegt nicht nur vor, wenn Inhalte und Mitteilungen unmittelbar vor dem 
Versenden automatisiert generiert werden, sondern auch, wenn bei dem Ver-
sand automatisiert auf einen vorgefertigten Inhalt oder eine vorprogrammierte 
Mitteilung zurückgegriffen wird.

(4) Für Anbieter von Telemedien nach Absatz 2 Satz 1 gilt § 5 entsprechend.

(1) Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in denen 
insbesondere vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse 
in Text oder Bild wiedergegeben werden, haben den anerkannten journalisti-
schen Grundsätzen zu entsprechen. Gleiches gilt für andere geschäftsmäßig 
angebotene, journalistisch-redaktionell gestaltete Telemedien, in denen regel-
mäßig Nachrichten oder politische Informationen enthalten sind und die nicht 
unter Satz 1 fallen. Nachrichten sind vom Anbieter vor ihrer Verbreitung mit 
der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahr-
heit zu prüfen. 

(2) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von Anbietern von Tele-
medien durchgeführt werden, ist ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsenta-
tiv sind.

(3) Anbieter nach Absatz 1 Satz 2, die nicht der Selbstregulierung durch den 
Pressekodex und der Beschwerdeordnung des Deutschen Presserates unter-
liegen, können sich einer nach den Absätzen 4 bis 8 anerkannten Einrichtung 
der Freiwilligen Selbstkontrolle anschließen. Anerkannte Einrichtungen der Frei-
willigen Selbstkontrolle überprüfen die Einhaltung der Pflichten nach den Ab-
sätzen 1 und 2 bei den ihnen angeschlossenen Anbietern. Sie sind verpflichtet, 
gemäß ihrer Verfahrensordnung nach Absatz 4 Nr. 4 Beschwerden über die 
ihnen angeschlossenen Anbieter unverzüglich nachzugehen.

(4) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne 
des Absatzes 3 anzuerkennen, wenn

1.    die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer benannten Prüfer gewährleistet 
ist und dabei auch Vertreter aus gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigt 
sind, die sich in besonderer Weise mit Fragen des Journalismus befassen,

2.    eine sachgerechte Ausstattung sichergestellt ist,
3.    Vorgaben für die Entscheidungen der Prüfer bestehen, die in der Spruch-

praxis die Einhaltung der Vorgaben der Absätze 1 und 2 zu gewährleisten 
geeignet sind,

§ 19  Sorgfaltspflichten
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4.    eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang und Ablauf der Prüfung 
sowie mögliche Sanktionen regelt und die Möglichkeit der Überprüfung von 
Entscheidungen vorsieht,

5.    gewährleistet ist, dass die betroffenen Anbieter vor einer Entscheidung ge-
hört werden, die Entscheidung schriftlich begründet und den Beteiligten 
mitgeteilt wird, 

6.  eine Beschwerdestelle eingerichtet ist und
7.    die Einrichtung für den Beitritt weiterer Anbieter offensteht.

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung trifft die zuständige Landesmedien-
anstalt.

(6) Die Anerkennung kann ganz oder teilweise widerrufen oder mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden, wenn die Voraussetzungen für die Anerken-
nung nachträglich entfallen sind oder die Spruchpraxis der Einrichtung nicht 
mit den Bestimmungen dieses Staatsvertrages übereinstimmt. Eine Entschä-
digung für Vermögensnachteile durch den Widerruf der Anerkennung wird 
nicht gewährt.

(7) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle sollen sich 
über die Anwendung der Absätze 1 und 2 abstimmen.

(8) Die zuständige Landesmedienanstalt kann Entscheidungen einer aner-
kannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle, die die Grenzen des Be-
urteilungsspielraums überschreiten, beanstanden und ihre Aufhebung verlan-
gen. Kommt eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ihren 
Aufgaben und Pflichten nicht nach, kann die zuständige Landesmedienanstalt 
verlangen, dass sie diese erfüllt. Eine Entschädigung für hierdurch entstehende 
Vermögensnachteile wird nicht gewährt.

(1) Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Ange-
boten, in denen insbesondere vollständig oder teilweise Inhalte periodischer 
Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiedergegeben werden, sind verpflichtet, 
unverzüglich eine Gegendarstellung der Person oder Stelle, die durch eine in 
ihrem Angebot aufgestellte Tatsachenbehauptung betroffen ist, ohne Kosten 
für den Betroffenen in ihr Angebot ohne zusätzliches Abrufentgelt aufzuneh-
men. Die Gegendarstellung ist ohne Einschaltungen und Weglassungen in 
gleicher Aufmachung wie die Tatsachenbehauptung anzubieten. Die Gegen-
darstellung ist so lange wie die Tatsachenbehauptung in unmittelbarer Ver-
knüpfung mit ihr anzubieten. Wird die Tatsachenbehauptung nicht mehr an-
geboten oder endet das Angebot vor Aufnahme der Gegendarstellung, ist die 
Gegendarstellung an vergleichbarer Stelle so lange anzubieten, wie die ur-
sprünglich angebotene Tatsachenbehauptung. Eine Erwiderung auf die Gegen-
darstellung muss sich auf tatsächliche Angaben beschränken und darf nicht 
unmittelbar mit der Gegendarstellung verknüpft werden.

(2) Eine Verpflichtung zur Aufnahme der Gegendarstellung gemäß Absatz 1 
besteht nicht, wenn

1.    der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Gegendarstellung hat,
2.    der Umfang der Gegendarstellung unangemessen über den der beanstan-

deten Tatsachenbehauptung hinausgeht,
3.    die Gegendarstellung sich nicht auf tatsächliche Angaben beschränkt oder 

einen strafbaren Inhalt hat oder

§ 20  gegendarstellung
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4.    die Gegendarstellung nicht unverzüglich, spätestens sechs Wochen nach 
dem letzten Tage des Angebots des beanstandeten Textes, jedenfalls jedoch 
drei Monate nach der erstmaligen Einstellung des Angebots, dem in An-
spruch genommenen Anbieter schriftlich und von dem Betroffenen oder 
seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet zugeht.

(3) Für die Durchsetzung des vergeblich geltend gemachten Gegendarstel-
lungsanspruchs ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Auf dieses Verfahren 
sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung entsprechend anzuwenden. Eine Gefährdung 
des Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfahren zur 
Hauptsache findet nicht statt.

(4) Eine Verpflichtung zur Gegendarstellung besteht nicht für wahrheitsge-
treue Berichte über öffentliche Sitzungen der übernationalen parlamentari-
schen Organe, der gesetzgebenden Organe des Bundes und der Länder sowie 
derjenigen Organe und Stellen, bei denen das jeweilige Landespressegesetz 
eine presserechtliche Gegendarstellung ausschließt.

(1) Werbung muss als solche klar erkennbar und vom übrigen Inhalt der Ange-
bote eindeutig getrennt sein. In der Werbung dürfen keine unterschwelligen 
Techniken eingesetzt werden. Bei Werbung politischer, weltanschaulicher oder 
religiöser Art muss auf den Werbetreibenden oder Auftraggeber in angemes-
sener Weise deutlich hingewiesen werden; § 10 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Für Sponsoring bei Fernsehtext gilt § 10 entsprechend.

(3) Für Gewinnspiele in Telemedien nach § 19 Abs. 1 gilt § 11 entsprechend.

(1) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, das ZDF, das Deutschlandradio, private Rundfunkveranstalter oder Un-
ternehmen und Hilfsunternehmen der Presse als Anbieter von Telemedien 
personenbezogene Daten zu journalistischen Zwecken verarbeiten, ist es den 
hiermit befassten Personen untersagt, diese personenbezogenen Daten zu 
anderen Zwecken zu verarbeiten (Datengeheimnis). Diese Personen sind bei 
der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das 
Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. Im Übri-
gen finden für die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken außer den 
Kapiteln I, VIII, X und XI der Verordnung (EU) 2016/679 nur die Artikel 5 Abs. 1 
Buchst. f in Verbindung mit Abs. 2, Artikel 24 und Artikel 32 der Verordnung 
(EU) 2016/679 Anwendung. Artikel 82 und 83 der Verordnung (EU) 2016/679 
gelten mit der Maßgabe, dass nur für eine Verletzung des Datengeheimnisses 
gemäß den Sätzen 1 bis 3 sowie für unzureichende Maßnahmen nach Artikel 5 
Abs. 1 Buchst. f, Artikel 24 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 gehaftet wird. 
Kapitel VIII der Verordnung (EU) 2016/679 findet keine Anwendung, soweit 
Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungsunternehmen der Presse der Selbstre-
gulierung durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung des Deutschen 
Presserates unterliegen. Die Sätze 1 bis 6 gelten entsprechend für die zu den 
in Satz 1 genannten Stellen gehörenden Hilfs- und Beteiligungsunternehmen. 
Den betroffenen Personen stehen nur die in den Absätzen 2 und 3 genannten 
Rechte zu.

§ 21  (aufgehoben)

§ 22  Werbung, Sponsoring, gewinnspiele

§ 23  Datenverarbeitung  
zu journalistischen zwecken,

Medienprivileg
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(2) Werden personenbezogene Daten von einem Anbieter von Telemedien zu 
journalistischen Zwecken gespeichert, verändert, übermittelt, gesperrt oder 
gelöscht und wird die betroffene Person dadurch in ihrem Persönlichkeits-
recht beeinträchtigt, kann sie Auskunft über die zugrunde liegenden, zu ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung 
der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit

1.    aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder 
Verbreitung mitgewirkt haben, geschlossen werden kann,

2.    aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers von 
Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlos-
sen werden kann oder

3.    durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangten Daten die jour-
nalistische Aufgabe des Anbieters durch Ausforschung des Informations-
bestandes beeinträchtigt würde.

Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichtigung unrichtiger perso-
nenbezogener Daten im Datensatz oder die Hinzufügung einer eigenen Dar-
stellung von angemessenem Umfang verlangen. Die weitere Speicherung der 
personenbezogenen Daten ist rechtmäßig, wenn dies für die Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information oder zur Wahrnehmung 
berechtigter Interessen erforderlich ist. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Ange-
bote von Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungsunternehmen der Presse, so-
weit diese der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Beschwerde-
ordnung des Deutschen Presserates unterliegen.

(3) Führt die journalistische Verarbeitung personenbezogener Daten zur 
Verbreitung von Gegendarstellungen der betroffenen Person oder zu Verpflich-
tungserklärungen, Beschlüssen oder Urteilen über die Unterlassung der Ver-
breitung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten, sind diese Gegendar-
stellungen, Verpflichtungserklärungen und Widerrufe zu den gespeicherten 
Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Da-
ten selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam mit diesen zu 
übermitteln.

(1) Für Telemedien, die den Bestimmungen dieses Staatsvertrages oder den Be-
stimmungen der übrigen medienrechtlichen Staatsverträge der Länder unter-
fallen und die zugleich digitale Dienste gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Digitale- 
Dienste-Gesetzes sind, gelten im Übrigen die Bestimmungen des Digitale-  
Dienste-Gesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung. Für andere Telemedien, 
die den Bestimmungen dieses Staatsvertrages oder den Bestimmungen der 
übrigen medienrechtlichen Staatsverträge der Länder unterfallen, gelten im 
Übrigen die Bestimmungen des Digitale- Dienste-Gesetzes entsprechend. Ab-
satz 2 bleibt unberührt.

(2) Für die öffentlichen Stellen der Länder gelten neben den vorstehenden Be-
stimmungen die Bestimmungen des Digitale-Dienste-Gesetzes in seiner jeweils 
geltenden Fassung entsprechend.

(3) Die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des Digitale-Dienste- 
Gesetzes richtet sich nach Landesrecht, soweit nach dem Digitale-Dienste-Ge-
setz keine anderweitige Zuständigkeit gegeben ist und dieser Staatsvertrag 
nichts anderes bestimmt.

§ 24  Digitale-Dienste-gesetz, 
Öffentliche Stellen
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Änderungen dieses Unterabschnitts sowie des V. Abschnitts unterliegen der 
Notifizierungspflicht gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsver-
fahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für 
die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).

iii. abschnitt
besondere bestimmungen 
für den öffentlich-rechtlichen rundfunk

(1) Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstel-
lung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses 
freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch 
die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu 
erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in ihren Ange-
boten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, na-
tionale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu 
geben. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische 
Integration, den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie den gesamtgesell-
schaftlichen Diskurs in Bund und Ländern fördern. Die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten haben die Aufgabe, ein Gesamtangebot für alle zu unter-
breiten. Bei der Angebotsgestaltung sollen sie dabei die Möglichkeiten nutzen, 
die ihnen aus der Beitragsfinanzierung erwachsen, und durch eigene Impulse 
und Perspektiven zur medialen Angebotsvielfalt beitragen. Allen Bevölkerungs-
gruppen soll die Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglicht werden. 
Dabei erfolgt eine angemessene Berücksichtigung aller Altersgruppen, insbe-
sondere von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, der Belange von 
Menschen mit Behinderungen und der Anliegen von Familien. Die öffentlich- 
rechtlichen Angebote haben der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu 
dienen. Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen Profil entspricht, ist Teil 
des Auftrags. Der Auftrag im Sinne der Sätze 8 und 9 soll in seiner gesamten 
Breite auf der ersten Auswahlebene der eigenen Portale und über alle Tages-
zeiten hinweg in den Vollprogrammen wahrnehmbar sein.

(2) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind bei der Erfüllung ihres 
Auftrags der verfassungsmäßigen Ordnung und in besonderem Maße der Ein-
haltung journalistischer Standards, insbesondere zur Gewährleistung einer 
unabhängigen, sachlichen, wahrheitsgemäßen und umfassenden Information 
und Berichterstattung wie auch zur Achtung von Persönlichkeitsrechten ver-
pflichtet. Ferner sollen sie die einem öffentlich-rechtlichen Profil entspre-
chenden Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit achten und in ihren 
Angeboten eine möglichst breite Themen- und Meinungsvielfalt ausgewogen 
darstellen.

(3) Die Regelungen in den Absätzen 1 und 2 sowie in § 30 Abs. 3 und 4 dienen 
allein dem öffentlichen Interesse; subjektive Rechte Dritter werden dadurch 
nicht begründet.

(4) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten arbeiten zur Erfüllung ihres 
Auftrages zusammen; die Zusammenarbeit regeln sie in öffentlich-rechtlichen 
Verträgen.

§ 25  notifizierung

§ 26  auftrag
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(5) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des 
Artikels 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
auch betraut, soweit sie zur Erfüllung ihres Auftrags gemäß Absatz 1 bei der 
Herstellung und Verbreitung von Angeboten im Sinne des § 27 zusammenar-
beiten. Die Betrauung gilt insbesondere für die Bereiche Produktion, Produk-
tionsstandards, Programmrechteerwerb, Programmaustausch, Verbreitung und 
Weiterverbreitung von Angeboten, Beschaffungswesen, Sendernetzbetrieb, 
informationstechnische und sonstige Infrastrukturen, Vereinheitlichung von 
Geschäftsprozessen, Beitragsservice und allgemeine Verwaltung. Von der Be-
trauung nicht umfasst sind kommerzielle Tätigkeiten nach § 40 Abs. 1 Satz 2.

(1) Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind Rundfunkprogramme 
(Hörfunk- und Fernsehprogramme) und Telemedienangebote nach Maßgabe 
dieses Staatsvertrages und der jeweiligen landesrechtlichen Regelungen. Der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk kann programmbegleitend Druckwerke mit 
programmbezogenem Inhalt anbieten.

(2) Rundfunkprogramme, die über unterschiedliche Übertragungswege zeit-
gleich verbreitet werden, gelten zahlenmäßig als ein Angebot.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten ver-
anstalten gemeinsam das Vollprogramm „Erstes Deutsches Fernsehen (Das  
Erste)“.

(2) Die Dritten Fernsehprogramme einschließlich regionaler Auseinanderschal-
tungen werden von einzelnen oder mehreren in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten nach Maßgabe ihres jeweiligen Landesrechts 
veranstaltet, und zwar jeweils durch

1.  den Bayerischen Rundfunk (BR),
2.  den Hessischen Rundfunk (HR),
3.  den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR),
4.  den Norddeutschen Rundfunk (NDR),
5.  Radio Bremen (RB),
6.  den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB),
7.  den Südwestrundfunk (SWR),
8.  den Saarländischen Rundfunk (SR) und
9.  den Westdeutschen Rundfunk (WDR).

(3) Das ZDF veranstaltet das Vollprogramm „Zweites Deutsches Fernsehen 
(ZDF)“.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF veranstalten gemeinsam folgende Fernsehprogramme:

1.    das Vollprogramm „3sat“ mit kulturellem Schwerpunkt unter Beteiligung 
öffentlich-rechtlicher europäischer Veranstalter und

2.    das Vollprogramm „arte – Der Europäische Kulturkanal“ unter Beteiligung 
öffentlich-rechtlicher europäischer Veranstalter.

(5) Die nach dem Medienstaatsvertrag, in der Fassung des Zweiten Medien-
änderungsstaatsvertrages vom 14. bis 27. Dezember 2021, gemäß dessen § 28 

§ 27  angebote

§ 28  Fernsehprogramme
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Abs. 1 Nr. 2 (tagesschau24, EinsFestival), Abs. 2 Nr. 2 (ARD-alpha), Abs. 3 Nr. 2 
(ZDFinfo, ZDFneo) sowie Abs. 4 Nr. 3 (PHOENIX – Der Ereignis- und Dokumen-
tationskanal) und Nr. 4 (KI.KA – Der Kinderkanal) veranstalteten Fernsehpro-
gramme sind weiterhin beauftragt; die Beauftragung geht auf die nach § 32a 
überführten, ausgetauschten oder wiederhergestellten oder die nach § 32 
veränderten Angebote über. Die Gesamtzahl der Fernsehprogramme, die von 
den in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und dem 
ZDF veranstaltet werden, darf jeweils die Zahl der zum 30. Juni 2023 verbrei-
teten Fernsehprogramme nicht übersteigen.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten veran-
stalten Hörfunkprogramme einzeln oder zu mehreren für ihr jeweiliges Ver-
sorgungsgebiet auf Grundlage des jeweiligen Landesrechts; bundesweit aus-
gerichtete Hörfunkprogramme finden nicht statt. Ausschließlich im Internet 
verbreitete Hörfunkprogramme sind nur nach Maßgabe eines nach § 32 durch-
geführten Verfahrens zulässig.

(2) Die Gesamtzahl der terrestrisch verbreiteten Hörfunkprogramme der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten darf die Zahl der zum 
1. April 2004 terrestrisch verbreiteten Hörfunkprogramme nicht übersteigen. 
Das Landesrecht kann vorsehen, dass die jeweilige Landesrundfunkanstalt zu-
sätzlich so viele digitale terrestrische Hörfunkprogramme veranstaltet, wie 
sie Länder versorgt. Das jeweilige Landesrecht kann vorsehen, dass terrestrisch 
verbreitete Hörfunkprogramme gegen andere terrestrisch verbreitete Hörfunk-
programme, auch gegen ein Kooperationsprogramm, ausgetauscht werden, 
wenn dadurch insgesamt keine Mehrkosten entstehen und sich die Gesamt-
zahl der Programme nicht erhöht. Kooperationsprogramme werden jeweils als 
ein Programm der beteiligten Anstalten gerechnet. Regionale Auseinander-
schaltungen von Programmen bleiben unberührt. Der Austausch eines in digi-
taler Technik verbreiteten Programms gegen ein in analoger Technik verbrei-
tetes Programm ist nicht zulässig.

(3) Das Deutschlandradio veranstaltet folgende Hörfunkprogramme mit den 
Schwerpunkten in den Bereichen Information, Bildung und Kultur:

1.  das Programm „Deutschlandfunk“,
2.  das Programm „Deutschlandfunk Kultur“,
3.   das in digitaler Technik verbreitete Programm „Deutschlandfunk Nova“ nach 

Maßgabe des als Anlage beigefügten Konzepts, insbesondere unter Rück-
griff auf die Möglichkeiten nach § 5 Abs. 2 des Deutschlandradio- Staats-
vertrages; die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten kooperieren hierzu mit dem Deutschlandradio,

4.   ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme mit Inhalten 
aus den in den Nummern 1 bis 3 aufgeführten Programmen nach Maß-
gabe eines nach § 32 durchgeführten Verfahrens.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das 
Deutschlandradio veröffentlichen in geeigneter Weise eine Auflistung der von 
allen Anstalten insgesamt veranstalteten Hörfunkprogramme.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio bieten Telemedienangebote nach Maßgabe des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 29 unter Einbeziehung einer gemeinsamen Plattformstrategie an.

§ 29  hörfunkprogramme

§ 30  telemedienangebote
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(2) Der Auftrag nach Absatz 1 umfasst insbesondere

1.   Sendungen ihrer Programme auf Abruf vor und nach deren Ausstrahlung 
sowie eigenständige audiovisuelle Inhalte,

2.   Sendungen ihrer Programme auf Abruf von europäischen und nicht-euro-
päischen Werken angekaufter Spielfilme und angekaufter Folgen von Fern-
sehserien, die keine Auftragsproduktionen sind, im zeitlichen Zusammen-
hang mit der Ausstrahlung in ihren Programmen für bis zu dreißig Tage, 
wobei die Abrufmöglichkeit grundsätzlich auf Deutschland zu beschrän-
ken ist; das Angebot dieser nicht-europäischen Werke ist nur zulässig, wenn 
es sich um Beiträge zur Bildung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 26 oder zur Kul-
tur im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 27 handelt und sie in besonderem Maße 
zum öffentlich-rechtlichen Profil beitragen,

3.   das Angebot auf Abruf von europäischen und nicht-europäischen Werken 
im Sinne der Nummer 2 als eigenständige audiovisuelle Inhalte für bis zu 
dreißig Tage, wobei die Abrufmöglichkeit grundsätzlich auf Deutschland 
zu beschränken ist; eine zeitlich weitergehende Abrufmöglichkeit ist im 
Einzelfall möglich, wenn dies aus redaktionellen Gründen oder Gründen der 
Angebotsgestaltung geboten ist und die weitergehende Bereitstellung in 
besonderem Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil beiträgt,

4.   Sendungen ihrer Programme auf Abruf von Großereignissen gemäß § 13 
Abs. 2 sowie von Spielen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga bis zu sieben Tage 
danach,

5.   zeit- und kulturgeschichtliche Archive mit informierenden, bildenden und 
kulturellen Telemedien.

Im Übrigen bleiben Angebote nach Maßgabe der §§ 40 bis 44 unberührt.

(3) Durch die zeitgemäße Gestaltung der Telemedienangebote nach Maßgabe 
des § 26 soll allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Informationsge-
sellschaft ermöglicht, Orientierungshilfe geboten, Möglichkeiten der interakti-
ven Kommunikation angeboten sowie die technische und inhaltliche Medien-
kompetenz aller Generationen und von Minderheiten gefördert werden. Diese 
Gestaltung der Telemedienangebote soll die Belange von Menschen mit Behin-
derungen besonders berücksichtigen, insbesondere in Form von Audiodeskrip-
tion, Bereitstellung von Manuskripten oder Telemedien in leichter Sprache.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio bieten ihre Angebote in möglichst barrierefrei 
zugänglichen elektronischen Portalen an und fassen ihre Programme unter 
elektronischen Programmführern zusammen. Soweit sie in ihren Telemedien-
angeboten Empfehlungssysteme nutzen oder anbieten, sollen diese einen of-
fenen Meinungsbildungsprozess und breiten inhaltlichen Diskurs ermöglichen. 
Soweit dies zur Erreichung der Zielgruppe aus journalistisch-redaktionellen 
Gründen geboten ist, können sie Telemedien auch außerhalb des dafür jeweils 
eingerichteten eigenen Portals anbieten. Die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio sollen 
ihre Telemedien, die aus journalistisch-redaktionellen Gründen dafür geeignet 
sind, miteinander vernetzen, insbesondere durch Verlinkung. Sie sollen auch 
auf Inhalte verlinken, die Einrichtungen der Wissenschaft und Kultur anbieten 
und die aus journalistisch-redaktionellen Gründen für die Telemedienange-
bote geeignet sind.
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(5) Nicht zulässig sind in Telemedienangeboten:

1.  Werbung mit Ausnahme von Produktplatzierung,
2.   das Angebot auf Abruf von angekauften Spielfilmen und angekauften Fol-

gen von Fernsehserien, die keine Auftragsproduktionen sind mit Ausnahme 
der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten europäischen Werke,

3.  eine flächendeckende lokale Berichterstattung,
4.  die in der Anlage zu diesem Staatsvertrag aufgeführten Angebotsformen.

Für Produktplatzierung nach Satz 1 Nr. 1 gelten § 8 Abs. 7 und § 38 entspre-
chend.

(6) Werden Telemedien von den in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, dem ZDF oder dem Deutschlandradio außerhalb des von 
ihnen jeweils eingerichteten eigenen Portals verbreitet, sollen sie für die Ein-
haltung des Absatzes 5 Satz 1 Nr. 1 Sorge tragen. Durch die Nutzung dieses 
Verbreitungswegs dürfen sie keine Einnahmen durch Werbung und Sponso-
ring erzielen.

(7) Die Telemedienangebote dürfen nicht presseähnlich sein. Sie sind im Schwer-
punkt mittels Bewegtbild oder Ton zu gestalten, wobei Text nicht im Vorder-
grund stehen darf. Angebotsübersichten, Schlagzeilen, Sendungstranskripte, 
Informationen über die jeweilige Rundfunkanstalt und Maßnahmen zum Zweck 
der Barrierefreiheit bleiben unberührt. Unberührt bleiben ferner Telemedien, 
die der Aufbereitung von Inhalten aus einer konkreten Sendung einschließlich 
Hintergrundinformationen dienen, soweit auf für die jeweilige Sendung ge-
nutzte Materialien und Quellen zurückgegriffen wird und diese Angebote the-
matisch und inhaltlich die Sendung unterstützen, begleiten und aktualisieren, 
wobei der zeitliche und inhaltliche Bezug zu einer bestimmten Sendung im 
jeweiligen Telemedienangebot ausgewiesen werden muss. Auch bei Teleme-
dien nach Satz 4 soll nach Möglichkeit eine Einbindung von Bewegtbild oder 
Ton erfolgen. Zur Anwendung der Sätze 1 bis 5 soll von den öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten und den Spitzenverbänden der Presse eine Schlich-
tungsstelle eingerichtet werden.

(8) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, das ZDF oder das Deutschlandradio Dienste anbieten, die den Zugang zu 
audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, finden von den Bestimmungen 
des 5. Unterabschnitts des V. Abschnitts nur § 99a Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 
und Abs. 3 Satz 1 sowie § 99c Abs. 1 Anwendung.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio erlassen jeweils Satzungen oder Richtlinien 
zur näheren Durchführung ihres jeweiligen Auftrags sowie für das Verfahren 
zur Erstellung von Konzepten für Telemedienangebote und das Verfahren für 
neue Telemedienangebote oder wesentliche Änderungen. Die Satzungen oder 
Richtlinien enthalten auch Regelungen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit 
der Gremienentscheidungen. Die Satzungen oder Richtlinien sind im Internet-
auftritt der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
ZDF oder des Deutschlandradios zu veröffentlichen.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio veröffentlichen alle zwei Jahre einen Bericht 

§ 31  Satzungen, richtlinien und  
gemeinsame Maßstäbe,

berichtspflichten, Publikumsdialog
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über die Erfüllung ihres jeweiligen Auftrages, über die Qualität und Quantität 
der bestehenden Angebote sowie die Schwerpunkte der jeweils geplanten An-
gebote. Der Bericht nach Satz 1 ist den Landesparlamenten zur Kenntnis zu 
geben.

(3) Die jeweils zuständigen Gremien der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradios wachen über 
die Erfüllung des Auftrags gemäß § 26 sowie über eine wirtschaftliche und 
sparsame Haushalts- und Wirtschaftsführung. 

(4) Die Gremien haben die Aufgabe, für die Angebote der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschland-
radios Richtlinien aufzustellen und die Intendanten in Programmfragen zu 
beraten. Die Richtlinien umfassen die Festsetzung inhaltlicher und formaler 
Qualitätsstandards sowie standardisierter Prozesse zu deren Überprüfung; die 
Richtlinien sind in dem Bericht nach Absatz 2 Satz 1 zu veröffentlichen und 
regelmäßig zu überprüfen.

(5) Zur besseren Überprüfbarkeit und Kontrolle der Haushalts- und Wirtschafts-
führung setzen die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF und das Deutschlandradio gemeinsam unter Einbeziehung 
ihrer zuständigen Gremien und unter Berücksichtigung von Empfehlungen der 
Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rund-
funkanstalten (KEF) Maßstäbe fest, die geeignet sind, die Bewertung der Ein-
haltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie eine 
vergleichende Kontrolle der Ressourceneffizienz zu ermöglichen.

(6) Die Anstalten treffen Maßnahmen, um sich in einem kontinuierlichen Dia-
log mit der Bevölkerung, insbesondere über Qualität, Leistung und Fortent-
wicklung des Angebots, auszutauschen.

(7) In den Geschäftsberichten der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradios ist auch der Um-
fang der Produktionen mit von diesen gesellschaftsrechtlich abhängigen und 
unabhängigen Produktionsunternehmen darzustellen. Dabei ist auch darzu-
stellen, in welcher Weise der Protokollerklärung aller Länder zu § 11d Abs. 2 
des Rundfunkstaatsvertrages im Rahmen des 22. Rundfunkänderungsstaats-
vertrages Rechnung getragen wird.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und Deutschlandradio sind verpflichtet, für eine größtmögliche Transpa-
renz gegenüber der Öffentlichkeit Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck sind die 
Organisationsstruktur, einschließlich der Zusammensetzung der Gremien und 
ihrer eingesetzten Ausschüsse, alle Satzungen, Richtlinien, Geschäftsordnun-
gen sowie sonstige Informationen, die von wesentlicher Bedeutung für die je-
weilige Rundfunkanstalt sind, im Internetauftritt zu veröffentlichen. Dabei ist 
der Schutz personenbezogener Daten sowie von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen zu wahren. Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio veröffentlichen in ihren Ge-
schäftsberichten sowie im jeweiligen Internetauftritt die für die Tätigkeit im 
Geschäftsjahr gewährten Bezüge der jeweiligen Intendanten und Direktoren 
unter Namensnennung, soweit diese nicht einer Abführungspflicht unterlie-
gen. Teil dieser Bezüge sind namentlich Aufwandsentschädigungen, Sitzungs-
gelder und sonstige geldwerte Vorteile. Satz 4 gilt insbesondere auch für 

§ 31a  transparenz
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1.   Leistungen, die den genannten Personen für den Fall einer vorzeitigen Be-
endigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, 

2.   Leistungen, die den genannten Personen für den Fall der regulären Been-
digung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den 
von den in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
dem ZDF und dem Deutschlandradio während des Geschäftsjahres hierfür 
aufgewandten oder zurückgestellten Betrag, 

3.  während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen,
4.   Leistungen, die einer der genannten Personen, die ihre Tätigkeit im Laufe 

des Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und 
im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind, 

5.   Leistungen, die den genannten Personen für Tätigkeiten bei Tochter- und 
Beteiligungsgesellschaften gewährt worden sind, und 

6.   Leistungen, die den genannten Personen für entgeltliche Nebentätigkeiten 
gewährt worden sind; dies gilt nicht für Nebentätigkeiten, die nicht im Zu-
sammenhang mit der Haupttätigkeit stehen und wenn die Höhe der hier-
für jeweils vereinbarten Einkünfte den Betrag von 1.000 Euro monatlich 
nicht übersteigt. 

Die Geschäftsberichte sowie die Internetauftritte nach Satz 4 haben zudem 
Angaben über die Tarifstrukturen und eine strukturierte Darstellung der au-
ßertariflichen Vereinbarungen zu enthalten. 

(2) Darüber hinausgehende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio haben jeweils ein wirksames Compliance Ma-
nagement System nach anerkannten Standards zu gewährleisten und nach 
dem aktuellen Stand fortzuschreiben. Sie haben jeweils eine in Ausübung der 
Tätigkeit unabhängige Compliance-Stelle oder einen Compliance-Beauftragten 
einzusetzen, die oder der regelmäßig an den Intendanten sowie an den Ver-
waltungsrat berichtet. Soweit ein Aufsichtsgremium unmittelbar berührt ist, 
ist auch an dieses zu berichten. Die Compliance-Stellen und -Beauftragten 
tauschen sich untereinander aus. 

(2) Darüber hinaus beauftragen die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio jeweils eine Om-
budsperson als externe Anlaufstelle für vertrauliche und anonyme Hinweise 
zu Rechts- und Regelverstößen in den jeweiligen Rundfunkanstalten. Die Om-
budsperson soll die Befähigung zum Richteramt besitzen und darf keine wirt-
schaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, die neutrale 
und unabhängige Vertrauensstellung zu gefährden.

Bei Gemeinschaftseinrichtungen und Mehrheitsbeteiligungen im Sinne von 
§ 42 Abs. 3 der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, des ZDF und des Deutschlandradios stellen die Rundfunkanstalten sicher, 
dass die Gemeinschaftseinrichtungen und Beteiligungsunternehmen über die 
Themen Transparenz und Compliance dem zuständigen Aufsichtsgremium 
regelmäßig berichten. Bei anderen Beteiligungen als solchen nach § 42 Abs. 3 
sollen die Rundfunkanstalten auf eine Berichterstattung nach Satz 1 hinwir-
ken. Die Berichterstattung erfolgt bei Gemeinschaftseinrichtungen auch an 
die jeweils federführende Anstalt; bei Beteiligungsunternehmen auch an alle 
beteiligten Rundfunkanstalten.

§ 31b  compliance

§ 31c  gemeinschaftseinrichtungen 
und beteiligungsunternehmen
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(1) Die Aufsichtsgremien der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradios müssen personell und struk-
turell in der Lage sein, die ihnen jeweils zugewiesenen Aufgaben umfassend zu 
erfüllen. Hierzu ist insbesondere sicherzustellen, dass 

1.   in den Verwaltungsräten auch über die Mitglieder ausreichende Kenntnisse 
im Bereich der Wirtschaftsprüfung, der Betriebswirtschaft, des Rechts und 
der Medienwirtschaft oder der Medienwissenschaft vorhanden sind, 

2.   die Mitglieder der jeweiligen Gremien sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
regelmäßig fortbilden; hierzu haben die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio den je-
weiligen Gremien angemessene Mittel zur Verfügung zu stellen, um auch 
externe Fort- und Weiterbildung zu ermöglichen, 

3.   für die Gremien Geschäftsstellen eingerichtet werden, welche angemessen 
mit Personal- und Sachmitteln ausgestattet sind; die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstellen sind in ihrer Tätigkeit fachlich nur den Weisungen der Gre-
mienvorsitzenden unterworfen. 

(2) Darüber hinausgehende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt.

(1) Mitglieder eines Aufsichtsgremiums dürfen keine wirtschaftlichen oder 
sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben 
als Mitglied zu gefährden (Interessenkollision). 

(2) Mitglieder eines Aufsichtsgremiums dürfen weder beratend noch entschei-
dend mitwirken, wenn bei der Entscheidung einer Angelegenheit ein Grund 
vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die unparteiische Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu rechtfertigen. 

(3) Liegen hinreichende Anhaltspunkte für das Vorliegen der Voraussetzungen 
des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 bei einem Mitglied vor, informieren der 
Vorsitzende oder dessen Stellvertreter das Gremium. Ein betroffenes Mitglied 
hat Tatsachen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 
begründen können, unverzüglich dem Vorsitzenden des jeweiligen Gremiums 
und seinem Stellvertreter anzuzeigen. Das Gremium entscheidet über den Aus-
schluss. An dieser Entscheidung darf der Betroffene nicht mitwirken. 

(4) Darüber hinausgehende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio konkretisieren die inhaltliche Ausrichtung 
ihrer geplanten Telemedienangebote nach § 30 jeweils in Telemedienkonzep-
ten, die Zielgruppe, Inhalt, Ausrichtung, Verweildauer, die Verwendung inter-
netspezifischer Gestaltungsmittel sowie die Maßnahmen zur Einhaltung des 
§ 30 Abs. 7 Satz 1 näher beschreiben. Die Telemedienkonzepte müssen auch 
Ausführungen zur Einbindung in die gemeinsame Plattformstrategie im Sinne 
des § 30 Abs. 1 enthalten. Es sind angebotsabhängige differenzierte Befris-
tungen für die Verweildauern vorzunehmen mit Ausnahme der Archive nach 
§ 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5, die unbefristet zulässig sind; redaktionelle Gründe 
oder Gründe der Angebotsgestaltung, die zu einer weitergehenden Abrufmög-
lichkeit nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 führen können, sind unbeschadet der er-
forderlichen Einzelfallprüfung in den Telemedienkonzepten näher zu konkre-
tisieren und regelmäßig zu überprüfen. Sollen nichteuropäische Werke nach 
§ 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder 3 auf Abruf bereitgestellt werden, ist zu erläutern, 

§ 31d  gremienaufsicht

§ 31e  interessenkollision

§ 32  telemedienkonzepte
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wie diese in besonderem Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil beitragen. 
Sollen Telemedien auch außerhalb des eingerichteten eigenen Portals ange-
boten werden, ist dies zu begründen. Die insoweit vorgesehenen Maßnahmen 
zur Berücksichtigung des Jugendmedienschutzes, des Datenschutzes sowie des 
§ 30 Abs. 6 Satz 1 sind zu beschreiben. Die Aufgabe, Telemedienkonzepte für 
Gemeinschaftsangebote zu erstellen, wird von den beteiligten Rundfunkan-
stalten gemeinschaftlich ausgeübt.

(2) Die Beschreibung aller Telemedienangebote muss eine Nachprüfung des 
Finanzbedarfs durch die KEF ermöglichen.

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio legen in den Satzungen oder Richtlinien über-
einstimmende Kriterien fest, in welchen Fällen ein neues oder die wesentliche 
Änderung eines Telemedienangebots vorliegt, das nach dem nachstehenden 
Verfahren der Absätze 4 bis 7 zu prüfen ist. Eine wesentliche Änderung liegt 
insbesondere vor, wenn die inhaltliche Gesamtausrichtung des Telemedien-
angebots oder die angestrebte Zielgruppe verändert wird. Das Verfahren der 
Absätze 4 bis 7 bezieht sich bei wesentlichen Änderungen allein auf die Ab-
weichungen von den bisher veröffentlichten Telemedienkonzepten.

(4) Ist ein neues Telemedienangebot nach Absatz 1 oder die wesentliche Ände-
rung eines bestehenden Telemedienangebots nach Absatz 3 geplant, hat die 
Rundfunkanstalt gegenüber ihrem zuständigen Gremium darzulegen, dass das 
geplante, neue Telemedienangebot oder die wesentliche Änderung vom Auf-
trag umfasst ist. Es sind Aussagen darüber zu treffen,

1.   inwieweit das neue Telemedienangebot oder die wesentliche Änderung den 
demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft ent-
spricht,

2.   in welchem Umfang durch das neue Telemedienangebot oder die wesent-
liche Änderung in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb 
beigetragen wird und

3.   welcher finanzielle Aufwand für das neue Telemedienangebot oder die 
wesentliche Änderung erforderlich ist.

Dabei sind Quantität und Qualität der vorhandenen frei zugänglichen Tele-
medienangebote, die Auswirkungen auf alle relevanten Märkte des geplanten, 
neuen Telemedienangebots oder der wesentlichen Änderung sowie jeweils 
deren meinungsbildende Funktion angesichts bereits vorhandener vergleich-
barer frei zugänglicher Telemedienangebote, auch des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, zu berücksichtigen.

(5) Zu den Anforderungen des Absatzes 4 ist vor Aufnahme eines neuen Tele-
medienangebots oder einer wesentlichen Änderung durch das zuständige Gre-
mium Dritten in geeigneter Weise, insbesondere im Internet, Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Die Gelegenheit zur Stellungnahme besteht inner-
halb einer Frist von mindestens sechs Wochen nach Veröffentlichung des Vor-
habens. Das zuständige Gremium der Rundfunkanstalt hat die eingegangenen 
Stellungnahmen zu prüfen. Das zuständige Gremium kann zur Entscheidungs-
bildung gutachterliche Beratung durch unabhängige Sachverständige auf Kos-
ten der jeweiligen Rundfunkanstalt in Auftrag geben; zu den Auswirkungen 
auf alle relevanten Märkte ist gutachterliche Beratung hinzuzuziehen. Der 
Name des Gutachters ist bekanntzugeben. Der Gutachter kann weitere Aus-
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künfte und Stellungnahmen einholen; ihm können Stellungnahmen unmittel-
bar übersandt werden.

(6) Die Entscheidung, ob die Aufnahme eines neuen Telemedienangebots oder 
einer wesentlichen Änderung den Voraussetzungen des Absatzes 4 entspricht, 
bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens 
der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des zuständigen Gremiums. Die Ent-
scheidung ist zu begründen. In den Entscheidungsgründen muss unter Berück-
sichtigung der eingegangenen Stellungnahmen und eingeholten Gutachten 
dargelegt werden, ob das neue Telemedienangebot oder die wesentliche Än-
derung vom Auftrag umfasst ist. Die jeweilige Rundfunkanstalt hat das Ergeb-
nis ihrer Prüfung einschließlich der eingeholten Gutachten unter Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen in gleicher Weise wie die Veröffentlichung des Vorha-
bens bekannt zu machen.

(7) Der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde sind vor der Veröffentli-
chung alle für eine rechtsaufsichtliche Prüfung notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen zu übermitteln. Nach Abschluss des Verfahrens nach 
den Absätzen 5 und 6 und nach Prüfung durch die für die Rechtsaufsicht zu-
ständige Behörde ist die Beschreibung des neuen Telemedienangebots oder 
der wesentlichen Änderung im Internetauftritt der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder des Deutschlandradios 
zu veröffentlichen. In den amtlichen Verkündungsblättern der betroffenen Län-
der ist zugleich auf die Veröffentlichung im Internetauftritt der jeweiligen Rund-
funkanstalt hinzuweisen.

(8) Soweit dieser Staatsvertrag für ein neues oder wesentlich geändertes Tele-
medienangebot ein Verfahren nach Maßgabe der Absätze 4 bis 7 vorsieht, kön-
nen die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio, um

1.    Erkenntnisse zu gewinnen, die sie für den Vorschlag für ein neues Teleme-
dienangebot benötigen, oder

2.    Aufschlüsse über den voraussichtlichen Bedarf nach dem neuen Teleme-
dienangebot zu erhalten, oder

3.   neuartige technische oder journalistische Konzepte zu erproben, 

das neue oder wesentlich geänderte Angebot auch ohne Durchführung des 
Verfahrens für eine Dauer von höchstens sechs Monaten im Rahmen eines Pro-
bebetriebs veranstalten oder bereitstellen. Um den Übergang in ein reguläres 
Telemedienangebot zu ermöglichen, kann der Probebetrieb um höchstens wei-
tere sechs Monate verlängert werden, wenn zeitgleich ein Verfahren nach den 
Absätzen 4 bis 7 eingeleitet wird. Die Aufnahme und der Zeitpunkt des Be-
ginns eines solchen Probebetriebs ist von den Anstalten der jeweiligen Rechts-
aufsicht anzuzeigen.

(9) Die Anstalten haben die Zahl der Nutzer des Probebetriebs insbesondere 
durch technische Maßnahmen zu beschränken, um zu verhindern, dass der 
Probebetrieb der Einführung eines neuen oder wesentlich veränderten Ange-
bots im Sinne der Absätze 1 und 3 gleichkommt.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und 
das ZDF können die in § 28 Abs. 5 Satz 1 genannten Fernsehprogramme ganz 
oder teilweise einstellen oder deren Inhalte in Angebote im Internet gleichar-

§ 32a  einstellung, überführung 
und austausch von Programmen
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tigen Inhalts überführen. Eine Überführung gleichartigen Inhalts gemäß Satz 1 
liegt insbesondere auch vor, wenn für eine Verbreitung des Angebots im Inter-
net (linear oder auf Abruf) unter grundlegender Beibehaltung der thematischen 
inhaltlichen Ausrichtung des Angebots und der angestrebten Zielgruppe in-
ternetspezifische Gestaltungsmittel eingesetzt werden. Für Einstellung und 
Überführung, auch soweit diese in ein Telemedienangebot erfolgt, findet aus-
schließlich das Verfahren nach den Absätzen 2 bis 5 Anwendung; § 30 bleibt 
unberührt.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF erstellen Angebotskonzepte, in denen sie jeweils darstellen, welches Fern-
sehprogramm oder welche Teile davon eingestellt werden sollen oder wie die 
betroffenen Inhalte gegebenenfalls unter Berücksichtigung internetspezifischer 
Gestaltungsmittel in ein Angebot im Internet überführt werden sollen. Dabei 
haben sie darzulegen, dass der Auftrag auch durch das veränderte Angebot 
erfüllt wird und die Änderung des Angebots dem Auftrag nach § 26 unter Be-
rücksichtigung des geänderten Nutzerverhaltens dem Entwicklungsbedarf ent-
spricht. Werden Inhalte ganz oder teilweise in ein Angebot im Internet über-
führt, gilt § 32 Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend; das Angebotskonzept muss 
auch Ausführungen zur Einbindung in die gemeinsame Plattformstrategie im 
Sinne des § 30 Abs. 1 enthalten. Das zuständige Gremium gibt Dritten in ge-
eigneter Weise, insbesondere im Internet, Gelegenheit zur Stellungnahme. Die 
Gelegenheit zur Stellungnahme besteht innerhalb einer Frist von mindestens 
sechs Wochen nach Veröffentlichung des Vorhabens. Das zuständige Gremium 
der Rundfunkanstalt hat die eingegangenen Stellungnahmen zu prüfen. Die 
Aufgabe, Angebotskonzepte für Gemeinschaftsangebote zu erstellen, wird von 
den beteiligten Rundfunkanstalten gemeinschaftlich ausgeübt.

(3) Die Angebotskonzepte müssen eine Nachprüfung des Finanzbedarfs durch 
die KEF ermöglichen. 

(4) Die Entscheidung über die Einstellung des Fernsehprogramms und das neue 
oder veränderte Angebotskonzept bedürfen der Zustimmung des zuständigen 
Gremiums der Rundfunkanstalt. Die Entscheidung ist zu begründen.

(5) Nach Zustimmung des zuständigen Gremiums hat die jeweilige Rundfunk-
anstalt der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde alle für eine rechtsauf-
sichtliche Prüfung notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zu über-
mitteln. Nach Abschluss des Verfahrens nach den Absätzen 2 und 3 und nach 
Prüfung der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde sind die Einstellung 
des Fernsehprogramms und das neue oder veränderte Angebotskonzept im 
Internetauftritt der jeweiligen Rundfunkanstalt zu veröffentlichen. In den amt-
lichen Verkündungsblättern der betroffenen Länder ist zugleich auf die Veröf-
fentlichung im Internetauftritt der jeweiligen Rundfunkanstalt hinzuweisen.

(6) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und 
das ZDF können die in § 28 Abs. 5 Satz 1 genannten Fernsehprogramme durch 
ein anderes Fernsehprogramm austauschen. Hierfür gilt das Verfahren gemäß 
Absatz 2 bis 5 entsprechend.

(7) Ein nach den Absätzen 1 bis 6 eingestelltes, überführtes oder ausgetausch-
tes Angebot kann wiederaufgenommen, selbst eingestellt sowie erneut über-
führt oder ausgetauscht werden; dabei ist auch die Überführung in ein Pro-
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gramm, das nicht über das Internet übertragen wird, zulässig. Die Absätze 1 
bis 6 gelten entsprechend. Die Änderung von Telemedienangeboten richtet 
sich nach § 32.

(8) Durch die Überführung oder den Austausch der in § 28 Abs. 5 Satz 1 ge-
nannten Fernsehprogramme darf kein Mehrbedarf entstehen; dabei bleiben 
von Nutzerzahlen abhängige Verbreitungskosten außer Betracht. Im Übrigen 
richten sich die Überführung oder der Austausch nach § 32 Abs. 4 bis 7 ent-
sprechend; Absatz 3 bleibt unberührt.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und 
das ZDF bieten gemeinsam ein Jugendangebot an, das Rundfunk und Teleme-
dien umfasst. Das Jugendangebot soll inhaltlich die Lebenswirklichkeit und 
die Interessen junger Menschen als Zielgruppe in den Mittelpunkt stellen und 
dadurch einen besonderen Beitrag zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auf-
trags nach § 26 leisten. Zu diesem Zweck sollen die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten und das ZDF insbesondere eigenstän-
dige audiovisuelle Inhalte für das Jugendangebot herstellen oder herstellen 
lassen und Nutzungsrechte an Inhalten für das Jugendangebot erwerben. Das 
Jugendangebot soll journalistisch-redaktionell veranlasste und journalistisch- 
redaktionell gestaltete interaktive Angebotsformen aufweisen und Inhalte an-
bieten, die die Nutzer selbst zur Verfügung stellen.

(2) Zur Erfüllung der demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 
Zielgruppe ist das Jugendangebot inhaltlich und technisch dynamisch und ent-
wicklungsoffen zu gestalten und zu verbreiten. Dazu soll auch durch eine ziel-
gruppengerechte interaktive Kommunikation mit den Nutzern sowie durch ver-
stetigte Möglichkeiten ihrer Partizipation beigetragen werden.

(3) Andere Angebote der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und des ZDF nach Maßgabe dieses Staatsvertrages sollen mit 
dem Jugendangebot inhaltlich und technisch vernetzt werden. Wird ein eigen-
ständiger Inhalt des Jugendangebots auch in einem anderen Angebot der in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten oder des ZDF ge-
nutzt, sind die für das andere Angebot geltenden Maßgaben dieses Staatsver-
trages einschließlich eines eventuellen Telemedienkonzepts zu beachten.

(4) Die Verweildauer der Inhalte des Jugendangebots ist von den in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF so zu be-
messen, dass sie die Lebenswirklichkeit und die Interessen junger Menschen 
abbilden und die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 
jeweils zur Zielgruppe gehörenden Generationen erfüllen. Die Grundsätze der 
Bemessung der Verweildauer sind von den in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF regelmäßig zu prüfen. Die 
Verweildauer von angekauften Spielfilmen und angekauften Folgen von Fern-
sehserien, die keine Auftragsproduktionen sind, ist zeitlich angemessen zu 
be grenzen.

(5) Werbung mit Ausnahme von Produktplatzierung nach Maßgabe von § 8 
Abs. 7 und § 38, flächendeckende lokale Berichterstattung, nicht auf das Ju-
gendangebot bezogene presseähnliche Angebote, ein eigenständiges Hörfunk-
programm und die für das Jugendangebot in der Anlage zu diesem Staatsver-
trag genannten Angebotsformen sind im Jugendangebot nicht zulässig. Ist 

§ 33  Jugendangebot
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zur Erreichung der Zielgruppe aus journalistisch-redaktionellen Gründen die 
Verbreitung des Jugendangebots außerhalb des von den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF für das Jugend-
angebot eingerichteten eigenen Portals geboten, sollen die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das ZDF für die Einhaltung 
der Bedingungen des Satzes 1 Sorge tragen. Sie haben für diesen Verbreitungs-
weg übereinstimmende Richtlinien, insbesondere zur Konkretisierung des Ju-
gendmedienschutzes und des Datenschutzes, zu erlassen. Das Jugendangebot 
darf nicht über Rundfunkfrequenzen (Kabel, Satellit, Terrestrik) verbreitet wer-
den.

(6) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und 
das ZDF haben gemeinsam in Bezug auf das Jugendangebot in dem nach § 31 
Abs. 2 zu veröffentlichenden Bericht insbesondere darzustellen:

1.    den besonderen Beitrag des Jugendangebots zur Erfüllung des öffentlich- 
rechtlichen Auftrags,

2.    das Erreichen der Zielgruppe, die zielgruppengerechte Kommunikation so-
wie die verstetigten Möglichkeiten der Partizipation der Zielgruppe,

3.    das Ergebnis der Prüfung der Verweildauer nach Absatz 4,
4.    die Nutzung des Verbreitungswegs außerhalb des für das Jugendangebot 

eingerichteten eigenen Portals nach Absatz 5 Satz 2 und 3,
5.    den jeweiligen Anteil der in Deutschland und in Europa für das Jugendan-

gebot hergestellten Inhalte und
6.    den jeweiligen Anteil an Eigenproduktionen, Auftragsproduktionen und er-

worbenen Nutzungsrechten für angekaufte Spielfilme und angekaufte Fol-
gen von Fernsehserien für das Jugendangebot.

(1) Die Finanzausstattung hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Lage 
zu versetzen, seine verfassungsmäßigen und gesetzlichen Aufgaben zu erfül-
len; sie hat insbesondere den Bestand und die Entwicklung des öffentlich- 
rechtlichen Rundfunks zu gewährleisten.

(2) Der Finanzausgleich unter den Landesrundfunkanstalten ist Bestandteil des 
Finanzierungssystems der ARD; er stellt insbesondere eine funktionsgerechte 
Aufgabenerfüllung der Anstalten Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen 
sicher. Der Umfang der Finanzausgleichsmasse und ihre Anpassung an den 
Rundfunkbeitrag bestimmen sich nach dem Rundfunkfinanzierungsstaats-
vertrag.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich durch Rundfunkbeiträge, Ein-
nahmen aus Rundfunkwerbung und sonstige Einnahmen; vorrangige Finan-
zierungsquelle ist der Rundfunkbeitrag. Programme und Angebote im Rahmen 
seines Auftrags gegen besonderes Entgelt sind unzulässig; ausgenommen hier-
von sind Begleitmaterialien. Einnahmen aus dem Angebot von Telefonmehr-
wertdiensten dürfen nicht erzielt werden.

(1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird regelmäßig 
entsprechend den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, ein-
schließlich der damit verbundenen Rationalisierungspotentiale, auf der Grund-
lage von Bedarfsanmeldungen der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, des ZDF und der Körperschaft des öffentlichen Rechts 
"Deutschlandradio" durch die unabhängige KEF geprüft und ermittelt.

§ 34  Funktionsgerechte  
Finanzausstattung, grundsatz  

des Finanzausgleichs

§ 35  Finanzierung

§ 36  Finanzbedarf des  
öffentlich-rechtlichen rundfunks
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(2) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs sind insbesondere 
zugrunde zu legen

1.    die wettbewerbsfähige Fortführung der bestehenden Angebote, die durch 
Staatsvertrag aller Länder beauftragten Fernsehprogramme sowie die nach 
§ 32a überführten oder ausgetauschten Angebote (bestandsbezogener Be-
darf),

2.    nach Landesrecht zulässige neue Angebote, die Teilhabe an den neuen rund-
funktechnischen Möglichkeiten in der Herstellung und zur Verbreitung 
von Angeboten sowie die Möglichkeit der Veranstaltung neuer Formen 
von Rundfunk (Entwicklungsbedarf),

3.    die allgemeine Kostenentwicklung und die besondere Kostenentwicklung 
im Medienbereich,

4.    die Entwicklung der Beitragserträge, der Werbeerträge und der sonstigen 
Erträge,

5.    die Anlage, Verzinsung und zweckbestimmte Verwendung der Überschüsse, 
die dadurch entstehen, dass die jährlichen Gesamterträge der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder des 
Deutschlandradios die Gesamtaufwendungen für die Erfüllung ihres Auf-
trags übersteigen.

(3) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs soll ein hoher Grad 
der Objektivierbarkeit erreicht werden.

(4) Die Beitragsfestsetzung erfolgt durch Staatsvertrag.

Der für die Durchführung der Prüfung zuständige Rechnungshof teilt das Ergeb-
nis der Prüfung einer Landesrundfunkanstalt, des ZDF oder des Deutschland-
radios einschließlich deren Beteiligungsunternehmen dem jeweils zuständigen 
Intendanten, den jeweils zuständigen Aufsichtsgremien der Rundfunk anstalt 
und der Geschäftsführung des geprüften Beteiligungsunternehmens sowie der 
KEF mit. Er gibt dem Intendanten der jeweiligen Rundfunkanstalt und der Ge-
schäftsführung des Beteiligungsunternehmens Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu dem Ergebnis der Prüfung und berücksichtigt die Stellungnahmen. Den auf 
dieser Grundlage erstellten abschließenden Bericht über das Ergebnis der Prü-
fung teilt der zuständige Rechnungshof den Landesparlamenten und den Lan-
desregierungen der die Rundfunkanstalt tragenden Länder sowie der KEF mit 
und veröffentlicht ihn anschließend. Dabei hat der Rechnungshof darauf zu 
achten, dass die Wettbewerbsfähigkeit des geprüften Beteiligungsunterneh-
mens nicht beeinträchtigt wird und insbesondere Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse gewahrt werden.

Über die Anforderungen nach § 8 Abs. 7 Satz 2 hinaus ist Produktplatzierung 
in Kinofilmen, Filmen und Serien, Sportsendungen und Sendungen der leich-
ten Unterhaltung nur dann zulässig, 

1.   wenn diese nicht vom Veranstalter selbst oder von einem mit dem Veran-
stalter verbundenen Unternehmen produziert oder in Auftrag gegeben wur-
den oder

2.   wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder 
Dienstleistungen, wie Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre 
Einbeziehung in eine Sendung kostenlos bereitgestellt werden.

§ 37  berichterstattung der  
rechnungshöfe

§ 38  zulässige Produktplatzierung
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Keine Sendungen der leichten Unterhaltung sind insbesondere Sendungen, die 
neben unterhaltenden Elementen im Wesentlichen informierenden Charakter 
haben, und Ratgebersendungen mit Unterhaltungselementen.

(1) Die Gesamtdauer der Rundfunkwerbung beträgt im Ersten Fernsehpro-
gramm der ARD und im Programm „Zweites Deutsches Fernsehen“ jeweils 
höchstens 20 Minuten werktäglich im Jahresdurchschnitt. Nicht angerechnet 
werden auf die zulässigen Werbezeiten Sendezeiten mit Produktplatzierungen 
und Sponsorhinweise. Nicht vollständig genutzte Werbezeit darf höchstens 
bis zu fünf Minuten werktäglich nachgeholt werden. Nach 20.00 Uhr sowie 
an Sonntagen und im ganzen Bundesgebiet anerkannten Feiertagen dürfen 
Werbesendungen nicht ausgestrahlt werden. § 46 bleibt unberührt.

(2) In weiteren Fernsehprogrammen von ARD und ZDF sowie in den Dritten 
Fernsehprogrammen findet Rundfunkwerbung nicht statt.

(3) Im Fernsehen darf die Dauer der Spotwerbung innerhalb eines Zeitraums 
von einer Stunde 20 vom Hundert nicht überschreiten.

(4) Hinweise der Rundfunkanstalten auf Sendungen, Rundfunkprogramme 
oder rundfunkähnliche Telemedien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 
auf Begleitmaterialien, die direkt von diesen Programmen und Sendungen ab-
geleitet sind, unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließ-
lich von Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken, gesetzliche Pflichthinweise 
und neutrale Einzelbilder zwischen redaktionellen Inhalten und Fernsehwerbe- 
oder Teleshoppingspots sowie zwischen einzelnen Spots gelten nicht als Wer-
bung. 

(5) Die Länder sind berechtigt, den Landesrundfunkanstalten bis zu 90 Minuten 
werktäglich im Jahresdurchschnitt Werbung im Hörfunk einzuräumen; ein 
am 1. Januar 1987 in den Ländern abweichender zeitlicher Umfang der Rund-
funkwerbung und ihre tageszeitliche Begrenzung kann beibehalten werden.

(6) Sponsoring findet nach 20.00 Uhr sowie an Sonntagen und im ganzen Bun-
desgebiet anerkannten Feiertagen im Fernsehen nicht statt; dies gilt nicht für 
das Sponsoring der Übertragung von Großereignissen nach § 13 Abs. 2.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio sind berechtigt, kommerzielle Tätigkeiten aus-
zuüben. Kommerzielle Tätigkeiten sind Betätigungen, bei denen Leistungen 
auch für Dritte im Wettbewerb angeboten werden, insbesondere Werbung und 
Sponsoring, Verwertungsaktivitäten, Merchandising, Produktion für Dritte und 
die Vermietung von Senderstandorten an Dritte. Diese Tätigkeiten dürfen nur 
unter Marktbedingungen erbracht werden. Die kommerziellen Tätigkeiten sind 
durch rechtlich selbständige Tochtergesellschaften zu erbringen. Bei geringer 
Marktrelevanz kann eine kommerzielle Tätigkeit durch die Rundfunkanstalt 
selbst erbracht werden; in diesem Fall ist eine getrennte Buchführung vorzu-
sehen. Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio haben sich bei den Beziehungen zu ihren kom-
merziell tätigen Tochterunternehmen marktkonform zu verhalten und die ent-
sprechenden Bedingungen, wie bei einer kommerziellen Tätigkeit, auch ihnen 
gegenüber einzuhalten.

§ 39  Dauer der rundfunkwerbung, 
Sponsoring

§ 40  Kommerzielle tätigkeiten
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(2) Die Tätigkeitsbereiche sind von den zuständigen Gremien der Rundfunk-
anstalten vor Aufnahme der Tätigkeit zu genehmigen. Die Prüfung umfasst 
folgende Punkte:

1.    die Beschreibung der Tätigkeit nach Art und Umfang, die die Einhaltung der 
marktkonformen Bedingungen begründet (Marktkonformität) einschließ-
lich eines Fremdvergleichs,

2.  den Vergleich mit Angeboten privater Konkurrenten,
3.  Vorgaben für eine getrennte Buchführung und
4.  Vorgaben für eine effiziente Kontrolle.

(1) An einem Unternehmen, das einen gewerblichen oder sonstigen wirtschaft-
lichen Zweck zum Gegenstand hat, dürfen sich die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio 
unmittelbar oder mittelbar beteiligen, wenn

1.    dies im sachlichen Zusammenhang mit ihren gesetzlichen Aufgaben steht,
2.    das Unternehmen die Rechtsform einer juristischen Person besitzt und
3.    die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des Unternehmens einen Auf-

sichtsrat oder ein entsprechendes Organ vorsieht.

Die Voraussetzungen nach Satz 1 müssen nicht erfüllt sein, wenn die Beteili-
gung nur vorübergehend eingegangen wird und unmittelbaren Programm-
zwecken dient.

(2) Bei Beteiligungsunternehmen haben sich die Rundfunkanstalten in geeig-
neter Weise den nötigen Einfluss auf die Geschäftsleitung des Unternehmens, 
insbesondere eine angemessene Vertretung im Aufsichtsgremium, zu sichern. 
Eine Prüfung der Betätigung der Anstalten bei dem Unternehmen unter Be-
achtung kaufmännischer Grundsätze durch einen Wirtschaftsprüfer ist aus-
zubedingen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für juristische Personen des Pri-
vatrechts, die von den Rundfunkanstalten gegründet werden und deren Ge-
schäftsanteile sich ausschließlich in ihrer Hand befinden.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Beteiligungen der Rundfunk-
anstalten an gemeinnützigen Rundfunkunternehmen und Pensionskassen.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio haben ein effektives Controlling über ihre Be-
teiligungen nach § 41 einzurichten. Der Intendant hat das jeweils zuständige 
Aufsichtsgremium der Rundfunkanstalt regelmäßig über die wesentlichen Vor-
gänge in den Beteiligungsunternehmen, insbesondere über deren finanzielle 
Entwicklung, zu unterrichten.

(2) Der Intendant hat dem jeweils zuständigen Aufsichtsgremium jährlich einen 
Beteiligungsbericht vorzulegen. Dieser Bericht schließt folgende Bereiche ein:

1.    die Darstellung sämtlicher unmittelbarer und mittelbarer Beteiligungen 
und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für die Rundfunkanstalt,

2.    die gesonderte Darstellung der Beteiligungen mit kommerziellen Tätigkei-
ten und den Nachweis der Erfüllung der staatsvertraglichen Vorgaben für 
kommerzielle Tätigkeiten und

§ 41  beteiligung an unternehmen

§ 42  Kontrolle der beteiligung 
an unternehmen
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3.    die Darstellung der Kontrolle der Beteiligungen einschließlich von Vorgän-
gen mit besonderer Bedeutung.

Der Bericht ist den jeweils zuständigen Rechnungshöfen und der rechtsauf-
sichtsführenden Landesregierung zu übermitteln.

(3) Die für die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, das ZDF und das Deutschlandradio zuständigen Rechnungshöfe prüfen 
die Wirtschaftsführung bei solchen Unternehmen des Privatrechts, an denen 
die Anstalten unmittelbar, mittelbar, auch zusammen mit anderen Anstalten 
oder Körperschaften des öffentlichen Rechts, mit Mehrheit beteiligt sind und 
deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung diese Prüfungen durch die Rechnungs-
höfe vorsieht. Die Anstalten sind verpflichtet, für die Aufnahme der erforder-
lichen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung des Unterneh-
mens zu sorgen.

(4) Sind mehrere Rechnungshöfe für die Prüfung zuständig, können sie die 
Prüfung einem dieser Rechnungshöfe übertragen.

(1) Bei Mehrheitsbeteiligungen im Sinne von § 42 Abs. 3 der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutsch-
landradios oder bei Gesellschaften, bei denen ein Prüfungsrecht der zuständi-
gen Rechnungshöfe besteht, sind die Rundfunkanstalten zusätzlich zu den 
allgemein bestehenden Prüfungsrechten der Rechnungshöfe verpflichtet da-
rauf hinzuwirken, dass die Beteiligungsunternehmen den jährlichen Abschluss-
prüfer nur im Einvernehmen mit den zuständigen Rechnungshöfen bestellen. 
Die Rundfunkanstalten haben dafür Sorge zu tragen, dass das Beteiligungs-
unternehmen vom Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfung des Jahresab-
schlusses auch die Marktkonformität seiner kommerziellen Tätigkeiten auf der 
Grundlage zusätzlicher von den jeweils zuständigen Rechnungshöfen festzu-
legender Fragestellungen prüfen lässt und den Abschlussprüfer ermächtigt, das 
Ergebnis der Prüfung zusammen mit dem Abschlussbericht den zuständigen 
Rechnungshöfen mitzuteilen. Diese Fragestellungen werden von dem für die 
Prüfung zuständigen Rechnungshof festgelegt und umfassen insbesondere 
den Nachweis der Einhaltung der staatsvertraglichen Vorgaben für kommer-
zielle Aktivitäten. Die Rundfunkanstalten sind verpflichtet, für die Aufnahme 
der erforderlichen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung des 
Beteiligungsunternehmens zu sorgen. Die Wirtschaftsprüfer testieren den Jah-
resabschluss der Beteiligungsunternehmen und berichten den zuständigen 
Rechnungshöfen auch hinsichtlich der in Satz 2 und 3 genannten Fragestel-
lungen. Sie teilen das Ergebnis und den Abschlussbericht den zuständigen 
Rechnungshöfen mit. Die zuständigen Rechnungshöfe werten die Prüfung aus 
und können in jedem Einzelfall selbst Prüfmaßnahmen bei den betreffenden 
Beteiligungsunternehmen ergreifen. Die durch die ergänzenden Prüfungen zu-
sätzlich entstehenden Kosten tragen die jeweiligen Beteiligungsunternehmen.

(2) Bei kommerziellen Tätigkeiten mit geringer Marktrelevanz nach § 40 Abs. 1 
Satz 5 sind die Rundfunkanstalten auf Anforderung des zuständigen Rech-
nungshofes verpflichtet, für ein dem Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 bis 8 entspre-
chendes Verfahren Sorge zu tragen. Werden Verstöße gegen die Bestimmun-
gen zur Marktkonformität bei Prüfungen von Beteiligungsunternehmen oder 
der Rundfunkanstalten selbst festgestellt, findet auf die Mitteilung des Ergeb-
nisses § 37 Anwendung.

§ 43  Kontrolle der  
kommerziellen tätigkeiten
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Für kommerziell tätige Beteiligungsunternehmen dürfen die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio keine Haftung übernehmen.

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF erlassen Richtlinien zur Durchführung der §§ 8 bis 11, 38 und 39. In der 
Richtlinie zu § 11 sind insbesondere die Bedingungen zur Teilnahme Minder-
jähriger näher zu bestimmen. Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF stellen hierzu das Benehmen mit den Lan-
desmedienanstalten her und führen einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch 
in der Anwendung dieser Richtlinien durch. In der Richtlinie zu § 8 Abs. 7 und 
§ 38 ist näher zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen, in welchen For-
maten und in welchem Umfang unentgeltliche Produktplatzierung stattfin-
den kann, wie die Unabhängigkeit der Produzenten und Redaktionen gesichert 
und eine ungebührliche Herausstellung des Produkts vermieden wird. Die 
Sätze 1 bis 4 gelten für die Richtlinien des Deutschlandradios zur Durchfüh-
rung der §§ 8, 11 und 38 entsprechend.

Die Länder können Änderungen der Gesamtdauer der Werbung, der tageszeit-
lichen Begrenzung der Werbung und ihrer Beschränkung auf Werktage im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk vereinbaren.

Teleshopping findet mit Ausnahme von Teleshopping-Spots im öffentlich- 
rechtlichen Rundfunk nicht statt.

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 
und das Deutschlandradio können ihrem gesetzlichen Auftrag durch Nutzung 
geeigneter Übertragungswege nachkommen. Bei der Auswahl des Übertra-
gungswegs sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu be-
achten. Die analoge Verbreitung bisher ausschließlich digital verbreiteter Pro-
gramme ist unzulässig.

Die zuständigen Aufsichtsgremien der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradios können vom 
Intendanten verlangen, dass er bei Rechtsverstößen Beanstandungen der Gre-
mien im Programm veröffentlicht.

iv. abschnitt
besondere bestimmungen für den privaten rundfunk

1. unterabschnitt
anwendungsbereich, Programmgrundsätze
Die §§ 51, 53 bis 68 gelten nur für bundesweit ausgerichtete Angebote. Die 
§§ 52 bis 55 Abs. 1 und § 58 gelten auch für Teleshoppingkanäle. Eine abwei-
chende Regelung durch Landesrecht ist nicht zulässig. Die Entscheidungen der 
Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK, § 104 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3) sind den Zuweisungen von Übertragungskapazitäten nach 
diesem Staatsvertrag und durch die zuständige Landesmedienanstalt auch bei 
der Entscheidung über die Zuweisung von Übertragungskapazitäten nach Lan-
desrecht zugrunde zu legen.

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Rund-
funkprogramme haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiö-

§ 44  haftung für kommerziell tätige 
beteiligungsunternehmen

§ 45  richtlinien

§ 46  änderung der Werbung

§ 47  ausschluss von teleshopping

§ 48  versorgungsauftrag

§ 49  veröffentlichung  
von beanstandungen

§ 50  anwendungsbereich

§ 51  Programmgrundsätze
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sen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten. Sie sollen die 
Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die internationale Ver-
ständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken. 
Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten.

(2) Die Rundfunkvollprogramme sollen zur Darstellung der Vielfalt im deutsch-
sprachigen und europäischen Raum mit einem angemessenen Anteil an Infor-
mation, Kultur und Bildung beitragen; die Möglichkeit, Spartenprogramme 
anzubieten, bleibt hiervon unberührt.

2. unterabschnitt
zulassung
(1) Private Veranstalter bedürfen zur Veranstaltung von Rundfunkprogrammen 
einer Zulassung. § 54 sowie entsprechende Bestimmungen des Landesrechts 
für nicht bundesweit ausgerichtete Rundfunkprogramme bleiben unberührt. 
Die Zulassung eines Veranstalters nicht bundesweit ausgerichteten Rundfunks 
richtet sich nach Landesrecht. Für die Zulassung eines Veranstalters bundes-
weit ausgerichteten Rundfunks gelten die Vorschriften dieses Unterabschnitts; 
im Übrigen gilt Landesrecht.

(2) Die Zulassung eines Fernsehveranstalters kann versagt oder widerrufen 
werden, wenn

1.    sich das Programm des Veranstalters ganz oder in wesentlichen Teilen an 
die Bevölkerung eines anderen Staates richtet, der das Europäische Über-
einkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen ratifiziert hat und

2.    der Veranstalter sich zu dem Zweck in Deutschland niedergelassen hat, die 
Bestimmungen des anderen Staates zu umgehen und

3.    die Bestimmungen des anderen Staates, die der Veranstalter zu umgehen 
bezweckt, Gegenstand des Europäischen Übereinkommens über das grenz-
überschreitende Fernsehen sind. 

Statt der Versagung oder des Widerrufs der Zulassung kann diese auch mit 
Nebenbestimmungen versehen werden, soweit dies ausreicht, die Umgehung 
nach Satz 1 auszuschließen. 

(1) Eine Zulassung darf nur an eine natürliche oder juristische Person erteilt 
werden, die

1.    unbeschränkt geschäftsfähig ist,
2.    die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht durch Richterspruch 

verloren hat,
3.    das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach Artikel 18 des 

Grundgesetzes verwirkt hat,
4.    als Vereinigung nicht verboten ist,
5.    ihren Wohnsitz oder Sitz in Deutschland, einem sonstigen Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum hat und gerichtlich verfolgt wer-
den kann und

6.    die Gewähr dafür bietet, dass sie unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
schriften und der auf dieser Grundlage erlassenen Verwaltungsakte Rund-
funk veranstaltet. 

§ 52  grundsatz

§ 53  erteilung einer zulassung  
für veranstalter von bundesweit  

ausgerichtetem rundfunk
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(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 6 müssen bei juris-
tischen Personen von den gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertretern er-
füllt sein. Einem Veranstalter in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft darf 
nur dann eine Zulassung erteilt werden, wenn in der Satzung der Aktiengesell-
schaft bestimmt ist, dass die Aktien nur als Namensaktien oder als Namens-
aktien und stimmrechtslose Vorzugsaktien ausgegeben werden dürfen. 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffent-
lichen Rechts mit Ausnahme von Kirchen und Hochschulen, an deren gesetz-
liche Vertreter und leitende Bedienstete sowie an politische Parteien und 
Wählervereinigungen. Gleiches gilt für Unternehmen, die im Verhältnis eines 
verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zu den in 
Satz 1 Genannten stehen. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische öffentliche 
oder staatliche Stellen entsprechend.

(1) Keiner Zulassung bedürfen Rundfunkprogramme,

1.    die nur geringe Bedeutung für die individuelle und öffentliche Meinungs-
bildung entfalten, oder

2.    die im Durchschnitt von sechs Monaten weniger als 20.000 gleichzeitige 
Nutzer erreichen oder in ihrer prognostizierten Entwicklung erreichen wer-
den. 

Die zuständige Landesmedienanstalt bestätigt die Zulassungsfreiheit auf An-
trag durch Unbedenklichkeitsbescheinigung.

(2) Die Landesmedienanstalten regeln das Nähere zur Konkretisierung der Zu-
lassungsfreiheit nach Absatz 1 durch Satzung. 

(3) Vor dem Inkrafttreten dieses Staatsvertrages angezeigte, ausschließlich im 
Internet verbreitete Hörfunkprogramme gelten als zugelassene Programme 
nach § 52. 

(4) Auf zulassungsfreie Rundfunkprogramme finden die Vorschriften der §§ 15, 
57 und 68 keine Anwendung. § 53 findet mit Ausnahme seines Absatzes 1 Nr. 1 
entsprechende Anwendung. Die zuständige Landesmedienanstalt kann von 
Veranstaltern von Rundfunkprogrammen im Sinne des Absatzes 1 die in den 
§§ 55 und 56 genannten Informationen und Unterlagen verlangen.

(1) In dem Zulassungsantrag sind Name und Anschrift des Antragstellers, Pro-
gramminhalt, Programmkategorie (Voll- oder Spartenprogramm), Programm-
dauer, Übertragungstechnik und geplantes Verbreitungsgebiet anzugeben.

(2) Sofern erforderlich, hat die zuständige Landesmedienanstalt Auskunft und 
die Vorlage weiterer Unterlagen zu verlangen, die sich insbesondere erstrecken 
auf

1.    eine Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen im Sinne 
des § 62 an dem Antragsteller sowie der Kapital- und Stimmrechtsverhält-
nisse bei dem Antragsteller und den mit ihm im Sinne des Aktiengesetzes 
verbundenen Unternehmen,

2.    die Angabe über Angehörige im Sinne des § 15 der Abgabenordnung unter 
den Beteiligten nach Nummer 1, gleiches gilt für Vertreter der Person oder 
Personengesellschaft oder des Mitglieds eines Organs einer juristischen 
Person,

§ 54  zulassungsfreie rundfunkprogramme

§ 55  grundsätze für  
das zulassungsverfahren
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3.    den Gesellschaftsvertrag und die satzungsrechtlichen Bestimmungen des 
Antragstellers,

4.    Vereinbarungen, die zwischen an dem Antragsteller unmittelbar oder mit-
telbar im Sinne des § 62 Beteiligten bestehen und sich auf die gemeinsame 
Veranstaltung von Rundfunk sowie auf Treuhandverhältnisse und nach den 
§§ 60 und 62 erhebliche Beziehungen beziehen,

5.    eine schriftliche Erklärung des Antragstellers, dass die nach den Nummern 
1 bis 4 vorgelegten Unterlagen und Angaben vollständig sind.

(3) Ist für die Prüfung im Rahmen des Zulassungsverfahrens ein Sachverhalt 
bedeutsam, der sich auf Vorgänge außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Staatsvertrages bezieht, hat der Antragsteller diesen Sachverhalt aufzuklären 
und die erforderlichen Beweismittel zu beschaffen. Er hat dabei alle für ihn 
bestehenden rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Der 
Antragsteller kann sich nicht darauf berufen, dass er Sachverhalte nicht auf-
klären oder Beweismittel nicht beschaffen kann, wenn er sich nach Lage des 
Falles bei der Gestaltung seiner Verhältnisse die Möglichkeit dazu hätte be-
schaffen oder einräumen lassen können.

(4) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 gelten für natürliche und 
juristische Personen oder Personengesellschaften, die an dem Antragsteller 
unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 62 beteiligt sind oder zu ihm im 
Verhältnis eines verbundenen Unternehmens stehen oder sonstige Einflüsse 
im Sinne der §§ 60 und 62 auf ihn ausüben können, entsprechend.

(5) Kommt ein Auskunfts- oder Vorlagepflichtiger seinen Mitwirkungspflich-
ten nach den Absätzen 1 bis 4 innerhalb einer von der zuständigen Landes-
medienanstalt bestimmten Frist nicht nach, kann der Zulassungsantrag ab-
gelehnt werden.

(6) Die im Rahmen des Zulassungsverfahrens Auskunfts- und Vorlagepflichti-
gen sind verpflichtet, jede Änderung der maßgeblichen Umstände nach An-
tragstellung oder nach Erteilung der Zulassung unverzüglich der zuständigen 
Landesmedienanstalt mitzuteilen. Die Absätze 1 bis 5 finden entsprechende 
Anwendung. § 63 bleibt unberührt.

(7) Unbeschadet anderweitiger Anzeigepflichten sind der Veranstalter und die 
an ihm unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 62 Beteiligten jeweils nach 
Ablauf eines Kalenderjahres verpflichtet, unverzüglich der zuständigen Landes-
medienanstalt gegenüber eine Erklärung darüber abzugeben, ob und inwieweit 
innerhalb des abgelaufenen Kalenderjahres bei den nach § 62 maßgeblichen 
Beteiligungs- und Zurechnungstatbeständen eine Veränderung eingetreten ist.

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt kann alle Ermittlungen durchführen 
und alle Beweise erheben, die zur Erfüllung ihrer sich aus den §§ 60 bis 67 und 
120 ergebenden Aufgaben erforderlich sind. Sie bedient sich der Beweismittel, 
die sie nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für 
erforderlich hält. Sie kann insbesondere

1.  Auskünfte einholen,
2.    Beteiligte im Sinne des § 13 des Verwaltungsverfahrensgesetzes anhören, 

Zeugen und Sachverständige vernehmen oder die schriftliche Äußerung von 
Beteiligten, Sachverständigen und Zeugen einholen,

3.  Urkunden und Akten beiziehen,
4.  den Augenschein einnehmen.

§ 56  auskunftsrechte und  
ermittlungsbefugnisse



5
MPMP 48

Dokumentation i/2025
Medienstaatsvertrag

5
MPMP

Andere Personen als die Beteiligten sollen erst dann zur Auskunft herangezo-
gen werden, wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum 
Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht.

(2) Für Zeugen und Sachverständige besteht eine Pflicht zur Aussage oder zur 
Erstattung von Gutachten. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die 
Pflicht, als Zeuge auszusagen oder als Sachverständiger ein Gutachten zu er-
statten, über die Ablehnung von Sachverständigen sowie über die Vernehmung 
von Angehörigen des öffentlichen Dienstes als Zeugen oder Sachverständige 
gelten entsprechend. Die Entschädigung der Zeugen und Sachverständigen 
erfolgt in entsprechender Anwendung des Justizvergütungs- und -entschädi-
gungsgesetzes.

(3) Zur Glaubhaftmachung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben 
darf die zuständige Landesmedienanstalt die Vorlage einer eidesstattlichen 
Versicherung von denjenigen verlangen, die nach § 55 Abs. 1 und 4 auskunfts- 
und vorlagepflichtig sind. Eine Versicherung an Eides statt soll nur gefordert 
werden, wenn andere Mittel zur Erforschung der Wahrheit nicht vorhanden 
sind, zu keinem Ergebnis geführt haben oder einen unverhältnismäßigen Auf-
wand erfordern.

(4) Die von der zuständigen Landesmedienanstalt mit der Durchführung der 
sich aus den §§ 60 bis 67 und § 120 ergebenden Aufgaben betrauten Personen 
dürfen während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten die Geschäftsräume 
und -grundstücke der in § 55 Abs. 1, 3 und 4 genannten Personen und Perso-
nengesellschaften betreten und die in Absatz 5 genannten Unterlagen einse-
hen und prüfen. Das Grundrecht des Artikels 13 des Grundgesetzes wird inso-
weit eingeschränkt.

(5) Die in § 55 Abs. 1, 3 und 4 genannten Personen oder Personengesellschaften 
haben auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere 
Urkunden, die für die Anwendung der §§ 60 bis 67 und § 120 erheblich sein 
können, vorzulegen, Auskünfte zu erteilen und die sonst zur Durchführung der 
Maßnahmen nach Absatz 4 erforderlichen Hilfsdienste zu leisten. Vorkehrun-
gen, die die Maßnahmen hindern oder erschweren, sind unzulässig.

(6) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche 
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Ge-
fahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(7) Durchsuchungen dürfen nur aufgrund einer Anordnung des Amtsrichters, 
in dessen Bezirk die Durchsuchung erfolgen soll, vorgenommen werden. Bei 
Gefahr im Verzug können die in Absatz 4 bezeichneten betrauten Personen 
während der Geschäftszeit die erforderlichen Durchsuchungen ohne richter-
liche Anordnung vornehmen. An Ort und Stelle ist eine Niederschrift über 
Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und ihr wesentliches Ergebnis aufzu-
nehmen, aus der sich, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch 
die Tatsachen ergeben, die zur Annahme einer Gefahr im Verzug geführt haben.

(8) Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über die zu durchsuchenden Räume 
darf der Durchsuchung beiwohnen. Ist er abwesend, soll sein Vertreter oder ein 
anderer Zeuge hinzugezogen werden. Dem Inhaber der tatsächlichen Gewalt 
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über die durchsuchten Räume oder seinem Vertreter ist auf Verlangen eine 
Durchschrift der in Absatz 7 Satz 3 genannten Niederschrift zu erteilen.

(1) Jeder Veranstalter hat unabhängig von seiner Rechtsform jährlich nach 
Maßgabe der Vorschriften des Handelsgesetzbuches, die für große Kapitalge-
sellschaften gelten, einen Jahresabschluss samt Anhang und einen Lagebericht 
spätestens bis zum Ende des neunten auf das Ende des Geschäftsjahres folgen-
den Monats zu erstellen und bekannt zu machen. Satz 1 findet auf an dem 
Veranstalter unmittelbar Beteiligte, denen das Programm des Veranstalters 
nach § 62 Abs. 1 Satz 1, und mittelbar Beteiligte, denen das Programm nach 
§ 62 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen ist, entsprechende Anwendung.

(2) Innerhalb derselben Frist hat der Veranstalter eine Aufstellung der Pro-
grammbezugsquellen für den Berichtszeitraum der zuständigen Landesme-
dienanstalt vorzulegen.

Jenseits des Anwendungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679 dürfen An-
gaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer natürlichen oder ju-
ristischen Person oder einer Personengesellschaft sowie Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse, die den Landesmedienanstalten, ihren Organen, ihren 
Bediensteten oder von ihnen beauftragten Dritten im Rahmen der Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, nicht un-
befugt offenbart werden.

3. unterabschnitt
Sicherung der Meinungsvielfalt
(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im Wesent-
lichen zum Ausdruck zu bringen. Die bedeutsamen politischen, weltanschau-
lichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen in den Vollprogram-
men angemessen zu Wort kommen; Auffassungen von Minderheiten sind zu 
berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hier-
von unberührt.

(2) Ein einzelnes Programm darf die Bildung der öffentlichen Meinung nicht in 
hohem Maße ungleichgewichtig beeinflussen.

(3) Im Rahmen des Zulassungsverfahrens soll die Landesmedienanstalt darauf 
hinwirken, dass an dem Veranstalter auch Interessenten mit kulturellen Pro-
grammbeiträgen beteiligt werden. Ein Rechtsanspruch auf Beteiligung besteht 
nicht.

(4) In den beiden, jeweils unterschiedlichen Unternehmen nach § 62 zuzurech-
nenden, bundesweit verbreiteten, nach Zuschaueranteilen reichweitenstärks-
ten Fernsehvollprogrammen sind mindestens im zeitlichen und regional diffe-
renzierten Umfang der Programmaktivitäten zum 1. Juli 2002 nach Maßgabe 
des jeweiligen Landesrechts Fensterprogramme zur aktuellen und authenti-
schen Darstellung der Ereignisse des politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Lebens in dem jeweiligen Land aufzunehmen. Der Hauptpro-
grammveranstalter hat organisatorisch sicherzustellen, dass die redaktionelle 
Unabhängigkeit des Fensterprogrammveranstalters gewährleistet ist. Dem 
Fensterprogrammveranstalter ist eine gesonderte Zulassung zu erteilen. Fens-
terprogrammveranstalter und Hauptprogrammveranstalter sollen zueinander 
nicht im Verhältnis eines verbundenen Unternehmens nach § 62 stehen, es sei 
denn, zum 31. Dezember 2009 bestehende landesrechtliche Regelungen stel-

§ 57  Publizitätspflicht und  
sonstige vorlagepflichten

§ 58  vertraulichkeit

§ 59  Meinungsvielfalt,  
regionale Fenster
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len die Unabhängigkeit in anderer Weise sicher. Zum 31. Dezember 2009 beste-
hende Zulassungen bleiben unberührt. Eine Verlängerung ist zulässig. Mit der 
Organisation der Fensterprogramme ist zugleich deren Finanzierung durch den 
Hauptprogrammveranstalter sicherzustellen. Die Verpflichtung nach Satz 1 
gilt mindestens für die Dauer der nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
für das jeweilige Regionalfensterprogramm erteilten Zulassung. Die Landes-
medienanstalten stimmen die Organisation der Fensterprogramme in zeitlicher 
und technischer Hinsicht unter Berücksichtigung der Interessen der betroffe-
nen Veranstalter ab.

(1) Ein Unternehmen (natürliche oder juristische Person oder Personenvereini-
gung) darf in Deutschland selbst oder durch ihm zurechenbare Unternehmen 
bundesweit im Fernsehen eine unbegrenzte Anzahl von Programmen veran-
stalten, es sei denn, es erlangt dadurch vorherrschende Meinungsmacht nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

(2) Erreichen die einem Unternehmen zurechenbaren Programme im Durch-
schnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil von 30 vom Hundert, so wird ver-
mutet, dass vorherrschende Meinungsmacht gegeben ist. Gleiches gilt bei Er-
reichen eines Zuschaueranteils von 25 vom Hundert, sofern das Unternehmen 
auf einem medienrelevanten verwandten Markt eine marktbeherrschende Stel-
lung hat oder eine Gesamtbeurteilung seiner Aktivitäten im Fernsehen und auf 
medienrelevanten verwandten Märkten ergibt, dass der dadurch erzielte Mei-
nungseinfluss dem eines Unternehmens mit einem Zuschaueranteil von 30 
vom Hundert im Fernsehen entspricht. Bei der Berechnung des nach Satz 2 
maßgeblichen Zuschaueranteils kommen vom tatsächlichen Zuschaueranteil 
zwei Prozentpunkte in Abzug, wenn in dem dem Unternehmen zurechenba-
ren Vollprogramm mit dem höchsten Zuschaueranteil Fensterprogramme ge-
mäß § 59 Abs. 4 aufgenommen sind; bei gleichzeitiger Aufnahme von Sende-
zeit für Dritte nach Maßgabe des Absatzes 5 kommen vom tatsächlichen 
Zuschaueranteil weitere drei Prozentpunkte in Abzug.

(3) Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechenbaren Programmen vorherr-
schende Meinungsmacht erlangt, darf für weitere diesem Unternehmen zu-
rechenbare Programme keine Zulassung erteilt oder der Erwerb weiterer zu-
rechenbarer Beteiligungen an Veranstaltern nicht als unbedenklich bestätigt 
werden.

(4) Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechenbaren Programmen vorherr-
schende Meinungsmacht erlangt, schlägt die zuständige Landesmedienan-
stalt durch die KEK dem Unternehmen folgende Maßnahmen vor:

1.    das Unternehmen kann ihm zurechenbare Beteiligungen an Veranstaltern 
aufgeben, bis der zurechenbare Zuschaueranteil des Unternehmens hier-
durch unter die Grenze nach Absatz 2 Satz 1 fällt, oder

2.    es kann im Falle des Absatzes 2 Satz 2 seine Marktstellung auf medienre-
levanten verwandten Märkten vermindern oder ihm zurechenbare Betei-
ligungen an Veranstaltern aufgeben, bis keine vorherrschende Meinungs-
macht nach Absatz 2 Satz 2 mehr gegeben ist, oder

3.    es kann bei ihm zurechenbaren Veranstaltern vielfaltssichernde Maßnah-
men im Sinne der §§ 64 bis 66 ergreifen.

Die KEK erörtert mit dem Unternehmen die in Betracht kommenden Maßnah-
men mit dem Ziel, eine einvernehmliche Regelung herbeizuführen. Kommt 

§ 60  Sicherung der Meinungsvielfalt 
im Fernsehen
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keine Einigung zustande oder werden die einvernehmlich zwischen dem Un-
ternehmen und der KEK vereinbarten Maßnahmen nicht in angemessener Frist 
durchgeführt, sind von der zuständigen Landesmedienanstalt nach Feststel-
lung durch die KEK die Zulassungen von so vielen dem Unternehmen zurechen-
baren Programmen zu widerrufen, bis keine vorherrschende Meinungsmacht 
durch das Unternehmen mehr gegeben ist. Die Auswahl trifft die KEK unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles. Eine Entschädigung für 
Vermögensnachteile durch den Widerruf der Zulassung wird nicht gewährt.

(5) Erreicht ein Veranstalter mit einem Vollprogramm oder einem Spartenpro-
gramm mit Schwerpunkt Information im Durchschnitt eines Jahres einen Zu-
schaueranteil von 10 vom Hundert, hat er binnen sechs Monaten nach Fest-
stellung und Mitteilung durch die zuständige Landesmedienanstalt Sendezeit 
für unabhängige Dritte nach Maßgabe von § 65 einzuräumen. Erreicht ein 
Unternehmen mit ihm zurechenbaren Programmen im Durchschnitt eines 
Jahres einen Zuschaueranteil von 20 vom Hundert, ohne dass eines der Voll-
programme oder Spartenprogramme mit Schwerpunkt Information einen 
Zuschaueranteil von zehn vom Hundert erreicht, trifft die Verpflichtung nach 
Satz 1 den Veranstalter des dem Unternehmen zurechenbaren Programms 
mit dem höchsten Zuschaueranteil. Trifft der Veranstalter die danach erforder-
lichen Maßnahmen nicht, ist von der zuständigen Landesmedienanstalt nach 
Feststellung durch die KEK die Zulassung zu widerrufen. Absatz 4 Satz 5 gilt 
entsprechend.

(6) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen gemeinsam alle drei Jahre oder 
auf Anforderung der Länder einen Bericht der KEK über die Entwicklung der 
Konzentration und über Maßnahmen zur Sicherung der Meinungsvielfalt im 
privaten Rundfunk unter Berücksichtigung von

1.    Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrelevanten verwandten 
Märkten,

2.    horizontalen Verflechtungen zwischen Rundfunkveranstaltern in verschie-
denen Verbreitungsgebieten und

3.  internationalen Verflechtungen im Medienbereich.

Der Bericht soll auch zur Anwendung der §§ 60 bis 66 und zu erforderlichen 
Änderungen dieser Bestimmungen Stellung nehmen.

(7) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen jährlich eine von der KEK zu 
erstellende Programmliste. In die Programmliste sind alle Programme, ihre Ver-
anstalter und deren Beteiligte aufzunehmen.

(1) Die Landesmedienanstalten ermitteln durch die KEK den Zuschaueranteil 
der jeweiligen Programme unter Einbeziehung aller deutschsprachigen Pro-
gramme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und des bundesweit empfang-
baren privaten Rundfunks. Für Entscheidungen maßgeblich ist der bei Ein-
leitung des Verfahrens im Durchschnitt der letzten zwölf Monate erreichte 
Zuschaueranteil der einzubeziehenden Programme.

(2) Die Landesmedienanstalten beauftragen nach Maßgabe einer Entschei-
dung der KEK ein Unternehmen zur Ermittlung der Zuschaueranteile; die Ver-
gabe des Auftrags erfolgt nach den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit. Die Ermittlung muss aufgrund repräsentativer Erhebungen bei 
Zuschauern ab Vollendung des dritten Lebensjahres nach allgemein aner-

§ 61  bestimmung der zuschaueranteile
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kannten wissenschaftlichen Methoden durchgeführt werden. Die Landesme-
dienanstalten sollen mit dem Unternehmen vereinbaren, dass die anlässlich 
der Ermittlung der Zuschaueranteile nach Absatz 1 Satz 1 erhobenen Daten ver-
traglich auch von Dritten genutzt werden können. In diesem Fall sind die auf 
die Landesmedienanstalten entfallenden Kosten entsprechend zu mindern.

(3) Die Veranstalter sind bei der Ermittlung der Zuschaueranteile zur Mitwir-
kung verpflichtet. Kommt ein Veranstalter seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, 
kann die Zulassung widerrufen werden.

(1) Einem Unternehmen sind sämtliche Programme zuzurechnen, die es selbst 
veranstaltet oder die von einem anderen Unternehmen veranstaltet werden, 
an dem es unmittelbar mit 25 vom Hundert oder mehr an dem Kapital oder 
an den Stimmrechten beteiligt ist. Ihm sind ferner alle Programme von Unter-
nehmen zuzurechnen, an denen es mittelbar beteiligt ist, sofern diese Unter-
nehmen zu ihm im Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne von 
§ 15 des Aktiengesetzes stehen und diese Unternehmen am Kapital oder an 
den Stimmrechten eines Veranstalters mit 25 vom Hundert oder mehr betei-
ligt sind. Die im Sinne der Sätze 1 und 2 verbundenen Unternehmen sind als 
einheitliche Unternehmen anzusehen, und deren Anteile am Kapital oder an 
den Stimmrechten sind zusammenzufassen. Wirken mehrere Unternehmen 
aufgrund einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise derart zusammen, dass 
sie gemeinsam einen beherrschenden Einfluss auf ein beteiligtes Unterneh-
men ausüben können, so gilt jedes von ihnen als herrschendes Unternehmen.

(2) Einer Beteiligung nach Absatz 1 steht gleich, wenn ein Unternehmen allein 
oder gemeinsam mit anderen auf einen Veranstalter einen vergleichbaren Ein-
fluss ausüben kann. Als vergleichbarer Einfluss gilt auch, wenn ein Unterneh-
men oder ein ihm bereits aus anderen Gründen nach Absatz 1 oder Absatz 2 
Satz 1 zurechenbares Unternehmen

1.    regelmäßig einen wesentlichen Teil der Sendezeit eines Veranstalters mit 
von ihm zugelieferten Programmteilen gestaltet oder

2.    aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, satzungsrechtlicher Bestimmungen 
oder in sonstiger Weise eine Stellung innehat, die wesentliche Entschei-
dungen eines Veranstalters über die Programmgestaltung, den Programm-
einkauf oder die Programmproduktion von seiner Zustimmung abhängig 
macht.

(3) Bei der Zurechnung nach den Absätzen 1 und 2 sind auch Unternehmen 
einzubeziehen, die ihren Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses Staats-
vertrages haben.

(4) Bei der Prüfung und Bewertung vergleichbarer Einflüsse auf einen Veran-
stalter sind auch bestehende Angehörigenverhältnisse einzubeziehen. Hier-
bei finden die Grundsätze des Wirtschafts- und Steuerrechts Anwendung.

Jede geplante Veränderung von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen 
Einflüssen ist bei der zuständigen Landesmedienanstalt vor ihrem Vollzug 
schriftlich anzumelden. Anmeldepflichtig sind der Veranstalter und die an 
dem Veranstalter unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 62 Beteiligten. 
Die Veränderungen dürfen nur dann von der zuständigen Landesmedienan-
stalt als unbedenklich bestätigt werden, wenn unter den veränderten Voraus-
setzungen eine Zulassung erteilt werden könnte. Wird eine geplante Verände-

§ 62  zurechnung von Programmen

§ 63  veränderung von  
beteiligungsverhältnissen
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rung vollzogen, die nicht nach Satz 3 als unbedenklich bestätigt werden kann, 
ist die Zulassung zu widerrufen. Für den Widerruf gilt § 108 Abs. 2 und 3. Für 
geringfügige Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen 
Einflüssen kann die KEK durch Richtlinien Ausnahmen für die Anmeldepflicht 
vorsehen.

Stellen die vorgenannten Vorschriften auf vielfaltssichernde Maßnahmen bei 
einem Veranstalter oder Unternehmen ab, gelten als solche Maßnahmen:

1.  die Einräumung von Sendezeit für unabhängige Dritte (§ 65),
2.  die Einrichtung eines Programmbeirats (§ 66).

(1) Ein Fensterprogramm, das aufgrund der Verpflichtung zur Einräumung von 
Sendezeit nach den vorstehenden Bestimmungen ausgestrahlt wird, muss 
unter Wahrung der Programmautonomie des Hauptveranstalters einen zusätz-
lichen Beitrag zur Vielfalt in dessen Programm, insbesondere in den Bereichen 
Kultur, Bildung und Information, leisten. Die Gestaltung des Fensterprogramms 
hat in redaktioneller Unabhängigkeit vom Hauptprogramm zu erfolgen.

(2) Die Dauer des Fensterprogramms muss wöchentlich mindestens 260 Mi-
nuten, davon mindestens 75 Minuten in der Sendezeit von 19.00 Uhr bis 
23.30 Uhr betragen. Auf die wöchentliche Sendezeit werden Regionalfenster-
programme bis höchstens 150 Minuten pro Woche mit höchstens 80 Minuten 
pro Woche auf die Drittsendezeit außerhalb der in Satz 1 genannten Sendezeit 
angerechnet; bei einer geringeren wöchentlichen Sendezeit für das Regio nal-
fenster vermindert sich die anrechenbare Sendezeit von 80 Minuten entspre-
chend. Die Anrechnung ist nur zulässig, wenn die Regionalfensterprogramme 
in redaktioneller Unabhängigkeit veranstaltet werden und insgesamt bundes-
weit mindestens 50 vom Hundert der Fernsehhaushalte erreichen. Eine Unter-
schreitung dieser Reichweite ist im Zuge der Digitalisierung der Übertragungs-
wege zulässig.

(3) Der Fensterprogrammanbieter nach Absatz 1 darf nicht in einem rechtli-
chen Abhängigkeitsverhältnis zum Hauptprogrammveranstalter stehen. Recht-
liche Abhängigkeit im Sinne von Satz 1 liegt vor, wenn das Hauptprogramm 
und das Fensterprogramm nach § 62 demselben Unternehmen zugerechnet 
werden können.

(4) Ist ein Hauptprogrammveranstalter zur Einräumung von Sendezeit für un-
abhängige Dritte verpflichtet, schreibt die zuständige Landesmedienanstalt 
nach Erörterung mit dem Hauptprogrammveranstalter das Fensterprogramm 
zur Erteilung einer Zulassung aus. Die zuständige Landesmedienanstalt über-
prüft die eingehenden Anträge auf ihre Vereinbarkeit mit den Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages sowie der sonstigen landesrechtlichen Bestimmungen 
und teilt dem Hauptprogrammveranstalter die zulassungsfähigen Anträge mit. 
Sie erörtert mit dem Hauptprogrammveranstalter die Anträge mit dem Ziel, 
eine einvernehmliche Auswahl zu treffen. Kommt eine Einigung nicht zustande 
und liegen der zuständigen Landesmedienanstalt mehr als drei zulassungsfä-
hige Anträge vor, unterbreitet der Hauptprogrammveranstalter der zuständigen 
Landesmedienanstalt einen Dreiervorschlag. Die zuständige Landesmedien-
anstalt kann unter Vielfaltsgesichtspunkten bis zu zwei weitere Vorschläge hin-
zufügen, die sie erneut mit dem Hauptprogrammveranstalter mit dem Ziel, 
eine einvernehmliche Auswahl zu treffen, erörtert. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, wählt sie aus den Vorschlägen denjenigen Bewerber aus, dessen 

§ 64  vielfaltssichernde Maßnahmen

§ 65  Sendezeit für unabhängige Dritte
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Programm den größtmöglichen Beitrag zur Vielfalt im Programm des Haupt-
programmveranstalters erwarten lässt und erteilt ihm die Zulassung. Bei drei 
oder weniger Anträgen trifft die zuständige Landesmedienanstalt die Ent-
scheidung unmittelbar.

(5) Ist ein Bewerber für das Fensterprogramm nach Absatz 4 ausgewählt, 
schließen der Hauptprogrammveranstalter und der Bewerber eine Vereinba-
rung über die Ausstrahlung des Fensterprogramms im Rahmen des Haupt-
programms. In diese Vereinbarung ist insbesondere die Verpflichtung des 
Hauptprogrammveranstalters aufzunehmen, dem Fensterprogrammveranstal-
ter eine ausreichende Finanzierung seines Programms zu ermöglichen. Die 
Vereinbarung muss ferner vorsehen, dass eine Kündigung während der Dauer 
der Zulassung nach Absatz 6 nur wegen schwerwiegender Vertragsverletzun-
gen oder aus einem wichtigen Grund mit einer Frist von sechs Monaten zuläs-
sig ist.

(6) Auf der Grundlage einer Vereinbarung zu angemessenen Bedingungen nach 
Absatz 5 ist dem Fensterprogrammveranstalter durch die zuständige Landes-
medienanstalt die Zulassung zur Veranstaltung des Fensterprogramms zu er-
teilen. In die Zulassung des Haupt- und des Fensterprogrammveranstalters 
sind die wesentlichen Verpflichtungen aus der Vereinbarung nach Absatz 5 als 
Bestandteil der Zulassungen aufzunehmen. Eine Entschädigung für Vermö-
gensnachteile durch den teilweisen Widerruf der Zulassung des Hauptpro-
grammveranstalters wird nicht gewährt. Die Zulassung für den Fensterpro-
grammveranstalter ist auf die Dauer von fünf Jahren zu erteilen; sie erlischt, 
wenn die Zulassung des Hauptprogrammveranstalters endet, nicht verlängert 
oder nicht neu erteilt wird.

(1) Der Programmbeirat hat die Programmverantwortlichen, die Geschäftsfüh-
rung des Programmveranstalters und die Gesellschafter bei der Gestaltung des 
Programms zu beraten. Der Programmbeirat soll durch Vorschläge und Anre-
gungen zur Sicherung der Meinungsvielfalt und Pluralität des Programms (§ 59) 
beitragen. Mit der Einrichtung eines Programmbeirats durch den Veranstalter 
ist dessen wirksamer Einfluss auf das Fernsehprogramm durch Vertrag oder 
Satzung zu gewährleisten.

(2) Die Mitglieder des Programmbeirats werden vom Veranstalter berufen. Sie 
müssen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen in ihrer 
Gesamtheit die Gewähr dafür bieten, dass die wesentlichen Meinungen in 
der Gesellschaft vertreten sind.

(3) Der Programmbeirat ist über alle Fragen, die das veranstaltete Programm 
betreffen, durch die Geschäftsführung zu unterrichten. Er ist bei wesentlichen 
Änderungen der Programmstruktur, der Programminhalte, des Programmsche-
mas sowie bei programmbezogenen Anhörungen durch die zuständige Landes-
medienanstalt und bei Programmbeschwerden zu hören.

(4) Der Programmbeirat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Auskünfte von der 
Geschäftsführung verlangen und hinsichtlich des Programms oder einzelner 
Beiträge Beanstandungen gegenüber der Geschäftsführung aussprechen. Zu 
Anfragen und Beanstandungen hat die Geschäftsführung innerhalb angemes-
sener Frist Stellung zu nehmen. Trägt sie den Anfragen und Beanstandungen 
zum Programm nach Auffassung des Programmbeirats nicht ausreichend Rech-
nung, kann er in dieser Angelegenheit einen Beschluss des Kontrollorgans über 

§ 66  Programmbeirat
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die Geschäftsführung, sofern ein solches nicht vorhanden ist, der Gesellschaf-
terversammlung, verlangen. Eine Ablehnung der Vorlage des Programmbeirats 
durch die Gesellschafterversammlung oder durch das Kontrollorgan über die 
Geschäftsführung bedarf einer Mehrheit von 75 vom Hundert der abgegebe-
nen Stimmen.

(5) Bei Änderungen der Programmstruktur, der Programminhalte oder des Pro-
grammschemas oder bei der Entscheidung über Programmbeschwerden ist 
vor der Entscheidung der Geschäftsführung die Zustimmung des Programm-
beirats einzuholen. Wird diese verweigert oder kommt eine Stellungnahme 
binnen angemessener Frist nicht zustande, kann die Geschäftsführung die 
betreffende Maßnahme nur mit Zustimmung des Kontrollorgans über die Ge-
schäftsführung, sofern ein solches nicht vorhanden ist, der Gesellschafterver-
sammlung, für die eine Mehrheit von 75 vom Hundert der abgegebenen Stim-
men erforderlich ist, treffen. Der Veranstalter hat das Ergebnis der Befassung 
des Programmbeirats oder der Entscheidung nach Satz 2 der zuständigen Lan-
desmedienanstalt mitzuteilen.

(6) Handelt es sich bei dem Veranstalter, bei dem ein Programmbeirat einge-
richtet werden soll, um ein einzelkaufmännisch betriebenes Unternehmen, 
gelten die Absätze 4 und 5 mit der Maßgabe, dass der Programmbeirat statt 
der Gesellschafterversammlung oder des Kontrollorgans über die Geschäfts-
führung die zuständige Landesmedienanstalt anrufen kann, die über die Maß-
nahme entscheidet.

Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame Richtlinien zur näheren Aus-
gestaltung der §§ 59, 65 und 66. In den Richtlinien zu § 66 sind insbesondere 
Vorgaben über Berufung und Zusammensetzung des Programmbeirats zu ma-
chen.

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Ge-
meinden sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religi-
öser Sendungen einzuräumen; die Veranstalter können die Erstattung ihrer 
Selbstkosten verlangen.

(2) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wahlen zum Deutschen Bun-
destag gegen Erstattung der Selbstkosten angemessene Sendezeit einzuräu-
men, wenn mindestens eine Landesliste für sie zugelassen wurde. Ferner ha-
ben Parteien und sonstige politische Vereinigungen während ihrer Beteiligung 
an den Wahlen der Abgeordneten aus der Bundesrepublik Deutschland für 
das Europäische Parlament gegen Erstattung der Selbstkosten Anspruch auf 
angemessene Sendezeit, wenn mindestens ein Wahlvorschlag für sie zuge-
lassen wurde.

4. unterabschnitt
Finanzierung, Werbung
Private Veranstalter können ihre Rundfunkprogramme durch Einnahmen aus 
Werbung, durch sonstige Einnahmen, insbesondere durch Entgelte der Teil-
nehmer (Abonnements oder Einzelentgelte), sowie aus eigenen Mitteln finan-
zieren. Eine Finanzierung privater Veranstalter aus dem Rundfunkbeitrag ist 
unzulässig. § 112 bleibt unberührt.

(1) Der Anteil an Sendezeit für Fernsehwerbespots und Teleshopping-Spots 
darf in den Zeiträumen von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr, von 18.00 Uhr bis 23.00 

§ 67  richtlinien

§ 68  Sendezeit für Dritte

§ 69  Finanzierung

§ 70  Dauer der Fernsehwerbung
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Uhr sowie von 23.00 Uhr bis 24.00 Uhr jeweils 20 vom Hundert dieses Zeit-
raums nicht überschreiten. Satz 1 gilt nicht für Produktplatzierungen und Spon-
sorhinweise. 

(2) Hinweise des Rundfunkveranstalters auf eigene Sendungen und auf Begleit-
materialien, die direkt von diesen Sendungen abgeleitet sind, oder auf Sen-
dungen, Rundfunkprogramme oder rundfunkähnliche Telemedien anderer Teile 
derselben Sendergruppe, unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit 
einschließlich von Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken, gesetzliche Pflicht-
hinweise und neutrale Einzelbilder zwischen redaktionellen Inhalten und Fern-
sehwerbe- oder Teleshoppingspots sowie zwischen einzelnen Spots gelten nicht 
als Werbung.

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 9 gelten nicht für reine Werbekanäle.

(1) Teleshopping-Fenster, die in einem Programm gesendet werden, das nicht 
ausschließlich für Teleshopping bestimmt ist, müssen eine Mindestdauer von 
15 Minuten ohne Unterbrechung haben. Sie müssen optisch und akustisch klar 
als Teleshopping-Fenster gekennzeichnet sein.

(2) Für Eigenwerbekanäle gelten die §§ 8 und 10 entsprechend. Die §§ 9 und 70 
gelten nicht für Eigenwerbekanäle.

Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame Satzungen oder Richtlinien 
zur Durchführung der §§ 8 bis 11, 70 und 71; in der Satzung oder Richtlinie zu 
§ 11 sind insbesondere die Ahndung von Verstößen und die Bedingungen zur 
Teilnahme Minderjähriger näher zu bestimmen. Die Landesmedienanstalten 
stellen hierbei das Benehmen mit den in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und dem ZDF her und führen einen gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch in der Anwendung dieser Richtlinien durch.

Für regionale und lokale Fernsehprogramme können von § 8 Absatz 4 Satz 2, 
§ 9 Absatz 3 und § 70 Absatz 1 nach Landesrecht abweichende Regelungen 
getroffen werden. 

v. abschnitt
besondere bestimmungen für einzelne telemedien

1. unterabschnitt
rundfunkähnliche telemedien
Für rundfunkähnliche Telemedien gelten die §§ 8, 10, 11 und 72 entsprechend. 
Für Angebote nach § 2 Abs. 3 und sonstige linear verbreitete fernsehähnliche 
Telemedien gelten die §§ 3 bis 16 und § 72 entsprechend.

Für fernsehähnliche Telemedien gilt § 14 entsprechend, wenn die gleiche Sen-
dung von demselben Fernsehveranstalter zeitversetzt angeboten wird.

Für fernsehähnliche Telemedien gilt § 7 entsprechend.

Zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und europäischen Raum und 
zur Förderung von europäischen Film- und Fernsehproduktionen stellen An-
bieter fernsehähnlicher Telemedien sicher, dass der Anteil europäischer Werke 
in ihren Katalogen mindestens 30 vom Hundert entspricht. Satz 1 gilt nicht 
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für Anbieter fernsehähnlicher Telemedien mit geringen Umsätzen oder gerin-
gen Zuschauerzahlen oder wenn dies wegen der Art oder des Themas des fern-
sehähnlichen Telemediums undurchführbar oder ungerechtfertigt ist. Werke 
nach Satz 1 sind in den Katalogen herauszustellen. Die Landesmedienanstal-
ten regeln die Einzelheiten zur Durchführung der Sätze 1 bis 3 durch eine ge-
meinsame Satzung. Zur Vorbereitung der Berichterstattung nach Artikel 13 
Abs. 4 der Richtlinie 2010/13/EU gilt § 15 Abs. 4 entsprechend.

2. unterabschnitt
Medienplattformen und benutzeroberflächen
Die nachstehenden Regelungen gelten für alle Medienplattformen und Benut-
zeroberflächen. Mit Ausnahme der §§ 79, 80, 86 Abs. 1 und § 109 gelten sie 
nicht für

1.   infrastrukturgebundene Medienplattformen mit in der Regel weniger als 
10.000 angeschlossenen Wohneinheiten und deren Benutzeroberflächen 
oder

2.   nicht infrastrukturgebundene Medienplattformen und Benutzeroberflä-
chen, die keine Benutzeroberflächen von Medienplattformen nach Num-
mer 1 sind, mit in der Regel weniger als 20.000 tatsächlichen täglichen 
Nutzern im Monatsdurchschnitt. 

Die Landesmedienanstalten legen in den Satzungen und Richtlinien nach § 88 
unter Berücksichtigung der regionalen und lokalen Verhältnisse Kriterien für 
die Ermittlung der Schwellenwerte fest.

(1) Eine infrastrukturgebundene Medienplattform darf nur betreiben, wer den 
Anforderungen des § 53 Abs. 1 und 2 Satz 1 genügt. Im Übrigen hat ein Anbie-
ter einer Medienplattform oder ein Anbieter einer Benutzeroberfläche oder ein 
von diesem jeweils benannter Bevollmächtigter die Anforderungen des § 53 
Abs. 1 und 2 Satz 1 zu erfüllen.

(2) Anbieter, die eine Medienplattform oder Benutzeroberfläche anbieten wol-
len, müssen dies mindestens einen Monat vor Inbetriebnahme der zuständigen 
Landesmedienanstalt anzeigen. Die Anzeige hat zu enthalten:

1.  Angaben nach Absatz 1,
2.  Angaben zur technischen und voraussichtlichen Nutzungsreichweite.

Bei wesentlichen Änderungen gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

(3) Für die Angebote in Medienplattformen und Benutzeroberflächen gilt die 
verfassungsmäßige Ordnung. Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und 
die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre sind ein-
zuhalten.

(4) Anbieter von Medienplattformen und Benutzeroberflächen sind für eigene 
Angebote verantwortlich. Bei Verfügungen der Aufsichtsbehörden gegen An-
gebote oder Inhalte Dritter, die über die Medienplattform verbreitet werden 
oder in Benutzeroberflächen enthalten sind, sind diese zur Umsetzung dieser 
Verfügung verpflichtet. Sind Maßnahmen gegenüber dem Verantwortlichen 
von Angeboten oder Inhalten nach Satz 2 nicht durchführbar oder nicht Erfolg 
versprechend, können Maßnahmen zur Verhinderung des Zugangs von Ange-
boten oder Inhalten auch gegen den Anbieter der Medienplattform oder Be-
nutzeroberfläche gerichtet werden, sofern eine Verhinderung technisch mög-
lich und zumutbar ist.

§ 78  anwendungsbereich

§ 79  allgemeine bestimmungen
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(1) Ohne Einwilligung des jeweiligen Rundfunkveranstalters oder Anbieters 
rundfunkähnlicher Telemedien dürfen dessen Rundfunkprogramme, einschließ-
lich des HbbTV-Signals, rundfunkähnliche Telemedien oder Teile davon

1.   inhaltlich und technisch nicht verändert,
2.   im Zuge ihrer Abbildung oder akustischen Wiedergabe nicht vollständig 

oder teilweise mit Werbung, Inhalten aus Rundfunkprogrammen oder rund-
funkähnlichen Telemedien, einschließlich Empfehlungen oder Hinweisen 
hierauf, überlagert oder ihre Abbildung zu diesem Zweck skaliert oder 

3.    nicht in Angebotspakete aufgenommen oder in anderer Weise entgeltlich 
oder unentgeltlich vermarktet oder öffentlich zugänglich gemacht 

werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 sind technische Veränderungen, die aus-
schließlich einer effizienten Kapazitätsnutzung dienen und die Einhaltung des 
vereinbarten oder, im Fall, dass keine Vereinbarung getroffen wurde, markt-
üblichen Qualitätsstandards nicht beeinträchtigen, zulässig. Abweichend von 
Absatz 1 Nr. 2 sind Überlagerungen oder Skalierungen zulässig zum Zweck der 
Inanspruchnahme von Diensten der Individualkommunikation oder wenn sie 
durch den Nutzer im Einzelfall veranlasst sind. Satz 2 gilt nicht für Überlage-
rung oder Skalierungen zum Zweck der Werbung, es sei denn, es handelt sich 
um Empfehlungen oder Hinweise auf Inhalte von Rundfunkprogrammen 
oder rundfunkähnliche Telemedien.

(3) Bei einer Überlagerung oder Skalierung zum Zweck der Werbung finden 
außer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 die für das überlagerte oder skalierte 
Angebot geltenden Beschränkungen entsprechende Anwendung.

(1) Für infrastrukturgebundene Medienplattformen gelten die nachfolgenden 
Bestimmungen.

(2) Der Anbieter einer Medienplattform 

1.    hat sicherzustellen, dass innerhalb einer technischen Kapazität im Umfang 
von höchstens einem Drittel der für die digitale Verbreitung von Fernseh-
programmen zur Verfügung stehenden Gesamtkapazität

    a)   die erforderlichen Kapazitäten für die bundesweiten gesetzlich bestimm-
ten beitragsfinanzierten Programme sowie für die Dritten Programme 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einschließlich programmbegleiten-
der Dienste zur Verfügung stehen; für die im Rahmen der Dritten Pro-
gramme verbreiteten Landesfenster gilt dies nur innerhalb der Länder, 
für die sie gesetzlich bestimmt sind,

    b)   die Kapazitäten für die privaten Fernsehprogramme, die Regionalfens-
ter gemäß § 59 enthalten, einschließlich programmbegleitender Dienste, 
zur Verfügung stehen; die Fernsehprogramme sind einschließlich der 
für die jeweilige Region gesetzlich bestimmten Regionalfenster zu ver-
breiten,

    c)   die Kapazitäten für die im jeweiligen Land zugelassenen regionalen und 
lokalen Fernsehprogramme sowie die Offenen Kanäle zur Verfügung 
stehen; dies gilt nur innerhalb des Gebiets, für das sie jeweils bestimmt 
sind; die landesrechtlichen Sondervorschriften für Offene Kanäle und 
vergleichbare Angebote bleiben unberührt,

§ 80  Signalintegrität, überlagerungen 
und Skalierungen

§ 81  belegung von Medienplattformen
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    d)   die technischen Kapazitäten nach den Buchstaben a bis c im Verhältnis 
zu anderen digitalen Kapazitäten technisch gleichwertig sind,

2.    trifft selbst innerhalb einer weiteren technischen Kapazität im Umfang der 
Kapazität nach Nummer 1 die Entscheidung über die Belegung mit in digi-
taler Technik verbreiteten Fernsehprogrammen einschließlich programm-
begleitender Dienste, soweit er darin unter Einbeziehung der Interessen 
der angeschlossenen Teilnehmer eine Vielzahl von Programmveranstaltern 
sowie ein vielfältiges Programmangebot an Vollprogrammen, nicht entgelt-
finanzierten Programmen, Spartenprogrammen mit Schwerpunkt Nach-
richten, sonstigen Spartenprogrammen und Fremdsprachenprogrammen 
einbezieht sowie Teleshoppingkanäle angemessen berücksichtigt,

3.    trifft innerhalb der darüber hinausgehenden technischen Kapazitäten die 
Entscheidung über die Belegung nach Maßgabe des § 82 Abs. 2 und der all-
gemeinen Gesetze.

Reicht die Kapazität zur Belegung nach Satz 1 Nr. 1 nicht aus, sind die Grund-
sätze des Satzes 1 entsprechend der zur Verfügung stehenden Gesamtkapazi-
tät anzuwenden; dabei haben die für das jeweilige Verbreitungsgebiet gesetz-
lich bestimmten beitragsfinanzierten Programme und programmbegleitende 
Dienste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Vorrang unbeschadet der ange-
messenen Berücksichtigung der Angebote nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und c.

(3) Der Anbieter einer Medienplattform 

1.    hat sicherzustellen, dass innerhalb einer technischen Kapazität im Umfang 
von höchstens einem Drittel der für die digitale Verbreitung von Hörfunk 
zur Verfügung stehenden Gesamtkapazität 

    a)   die erforderlichen Kapazitäten für die in dem jeweiligen Verbreitungs-
gebiet gesetzlich bestimmten beitragsfinanzierten Programme und pro-
grammbegleitenden Dienste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zur 
Verfügung stehen,

    b)   die Kapazitäten für die im jeweiligen Land zugelassenen Hörfunkpro-
gramme sowie die Offenen Kanäle zur Verfügung stehen; die landes-
rechtlichen Sondervorschriften für Offene Kanäle und vergleichbare 
Angebote bleiben unberührt,

2.    trifft selbst innerhalb einer weiteren technischen Übertragungskapazität 
im Umfang der Kapazität nach Nummer 1 die Entscheidung über die Bele-
gung mit in digitaler Technik verbreiteten Hörfunkprogrammen und pro-
grammbegleitenden Diensten, soweit er darin unter Einbeziehung der 
Interessen der angeschlossenen Teilnehmer ein vielfältiges Angebot und 
insbesondere eine Vielfalt der für das jeweilige Verbreitungsgebiet be-
stimmten Angebote angemessen berücksichtigt,

3.    trifft innerhalb der darüber hinausgehenden technischen Kapazitäten die 
Entscheidung über die Belegung nach Maßgabe des § 82 Abs. 2 und der all-
gemeinen Gesetze.

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Der Anbieter einer Medienplattform ist von den Anforderungen nach den 
Absätzen 2 und 3 befreit, soweit

1.    der Anbieter der zuständigen Landesmedienanstalt nachweist, dass er selbst 
oder ein Dritter den Empfang der Angebote auf einem gleichartigen Über-
tragungsweg und demselben Endgerät unmittelbar und ohne zusätzlichen 
Aufwand ermöglicht, oder
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2.    das Gebot der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt bereits im Rahmen 
der Zuordnungs- oder Zuweisungsentscheidung nach den §§ 101 oder 102 
berücksichtigt wurde.

(5) Programme, die dem Anbieter einer Medienplattform gemäß § 62 zuge-
rechnet werden können oder von ihm exklusiv vermarktet werden, bleiben bei 
der Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 3 
Satz 1 Nr. 1 und 2 außer Betracht. Der Anbieter einer Medienplattform hat die 
Belegung von Rundfunkprogrammen der zuständigen Landesmedienanstalt 
auf deren Verlangen unverzüglich mitzuteilen. Werden die Voraussetzungen der 
Absätze 2 bis 4 nicht erfüllt, erfolgt die Auswahl der zu verbreitenden Rund-
funkprogramme nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und des Landesrechts 
durch die zuständige Landesmedienanstalt. Zuvor ist dem Anbieter einer Me-
dienplattform eine angemessene Frist zur Erfüllung der gesetzlichen Voraus-
setzungen zu setzen.

(6) Für regionale und lokale Medienplattformen, die Hörfunk- und Fernsehpro-
gramme ausschließlich terrestrisch verbreiten, kann das Landesrecht abwei-
chende Regelungen vorsehen.

(1) Anbieter von Medienplattformen haben zu gewährleisten, dass die einge-
setzte Technik ein vielfältiges Angebot ermöglicht.

(2) Zur Sicherung der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt dürfen Rundfunk, 
rundfunkähnliche Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 beim Zugang 
zu Medienplattformen nicht unmittelbar oder mittelbar unbillig behindert und 
gegenüber gleichartigen Angeboten nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund 
unterschiedlich behandelt werden; dies gilt insbesondere in Bezug auf

1.  Zugangsberechtigungssysteme,
2.  Schnittstellen für Anwendungsprogramme,
3.    sonstige technische Vorgaben zu den Nummern 1 und 2 auch gegenüber 

Herstellern digitaler Rundfunkempfangsgeräte, 
4.    die Ausgestaltung von Zugangsbedingungen, insbesondere Entgelte und 

Tarife.

(3) Die Verwendung eines Zugangsberechtigungssystems oder einer Schnitt-
stelle für Anwendungsprogramme und die Entgelte hierfür sind der zuständi-
gen Landesmedienanstalt unverzüglich anzuzeigen. Satz 1 gilt für Änderungen 
entsprechend. Der zuständigen Landesmedienanstalt sind auf Verlangen die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(1) Die Zugangsbedingungen, insbesondere Entgelte und Tarife, sind gegen-
über der zuständigen Landesmedienanstalt offenzulegen.

(2) Entgelte und Tarife sind im Rahmen des Telekommunikationsgesetzes so 
zu gestalten, dass auch regionale und lokale Angebote zu angemessenen Be-
dingungen verbreitet werden können. Die landesrechtlichen Sondervorschrif-
ten für Offene Kanäle und vergleichbare Angebote bleiben unberührt.

(3) Können sich die betroffenen Anbieter nicht über die Aufnahme eines An-
gebots in eine Medienplattform oder die Bedingungen der Aufnahme einigen, 
kann jeder der Beteiligten die zuständige Landesmedienanstalt anrufen. Die 
zuständige Landesmedienanstalt wirkt unter den Beteiligten auf eine sach-
gerechte Lösung hin.

§ 82  zugang zu Medienplattformen

§ 83  zugangsbedingungen zu 
Medienplattformen
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(1) Die nachstehenden Regelungen gelten, soweit Benutzeroberflächen Rund-
funk, rundfunkähnliche Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1, Teile 
davon oder softwarebasierte Anwendungen, die im Wesentlichen der unmit-
telbaren Ansteuerung von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Tele-
medien nach § 19 Abs. 1 dienen, hierzu abbilden oder akustisch vermitteln.

(2) Gleichartige Angebote oder Inhalte dürfen bei der Auffindbarkeit, insbe-
sondere der Sortierung, Anordnung oder Präsentation in Benutzeroberflächen, 
nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich behandelt werden; 
die Auffindbarkeit darf nicht unbillig behindert werden. Zulässige Kriterien 
für eine Sortierung oder Anordnung sind insbesondere Alphabet, Genres oder 
Nutzungsreichweite. Alle Angebote müssen mittels einer Suchfunktion diskri-
minierungsfrei auffindbar sein. 

(3) Der in einer Benutzeroberfläche vermittelte Rundfunk hat in seiner Ge-
samtheit auf der ersten Auswahlebene unmittelbar erreichbar und leicht auf-
findbar zu sein. Innerhalb des Rundfunks haben die gesetzlich bestimmten 
beitragsfinanzierten Programme, die Rundfunkprogramme, die Fensterpro-
gramme (§ 59 Abs. 4) aufzunehmen haben, sowie die privaten Programme, 
die in besonderem Maß einen Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt im 
Bundesgebiet leisten, leicht auffindbar zu sein. Werden Rundfunkprogramme 
abgebildet oder akustisch vermittelt, die Fensterprogramme (§ 59 Abs. 4) auf-
zunehmen haben, sind in dem Gebiet, für das die Fensterprogramme zugelas-
sen oder gesetzlich bestimmt sind, die Hauptprogramme mit Fensterprogramm 
gegenüber dem ohne Fensterprogramm ausgestrahlten Hauptprogramm und 
gegenüber den Fensterprogrammen, die für andere Gebiete zugelassen oder 
gesetzlich bestimmt sind, vorrangig darzustellen.

(4) Die in einer Benutzeroberfläche vermittelten gemeinsamen Telemedien-
angebote der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
die Telemedienangebote des ZDF sowie des Deutschlandradios oder vergleich-
bare rundfunkähnliche Telemedienangebote oder Angebote nach § 2 Abs. 2 
Nr. 14 Buchst. b privater Anbieter, die in besonderem Maß einen Beitrag zur 
Meinungs- und Angebotsvielfalt im Bundesgebiet leisten, oder softwareba-
sierte Anwendungen, die ihrer unmittelbaren Ansteuerung dienen, haben im 
Rahmen der Präsentation rundfunkähnlicher Telemedien oder der software-
basierten Anwendungen, die ihrer unmittelbaren Ansteuerung dienen, leicht 
auffindbar zu sein.

(5) Die privaten Angebote im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 und des Absatzes 4 
werden durch die Landesmedienanstalten für die Dauer von jeweils drei Jah-
ren bestimmt und in einer Liste im Onlineauftritt der Landesmedienanstalten 
veröffentlicht. In die Entscheidung sind folgende Kriterien einzubeziehen:

1.    der zeitliche Anteil an nachrichtlicher Berichterstattung über politisches 
und zeitgeschichtliches Geschehen,

2.  der zeitliche Anteil an regionalen und lokalen Informationen,
3.    das Verhältnis zwischen eigen- und fremdproduzierten Programminhalten,
4.  der Anteil an barrierefreien Angeboten,
5.    das Verhältnis zwischen ausgebildeten und auszubildenden Mitarbeitern, 

die an der Programmerstellung beteiligt sind,
6.  die Quote europäischer Werke und
7.  der Anteil an Angeboten für junge Zielgruppen.

§ 84  auffindbarkeit in  
benutzeroberflächen
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Die Landesmedienanstalten bestimmen unverzüglich Beginn und Ende einer 
Ausschlussfrist, innerhalb derer Anbieter schriftliche Anträge auf Aufnahme 
in die Liste stellen können. Beginn und Ende der Antragsfrist, das Verfahren 
und die wesentlichen Anforderungen an die Antragsstellung sind von den Lan-
desmedienanstalten im Rahmen der Ausschreibung festzulegen; die Ausschrei-
bung ist in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

(6) Die Sortierung oder Anordnung von Angeboten oder Inhalten muss auf 
einfache Weise und dauerhaft durch den Nutzer individualisiert werden kön-
nen.

(7) Absatz 2 Satz 3 sowie die Absätze 3, 4 und 6 gelten für Benutzeroberflächen 
nicht, soweit der Anbieter nachweist, dass eine auch nachträgliche Umsetzung 
technisch nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.

(8) Die Einzelheiten der Absätze 2 bis 7 regeln die Landesmedienanstalten 
durch gemeinsame Satzungen und Richtlinien.

Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden 
Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien 
und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter 
transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, 
angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder Anordnung von 
Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen 
grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedin-
gungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer 
ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nut-
zern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfüg-
barer Weise zur Verfügung zu stellen.

(1) Anbieter von Medienplattformen und Benutzeroberflächen sind verpflich-
tet, die erforderlichen Informationen und Unterlagen der zuständigen Landes-
medienanstalt auf Verlangen unverzüglich vorzulegen. Die §§ 55, 56 und 58 
gelten entsprechend.

(2) Ob ein Verstoß gegen § 82 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 4 oder § 83 Abs. 2 vorliegt, 
entscheidet bei Anbietern von Medienplattformen, die zugleich Anbieter der 
Telekommunikationsdienstleistung sind, die zuständige Landesmedienanstalt 
im Benehmen mit der Regulierungsbehörde für Telekommunikation.

(3) Anbieter von Medienplattformen oder Benutzeroberflächen haben auf 
Nachfrage gegenüber Anbietern von Rundfunk, rundfunkähnlichen Teleme-
dien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 die tatsächliche Sortierung, Anordnung 
und Abbildung von Angeboten und Inhalten, die Verwendung ihrer Metada-
ten sowie im Rahmen eines berechtigten Interesses Zugangsbedingungen nach 
§ 83 Abs. 1 mitzuteilen.

Im Hinblick auf die Anforderungen der §§ 81 bis 85 sind Anbieter von Medien-
plattformen oder Benutzeroberflächen berechtigt, bei der zuständigen Landes-
medienanstalt einen Antrag auf Unbedenklichkeit zu stellen. Die Bestätigung 
der Unbedenklichkeit kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.

Die Landesmedienanstalten regeln durch gemeinsame Satzungen und Richt-
linien Einzelheiten zur Konkretisierung der sie betreffenden Bestimmungen 

§ 85  transparenz

§ 86  vorlage von unterlagen,  
zusammenarbeit mit der regulierungs- 

behörde für telekommunikation

§ 87  bestätigung der unbedenklichkeit

§ 88  Satzungen, richtlinien
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dieses Unterabschnitts. Dabei ist die Bedeutung für die öffentliche Meinungs-
bildung für den Empfängerkreis in Bezug auf den jeweiligen Übertragungs-
weg, die jeweilige Medienplattform oder die jeweilige Benutzeroberfläche zu 
berücksichtigen.

Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts sowie die ergänzenden landesrecht-
lichen Regelungen werden regelmäßig alle fünf Jahre, erstmals zum 1. Okto-
ber 2025, entsprechend Artikel 114 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den 
europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (ABl. L 321 vom 
17.12.2018, S.36) überprüft.

(1) Bestehende Zulassungen, Zuordnungen und Zuweisungen für bundesweite 
Anbieter gelten bis zu deren Ablauf fort. Bestehende Zulassungen und Zuwei-
sungen für Fensterprogrammveranstalter sollen bis zum 31. Dezember 2009 
unbeschadet von Vorgaben des § 59 Abs. 4 Satz 4 verlängert werden.

(2) Anbieter von Medienplattformen und Benutzeroberflächen, die bei Inkraft-
treten dieses Staatsvertrages bereits in Betrieb aber nicht angezeigt sind, müs-
sen die Anzeige nach § 79 Abs. 2 spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieses Staatsvertrages vornehmen.

3. unterabschnitt
Medienintermediäre
(1) Die nachstehenden Regelungen gelten auch dann, wenn die intermediäre 
Funktion in die Angebote Dritter eingebunden wird (integrierter Medieninter-
mediär). 

(2) Mit Ausnahme des § 95 gelten sie nicht für Medienintermediäre, die 

1.   im Durchschnitt von sechs Monaten in Deutschland weniger als eine Mil-
lion Nutzer pro Monat erreichen oder in ihrer prognostizierten Entwicklung 
erreichen werden,

2.    auf die Aggregation, Selektion und Präsentation von Inhalten mit Bezug zu 
Waren oder Dienstleistungen spezialisiert sind oder

3.  ausschließlich privaten oder familiären Zwecken dienen.

Anbieter von Medienintermediären haben im Inland einen Zustellungsbevoll-
mächtigten zu benennen und in ihrem Angebot in leicht erkennbarer und un-
mittelbar erreichbarer Weise auf ihn aufmerksam zu machen. An diese Person 
können Zustellungen in Verfahren nach § 115 bewirkt werden. Das gilt auch 
für die Zustellung von Schriftstücken, die solche Verfahren einleiten oder vor-
bereiten.

(1) Anbieter von Medienintermediären haben zur Sicherung der Meinungs-
vielfalt nachfolgende Informationen leicht wahrnehmbar, unmittelbar erreich-
bar und ständig verfügbar zu halten:

1.   die Kriterien, die über den Zugang eines Inhalts zu einem Medieninterme-
diär und über den Verbleib entscheiden,

2.   die zentralen Kriterien einer Aggregation, Selektion und Präsentation von 
Inhalten und ihre Gewichtung einschließlich Informationen über die Funk-
tionsweise der eingesetzten Algorithmen in verständlicher Sprache.

§ 89  überprüfungsklausel

§ 90  bestehende zulassungen,  
zuordnungen, zuweisungen, 

anzeige von bestehenden Medienplatt-
formen oder benutzeroberflächen

§ 91  anwendungsbereich

§ 92  inländischer  
zustellungsbevollmächtigter

§ 93  transparenz
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(2) Anbieter von Medienintermediären, die eine thematische Spezialisierung 
aufweisen, sind dazu verpflichtet, diese Spezialisierung durch die Gestaltung 
ihres Angebots wahrnehmbar zu machen. § 91 Abs. 2 Nr. 2 bleibt unberührt.

(3) Änderungen der in Absatz 1 genannten Kriterien sowie der Ausrichtung 
nach Absatz 2 sind unverzüglich in derselben Weise wahrnehmbar zu machen.

(4) Anbieter von Medienintermediären, die soziale Netzwerke anbieten, haben 
dafür Sorge zu tragen, dass Telemedien im Sinne von § 18 Abs. 3 gekennzeich-
net werden.

(1) Zur Sicherung der Meinungsvielfalt dürfen Medienintermediäre journalis-
tisch-redaktionell gestaltete Angebote, auf deren Wahrnehmbarkeit sie be-
sonders hohen Einfluss haben, nicht diskriminieren.

(2) Eine Diskriminierung im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn ohne sachlich 
gerechtfertigten Grund von den nach § 93 Abs. 1 bis 3 zu veröffentlichenden 
Kriterien zugunsten oder zulasten eines bestimmten Angebots systematisch 
abgewichen wird oder diese Kriterien Angebote unmittelbar oder mittelbar 
unbillig systematisch behindern. 

(3) Ein Verstoß kann nur von dem betroffenen Anbieter journalistisch-redak-
tioneller Inhalte bei der zuständigen Landesmedienanstalt geltend gemacht 
werden. In offensichtlichen Fällen kann der Verstoß von der zuständigen Lan-
desmedienanstalt auch von Amts wegen verfolgt werden.

Anbieter von Medienintermediären sind verpflichtet, die erforderlichen Un-
terlagen der zuständigen Landesmedienanstalt auf Verlangen vorzulegen. Die 
§§ 56 und 58 gelten entsprechend.

Die Landesmedienanstalten regeln durch gemeinsame Satzungen und Richt-
linien Einzelheiten zur Konkretisierung der sie betreffenden Bestimmungen 
dieses Unterabschnitts. Dabei ist die Orientierungsfunktion der Medieninter-
mediäre für die jeweiligen Nutzerkreise zu berücksichtigen.

4. unterabschnitt
video-Sharing-Dienste
Dieser Unterabschnitt gilt für Video-Sharing-Dienste im Sinne von § 2 Abs. 2 
Nr. 22. Weitere Anforderungen nach dem V. Abschnitt bleiben unberührt.

(1) Für Werbung in Video-Sharing-Diensten gelten § 8 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 und 2, 
Abs. 7 und 10 dieses Staatsvertrages sowie § 6 Abs. 2 und 7 des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages. 

(2) Der Anbieter eines Video-Sharing-Dienstes hat sicherzustellen, dass Wer-
bung, die von ihm vermarktet, verkauft oder zusammengestellt wird, den Vor-
gaben des Absatzes 1 entspricht.

(3) Der Anbieter eines Video-Sharing-Dienstes hat nachfolgende Maßnahmen 
zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Werbung die nicht von ihm selbst ver-
marktet, verkauft oder zusammengestellt wird, die Vorgaben des Absatzes 1 
erfüllt: 

§ 94  Diskriminierungsfreiheit

§ 95  vorlage von unterlagen

§ 96  Satzungen und richtlinien

§ 97  anwendungsbereich

§ 98  Werbung
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1.   Aufnahme und Umsetzung von Bestimmungen in seinen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, die zur Einhaltung der Vorgaben des Absatzes 1 ver-
pflichten,

2.   Bereitstellung einer Funktion zur Kennzeichnung von Werbung nach § 6 
Abs. 3 des Digitale-Dienste-Gesetzes.

(1) Die Landesmedienanstalten richten eine gemeinsame Stelle ein für die 
Schlichtung von Streitigkeiten zwischen den Beschwerdeführern oder von der 
Beschwerde betroffenen Nutzern und Anbietern von Video-Sharing-Diensten 
über Maßnahmen, die Anbieter von Video-Sharing-Diensten im Verfahren nach 
den § 5b des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages getroffen oder unterlassen 
haben. 

(2) Die Landesmedienanstalten regeln die weiteren Einzelheiten über die Or-
ganisation, das Schlichtungsverfahren und die Kostentragung in einer im In-
ternet zu veröffentlichenden gemeinsamen Satzung. 

5. unterabschnitt
Dienste, die den zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen
(1) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, gewährleisten den barrierefreien Zugang, gestalten die Auswahl 
der Angebote barrierefrei aus und unterstützen die barrierefreie Nutzung, so-
fern es sie nicht nach Maßgabe des Anhanges VI der Richtlinie (EU) 2019/882 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Bar-
rierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (ABl. L 151 vom 
7.6.2019, S. 70) unverhältnismäßig belastet oder es keine wesentliche Ände-
rung des Dienstes, der den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermög-
licht, erfordert, die zu einer grundlegenden Veränderung seiner Wesensmerk-
male führt. Die Gewährleistung der Barrierefreiheit gemäß Satz 1 umfasst die 
Anforderungen gemäß Anhang I Abschnitt III sowie Abschnitt IV Buchst. b der 
Richtlinie (EU) 2019/882. Das Berufen auf eine unverhältnismäßige Belastung 
ist ausgeschlossen, wenn Anbieter nichteigene öffentliche oder private Mittel 
zur Verbesserung der Barrierefreiheit erhalten.

(2) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, nehmen eine Beurteilung vor, ob die Einhaltung der Barrierefrei-
heitsanforderungen nach Absatz 1 eine grundlegende Veränderung mit sich 
bringen oder zu einer unverhältnismäßigen Belastung führen würde.

(3) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, dokumentieren die Beurteilung nach Absatz 2 und bewahren 
alle einschlägigen Ergebnisse für einen Zeitraum von fünf Jahren nach der 
letzten Erbringung des jeweiligen Dienstes, der den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten ermöglicht, auf. Sie übermitteln der zuständigen Landesme-
dienanstalt auf Verlangen eine Kopie der Beurteilung nach Absatz 2.

(4) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, die sich auf eine unverhältnismäßige Belastung berufen, neh-
men die Beurteilung nach Absatz 2 erneut vor, wenn der Dienst verändert wird 
oder sie von der zuständigen Landesmedienanstalt dazu aufgefordert werden, 
mindestens aber alle fünf Jahre.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden auf Kleinstunternehmen gemäß Artikel 3 Nr. 23 
der Richtlinie (EU) 2019/882 keine Anwendung.

§ 99  Schlichtungsstelle

§ 99a  barrierefreiheitsanforderungen, 
grundlegende veränderungen

und unverhältnismäßige belastungen
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(1) Bei Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermögli-
chen, wird vermutet, dass sie den Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a 
Abs. 1 sowie den von den Landesmedienanstalten nach § 99e Abs. 1 erlassenen 
Satzungen und Richtlinien entsprechen, wenn sie 

1.   harmonisierten Normen oder Teilen davon entsprechen, deren Fundstellen 
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, oder 

2.   den technischen Spezifikationen im Sinne von Artikel 15 Abs. 3 der Richtlinie 
(EU) 2019/882 oder Teilen davon entsprechen.

(2) Bei Nichtkonformität ergreifen die Anbieter die erforderlichen Korrektur-
maßnahmen, um die Konformität der Dienste, die den Zugang zu audiovisuel-
len Mediendiensten ermöglichen, mit den geltenden Barrierefreiheitsanforde-
rungen herzustellen. Wenn diese den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen 
nicht genügen, unterrichten die Anbieter unverzüglich die zuständige Landes-
medienanstalt und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, in denen der Dienst erbracht wird, darüber. Dabei machen sie 
ausführliche Angaben, insbesondere über die Nichtkonformität und die ergrif-
fenen Korrekturmaßnahmen.

(3) Berufen sich Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Me-
diendiensten ermöglichen, auf eine unverhältnismäßige Belastung oder eine 
grundlegende Veränderung im Sinne des § 99a Abs. 1 Satz 1, übermitteln sie 
Informationen hierzu an die für die Überprüfung der Konformität der Dienstleis-
tung zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der betreffende Dienst 
erbracht wird.

(4) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Medien ermögli-
chen, erteilen der zuständigen Landesmedienanstalt auf deren Verlangen alle 
Auskünfte, die erforderlich sind, um die Konformität dieser Dienste mit den 
Barrierefreiheitsanforderungen nachzuweisen.

(1) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, haben in barrierefreier Form für die Allgemeinheit in ihren Allge-
meinen Geschäftsbedingungen oder auf andere deutlich wahrnehmbare Weise 
anzugeben, wie sie die Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a Abs. 1 er-
füllen.

(2) Die Angaben enthalten eine allgemeine Beschreibung dieser Dienste, eine 
Beschreibung und Erläuterung, die zur Nutzung dieser Dienste erforderlich 
sind, sowie die Angabe der zuständigen Landesmedienanstalt. Die Anbieter 
bewahren die Informationen so lange auf, wie sie diese Dienste anbieten.

(1) Ein Verbraucher, der einen Dienst, der den Zugang zu audiovisuellen Me-
diendiensten ermöglicht, wegen einer Verletzung der Anforderungen aus den 
§§ 99a und 99c nicht oder nur eingeschränkt nutzen kann, kann bei der zu-
ständigen Landesmedienanstalt beantragen, Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Einhaltung der §§ 99a und 99c sicherzustellen. Die Landesmedienanstalt 
entscheidet durch Bescheid.

(2) Der Verbraucher hat das Recht, gegen einen solchen Bescheid oder ein Un-
terlassen Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung einzulegen.

(3) Der Verbraucher kann einen nach § 15 Abs. 3 des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes anerkannten Verband oder eine qualifizierte Einrichtung im 

§ 99b  Konformitätsvermutung,  
Mitteilungspflichten

§ 99c  informationspflichten

§ 99d  verbraucherschutz
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Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Unterlassungsklagengesetzes beauftragen, 
in seinem Namen oder an seiner Stelle die Landesmedienanstalten anzurufen 
oder einen Rechtsbehelf einzulegen.

(1) Die Landesmedienanstalten können übereinstimmende Satzungen oder 
Richtlinien zur Durchführung oder Umsetzung delegierter Rechtsakte der Euro-
päischen Kommission, die auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/882 ergehen, 
erlassen.

(2) Zur Berichterstattung nach Artikel 33 Abs. 2 und 3 der Richtlinie (EU) 
2019/882 übermitteln die Landesmedienanstalten den nach § 111a zustän-
digen Behörden rechtzeitig alle notwendigen Informationen und Unterlagen.

vi. abschnitt
übertragungskapazitäten, Freie verbreitung

Die Entscheidung über die Zuordnung, Zuweisung und Nutzung der Übertra-
gungskapazitäten, die zur Verbreitung von Rundfunk und rundfunkähnlichen 
Telemedien dienen, erfolgt nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und des je-
weiligen Landesrechts.

(1) Über die Anmeldung bei der für Telekommunikation zuständigen Regulie-
rungsbehörde für bundesweite Versorgungsbedarfe an nicht leitungsgebun-
denen (drahtlosen) Übertragungskapazitäten entscheiden die Länder einstim-
mig. Für länderübergreifende Bedarfsanmeldungen gilt Satz 1 hinsichtlich der 
betroffenen Länder entsprechend.

(2) Über die Zuordnung von Übertragungskapazitäten für bundesweite Ver-
sorgungsbedarfe an die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF, das Deutschlandradio oder die Landesmedienanstalten 
entscheiden die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder durch 
einstimmigen Beschluss.

(3) Für die Zuordnung gelten insbesondere die folgenden Grundsätze:

1.   zur Verfügung stehende freie Übertragungskapazitäten sind den in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF oder dem 
Deutschlandradio und den Landesmedienanstalten bekannt zu machen;

2.   reichen die Übertragungskapazitäten für den geltend gemachten Bedarf 
aus, sind diese entsprechend zuzuordnen;

3.   reichen die Übertragungskapazitäten für den geltend gemachten Bedarf 
nicht aus, wirken die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
auf eine Verständigung zwischen den Beteiligten hin; Beteiligte sind für 
private Anbieter die Landesmedienanstalten;

4.   kommt eine Verständigung zwischen den Beteiligten nicht zu Stande, ent-
scheiden die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, welche 
Zuordnung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Übertragungs-
kapazität sowie unter Berücksichtigung des Gesamtangebots die größtmög-
liche Vielfalt des Angebotes sichert; dabei sind insbesondere folgende Kri-
terien zu berücksichtigen:

   a)  Sicherung der Grundversorgung mit Rundfunk und Teilhabe des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks an neuen Techniken und Programmformen,

  b)  Belange des privaten Rundfunks und der Anbieter von Telemedien.

§ 99e  Satzungen und richtlinien, 
berichtspflichten

§ 100  grundsatz

§ 101  zuordnung von drahtlosen 
übertragungskapazitäten
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Die Zuordnung der Übertragungskapazität erfolgt für die Dauer von längstens 
20 Jahren.

(4) Der oder die Vorsitzende der Konferenz der Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder ordnet die Übertragungskapazität gemäß der Ent-
scheidung der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder nach Ab-
satz 2 zu.

(5) Wird eine zugeordnete Übertragungskapazität nach Ablauf von 18 Mona-
ten nach Zugang der Zuordnungsentscheidung nicht für die Realisierung des 
Versorgungsbedarfs genutzt, kann die Zuordnungsentscheidung durch Be-
schluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder widerrufen 
werden; eine Entschädigung wird nicht gewährt. Auf Antrag des Zuordnungs-
empfängers kann die Frist durch Entscheidung der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder verlängert werden.

(6) Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vereinbaren zur 
Durchführung der Absätze 2 bis 5 Verfahrensregelungen.

(1) Übertragungskapazitäten für drahtlose bundesweite Versorgungsbedarfe 
privater Anbieter können Rundfunkveranstaltern, Anbietern von Telemedien 
oder Anbietern von Medienplattformen durch die zuständige Landesmedien-
anstalt zugewiesen werden.

(2) Werden den Landesmedienanstalten Übertragungskapazitäten zugeord-
net, bestimmen sie unverzüglich Beginn und Ende einer Ausschlussfrist, inner-
halb der schriftliche Anträge auf Zuweisung von Übertragungskapazitäten ge-
stellt werden können. Beginn und Ende der Antragsfrist, das Verfahren und die 
wesentlichen Anforderungen an die Antragstellung, insbesondere wie den An-
forderungen dieses Staatsvertrages zur Sicherung der Meinungsvielfalt und 
Angebotsvielfalt genügt werden kann, sind von den Landesmedienanstalten 
zu bestimmen und in geeigneter Weise zu veröffentlichen (Ausschreibung).

(3) Kann nicht allen Anträgen auf Zuweisung von Übertragungskapazitäten ent-
sprochen werden, wirkt die zuständige Landesmedienanstalt auf eine Verstän-
digung zwischen den Antragstellern hin. Kommt eine Verständigung zustande, 
legt sie diese ihrer Entscheidung über die Aufteilung der Übertragungskapa-
zitäten zu Grunde, wenn nach den vorgelegten Unterlagen erwartet werden 
kann, dass in der Gesamtheit der Angebote die Vielfalt der Meinungen und An-
gebotsvielfalt zum Ausdruck kommt.

(4) Lässt sich innerhalb der von der zuständigen Landesmedienanstalt zu be-
stimmenden angemessenen Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die 
vorgesehene Aufteilung voraussichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt 
und Angebotsvielfalt, weist die zuständige Landesmedienanstalt dem An-
tragsteller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten erwarten lässt, dass 
sein Angebot

1.  die Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt fördert,
2.   auch das öffentliche Geschehen, die politischen Ereignisse sowie das kultu-

relle Leben darstellt und
3.   bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen 

zu Wort kommen lässt.

§ 102  zuweisung von drahtlosen  
übertragungskapazitäten an  

private anbieter durch die zuständige 
landesmedienanstalt
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In die Auswahlentscheidung ist ferner einzubeziehen, ob das Angebot wirt-
schaftlich tragfähig erscheint sowie Nutzerinteressen und -akzeptanz hinrei-
chend berücksichtigt. Für den Fall, dass die Übertragungskapazität einem An-
bieter einer Medienplattform zugewiesen werden soll, ist des Weiteren zu 
berücksichtigen, inwieweit sichergestellt ist, dass das Angebot den Vorgaben 
der §§ 82 und 83 genügt.

(5) Die Zuweisung von Übertragungskapazitäten erfolgt für die Dauer von zehn 
Jahren. Eine einmalige Verlängerung um zehn Jahre ist zulässig. Die Zuweisung 
ist sofort vollziehbar. Wird eine zugewiesene Übertragungskapazität nach Ab-
lauf von zwölf Monaten nach Zugang der Zuweisungsentscheidung nicht ge-
nutzt, kann die zuständige Landesmedienanstalt die Zuweisungsentscheidung 
nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b widerrufen. Auf Antrag des Zuweisungsemp-
fängers kann die Frist verlängert werden.

(1) Die Verbreitung bundesweit empfangbarer Fernsehprogramme, die in recht-
lich zulässiger Weise in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
in Übereinstimmung mit Artikel 2 der Richtlinie 2010/13/EU oder in einem 
Staat, der das Europäische Übereinkommen über das grenzüberschreitende 
Fernsehen ratifiziert hat, und nicht Mitglied der Europäischen Union ist, in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Europäischen Übereinkom-
mens über das grenzüberschreitende Fernsehen veranstaltet werden, ist zu-
lässig. Die Verbreitung der in Satz 1 genannten Fernsehprogramme aus einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union kann nur in Übereinstimmung 
mit Artikel 3 der Richtlinie 2010/13/EU, die Weiterverbreitung der in Satz 1 
genannten Fernsehprogramme aus einem Staat, der das Europäische Über-
einkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen ratifiziert hat, und nicht 
Mitglied der Europäischen Union ist, nur in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende 
Fernsehen ausgesetzt werden.

(2) Veranstalter anderer als der in Absatz 1 genannten Fernsehprogramme ha-
ben die Weiterverbreitung mindestens einen Monat vor Beginn bei der Landes-
medienanstalt anzuzeigen, in deren Geltungsbereich die Programme verbrei-
tet werden sollen. Die Anzeige kann auch der Anbieter einer Medienplattform 
vornehmen. Die Anzeige muss die Nennung eines Programmverantwortlichen, 
eine Beschreibung des Programms und die Vorlage einer Zulassung oder eines 
vergleichbaren Dokuments beinhalten. Die Weiterverbreitung ist dem Anbie-
ter einer Medienplattform zu untersagen, wenn das Rundfunkprogramm nicht 
den Anforderungen des § 3 des § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, Abs. 2 und 3 oder des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages entspricht oder wenn der Veranstalter 
nach dem geltenden Recht des Ursprungslandes zur Veranstaltung von Rund-
funk nicht befugt ist oder wenn das Programm nicht inhaltlich unverändert 
verbreitet wird.

(3) Landesrechtliche Regelungen zur analogen Kanalbelegung für Rundfunk 
sind zulässig, soweit sie zur Erreichung klar umrissener Ziele von allgemeinem 
Interesse erforderlich sind. Sie können insbesondere zur Sicherung einer plu-
ralistischen, am Angebot der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt orientier-
ten Medienordnung getroffen werden. Einzelheiten, insbesondere die Rang-
folge bei der Belegung der Kabelkanäle, regelt das Landesrecht.

(4) Ferner können angemessene Maßnahmen in Übereinstimmung mit Arti-
kel 4 Abs. 3 der Richtlinie 2010/13/EU unter Wahrung der sonstigen Regelun-

§ 103  Freie verbreitung



5
MPMP 70

Dokumentation i/2025
Medienstaatsvertrag

5
MPMP

gen ihres Artikels 4 gegen den Mediendiensteanbieter ergriffen werden, der 
der Rechtshoheit eines anderen Mitgliedstaats unterworfen ist und einen au-
diovisuellen Mediendienst erbringt, der ganz oder vorwiegend auf Deutsch-
land ausgerichtet ist, soweit die Bundesrepublik Deutschland im öffentlichen 
Interesse liegende ausführlichere oder strengere Bestimmungen nach Artikel 4 
Absatz 1 der Richtlinie 2010/13/EU erlassen hat.

vii. abschnitt
Medienaufsicht

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, überprüft die zuständige Landesme-
dienanstalt die Einhaltung der Bestimmungen nach diesem Staatsvertrag. Sie 
trifft entsprechend den Bestimmungen dieses Staatsvertrages die jeweiligen 
Entscheidungen. Im Anwendungsbereich der §§ 99a bis 99e nehmen die Lan-
desmedienanstalten die Aufgaben der zuständigen Behörde nach Artikel 23 
Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2019/882 wahr und informieren hierüber die Öffent-
lichkeit in geeigneter und barrierefreier Form. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für 
Angebote sowie Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, des ZDF und des Deutschlandradios.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 105 und nach den Bestimmungen des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages bestehen:

1.  die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK),
2.  die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK),
3.   die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) 

und
4.  die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM).

Diese dienen der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt als Organe bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 105.

(3) Die Landesmedienanstalten entsenden jeweils den nach Landesrecht be-
stimmten gesetzlichen Vertreter in die ZAK; eine Vertretung im Fall der Ver-
hinderung ist durch den ständigen Vertreter zulässig. Die Tätigkeit der Mit-
glieder der ZAK ist unentgeltlich.

(4) Die GVK setzt sich zusammen aus dem jeweiligen Vorsitzenden des plural 
besetzten Beschlussgremiums der Landesmedienanstalten; eine Vertretung 
im Fall der Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden ist zuläs-
sig. Die Tätigkeit der Mitglieder der GVK ist unentgeltlich.

(5) Die KEK besteht aus

1.   sechs Sachverständigen des Rundfunk- und des Wirtschaftsrechts, von de-
nen drei die Befähigung zum Richteramt haben müssen, und

2.   sechs nach Landesrecht bestimmten gesetzlichen Vertretern der Landes-
medienanstalten.

Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 der KEK und zwei Ersatzmitglieder für den Fall 
der Verhinderung eines dieser Mitglieder werden von den Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder für die Dauer von fünf Jahren einvernehm-

§ 104  Organisation
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lich berufen. Von der Mitgliedschaft nach Satz 2 ausgeschlossen sind Mitglie-
der und Bedienstete der Institutionen der Europäischen Union, der Verfassungs-
organe des Bundes und der Länder, Gremienmitglieder und Bedienstete von 
Landesrundfunkanstalten der ARD, des ZDF, des Deutschlandradios, des Euro-
päischen Fernsehkulturkanals „arte“, der Landesmedienanstalten, der privaten 
Rundfunkveranstalter und Anbieter einer Medienplattform sowie Bedienstete 
von an ihnen unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 62 beteiligten Unter-
nehmen. Scheidet ein Mitglied nach Satz 2 aus, berufen die Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der Länder einvernehmlich ein Ersatzmitglied oder 
einen anderen Sachverständigen für den Rest der Amtsdauer als Mitglied; Ent-
sprechendes gilt, wenn ein Ersatzmitglied ausscheidet. Die Mitglieder nach 
Satz 2 erhalten für ihre Tätigkeit eine angemessene Vergütung und Ersatz ihrer 
notwendigen Auslagen. Das Vorsitzland der Rundfunkkommission schließt die 
Verträge mit diesen Mitgliedern. Der Vorsitzende der KEK und sein Stellvertre-
ter sind aus der Gruppe der Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 zu wählen. Die sechs 
Vertreter der Landesmedienanstalten und zwei Ersatzmitglieder für den Fall 
der Verhinderung eines dieser Vertreter werden durch die Landesmedienan-
stalten für die Amtszeit der KEK gewählt.

(6) Ein Vertreter der Landesmedienanstalten darf nicht zugleich der KEK und 
der KJM angehören; Ersatzmitgliedschaft oder stellvertretende Mitgliedschaft 
sind zulässig.

(7) Die Landesmedienanstalten bilden für die Organe nach Absatz 2 Satz 1 
eine gemeinsame Geschäftsstelle. 

(8) Die Mitglieder der ZAK, der GVK und der KEK sind bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach diesem Staatsvertrag an Weisungen nicht gebunden. § 58 gilt 
für die Mitglieder der ZAK und GVK entsprechend. Die Verschwiegenheitspflicht 
nach § 58 gilt auch im Verhältnis der Mitglieder der Organe nach Absatz 2 
Satz 1 zu anderen Organen der Landesmedienanstalten.

(9) Die Organe nach Absatz 2 Satz 1 fassen ihre Beschlüsse mit der Mehrheit 
ihrer gesetzlichen Mitglieder. Bei Beschlüssen der KEK entscheidet im Fall der 
Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung die 
Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden. Die Beschlüsse sind zu begrün-
den. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen 
Gründe mitzuteilen. Die Beschlüsse sind gegenüber den anderen Organen der 
zuständigen Landesmedienanstalt bindend. Die zuständige Landesmedien-
anstalt hat die Beschlüsse im Rahmen der von den Organen nach Absatz 2 
Satz 1 gesetzten Fristen zu vollziehen.

(10) Die Landesmedienanstalten stellen den Organen nach Absatz 2 Satz 1 die 
notwendigen personellen und sachlichen Mittel zur Verfügung. Die Organe 
erstellen jeweils einen Wirtschaftsplan nach den Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit. Die Kosten für die Organe nach Absatz 2 Satz 1 wer-
den aus dem Anteil der Landesmedienanstalten nach § 10 des Rundfunkfinan-
zierungsstaatsvertrages gedeckt. Näheres regeln die Landesmedienanstalten 
durch übereinstimmende Satzungen.

(11) Von den Verfahrensbeteiligten sind durch die zuständigen Landesmedien-
anstalten Kosten in angemessenem Umfang zu erheben. Näheres regeln die 
Landesmedienanstalten durch übereinstimmende Satzungen.
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(12) Den Organen nach Absatz 2 Satz 1 stehen die Verfahrensrechte nach den 
§§ 55 und 56 zu.

(1) Die ZAK ist für folgende Aufgaben zuständig:

1.   Aufsichtsmaßnahmen gegenüber privaten bundesweiten Veranstaltern, 
soweit nicht die KEK nach Absatz 3 zuständig ist,

2.   Aufsichtsmaßnahmen gegenüber privaten bundesweiten Anbietern nach 
den §§ 18 bis 22 sowie nach den §§ 74 bis 77,

3.   Anerkennung von Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle nach 
§ 19 Abs. 4 sowie Rücknahme oder Widerruf der Anerkennung nach § 19 
Abs. 6,

4.   Aufsicht über Entscheidungen der Einrichtungen der Freiwilligen Selbst-
kontrolle nach § 19 Abs. 8,

5.   Zulassung, Rücknahme oder Widerruf der Zulassung bundesweiter Ver-
anstalter nach §§ 53, 108 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1,

6.  Entscheidungen über ein Zulassungserfordernis im Falle des § 54 Abs. 1,
7.   Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für Regionalfensterpro-

gramme nach § 59 Abs. 4 Satz 1 und für Sendezeit für Dritte nach § 65 
Abs. 2 Satz 4,

8.   Anzeige des Betriebs einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche 
nach § 79 Abs. 2 mit Ausnahme von Medienplattformen nach § 81 Abs. 6,

9.   Aufsicht über Medienplattformen, mit Ausnahme von Medienplattfor-
men nach § 81 Abs. 6, und Benutzeroberflächen nach den §§ 79 bis 87 so-
wie § 103 Abs. 1 und 2, soweit nicht die GVK nach Absatz 2 zuständig ist,

10.  Aufsicht über Medienintermediäre nach den §§ 92 bis 94, 
11.  Aufsicht über Video-Sharing-Dienste nach § 98,
11a.   Aufsicht über bundesweit angebotene Dienste, die den Zugang zu audio-

visuellen Mediendiensten ermöglichen, über die Einhaltung der Anfor-
derungen nach den §§ 99a bis 99d.

12.  Wahrnehmung der Aufgaben nach § 101 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3,
13.   Zuweisung von Übertragungskapazitäten für bundesweite Versorgungs-

bedarfe und deren Rücknahme oder Widerruf nach §§ 102 und 108 Abs. 1 
Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2, soweit die GVK nicht nach Absatz 2 zuständig ist,

14.  Befassung mit Mitteilungen nach § 109 Abs. 5. 

Die ZAK kann Prüfausschüsse für die Aufgaben nach Satz 1 Nr. 1 und 2 einrich-
ten. Die Prüfausschüsse entscheiden jeweils bei Einstimmigkeit anstelle der 
ZAK. Zu Beginn der Amtsperiode der ZAK wird die Verteilung der Verfahren 
von der ZAK festgelegt. Das Nähere ist in der Geschäftsordnung der ZAK fest-
zulegen.  

(2) Die GVK ist zuständig für Auswahlentscheidungen bei den Zuweisungen 
von Übertragungskapazitäten nach § 102 Abs. 4 und für die Entscheidung 
über die Belegung von Medienplattformen nach § 81 Abs. 5 Satz 3. Die ZAK 
unterrichtet die GVK fortlaufend über ihre Tätigkeit, mit Ausnahme von Medi-
enplattformen nach § 81 Abs. 6. Sie bezieht die GVK in grundsätzlichen Ange-
legenheiten, insbesondere bei der Erstellung von Satzungen und Richtlinien-
entwürfen, ein.

(3) Die KEK ist zuständig für die abschließende Beurteilung von Fragestellun-
gen der Sicherung von Meinungsvielfalt im Zusammenhang mit der bundes-
weiten Veranstaltung von Fernsehprogrammen. Sie ist im Rahmen des Satzes 1 
insbesondere zuständig für die Prüfung solcher Fragen bei der Entscheidung 

§ 105  aufgaben
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über eine Zulassung oder Änderung einer Zulassung, bei der Bestätigung von 
Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen als unbedenklich und bei Maß-
nahmen nach § 60 Abs. 4. Für Fälle, die für die Sicherung von Meinungsvielfalt 
nur geringe Bedeutung entfalten können, legt die KEK fest, unter welchen Vo-
raussetzungen auf eine Vorlage nach § 107 Abs. 1 verzichtet werden kann. 
Auf Anforderung einer Landesmedienanstalt ist sie zur Prüfung von Einzelfäl-
len verpflichtet. Die KEK ermittelt die den Unternehmen jeweils zurechenbaren 
Zuschaueranteile.

(4) Die Auswahl und Zulassung von Regionalfensterprogrammveranstaltern 
nach § 59 Abs. 4 und Fensterprogrammveranstaltern nach § 65 Abs. 4 sowie 
die Aufsicht über diese Programme obliegen dem für die Zulassung nicht bun-
desweiter Angebote zuständigen Organ der zuständigen Landesmedienanstalt. 
Bei Auswahl und Zulassung der Veranstalter nach Satz 1 ist zuvor das Beneh-
men mit der KEK herzustellen.

(1) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, ist für bundesweit aus-
gerichtete Angebote die Landesmedienanstalt des Landes zuständig, in dem 
der betroffene Veranstalter, Anbieter, Bevollmächtigte nach § 79 Abs. 1 Satz 2 
oder Verantwortliche nach § 18 Abs. 2 seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermange-
lung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Sind nach Satz 1 mehrere Lan-
desmedienanstalten zuständig oder hat der Veranstalter oder Anbieter seinen 
Sitz im Ausland, entscheidet die Landesmedienanstalt, die zuerst mit der Sache 
befasst worden ist. 

(2) Zuständig in den Fällen des § 105 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 7, 9 und 14 sowie in 
den Fällen der Rücknahme oder des Widerrufs der Zulassung oder der Zuwei-
sung ist die Landesmedienanstalt, die dem Veranstalter die Zulassung erteilt, 
die Zuweisung vorgenommen oder die Anzeige entgegengenommen hat; im 
Übrigen gilt Absatz 1. Zuständig im Fall des § 105 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 ist die 
Landesmedienanstalt des Landes, in dem der Zustellungsbevollmächtigte nach 
§ 92 seinen Sitz hat. Solange kein Zustellungsbevollmächtigter benannt wor-
den ist, gilt Absatz 1. Die zuständige Landesmedienanstalt legt die Sache un-
verzüglich zur Prüfung und Entscheidung der ZAK vor. Zuständig ist in den 
Fällen des § 105 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 die Landesmedienanstalt des Landes, 
in dem die Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz hat. Ergibt 
sich danach keine Zuständigkeit, ist diejenige Landesmedienanstalt zuständig, 
bei der der Antrag auf Anerkennung gestellt wurde.

(3) Im Übrigen richtet sich die Zuständigkeit nach Landesrecht.

(1) Geht ein Antrag oder eine Anzeige nach § 105 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, 6, 8 oder 
13 bei der zuständigen Landesmedienanstalt ein, legt der nach Landesrecht 
bestimmte gesetzliche Vertreter unverzüglich den Antrag oder die Anzeige so-
wie die vorhandenen Unterlagen der ZAK und in den Fällen des § 105 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 zusätzlich der KEK vor.

(2) Kann nicht allen Anträgen nach § 105 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 entsprochen 
werden, entscheidet die GVK.

(3) Absatz 1 gilt entsprechend für die Beurteilung von Fragestellungen der 
Sicherung von Meinungsvielfalt durch die KEK im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
in anderen Fällen als dem der Zulassung eines bundesweiten privaten Veran-
stalters.

§ 106  zuständige landesmedienanstalt
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(1) Die Zulassung nach § 53 oder die Zuweisung nach § 102 werden jeweils 
zurückgenommen, wenn

1.   bei der Zulassung eine Zulassungsvoraussetzung gemäß § 53 Abs. 1 oder 2 
nicht gegeben war oder eine Zulassungsbeschränkung gemäß § 53 Abs. 3 
nicht berücksichtigt wurde oder

2.   bei der Zuweisung die Vorgaben gemäß § 102 Abs. 4 nicht berücksichtigt 
wurden

und innerhalb eines von der zuständigen Landesmedienanstalt bestimmten 
Zeitraums keine Abhilfe erfolgt.
 
(2) Zulassung und Zuweisung werden jeweils widerrufen, wenn

1.     im Fall der Zulassung
   a)   nachträglich eine Zulassungsvoraussetzung gemäß § 53 Abs. 1 oder 2 

entfällt oder eine Zulassungsbeschränkung gemäß § 53 Abs. 3 eintritt 
und innerhalb des von der zuständigen Landesmedienanstalt bestimm-
ten angemessenen Zeitraums keine Abhilfe erfolgt oder

  b)   der Rundfunkveranstalter gegen seine Verpflichtungen aufgrund dieses 
Staatsvertrages oder des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages wieder-
holt schwerwiegend verstoßen und die Anweisungen der zuständigen 
Landesmedienanstalt innerhalb des von ihr bestimmten Zeitraums nicht 
befolgt hat;

2.   im Fall der Zuweisung
  a)   nachträglich wesentliche Veränderungen des Angebots eingetreten und 

vom Anbieter zu vertreten sind, nach denen das Angebot den Anforde-
rungen des § 102 Abs. 4 nicht mehr genügt und innerhalb des von der 
zuständigen Landesmedienanstalt bestimmten Zeitraums keine Abhilfe 
erfolgt oder

  b)   das Angebot aus Gründen, die vom Anbieter zu vertreten sind, inner-
halb des dafür vorgesehenen Zeitraums nicht oder nicht mit der festge-
setzten Dauer begonnen oder fortgesetzt wird.

(3) Der Anbieter wird für einen Vermögensnachteil, der durch die Rücknahme 
oder den Widerruf nach den Absätzen 1 oder 2 eintritt, nicht entschädigt. Im 
Übrigen gilt für die Rücknahme und den Widerruf das Verwaltungsverfahrens-
gesetz des Sitzlandes der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt.

(1) Stellt die zuständige Landesmedienanstalt einen Verstoß gegen die Be-
stimmungen dieses Staatsvertrages mit Ausnahme von § 17, § 18 Abs. 2 und 4, 
§ 20 und § 23 Abs. 2 fest, trifft sie die erforderlichen Maßnahmen. Maßnah-
men sind insbesondere Beanstandung, Untersagung, Sperrung, Rücknahme 
und Widerruf. Die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
bleiben unberührt. Satz 1 gilt nicht für Verstöße gegen § 19 Abs. 1 und 2 von 
Anbietern, 

1.  im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 1,
2.   die der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Beschwerdeord-

nung des deutschen Presserates unterliegen oder 
3.   die einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne 

des § 19 Abs. 3 angeschlossen sind.
 

§ 108  rücknahme, Widerruf von  
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(2) Eine Untersagung darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahme außer Verhält-
nis zur Bedeutung des Angebots für den Anbieter und die Allgemeinheit steht. 
Eine Untersagung darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise 
erreicht werden kann. Die Untersagung ist, soweit ihr Zweck dadurch erreicht 
werden kann, auf bestimmte Arten und Teile von Angeboten oder zeitlich zu 
beschränken. Bei journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in denen 
ausschließlich vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druckerzeug-
nisse in Text oder Bild wiedergegeben werden, ist eine Sperrung nur unter den 
Voraussetzungen des § 97 Abs. 5 Satz 2 und des § 98 der Strafprozessordnung 
zulässig. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden zur Durchsetzung der Vorschrif-
ten der allgemeinen Gesetze und der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
der persönlichen Ehre bleiben unberührt. 

(3) Erweisen sich Maßnahmen gegenüber dem Veranstalter oder Anbieter als 
nicht durchführbar oder nicht Erfolg versprechend, können Maßnahmen zur 
Entfernung oder Sperrung von Angeboten nach Absatz 1 auch gegen Dritte 
unter Beachtung der Vorgaben des Digitale-Dienste-Gesetzes und der Verord-
nung (EU) 2022/2065 gerichtet werden, sofern dies technisch möglich und zu-
mutbar ist. Artikel 8 der Verordnung (EU) 2022/2065 bleibt unberührt.

(4) Der Abruf von Angeboten im Rahmen der Aufsicht ist unentgeltlich. Dienste-
anbieter haben dies sicherzustellen. Der Anbieter darf seine Angebote nicht 
gegen den Abruf durch die zuständige Aufsichtsbehörde sperren.

(5) Jede Landesmedienanstalt kann der zuständigen Landesmedienanstalt mit-
teilen, dass ein bundesweit ausgerichtetes Angebot gegen die Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages verstößt. Geht eine Mitteilung nach Satz 1 bei der zu-
ständigen Landesmedienanstalt ein, legt der nach Landesrecht bestimmte ge-
setzliche Vertreter unverzüglich die Mitteilung sowie die vorhandenen Unter-
lagen dem nach den §§ 104 und 105 zuständigen Organ vor.

(6) Die Landesmedienanstalten entwickeln, führen ein und aktualisieren regel-
mäßig geeignete Verfahren, 

1.   um die Übereinstimmung der Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten ermöglichen, mit den Anforderungen der §§ 99a bis 99d 
sowie den hierzu erlassenen Satzungen oder Richtlinien der Landesmedien-
anstalten zu kontrollieren,

2.   um Beschwerden oder Berichten über diese Dienste nachzugehen, wonach 
diese den Anforderungen der §§ 99a bis 99d sowie den hierzu erlassenen 
Satzungen oder Richtlinien der Landesmedienanstalten nicht entsprechen,

3.    um zu kontrollieren, dass die notwendigen Korrekturmaßnahmen von dem 
Anbieter durchgeführt worden sind.

Bei Rechtsmitteln gegen Entscheidungen nach § 104 Abs. 2 und § 105 findet 
ein Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht statt.

(1) Die Landesmedienanstalten arbeiten im Rahmen der Erfüllung ihrer Auf-
gaben mit der Bundesnetzagentur und mit dem Bundeskartellamt zusammen. 
Die Landesmedienanstalten haben auf Anfrage der Bundesnetzagentur oder 
des Bundeskartellamtes Erkenntnisse zu übermitteln, die für die Erfüllung von 
deren Aufgaben erforderlich sind.

§ 110  vorverfahren
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(2) Absatz 1 gilt für die Zusammenarbeit der Landesmedienanstalten mit den 
Landeskartellbehörden und den Glücksspielaufsichtsbehörden entsprechend.

(3) Zuständige Behörde nach § 12 Abs. 2 Satz 2 des Digitale-Dienste-Gesetzes 
ist die nach § 106 zuständige Landesmedienanstalt. Die Landesmedienan-
stalten benennen für die Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle für 
digitale Dienste, den weiteren zuständigen Behörden nach dem Digitale-
Dienste- Gesetz, der Europäischen Kommission und anderen Behörden im An-
wen dungsbereich der Verordnung (EU) 2022/2065 einen gemeinsamen Be-
auftragten. Soweit der öffentlich-rechtliche Rundfunk von Maßnahmen nach 
§ 12 Abs. 2 Satz 2 des Digitale-Dienste-Gesetzes betroffen ist, bezieht der nach 
Satz 2 benannte Beauftragte die jeweils betroffene Rundfunkanstalt in das 
Verfahren ein.

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bestimmen durch 
Beschluss eine oder mehrere Behörden zur Koordinierung rechtsverbindlicher 
Berichtspflichten gegenüber Stellen der Europäischen Union, zwischenstaat-
lichen Einrichtungen oder internationalen Organisationen im Anwendungs-
bereich dieses Staatsvertrages. Die Behörden im Sinne des Satzes 1 arbeiten 
zur Erfüllung der Berichtspflichten mit den jeweils zuständigen Stellen des 
Bundes zusammen und übermitteln diesen alle zur Erfüllung der Berichts-
pflichten erforderlichen Informationen und Unterlagen. Solange keine Behör-
den nach Satz 1 bestimmt sind, sind die nach § 16 Abs. 2 bestimmten Behör-
den zuständig.

(1) Der in § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages bestimmte Anteil 
kann für die Finanzierung folgender Aufgaben verwendet werden: 

1.   Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der Landesmedienanstalten ein-
schließlich hierfür notwendiger planerischer, insbesondere technischer Vor-
arbeiten, 

2.  die Förderung offener Kanäle. 

Mittel aus dem Anteil nach Satz 1 können aufgrund besonderer Ermächtigung 
durch den Landesgesetzgeber auch für die Finanzierung folgender Aufgaben 
verwendet werden:

1.   Förderung von landesrechtlich gebotener technischer Infrastruktur zur Ver-
sorgung des Landes und zur Förderung von Projekten für neuartige Rund-
funkübertragungstechniken und

2.   Formen der nichtkommerziellen Veranstaltung von lokalem und regiona-
lem Rundfunk und Projekte zur Förderung der Medienkompetenz.

(2) Das Recht des Landesgesetzgebers, der Landesmedienanstalt nur einen Teil 
des Anteils nach Absatz 1 zuzuweisen, bleibt unberührt.

(3) Soweit der Anteil nach Absatz 1 nicht in Anspruch genommen wird, steht 
er den jeweiligen Landesrundfunkanstalten zu. Eine landesgesetzliche Zweck-
bestimmung ist zulässig.

Die nach den allgemeinen Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder 
zuständigen Aufsichtsbehörden überwachen für ihren Bereich die Einhaltung 
der allgemeinen Datenschutzbestimmungen und des § 23. Die für den Daten-
schutz im journalistischen Bereich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 
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bei den privaten Rundfunkveranstaltern zuständigen Stellen überwachen für 
ihren Bereich auch die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen für journa-
listisch-redaktionell gestaltete Angebote bei Telemedien. Eine Aufsicht erfolgt, 
soweit Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungsunternehmen der Presse nicht 
der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung des 
Deutschen Presserates unterliegen.

viii. abschnitt
revision, Ordnungswidrigkeiten

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bundesverwaltungs-
gericht auch darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf der Ver-
letzung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages beruhe.

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit ausgerich-
tetem privaten Rundfunk vorsätzlich oder fahrlässig

1.     entgegen § 1 Abs. 10 die nach Landesrecht zuständige Stelle nicht über alle 
Änderungen informiert, die die Feststellung der Rechtshoheit nach § 1 
Abs. 3 und 4 berühren könnten,

2.    entgegen § 4 Abs. 1 die dort genannten Informationen im Rahmen des 
Gesamtangebots nicht leicht, unmittelbar und ständig zugänglich macht,

2a.      entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 seiner Berichtspflicht nicht nachkommt,
3.    entgegen § 8 Abs. 3 Satz 2 in der Werbung Techniken zur unterschwelligen 

Beeinflussung einsetzt,
4.    entgegen § 8 Abs. 3 Satz 3 Rundfunkwerbung oder Teleshopping nicht dem 

Medium angemessen durch optische oder akustische Mittel oder räum-
lich eindeutig von anderen Sendungsteilen absetzt,

5.    entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 eine Teilbelegung des ausgestrahlten Bildes 
mit Rundfunkwerbung vornimmt, ohne die Werbung vom übrigen Pro-
gramm eindeutig optisch zu trennen und als solche zu kennzeichnen,

6.    entgegen § 8 Abs. 5 Satz 2 eine Dauerwerbesendung nicht zu Beginn als 
Dauerwerbesendung ankündigt oder während ihres gesamten Verlaufs 
als solche kennzeichnet,

7.   entgegen § 8 Abs. 6 Satz 1 virtuelle Werbung in Sendungen einfügt,
8.     entgegen § 8 Abs. 7 Satz 1 Schleichwerbung, Themenplatzierung oder ent-

sprechende Praktiken betreibt,
9.    entgegen § 8 Abs. 7 Satz 2 Produktplatzierung in Nachrichtensendungen, 

Sendungen zur politischen Information, Verbrauchersendungen, Regional-
fensterprogrammen nach § 59 Abs. 4, Fensterprogrammen nach § 65, Sen-
dungen religiösen Inhalts oder Kindersendungen betreibt,

10.   entgegen § 8 Abs. 7 Satz 4 oder 5 auf eine Produktplatzierung nicht ein-
deutig hinweist oder sie nicht zu Beginn und zum Ende einer Sendung 
oder bei deren Fortsetzung nach einer Werbeunterbrechung oder im Hör-
funk durch einen gleichwertigen Hinweis angemessen kennzeichnet,

11.   entgegen § 8 Abs. 9 Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiö-
ser Art verbreitet,

12.   entgegen § 9 Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten oder Sendungen 
für Kinder durch Rundfunkwerbung oder Teleshopping unterbricht,

13.   entgegen den in § 9 Abs. 3 genannten Voraussetzungen Filme mit Aus-
nahme von Serien, Reihen und Dokumentarfilmen sowie Kinofilme und 
Nachrichtensendungen durch Fernsehwerbung oder Teleshopping unter-
bricht,

§ 114  revision zum  
bundesverwaltungsgericht

§ 115  Ordnungswidrigkeiten



5
MPMP 78

Dokumentation i/2025
Medienstaatsvertrag

5
MPMP

14.   entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 nicht eindeutig auf das Bestehen einer Spon-
soring-Vereinbarung hinweist oder nicht eindeutig zu Beginn oder am 
Ende der gesponserten Sendung auf den Sponsor hinweist,

15.   entgegen § 10 Abs. 3 und 4 unzulässig gesponserte Sendungen verbreitet,
16.   entgegen § 13 Abs. 1 oder 3 Großereignisse verschlüsselt und gegen be-

sonderes Entgelt ausstrahlt,
17.  entgegen § 16 Abs. 1 Satz 2 der Informationspflicht nicht nachkommt, 
18.   entgegen § 52 Abs. 1 Satz 1 ohne Zulassung ein Rundfunkprogramm ver-

anstaltet, 
19.   entgegen § 52 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 53 ein zulassungspflich-

tiges, aber nicht zulassungsfähiges Rundfunkprogramm veranstaltet,
20.   entgegen § 54 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 53 ein Rundfunkpro-

gramm veranstaltet,
21.   entgegen § 57 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 nicht fristgemäß die Auf-

stellung der Programmbezugsquellen für den Berichtszeitraum der zu-
ständigen Landesmedienanstalt vorlegt,

22.   entgegen § 70 Abs. 1 Satz 1 die zulässige Dauer der Werbung überschrei-
tet,

23.   entgegen § 71 Abs. 1 Satz 1 Teleshopping-Fenster verbreitet, die keine 
Mindestdauer von 15 Minuten ohne Unterbrechung haben oder entge-
gen § 71 Abs. 1 Satz 2 Teleshopping-Fenster verbreitet, die nicht optisch 
und akustisch klar als solche gekennzeichnet sind oder

24.   entgegen § 120 Absatz 1 Satz 2 die bei ihm vorhandenen Daten über Zu-
schaueranteile auf Anforderung der KEK nicht zur Verfügung stellt.

Ordnungswidrig handelt auch, wer 

1.    entgegen § 18 Abs. 1 bei Telemedien den Namen oder die Anschrift oder 
bei juristischen Personen den Namen oder die Anschrift des Vertretungs-
berechtigten nicht oder nicht richtig verfügbar hält, 

2.    entgegen § 18 Abs. 3 bei Telemedien die erforderliche Kenntlichmachung 
nicht vornimmt,

3.    entgegen § 22 Abs. 1 Satz 1 Werbung nicht als solche klar erkennbar macht 
oder nicht eindeutig vom übrigen Inhalt der Angebote trennt,

4.     entgegen § 22 Abs. 1 Satz 2 in der Werbung unterschwellige Techniken 
einsetzt,

5.    entgegen § 22 Abs. 1 Satz 3 bei Werbung politischer, weltanschaulicher 
oder religiöser Art auf den Werbetreibenden oder Auftraggeber nicht in 
angemessener Weise deutlich hinweist,

6.     entgegen § 55 Abs. 6 eine Änderung der maßgeblichen Umstände nach 
Antragstellung oder nach Erteilung der Zulassung nicht unverzüglich der 
zuständigen Landesmedienanstalt mitteilt,

7.    entgegen § 55 Abs. 7 nicht unverzüglich nach Ablauf eines Kalenderjahres 
der zuständigen Landesmedienanstalt gegenüber eine Erklärung darüber 
abgibt, ob und inwieweit innerhalb des abgelaufenen Kalenderjahres bei 
den nach § 62 maßgeblichen Beteiligungs- und Zurechnungstatbestän-
den eine Veränderung eingetreten ist,

8.    entgegen § 57 Abs. 1 seinen Jahresabschluss samt Anhang und Lagebe-
richt nicht fristgemäß erstellt oder bekannt macht,

9.    entgegen § 63 Satz 1 es unterlässt, eine geplante Veränderung von Betei-
ligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen bei der zuständigen Lan-
desmedienanstalt vor ihrem Vollzug schriftlich anzumelden,

10.   einer Satzung nach § 72 Satz 1 in Verbindung mit § 11 zuwiderhandelt, 
soweit die Satzung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist,
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11.   entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 3 Satz 2 in der 
Werbung Techniken zur unterschwelligen Beeinflussung einsetzt, 

12.   entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 3 Satz 3 Rundfunk-
werbung entsprechende Werbung oder Teleshopping nicht dem Medium 
angemessen durch optische oder akustische Mittel oder räumlich eindeu-
tig von anderen Angebotsteilen absetzt, 

13.   entgegen § 74 in Verbindung mit § 8 Abs. 4 das verbreitete Bewegtbild-
angebot durch die Einblendung von Rundfunkwerbung entsprechender 
Werbung ergänzt, ohne die Werbung eindeutig optisch zu trennen und 
als solche zu kennzeichnen, 

14.   entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 5 Satz 2 ein Be-
wegtbildangebot nicht zu Beginn als Dauerwerbesendung ankündigt 
oder während ihres gesamten Verlaufs als solche kennzeichnet, 

15.   entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 6 Satz 1 virtuelle 
Werbung in seine Angebote einfügt,

16.   entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 7 Satz 1 Schleich-
werbung, Themenplatzierung oder entsprechende Praktiken betreibt, 

17.   entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 7 Satz 2 Produkt-
platzierung in Nachrichtensendungen, Sendungen zur politischen Infor-
mation, Verbrauchersendungen, Regionalfensterprogrammen nach § 59 
Abs. 4, Fensterprogrammen nach § 65, Sendungen religiösen Inhalts oder 
Kindersendungen betreibt,

18.   entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 7 Satz 4 oder 5 
auf eine Produktplatzierung nicht eindeutig hinweist oder sie nicht zu 
Beginn und zum Ende einer Sendung oder bei deren Fortsetzung nach 
einer Werbeunterbrechung oder im Hörfunk durch einen gleichwertigen 
Hinweis angemessen kennzeichnet, 

19.   entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 9 Werbung poli-
tischer, weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 

20.   entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 das Bewegtbild-
angebot eines Gottesdienstes oder ein Bewegtbildangebot für Kinder 
durch Rundfunkwerbung entsprechende Werbung oder durch Teleshop-
ping unterbricht, 

21.   entgegen den in § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 9 Abs. 3 genannten 
Voraussetzungen Filme mit Ausnahme von Serien, Reihen und Dokumen-
tarfilmen sowie Kinofilme und Nachrichtensendungen durch Fernseh-
werbung entsprechende Werbung oder durch Teleshopping unterbricht, 

22.   entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Satz 1 bei ei-
nem gesponserten Bewegtbildangebot nicht eindeutig auf das Bestehen 
einer Sponsoring-Vereinbarung hinweist oder nicht eindeutig zu Beginn 
oder am Ende der gesponserten Sendung auf den Sponsor hinweist, 

23.   entgegen § 74 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 3 und 4 unzulässig 
gesponserte Bewegtbildangebote verbreitet, 

23a  entgegen § 76 in Verbindung mit § 7 Abs. 2 Satz 1 seiner Berichtspflicht 
nicht nachkommt,

24.   entgegen § 79 Abs. 2 Satz 1 oder 2 den Betrieb einer Medienplattform oder 
Benutzeroberfläche nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig anzeigt 
oder entgegen § 79 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit Satz 1 oder 2 eine we-
sentliche Änderung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig anzeigt,

25.   entgegen § 80 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Rundfunkprogramme, 
einschließlich des HbbTV-Signals, rundfunkähnliche Telemedien oder Teile 
davon inhaltlich oder technisch verändert, im Zuge ihrer Abbildung oder 
akustischen Wiedergabe vollständig oder teilweise mit Werbung, Inhal-
ten aus Rundfunkprogrammen oder rundfunkähnlichen Telemedien, ein-
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schließlich Empfehlungen oder Hinweisen hierauf, überlagert oder ihre 
Abbildung zu diesem Zweck skaliert oder einzelne Rundfunkprogramme 
oder Inhalte in Angebotspakete aufnimmt oder in anderer Weise entgelt-
lich oder unentgeltlich vermarktet oder öffentlich zugänglich macht, 

26.   entgegen § 81 Abs. 2 bis 4 die erforderlichen Übertragungskapazitäten für 
die zu verbreitenden Programme nicht oder in nicht ausreichendem Um-
fang oder nicht zu den vorgesehenen Bedingungen zur Verfügung stellt 
oder entgegen § 81 Abs. 5 Satz 2 auf Verlangen der zuständigen Landes-
medienanstalt die Belegung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 
anzeigt, 

27.   entgegen § 82 Abs. 2 Rundfunk, rundfunkähnliche Telemedien und Tele-
medien nach § 19 Abs. 1 beim Zugang zu Medienplattformen unmittel-
bar oder mittelbar unbillig behindert oder gegenüber gleichartigen Ange-
boten ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich behandelt, 

28.   entgegen § 82 Abs. 3 Satz 1 oder 2 die Verwendung oder Änderung eines 
Zugangsberechtigungssystems oder einer Schnittstelle für Anwendungs-
programme und die Entgelte hierfür der zuständigen Landesmedienan-
stalt nicht unverzüglich anzeigt oder entgegen § 82 Abs. 3 Satz 3 der 
zuständigen Landesmedienanstalt auf Verlangen die erforderlichen Aus-
künfte nicht erteilt, 

29.   entgegen § 83 Abs. 1 Zugangsbedingungen nicht oder nicht vollständig 
gegenüber der zuständigen Landesmedienanstalt offenlegt,

30.   entgegen § 83 Abs. 2 Entgelte oder Tarife nicht so gestaltet, dass auch re-
gionale und lokale Angebote zu angemessenen Bedingungen verbreitet 
werden können,

31.   entgegen § 84 Abs. 2 Satz 1 und 2 gleichartige Angebote oder Inhalte bei 
der Auffindbarkeit, insbesondere der Sortierung, Anordnung oder Präsen-
tation in Benutzeroberflächen, ohne sachlich gerechtfertigten Grund un-
terschiedlich behandelt oder ihre Auffindbarkeit unbillig behindert oder 
entgegen § 84 Abs. 2 Satz 3 nicht alle Angebote mittels einer Suchfunk-
tion diskriminierungsfrei auffindbar macht, soweit der Nachweis nach 
§ 84 Abs. 7 nicht erbracht ist,

32.   entgegen § 84 Abs. 3 Satz 1 den in einer Benutzeroberfläche vermittelten 
Rundfunk nicht in seiner Gesamtheit auf der ersten Auswahlebene un-
mittelbar erreichbar und leicht auffindbar macht, soweit der Nachweis 
nach § 84 Abs. 7 nicht erbracht ist,

33.   entgegen § 84 Abs. 3 Satz 2 die gesetzlich bestimmten beitragsfinanzier-
ten Programme, die Rundfunkprogramme, die Fensterprogramme (§ 59 
Abs. 4) aufzunehmen haben sowie die privaten Programme, die in beson-
derem Maß einen Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt im Bundes-
gebiet leisten, nicht leicht auffindbar macht, soweit der Nachweis nach 
§ 84 Abs. 7 nicht erbracht ist,

34.   entgegen § 84 Abs. 3 Satz 3 Hauptprogramme mit Fensterprogramm 
nicht gegenüber dem ohne Fensterprogramm ausgestrahlten Hauptpro-
gramm und gegenüber den Fensterprogrammen, die für andere Gebiete 
zugelassen oder gesetzlich bestimmt sind, vorrangig darstellt, soweit der 
Nachweis nach § 84 Abs. 7 nicht erbracht ist,

35.   entgegen § 84 Abs. 4 in einer Benutzeroberfläche vermittelte gemeinsame 
Telemedienangebote der in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, Telemedienangebote des ZDF sowie des Deutschland-
radios oder vergleichbare rundfunkähnliche Telemedienangebote oder 
Angebote nach § 2 Abs. 2 Nr. 14 Buchst. b privater Anbieter, die in besonde-
rem Maß einen Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt im Bundes-
gebiet leisten, oder softwarebasierte Anwendungen, die ihrer unmittelba-
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ren Ansteuerung dienen, im Rahmen der Präsentation rundfunkähnlicher 
Telemedien oder der softwarebasierten Anwendungen, die ihrer mittel-
baren Ansteuerung dienen, nicht leicht auffindbar macht, soweit der 
Nachweis nach § 84 Abs. 7 nicht erbracht ist,

36.   entgegen § 84 Abs. 6 nicht dafür Sorge trägt, dass die Sortierung oder An-
ordnung von Angeboten oder Inhalten auf einfache Weise und dauerhaft 
durch den Nutzer individualisiert werden kann, soweit der Nachweis nach 
§ 84 Abs. 7 nicht erbracht ist,

37.   entgegen § 85 Satz 1 die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche 
zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunk-
ähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Or-
ganisation nicht transparent macht oder entgegen § 85 Satz 3 Informa-
tionen hierzu den Nutzern nicht in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar 
erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung stellt,

38.   entgegen § 86 Abs. 1 Satz 1 der zuständigen Landesmedienanstalt auf 
Verlangen die erforderlichen Unterlagen nicht unverzüglich vorlegt,

39.   entgegen § 86 Abs. 3 auf Nachfrage gegenüber Anbietern von Rundfunk, 
rundfunkähnlichen Telemedien oder Telemedien nach § 19 Abs. 1 die tat-
sächliche Sortierung, Anordnung und Abbildung von Angeboten und In-
halten, die Verwendung ihrer Metadaten sowie im Rahmen eines berech-
tigten Interesses Zugangsbedingungen nach § 83 Abs. 1 nicht mitteilt,

40.   entgegen § 90 Abs. 2 nicht spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieses Staatsvertrags die Anzeige nach § 79 Abs. 2 vornimmt, soweit die 
Medienplattform oder Benutzeroberfläche bei Inkrafttreten dieses Staats-
vertrages bereits in Betrieb aber nicht angezeigt ist,

41.   entgegen § 92 Satz 1 als Anbieter eines Medienintermediärs keinen Zu-
stellungsbevollmächtigten im Inland benennt,

42.   entgegen § 93 Abs. 1 als Anbieter eines Medienintermediärs die erfor-
derlichen Informationen nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise 
verfügbar hält,

43.   entgegen § 93 Abs. 2 als Anbieter eines Medienintermediärs, der eine the-
matische Spezialisierung aufweist, diese Spezialisierung durch die Gestal-
tung seines Angebots nicht wahrnehmbar macht,

44.   entgegen § 93 Abs. 3 als Anbieter eines Medienintermediärs Änderungen 
nicht unverzüglich in derselben Weise wahrnehmbar macht,

45.   entgegen § 93 Abs. 4 als Anbieter eines Medienintermediärs, der soziale 
Netzwerke anbietet, nicht dafür Sorge trägt, dass Telemedien im Sinne 
von § 18 Abs. 3 gekennzeichnet werden,

46.   entgegen § 94 Abs. 1 als Anbieter eines Medienintermediärs journalistisch- 
redaktionell gestaltete Angebote, auf deren Wahrnehmbarkeit er beson-
ders hohen Einfluss hat, diskriminiert,

47.   entgegen § 95 als Anbieter eines Medienintermediärs die erforderlichen 
Unterlagen der zuständigen Landesmedienanstalt auf Verlangen nicht 
vorlegt,

47a.  entgegen § 99a Abs. 1 nicht den barrierefreien Zugang gewährleistet, die 
Auswahl der Angebote nicht barrierefrei ausgestaltet oder die barriere-
freie Nutzung nicht unterstützt, soweit keine unverhältnismäßige Belas-
tung oder eine grundlegende Veränderung vorliegt,

47b.   entgegen § 99a Abs. 2 keine Beurteilung vornimmt, ob die Einhaltung 
der Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a Abs. 1 eine grundlegende 
Veränderung mit sich bringen oder zu einer unverhältnismäßigen Belas-
tung führen würde,

47c.  entgegen § 99a Abs. 3 Satz 1 die Beurteilung nach § 99a Abs. 2 nicht do-
kumentiert oder die einschlägigen Ergebnisse nicht für einen Zeitraum 
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von fünf Jahren nach der letzten Erbringung des jeweiligen Dienstes, der 
den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglicht, aufbewahrt,

47d.  entgegen § 99c Abs. 1 nicht in barrierefreier Form für die Allgemeinheit 
in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder auf andere deutlich 
wahrnehmbare Weise angibt, wie die Barrierefreiheitsanforderungen 
nach § 99a Abs. 1 erfüllt werden,

48.   entgegen § 103 Abs. 2 Satz 1 oder 3 die Weiterverbreitung von Fernseh-
programmen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bei der Lan-
desmedienanstalt, in deren Geltungsbereich die Programme verbreitet 
werden sollen, anzeigt soweit die Anzeige nicht nach § 103 Abs. 2 Satz 2 
durch den Anbieter einer Medienplattform vorgenommen wird,

49.   entgegen einer vollziehbaren Anordnung durch die zuständige Aufsichts-
behörde nach § 109 Abs. 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 4 Satz 1 
ein Angebot nicht sperrt oder

50.   entgegen § 109 Abs. 4 Satz 3 Angebote gegen den Abruf durch die zustän-
dige Aufsichtsbehörde sperrt.

Weitere landesrechtliche Bestimmungen über Ordnungswidrigkeiten bleiben 
unberührt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro, 
im Falle des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro und 
im Falle des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 49 und 50 mit einer Geldbuße bis zu 250.000 
Euro geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist die nach § 106 zuständige Landesmedien-
anstalt. Über die Einleitung eines Verfahrens hat die zuständige Verwaltungs-
behörde die übrigen Landesmedienanstalten unverzüglich zu unterrichten. 
Soweit ein Verfahren nach dieser Vorschrift in mehreren Ländern eingeleitet 
wurde, stimmen sich die beteiligten Behörden über die Frage ab, welche Be-
hörde das Verfahren fortführt.

(4) Die Landesmedienanstalt, die einem Veranstalter eines bundesweit ausge-
richteten Rundfunkprogramms die Zulassung erteilt hat, kann bestimmen, dass 
Beanstandungen nach einem Rechtsverstoß gegen Regelungen dieses Staats-
vertrages sowie rechtskräftige Entscheidungen in einem Verfahren wegen Ord-
nungswidrigkeiten nach Absatz 1 von dem betroffenen Veranstalter in seinem 
Rundfunkprogramm verbreitet werden. Inhalt und Zeitpunkt der Bekanntgabe 
sind durch diese Landesmedienanstalt nach pflichtgemäßem Ermessen fest-
zulegen. Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(5) Die Verfolgung der in Absatz 1 genannten Ordnungswidrigkeiten verjährt 
in sechs Monaten.

iX. abschnitt
übergangs- und Schlussvorschriften

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Der Staatsvertrag kann von 
jedem der vertragschließenden Länder zum Schluss des Kalenderjahres mit 
einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals 
zum 31. Dezember 2022 erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu diesem Termin 
nicht gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei 

§ 116  Kündigung
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Jahre späteren Termin erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber der oder dem 
Vorsitzenden der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder schriftlich zu erklären. Kündigt ein Land diesen Staatsvertrag, kann es 
zugleich den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und den Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrag zum gleichen Zeitpunkt kündigen; jedes andere Land kann da-
raufhin innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung 
dementsprechend ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Zwischen den 
übrigen Ländern bleiben diese Staatsverträge in Kraft.

(2) Im Falle der Kündigung verbleibt es bei der vorgenommenen Zuordnung 
der Satellitenkanäle, solange für diese Kanäle noch Berechtigungen bestehen. 
Die §§ 27 bis 30 bleiben im Falle der Kündigung einzelner Länder unberührt.

(3) § 13 Abs. 1 und 2 kann von jedem der vertragschließenden Länder auch ge-
sondert zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr gekün-
digt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2022 erfolgen. 
Wird § 13 Abs. 1 und 2 zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündi-
gung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfol-
gen. Die Kündigung ist gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Konferenz 
der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder schriftlich zu erklä-
ren. Kündigt ein Land, kann jedes Land innerhalb von drei Monaten nach Ein-
gang der Kündigungserklärung § 13 Abs. 1 und 2 zum gleichen Zeitpunkt kün-
digen. Die Kündigung eines Landes lässt die gekündigten Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages im Verhältnis der übrigen Länder zueinander unberührt.

(4) § 34 Abs. 2 kann von jedem der vertragsschließenden Länder auch geson-
dert zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt 
werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2022 erfolgen. Wird 
§ 34 Abs. 2 zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündigung mit glei-
cher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündi-
gung ist gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der Länder schriftlich zu erklären. Kündigt ein 
Land, kann jedes Land innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Kündi-
gungserklärung den Rundfunkstaatsvertrag, den ARD-Staatsvertrag, den ZDF- 
Staatsvertrag, den Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
„Deutschlandradio“, den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag und den Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Die Kündigung 
eines Landes lässt die gekündigten Bestimmungen dieses Staatsvertrages und 
die in Satz 5 aufgeführten Staatsverträge im Verhältnis der übrigen Länder zu-
einander unberührt.

(5) § 39 Abs. 1, 2 und 5 kann von jedem der vertragsschließenden Länder auch 
gesondert zum Schluss des Kalenderjahres, das auf die Ermittlung des Finanz-
bedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gemäß § 36 folgt, mit einer Frist 
von sechs Monaten gekündigt werden, wenn der Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrag nicht nach der Ermittlung des Finanzbedarfs gemäß § 36 auf-
grund einer Rundfunkbeitragserhöhung geändert wird. Die Kündigung kann 
erstmals zum 31. Dezember 2022 erfolgen. Wird § 39 Abs. 1, 2 und 5 zu einem 
dieser Termine nicht gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils 
zu einem zwei Jahre späteren Termin erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber 
der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder schriftlich zu erklären. Kündigt ein Land, kann jedes 
Land innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung den 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 
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zum gleichen Zeitpunkt kündigen. In diesem Fall kann jedes Land außerdem 
innerhalb weiterer drei Monate nach Eingang der Kündigungserklärung nach 
Satz 5 die §§ 36 und 46 hinsichtlich einzelner oder sämtlicher Bestimmungen 
zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Zwischen den übrigen Ländern bleiben die 
gekündigten Bestimmungen dieses Staatsvertrages und die in Satz 5 aufge-
führten Staatsverträge in Kraft.

§ 8 Abs. 7 und § 38 gelten nicht für Sendungen, die vor dem 19. Dezember 2009 
produziert wurden.

Die zum 1. Mai 2019 nach § 32 Abs. 7 veröffentlichten Telemedienkonzepte 
bleiben unberührt.

(1) Bei Zulassungen, die vor Inkrafttreten dieses Staatsvertrages erteilt wur-
den, und Zulassungsverlängerungen bleibt die zulassungserteilende Landes-
medienanstalt zuständig. Gleiches gilt für Medienplattformen und Benutzer-
oberflächen, die vor Inkrafttreten dieses Staatsvertrages angezeigt wurden.

(2) Absatz 1 gilt nur für bundesweit ausgerichtete Angebote.

(1) Bis zur ersten Bestimmung der Zuschaueranteile nach § 61 sind für die Be-
urteilung von Fragestellungen der Sicherung der Meinungsvielfalt in Zusam-
menhang mit der bundesweiten Veranstaltung von Fernsehprogrammen die 
vorhandenen Daten über Zuschaueranteile zugrunde zu legen. Die Veranstal-
ter sind verpflichtet, bei ihnen vorhandene Daten über Zuschaueranteile auf 
Anforderung der KEK zur Verfügung zu stellen. Die Landesmedienanstalten 
haben durch Anwendung verwaltungsverfahrensrechtlicher Regelungen un-
ter Beachtung der Interessen der Beteiligten sicherzustellen, dass Maßnah-
men nach diesem Staatsvertrag, die aufgrund von Daten nach Satz 1 ergehen, 
unverzüglich an die sich aufgrund der ersten Bestimmung der Zuschaueranteile 
nach § 61 ergebende Sach- und Rechtslage angepasst werden können.

(2) Absatz 1 gilt nur für bundesweit ausgerichtete Angebote.

§ 84 Abs. 3 bis 6 gilt ab dem 1. September 2021.

(1) Die §§ 99a bis 99d gelten für Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten ermöglichen, wenn diese Dienste für den Verbraucher nach 
dem 27. Juni 2025 angeboten oder erbracht werden.

(2) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, können bis zum 27. Juni 2030 diese Dienste weiterhin unter Ein-
satz von Produkten erbringen, die bereits vor dem 28. Juni 2025 zur Erbrin-
gung dieser oder ähnlicher Dienste rechtmäßig eingesetzt wurden. Vor dem 
28. Juni 2025 geschlossene Verträge über solche Dienste dürfen bis zu ihrem 
Ablauf, allerdings nicht länger als fünf Jahre ab diesem Datum, unverändert 
fortbestehen.

Der Freistaat Bayern ist berechtigt, eine Verwendung des Anteils am Rund-
funkbeitrag nach § 112 zur Finanzierung der landesgesetzlich bestimmten 
Aufgaben der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien im Rahmen der 
öffentlich-rechtlichen Trägerschaft vorzusehen. Im Übrigen finden die für pri-
vate Veranstalter geltenden Bestimmungen dieses Staatsvertrages auf Anbie-

§ 117  übergangsbestimmung für 
Produktplatzierungen

§ 118  übergangsbestimmung für 
telemedienkonzepte

§ 119  übergangsbestimmung für 
zulassungen und anzeigen

§ 120  übergangsbestimmung zur 
bestimmung der zuschaueranteile

§ 121  übergangsbestimmung 
für benutzeroberflächen

§ 121a  übergangsbestimmung für 
Dienste, die den zugang zu audiovisuellen 

Mediendiensten ermöglichen

§ 122  regelung für bayern
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ter nach bayerischem Recht entsprechende Anwendung. Abweichende Rege-
lungen zu § 8 Absatz 9 Satz 1 1. Variante zur Umsetzung von Vorgaben der 
Landesverfassung sind zulässig.

anlage (zu § 30 abs. 5 Satz 1 nr. 4 des Medienstaatsvertrages)

negativliste öffentlich-rechtlicher telemedien

1.      Anzeigenrubriken, Anzeigen oder Kleinanzeigen,
2.    Branchenregister und -verzeichnisse,
3.     Preisvergleichsrubriken sowie Berechnungsprogramme (z. B. Preisrechner, 

Versicherungsrechner),
4.     Rubriken für die Bewertung von Dienstleistungen, Einrichtungen und Pro-

dukten,
5.   Partner-, Kontakt-, Stellen-, Tauschbörsen,
6.    Ratgeberrubriken ohne Bezug zu Sendungen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3,
7.   Business-Networks,
8.   Telekommunikationsdienstleistungen im Sinne von § 3 Nr. 61 des Tele-

kommunikationsgesetzes,
9.   Wetten im Sinne von § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuches,
10.   Softwareangebote, soweit nicht zur Wahrnehmung des eigenen Angebots 

erforderlich,
11.  Routenplaner,
12.   Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung und Verlinkungen, die unmittel-

bar zu Kaufaufforderungen führen mit der Ausnahme von Verlinkungen 
auf eigene audiovisuelle Inhalte kommerzieller Tochtergesellschaften,

13.   Musikdownload von kommerziellen Fremdproduktionen; dies gilt nicht 
soweit es sich um ein zeitlich befristetes aktionsbezogenes Angebot zum 
Download von Musiktiteln handelt,

14.   Spieleangebote ohne Bezug zu einer Sendung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3,
15.   Fotodownload ohne Bezug zu einer Sendung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3,
16.   Veranstaltungskalender (auf eine Sendung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 

bezogene Hinweise auf Veranstaltungen sind zulässig),
17.   Foren, Chats ohne Bezug zu Sendungen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 

redaktionelle Begleitung; Foren, Chats unter Programm- oder Sendermar-
ken sind zulässig. Foren und Chats dürfen nicht inhaltlich auf Angebote 
ausgerichtet sein, die nach den Nummern 1 bis 16 unzulässig sind.

anlage (zu § 33 abs. 5 Satz 1 des Medienstaatsvertrages)

negativliste Jugendangebot

1.   Anzeigenrubriken, Anzeigen oder Kleinanzeigen,
2.   Branchenregister und -verzeichnisse,
3.    Preisvergleichsrubriken sowie Berechnungsprogramme (zum Beispiel Preis-

rechner, Versicherungsrechner),
4.    Rubriken für die Bewertung von Dienstleistungen, Einrichtungen und Pro-

dukten,
5.   Partner-, Kontakt-, Stellen-, Tauschbörsen,
6.    Ratgeberrubriken ohne journalistisch-redaktionellen Bezug zum Jugend-

angebot,
7.   Business-Networks,
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8.    Telekommunikationsdienste im Sinne von § 3 Nr. 61 des Telekommunika-
tionsgesetzes,

9.   Wetten im Sinne von § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuches,
10.   Softwareangebote, soweit nicht zur Wahrnehmung des eigenen Angebots 

erforderlich,
11.  Routenplaner,
12.   Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung und Verlinkungen, die unmittel-

bar zu Kaufaufforderungen führen,
13.   Musikdownload von kommerziellen Fremdproduktionen, soweit es sich um 

ein zeitlich unbefristetes nicht-aktionsbezogenes Angebot zum Download 
von Musiktiteln handelt,

14.   Spieleangebote ohne journalistisch-redaktionellen Bezug zum Jugendan-
gebot,

15.   Fotodownload ohne journalistisch-redaktionellen Bezug zum Jugendan-
gebot,

16.   Veranstaltungskalender ohne journalistisch-redaktionellen Bezug zum Ju-
gendangebot,

17.   Foren und Chats ohne redaktionelle Begleitung. Im Übrigen dürfen Foren 
und Chats nicht inhaltlich auf Angebote ausgerichtet sein, die nach den 
Nummern 1 bis 16 unzulässig sind.
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Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

inhaltsverzeichnis

§ 1   Fernsehprogramme
§ 2   Vereinbarung
§ 3   Abstimmung mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen 
§ 4  (aufgehoben)
§ 5   Programmdirektor
§ 6   Aufgaben des Programmdirektors
§ 7   Programmbeirat
§ 8   Gegendarstellung
§ 9   Kündigung

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten veranstalten gemeinsam Fernsehprogramme nach Maß-
gabe dieses Staatsvertrages und des Medienstaatsvertrages.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten veran-
stalten gemeinsam das Fernsehvollprogramm "Das Erste".

(3) Das Recht jeder Rundfunkanstalt, daneben Fernsehprogramme auch zu-
sammen mit einzelnen anderen Rundfunkanstalten zu gestalten und auszu-
strahlen, bleibt unberührt.

§ 1  Fernsehprogramme

arDStaatSvertrag
vom 31. august 1991, 
in der Fassung des Staatsvertrages zur Modernisierung  
der Medienordnung in Deutschland 
in Kraft seit 7. november 2020
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Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten vereinba-
ren die tägliche Dauer des gemeinsamen Programms sowie Art und Umfang 
ihrer Beteiligung.
 
Vor Veränderungen des Programmschemas im Ersten Fernsehprogramm sollen 
die für das Erste Fernsehprogramm in der ARD Verantwortlichen auf ein Ein-
vernehmen mit dem Intendanten des Zweiten Deutschen Fernsehens hinwir-
ken; dabei ist auf die Nachrichtensendungen besondere Rücksicht zu nehmen.
 

Für die Gestaltung des gemeinsamen Programms berufen die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten einen Programmdirektor 
auf die Dauer von mindestens zwei Jahren. Der Beschluss bedarf einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten.

Der Programmdirektor erarbeitet das Programm in regelmäßigen Konferenzen 
mit den Intendanten der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten oder ihren Beauftragten. Soweit eine Einigung nicht zustande 
kommt, kann der Programmdirektor den Landesrundfunkanstalten im Rahmen 
der Vereinbarung nach § 2 Auflagen machen. Kommt eine Landesrundfunkan-
stalt den Auflagen nicht nach, so hat sie die Kosten einer angemessenen Ersatz-
leistung zu tragen.

(1) Nach näherer Vereinbarung der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten kann ein Programmbeirat gebildet werden, der den Pro-
grammdirektor berät.

(2) Die Konferenz der Vorsitzenden der Rundfunk- und Verwaltungsräte der in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten (Gremienvorsit-
zendenkonferenz) koordiniert die Gremienkontrolle der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten.

(1) Soweit Gegendarstellungsansprüche zu Sendungen in Fernseh-Gemein-
schaftsprogrammen, die allein von den in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten gestaltet werden, geltend gemacht werden, ist die 
Sendung ausschließlich von derjenigen Landesrundfunkanstalt zu verantwor-
ten, die die Sendung in das Gemeinschaftsprogramm eingebracht hat. Maß-
geblich ist das für diese Landesrundfunkanstalt geltende Gegendarstellungs-
recht.

(2) Eine gegen eine einbringende Landesrundfunkanstalt erwirkte Gegendar-
stellung ist von allen beteiligten Landesrundfunkanstalten in dem jeweiligen 
Fernseh-Gemeinschaftsprogramm zu verbreiten. 

(3) Wer eine Gegendarstellung gegen eine Sendung eines Fernseh-Gemein-
schaftsprogramms der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten geltend machen will, kann von jeder Landesrundfunkanstalt 
Auskunft verlangen, welche Landesrundfunkanstalt die Sendung in das Fern-
seh-Gemeinschaftsprogramm eingebracht hat. Die Auskunft ist unverzüglich 
zu erteilen. 

§ 2  vereinbarung

§ 3  abstimmung mit dem 
zweiten Deutschen Fernsehen 

§ 4  (aufgehoben)

§ 5  Programmdirektor

§ 6  aufgaben des Programmdirektors

§ 7  Programmbeirat

§ 8  gegendarstellung
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Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der vertrag-
schließenden Länder zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem 
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2008 
erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann 
die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt 
erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsiden-
tenkonferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das Ver-
tragsverhältnis der übrigen Länder zueinander unberührt, jedoch kann jedes 
der übrigen Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei Monaten nach Ein-
gang der Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 9  Kündigung
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Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

inhaltsverzeichnis

i. abschnitt
trägerschaft, Programme
§ 1    Trägerschaft, Name, Sitz
§ 2    Angebote des „Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)“
§ 3    Programmerstellung, Verwertung
§ 4   (aufgehoben)

ii. abschnitt
vorschriften für die angebote des „zweiten Deutschen Fernsehens (zDF)“
§ 5    Gestaltung der Angebote
§ 6   Berichterstattung
§ 7   Kurzberichterstattung
§ 8   Unzulässige Angebote, Jugendschutz
§ 9   Gegendarstellung
§ 10   Verlautbarungsrecht
§ 11   Anspruch auf Sendezeit
§ 12   Verantwortung
§ 13   Auskunftspflicht
§ 14   Beweissicherung
§ 15   Eingaben, Beschwerden

zDFStaatSvertrag
vom 31. august 1991, 
in der Fassung des vierten Medienänderungsstaatsvertrages  
in Kraft seit 1. Januar 2024 
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iii. abschnitt
Datenschutz
§ 16   Ernennung des Rundfunk datenschutzbeauftragten und des Daten-

schutzbeauftragten
§ 17  Unabhängigkeit des Rundfunkdatenschutzbeauftragten
§ 18   Aufgaben und Befugnisse des Rundfunkdatenschutzbeauftragten

iv. abschnitt
Organisation, Finanzierung, haushalt
§ 19   Organe
§ 19a   Allgemeine Bestimmungen
§ 20   Aufgaben des Fernsehrates
§ 21   Zusammensetzung des Fernsehrates
§ 22   Verfahren des Fernsehrates
§ 23   Aufgaben des Verwaltungsrates
§ 24  Zusammensetzung des Verwaltungsrates
§ 25  Verfahren des Verwaltungsrates
§ 26  Wahl und Amtszeit des Intendanten
§ 27  Der Intendant
§ 28  Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte des Intendanten
§ 29   Finanzierung
§ 30   Haushaltswirtschaft
§ 30a  Jahresabschluss und Lagebericht
§ 31  Rechtsaufsicht
§ 32  Unzulässigkeit eines Insolvenzverfahrens

v. abschnitt
übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 33   Kündigung
§ 34   Übergangsbestimmungen

i. abschnitt
trägerschaft, Programme

(1) Die Länder sind Träger der gemeinnützigen Anstalt des öffentlichen Rechts 
mit dem Namen „Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)“. Das ZDF veranstaltet 
Fernsehen nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und des Medienstaatsver-
trages.

(2) Bestand und Entwicklung des ZDF werden gewährleistet. Dazu gehört seine 
Teilhabe an den neuen technischen Möglichkeiten in der Herstellung und zur 
Verbreitung sowie die Möglichkeit der Veranstaltung neuer Formen von Fern-
sehen. Die finanziellen Grundlagen des ZDF sind zu sichern.

(3) Das ZDF hat das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der nachfolgenden 
Bestimmungen.

(4) Das ZDF hat seinen Sitz in Mainz. Es unterhält in jedem Land ein Landes-
studio.

§ 1  trägerschaft, name, Sitz
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(1) Das ZDF veranstaltet Fernsehprogramme und bietet Telemedien nach Maß-
gabe dieses Staatsvertrages und des Medienstaatsvertrages an.

(2) Vor Veränderung des Programmschemas im Fernsehvollprogramm „Zweites 
Deutsches Fernsehen (ZDF)“ soll der Intendant auf ein Einvernehmen mit den 
für das Erste Fernsehprogramm der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) Verantwort-
lichen hinwirken; dabei ist auf die Nachrichtensendungen besondere Rücksicht 
zu nehmen.

Das ZDF kann in Erfüllung seiner Aufgaben zum Erwerb, zur Herstellung und 
zur wirtschaftlichen Verwertung von Fernsehproduktionen und der damit zu-
sammenhängenden Rechte mit Dritten zusammenarbeiten. Es kann sich zu 
diesem Zweck an Unternehmen beteiligen. Es darf jedoch Fernsehproduktio-
nen nicht in erster Linie zum Zwecke der wirtschaftlichen Verwertung erwer-
ben, herstellen oder herstellen lassen. Die Produktionen sollen möglichst an-
gemessen auf Produktionsstandorte in den Ländern verteilt werden.
 

ii. abschnitt
vorschriften für die angebote des
„zweiten Deutschen Fernsehens (zDF)“

(1) In den Angeboten des ZDF soll ein objektiver Überblick über das Weltge-
schehen, insbesondere ein umfassendes Bild der deutschen Wirklichkeit ver-
mittelt werden. Die Angebote sollen eine freie individuelle und öffentliche Mei-
nungsbildung fördern.

(2) Das ZDF hat in seinen Angeboten die Würde des Menschen zu achten und 
zu schützen. Es soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und kör-
perlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken. Die 
sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten.

(3) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die kulturelle Vielfalt Deutsch-
lands sind angemessen in den Angeboten des ZDF darzustellen. Die Angebote 
sollen dabei auch die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland fördern 
sowie der gesamtgesellschaftlichen lntegration in Frieden und Freiheit und der 
Verständigung unter den Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies 
Miteinander hinwirken.

Die Bestimmungen des Medienstaatsvertrages zu Berichterstattung, Informa-
tionssendungen und Meinungsumfragen finden Anwendung.

Die Bestimmungen des Medienstaatsvertrages zur Kurzberichterstattung im 
Fernsehen finden Anwendung.

Die für das ZDF geltenden Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrages finden Anwendung.

(1) Das ZDF ist verpflichtet, die Gegendarstellung der Person oder Stelle zu ver-
breiten, die durch eine im Angebot des ZDF verbreitete Tatsachenbehauptung 
betroffen ist.

§ 2  angebote des  
„zweiten Deutschen Fernsehens (zDF)“

§ 3  Programmerstellung, verwertung

§ 4  (aufgehoben)

§ 5  gestaltung der angebote

§ 6  berichterstattung

§ 7  Kurzberichterstattung

§ 8  unzulässige angebote, Jugendschutz

§ 9  gegendarstellung
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(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendarstellung besteht nicht, wenn

1.  der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Verbreitung hat oder
2.   die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht angemessen ist, insbeson-

dere den Umfang des beanstandeten Teils der Sendung wesentlich über-
schreitet.

(3) Die Gegendarstellung muss sich auf tatsächliche Angaben beschränken 
und darf keinen strafbaren Inhalt haben. Sie bedarf der Schriftform und muss 
von dem Betroffenen oder seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet sein. 
Der Betroffene oder sein Vertreter kann die Verbreitung nur verlangen, wenn 
die Gegendarstellung unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Monaten, 
dem ZDF zugeht. Die Gegendarstellung muss das beanstandete Angebot und 
die Tatsachenbehauptung bezeichnen.

(4) Die Gegendarstellung muss unverzüglich innerhalb des gleichen Angebo-
tes verbreitet werden, in welchem die beanstandete Tatsachenbehauptung 
erfolgt ist. Die Verbreitung erfolgt ohne Einschaltungen und Weglassungen. 
Eine Erwiderung auf die verbreitete Gegendarstellung muss sich auf tatsäch-
liche Angaben beschränken. Im Fernsehen muss díe Gegendarstellung inner-
halb des gleichen Programms und der gleichen Programmsparte wie die be-
anstandete Tatsachenbehauptung sowie zur gleichen Tageszeit oder, wenn 
dies nicht möglich ist, zu einer Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der 
beanstandeten Sendung gleichwertig ist.

(5) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt unentgeltlich. Dies gilt nicht, 
wenn sich die Gegendarstellung gegen eine Tatsachenbehauptung richtet, die 
in einer Werbesendung verbreitet worden ist.

(6) Für die Durchsetzung des Anspruchs ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. 
Auf Antrag des Betroffenen kann das Gericht anordnen, dass das ZDF in der 
Form des Absatzes 4 eine Gegendarstellung verbreitet. Auf das Verfahren sind 
die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung entsprechend anzuwenden. Eine Gefährdung des An-
spruchs braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfahren zur Haupt-
sache findet nicht statt.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für wahrheitsgetreue Berichte über öffent-
liche Sitzungen des Europäischen Parlaments, der gesetzgebenden Organe des 
Bundes, der Länder und der Vertretungen der Gemeinden und Gemeindever-
bände, der Gerichte sowie für Sendungen nach den §§ 10 und 11 dieses Staats-
vertrages. Zu einer Gegendarstellung kann eine Gegendarstellung nicht ver-
langt werden.

Der Bundesregierung und den Landesregierungen ist in Katastrophenfällen 
oder bei anderen vergleichbaren erheblichen Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung unverzüglich angemessene Sendezeit im Fernsehvoll-
programm „Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)“ für amtliche Verlautbarungen 
unentgeltlich einzuräumen.
 
(1) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wahlen zum Deutschen Bun-
destag angemessene Sendezeit im Fernsehvollprogramm „Zweites Deutsches 
Fernsehen (ZDF)“ einzuräumen, wenn mindestens eine Landesliste für sie zu-
gelassen wurde. Ferner haben Parteien und sonstige politische Vereinigungen 

§ 10  verlautbarungsrecht

§ 11  anspruch auf Sendezeit
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während ihrer Beteiligung an den Wahlen der Abgeordneten aus der Bundes-
republik Deutschland für das Europäische Parlament Anspruch auf angemes-
sene Sendezeit im Fernsehvollprogramm „Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)“, 
wenn mindestens ein Wahlvorschlag für sie zugelassen wurde.

(2) Der Intendant lehnt die Ausstrahlung ab, wenn es sich inhaltlich nicht um 
Wahlwerbung handelt oder der Inhalt offenkundig und schwerwiegend gegen 
die allgemeinen Gesetze verstößt.

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Ge-
meinden sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten im Fernsehvollprogramm 
„Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)“ für die Übertragung gottesdienstlicher 
Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch 
solcher über Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung, zu gewähren. Andere 
über das gesamte Bundesgebiet verbreitete Religionsgemeinschaften des öf-
fentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden.

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen 
religiösen und weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organi-
sationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache ge-
geben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und Gegenrede unter jeweils 
gleichen Bedingungen zu gewähren.

(1) Wer die Sendung eines Beitrages veranlasst oder zugelassen hat oder An-
gebote in Telemedien zur Nutzung bereitstellt, trägt für den jeweiligen lnhalt 
und die jeweilige Gestaltung nach Maßgabe der Vorschriften des Grundgeset-
zes, der allgemeinen Gesetze und der besonderen Vorschriften dieses Staats-
vertrages die Verantwortung. Verantwortlich ist auch, wer es unterlassen hat, 
in seinem Aufgabenkreis pflichtgemäß tätig zu werden.

(2) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen nach §§ 10 und 11 dieses Staats-
vertrages ist derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit zugebilligt worden ist.

(3) Die Verantwortlichkeit anderer Personen, insbesondere des Verfassers, Her-
stellers oder Gestalters eines Beitrages oder Angebotsteiles, bleibt unberührt.
 
Die Anstalt hat auf Verlangen Namen und Dienstanschrift des Intendanten 
oder der sonstigen für Angebote Verantwortlichen mitzuteilen.

(1) Von allen Fernsehsendungen, die das ZDF verbreitet, sind vollständige Ton- 
und Bildaufzeichnungen herzustellen und aufzubewahren. Bei der Sendung 
einer Aufzeichnung oder eines Films kann abweichend vom Satz 1 die Aufzeich-
nung oder der Film aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungsfrist beträgt drei 
Monate. Wird innerhalb dieser Frist eine Sendung beanstandet, so ist die Auf-
zeichnung oder der Film aufzubewahren, bis die Beanstandung durch rechts-
kräftige gerichtliche Entscheidung, durch gerichtlichen Vergleich oder auf an-
dere Weise erledigt ist.

(2) Soweit das ZDF Telemedien anbietet, stellt es in geeigneter Wiese sicher, 
dass berechtigten Interessen Dritter auf Beweissicherung angemessen Rech-
nung getragen wird.

(3) Wer glaubhaft macht, in seinen Rechten betroffen zu sein, kann von dem 
ZDF Einsicht in die Aufzeichnungen nach den Absätzen 1 und 2 verlangen und 

§ 12  verantwortung

§ 13  auskunftspflicht

§ 14  beweissicherung
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hiervon auf eigene Kosten vom ZDF Mehrfertigungen herstellen lassen. Die 
Glaubhaftmachung in Textform ist ausreichend.

(1) Jedermann hat das Recht, sich mit Eingaben und Anregungen zu den An-
geboten an das ZDF zu wenden.

(2) Das ZDF stellt sicher, dass Programmbeschwerden, in denen die Verlet-
zung von Programmgrundsätzen behauptet wird, innerhalb angemessener 
Frist schriftlich beschieden werden. Wird die Programmbeschwerde in Text-
form eingelegt, so genügt auch für deren Bescheidung Textform. Das Nähere 
regelt die Satzung.

iii. abschnitt
Datenschutz

(1) Das ZDF ernennt einen Rundfunkdatenschutzbeauftragten, der zuständige 
Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABI. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom 22. November 
2016, S. 72) ist. Die Ernennung erfolgt durch den Fernsehrat mit Zustimmung 
des Verwaltungsrates für die Dauer von vier Jahren. Eine dreimalige Wiederer-
nennung ist zulässig. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte muss über die für 
die Erfüllung seiner Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse erforderliche 
Qualifikation, nachgewiesen durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
sowie über Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes 
personenbezogener Daten verfügen. Das Amt des Rundfunkdatenschutzbe-
auftragten kann nicht neben anderen Aufgaben innerhalb des ZDF und seiner 
Beteiligungs  und Hilfsunternehmen wahrgenommen werden. Sonstige Auf-
gaben müssen mit dem Amt des Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu ver-
einbaren sein und dürfen seine Unabhängigkeit nicht gefährden.

(2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit Rücktritt vom Amt oder mit 
Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Tarifvertragliche Regelungen 
bleiben unberührt. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte kann seines Amtes 
nur enthoben werden, wenn er eine schwere Verfehlung begangen hat oder die 
Voraussetzungen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. 
Dies geschieht durch Beschluss des Fernsehrates auf Vorschlag des Verwal-
tungsrates. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist vor der Entscheidung zu 
hören.

(3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der Vergütung, beschließt der 
Fernsehrat mit Zustimmung des Verwaltungsrates in einer Satzung.

(4) Der Datenschutzbeauftragte gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) 
2016/679 wird vom Intendanten mit Zustimmung des Verwaltungsrates be-
nannt.

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in Ausübung seines Amtes un-
abhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er unterliegt keiner Rechts- oder 
Fachaufsicht. Der Dienstaufsicht des Verwaltungsrates untersteht er nur inso-
weit, als seine Unabhängigkeit bei der Ausübung seines Amtes dadurch nicht 
beeinträchtigt wird.

§ 15  eingaben, beschwerden

§ 16  ernennung des  
rundfunk datenschutzbeauftragten und  

des Datenschutzbeauftragten

§ 17  unabhängigkeit des  
rundfunkdatenschutzbeauftragten
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(2) Die Dienststelle des Rundfunkdatenschutzbeauftragten wird bei der Ge-
schäftsstelle von Fernsehrat und Verwaltungsrat eingerichtet. Dem Rundfunk-
datenschutzbeauftragten ist die für die Erfüllung seiner Aufgaben und Befug-
nisse notwendige Personal-, Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung zu 
stellen. Die erforderlichen Mittel sind jährlich, öffentlich und gesondert im 
Haushaltsplan des ZDF auszuweisen und dem Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. Einer Finanzkontrolle durch den Ver-
waltungsrat unterliegt der Rundfunkdatenschutzbeauftragte nur insoweit, als 
seine Unabhängigkeit bei der Ausübung seines Amtes dadurch nicht beein-
trächtigt wird.

(3) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in der Wahl seiner Mitarbeiter 
frei. Sie unterstehen allein seiner Leitung.

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung der Da-
tenschutzvorschriften dieses Staatsvertrages, des Medienstaatsvertrages, der 
Verordnung (EU) 2016/679 und anderer Vorschriften über den Datenschutz bei 
der gesamten Tätigkeit des ZDF und seiner Beteiligungsunternehmen im Sinne 
des § 42 Abs. 3 Satz 1 des Medienstaatsvertrages. Er hat die Aufgaben und 
Befugnisse entsprechend den Artikeln 57 und 58 Abs. 1 bis 5 der Verordnung 
(EU) 2016/679. Bei der Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden hat 
er, soweit die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken betroffen ist, 
den lnformantenschutz zu wahren. Er kann gegenüber dem ZDF keine Geld-
bußen verhängen.

(2) Stellt der Rundfunkdatenschutzbeauftragte Verstöße gegen Vorschriften 
über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten fest, so beanstandet er dies gegenüber dem Intendanten und 
fordert ihn zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist auf. Gleich-
zeitig unterrichtet er den Verwaltungsrat. Von einer Beanstandung und Unter-
richtung kann abgesehen werden, wenn es sich um unerhebliche Mängel han-
delt oder wenn ihre unverzügliche Behebung sichergestellt ist. 

(3) Die vom Intendanten nach Absatz 2 Satz 1 abzugebende Stellungnahme 
soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Bean-
standung des Rundfunkdatenschutzbeauftragten getroffen worden sind. Der 
Intendant leitet dem Verwaltungsrat gleichzeitig eine Abschrift der Stellung-
nahme gegenüber dem Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu.

(4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte erstattet jährlich auch den Organen 
des ZDF den schriftlichen Bericht im Sinne des Artikels 59 der Verordnung 
(EU) 2016/679 über seine Tätigkeit. Der Bericht wird veröffentlicht, wobei eine 
Veröffentlichung im Online-Angebot des ZDF ausreichend ist.

(5) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den Rundfunkdatenschutz-
beauftragten zu wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten durch das ZDF oder seiner Beteiligungsunterneh-
men im Sinne des § 42 Abs. 3 Satz 1 des Medienstaatsvertrages in seinen 
schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein.

(6) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist sowohl während als auch nach 
Beendigung seiner Tätigkeit verpflichtet, über die ihm während seiner Dienst-
zeit bekannt gewordenen Angelegenheiten und vertraulichen Informationen 
Verschwiegenheit zu bewahren.

§ 18  aufgaben und befugnisse des 
rundfunkdatenschutzbeauftragten
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iv. abschnitt
Organisation, Finanzierung, haushalt

Die Organe des ZDF sind
1.  der Fernsehrat,
2.  der Verwaltungsrat,
3.  der Intendant.

(1) Die Mitglieder des Fernsehrates und des Verwaltungsrates sind Sachwalter 
der lnteressen der Allgemeinheit. Sie sind an Weisungen nicht gebunden. Sie 
dürfen keine wirtschaftlichen oder sonstigen lnteressen haben, die geeignet 
sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglieder des Fernsehrates oder des Ver-
waltungsrates zu gefährden (lnteressenkollision).

(2) Eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Fernsehrat und im Verwaltungsrat ist 
ausgeschlossen. Ein Mitglied kann dem Fernsehrat und dem Verwaltungsrat 
zusammen insgesamt in höchstens drei Amtsperioden angehören.

(3) Dem Fernsehrat und dem Verwaltungsrat dürfen nicht angehören

1.   Mitglieder des Europäischen Parlamentes, des Deutschen Bundestages oder 
eines Landesparlamentes,

2.    Mitglieder der Europäischen Kommission, der Bundesregierung oder der 
Regierung eines deutschen Landes, 

3.   hauptamtliche kommunale Wahlbeamte, 
4.   Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden kön-

nen,
5.   Vertreter der kommunalen Spitzenverbände auf Leitungsebene, 
6.   Mitglieder im Vorstand einer Partei nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteienge-

setzes auf Bundes- oder Landesebene; die alleinige Mitgliedschaft in einem 
Parteischiedsgericht gemäß § 14 des Parteiengesetzes steht einer Mitglied-
schaft im Fernsehrat und Verwaltungsrat nicht entgegen. 

Ausgenommen von Satz 1 sind die Mitglieder des Fernsehrates nach § 21 Abs. 1 
Satz 1 Buchst. a), b) und c) sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates nach § 24 
Abs.1 Buchst. a).

(4) Dem Fernsehrat und dem Verwaltungsrat dürfen ferner nicht angehören
 
1.    Angestellte oder arbeitnehmerähnliche Personen des ZDF, 
2.    Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu einem Unterneh-

men nach § 3 Satz 2 oder zu einem mit diesem verbundenen Unternehmen 
(§ 15 des Aktiengesetzes) stehen,

3.    Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien eines anderen öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkveranstalters angehören oder in einem Arbeits- 
oder Dienstverhältnis oder in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis zu 
diesem oder zu einem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 15 des 
Aktiengesetzes) stehen,

4.    Personen, die privaten Rundfunkveranstalten oder den Aufsichtsorganen 
oder Gremien eines privaten Rundfunkveranstalters oder einem mit die-
sem verbundenen Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) angehören oder 
in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu diesen stehen,

5.    Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien einer Landesmedien-
anstalt angehören oder Organen, derer sich eine Landesmedienanstalt zur 

§ 19  Organe

§ 19a  allgemeine bestimmungen
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Erfüllung ihrer Aufgaben bedient, oder die zu diesen Organen oder einer 
Landesmedienanstalt in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen.

(5) Der in Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 genannte Personenkreis kann frühes-
tens 18 Monate nach dem Ausscheiden aus der dort genannten Funktion als 
Mitglied in den Fernsehrat oder Verwaltungsrat entsandt oder gewählt wer-
den. Für den in Absatz 3 Satz 1 genannten Personenkreis gilt Absatz 3 Satz 2 
entsprechend.

(6) Die Mitglieder des Fernsehrates und des Verwaltungsrates haben Anspruch 
auf eine Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Ersatz von Reisekosten 
mit Ausnahme des Tagegeldes. Das Nähere regelt die Satzung. Aufwandsent-
schädigungen und Sitzungsgelder sind der Höhe nach zu veröffentlichen.

(1) Der Fernsehrat hat die Aufgabe, für die Sendungen des ZDF Richtlinien auf-
zustellen und den Intendanten in Programmfragen zu beraten. Er überwacht 
die Einhaltung der Richtlinien und der in §§ 5, 6, 8 bis 11 und 15 dieses Staats-
vertrages aufgestellten Grundsätze.

(2) Der Fernsehrat beschließt über den vom Verwaltungsrat vorzulegenden Ent-
wurf der Satzung; das Gleiche gilt für Satzungsänderungen. Sofern der Fern-
sehrat Satzungsänderungen beabsichtigt, ist der Verwaltungsrat vorher zu 
hören.

(3) Der Fernsehrat genehmigt den Haushaltsplan. Das Gleiche gilt für den Jah-
resabschluss und die Entlastung des Intendanten auf Vorschlag des Verwal-
tungsrates. Die Beteiligung an Programmvorhaben nach § 28 des Medien-
staatsvertrages bedarf der Zustimmung des Fernsehrates.
 
(1) Der Fernsehrat besteht aus sechzig Mitgliedern, nämlich

a)  je einem Vertreter der vertragsschließenden Länder, der von der zuständi-
gen Landesregierung entsandt wird,

b)  zwei Vertretern des Bundes, die von der Bundesregierung entsandt werden,
c)   einem Vertreter des Deutschen Landkreistages und im Wechsel nach jeder 

Amtsperiode einem Vertreter des Deutschen Städtetages oder des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes,

d)  zwei Vertretern der Evangelischen Kirche in Deutschland,
e)  zwei Vertretern der Katholischen Kirche in Deutschland,
f)   einem Vertreter des Zentralrates der Juden in Deutschland,
g)  je einem Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes, von ver.di – Ver-

einte Dienstleistungsgewerkschaft und des dbb Beamtenbundes und Tarif-
union,

h)  je einem Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände, des Deutschen lndustrie- und Handelskammertages e. V., des Zen-
tralausschusses der Deutschen Landwirtschaft und des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks e. V.,

i)   einem Vertreter des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger e. V.,
j)   einem Vertreter des Deutschen Journalisten-Verbandes e. V.,
k)  vier Vertretern der Freien Wohlfahrtsverbände, und zwar je einem der Dia-

konie Deutschland, Evangelischer Bundesverband des Evangelischen Wer-
kes für Diakonie und Entwicklung e. V., des Deutschen Caritasverbandes e. V., 
des Deutschen Roten Kreuzes e. V. und des Hauptausschusses der Deutschen 
Arbeiterwohlfahrt e. V.,

§ 20  aufgaben des Fernsehrates

§ 21  zusammensetzung des Fernsehrates
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l)   einem Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes,
m) einem Vertreter der Europaunion Deutschland e. V.,
n)  je einem Vertreter des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

e. V. und des Naturschutzbundes Deutschland e. V.,
o)  einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen – Vereinigte Landsmann-

schaften und Landesverbände e. V.,
p)  einem Vertreter der Vereinigung der Opfer des Stalinismus e. V.,
q)  16 Vertretern aus folgenden, den Ländern zugeordneten Bereichen:

  aa)  einem Vertreter aus dem Bereich „Verbraucherschutz“ aus dem Land 
Baden-Württemberg,

  bb)  einem Vertreter aus dem Bereich „Digitales“ aus dem Freistaat Bayern,
  cc)  einem Vertreter aus dem Bereich „Internet“ aus dem Land Berlin,
  dd)  einem Vertreter aus dem Bereich „Senioren, Familie, Frauen und Ju-

gend“ aus dem Land Brandenburg,
  ee)  einem Vertreter aus dem Bereich „Wissenschaft und Forschung“ aus 

der Freien Hansestadt Bremen,
  ff)  einem Vertreter aus dem Bereich „Musik“ aus der Freien und Hanse-

stadt Hamburg,
  gg)  einem Vertreter aus dem Bereich „Migranten“ aus dem Land Hessen,
  hh)  einem Vertreter aus dem Bereich „Bürgerschaftliches Engagement“ 

aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern,
  ii)  einem Vertreter aus dem Bereich „Muslime“ aus dem Land Nieder-

sachsen,
  jj)  einem Vertreter aus dem Bereich „Medienwirtschaft und Film“ aus 

dem Land Nordrhein-Westfalen,
  kk)  einem Vertreter aus dem Bereich „lnklusive Gesellschaft“ aus dem 

Land Rheinland-Pfalz,
  ll)  einem Vertreter aus dem Bereich „Kunst und Kultur“ aus dem Saar-

land, 
  mm)   einem Vertreter aus dem Bereich „Ehrenamtlicher Zivil- und Katastro-

phenschutz“ aus dem Freistaat Sachsen,
  nn)  einem Vertreter aus dem Bereich „Heimat und Brauchtum“ aus dem 

Land Sachsen-Anhalt,
  oo)  einem Vertreter aus dem Bereich „Regional- und Minderheitenspra-

chen“ aus dem Land Schleswig-Holstein und
  pp)  einem Vertreter aus dem Bereich „LSBTTIQ (Lesbische, Schwule, Bise-

xuelle, Transsexuelle, Transgender, lntersexuelle und Queere Men-
schen)“ aus dem Freistaat Thüringen.

Die näheren Einzelheiten zur Entsendung der Vertreter nach Satz 1 Buchst. q) 
werden durch Landesgesetz geregelt.

(2) Bis zu drei Mitglieder des Personalrates nehmen an den Sitzungen des Fern-
sehrates teil und können zu Fragen, die nicht den Programmbereich betreffen, 
gehört werden.

(3) Die Verbände und Organisationen nach Absatz 1 Satz 1 Buchst. c) bis p) 
entsenden die Vertreter. Die Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 Buchst. q) werden 
von den aufgrund von Landesgesetz zu bestimmenden Verbänden und Orga-
nisationen entsandt. Solange und soweit von dem Entsendungsrecht kein Ge-
brauch gemacht wird, verringert sich die Zahl der Mitglieder entsprechend.
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(4) Bei der Entsendung der Mitglieder sind Frauen und Männer angemessen zu 
berücksichtigen. Sofern ein neues Mitglied entsandt wird, muss einem männ-
lichen Mitglied eine Frau und einem weiblichen Mitglied ein Mann nachfolgen. 
Sofern eine Organisation oder ein Verband zwei Vertreter entsendet, sind je 
eine Frau und ein Mann zu entsenden.

(5) Der amtierende Vorsitzende des Fernsehrates stellt zu Beginn der Amts-
periode die nach diesem Staatsvertrag ordnungsgemäße Entsendung fest und 
gibt die Feststellungen dem Fernsehrat bekannt. Die entsendenden Stellen 
haben alle Angaben zu machen, die zur Nachprüfung der Voraussetzungen von 
Absatz 4, 6 und § 19a Abs. 3 bis 5 erforderlich sind. Weitere Einzelheiten des 
Verfahrens über die Entsendung und Abberufung regelt die Satzung. Die Sat-
zung bedarf insofern der Genehmigung durch die rechtsaufsichtsführende 
Landesregierung.

(6) Die Amtszeit der Mitglieder des Fernsehrates beträgt vier Jahre. Scheidet 
ein Mitglied aus, so ist nach den für die Entsendung des ausgeschiedenen Mit-
glieds geltenden Vorschriften ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit zu be-
rufen. Die Mitgliedschaft im Fernsehrat erlischt durch

1.  Niederlegung des Amtes,
2.   Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen oder öf-

fentliche Ämter zu bekleiden,
3.   Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder der Voraussetzungen der rechtlichen 

Betreuung nach § 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
4.   Eintritt des Todes,
5.   Eintritt eines der in § 19a Abs. 3 und 4 genannten Ausschlussgründe,
6.   Eintritt einer lnteressenkollision nach § 19a Abs. 1 Satz 3 oder
7.   Abberufung aus wichtigem Grund durch die entsendungsberechtigte Stelle; 

ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein Mitglied aus der ent-
sendungsberechtigten Stelle ausgeschieden ist.

Das Vorliegen der Erlöschensgründe nach Satz 3 Nr. 1 bis 5 gibt der Vorsitzende 
des Fernsehrates dem Fernsehrat bekannt. Über das Erlöschen der Mitglied-
schaft in den Fällen von Satz 3 Nr. 6 und 7 entscheidet der Fernsehrat. Bis zur 
Entscheidung nach Satz 5 behält das betroffene Mitglied seine Rechte und 
Pflichten, es sei denn, der Fernsehrat beschließt mit einer Mehrheit von sieben 
Zwölfteln seiner gesetzlichen Mitglieder, dass der Betroffene bis zur Entschei-
dung nicht an den Arbeiten des Fernsehrates teilnehmen kann. Von der Bera-
tung und Beschlussfassung im Verfahren nach Satz 5 ist das betroffene Mit-
glied ausgeschlossen.

(7) Die Regelungen zur Zusammensetzung des Fernsehrates gemäß Absatz 1 
sollen jeweils nach Ablauf von zwei Amtsperioden durch die Länder überprüft 
werden.

(1) Der Fernsehrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen, soweit nicht dieser Staatsvertrag anderes bestimmt. 

(2) Der Fernsehrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter in geheimer Wahl. Er gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch die 
Bildung von Ausschüssen vorgesehen werden kann. Der Anteil der Mitglieder 

§ 22  verfahren des Fernsehrates
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nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) bis c) darf in den Ausschüssen des Fernseh-
rates ein Drittel der Mitglieder nicht übersteigen. Entsprechendes gilt bei der 
Wahl der Vorsitzenden und Stellvertreter des Fernsehrates und seiner Aus-
schüsse.

(3) Der Fernsehrat tritt mindestens alle drei Monate zu einer ordentlichen Sit-
zung zusammen. Auf Antrag von einem Fünftel seiner Mitglieder oder des In-
tendanten muss er zu einer außerordentlichen Sitzung zusammentreten. Die 
Einladungen ergehen durch den Vorsitzenden.

(4) Der Intendant nimmt an den Sitzungen des Fernsehrates teil. Ihm soll von 
dem Termin einer Sitzung rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. Er ist auf sei-
nen Wunsch zu hören.

(5) Die Sitzungen des Fernsehrates sind öffentlich. ln begründeten Ausnahme-
fällen kann der Fernsehrat den Ausschluss der Öffentlichkeit beschließen. Per-
sonalangelegenheiten, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes vertrau-
lich sind, und Angelegenheiten, in welchen die Offenlegung von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen Dritter unvermeidlich ist, sind stets unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit zu behandeln. Die Sitzungen der nach Absatz 2 Satz 2 gebil-
deten Ausschüsse finden grundsätzlich nichtöffentlich statt.

(6) Die Zusammensetzung des Fernsehrates sowie seiner Ausschüsse nach Ab-
satz 2 Satz 2 sind zu veröffentlichen. Die Tagesordnungen der Sitzungen des 
Fernsehrates und seiner Ausschüsse sind spätestens eine Woche vor den Sit-
zungen, die Anwesenheitslisten im Anschluss an die Sitzungen zu veröffentli-
chen. lm Anschluss an die Sitzungen des Fernsehrates sind Zusammenfassun-
gen der wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des Fernsehrates sowie seiner 
vorberatenden Ausschüsse zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung hat unter 
Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie personenbezogener 
Daten der Beschäftigten des ZDF zu erfolgen. Berechtigte lnteressen Dritter 
an einer Geheimhaltung sind zu wahren. Eine Veröffentlichung in elektroni-
scher Form im lnternetauftritt des ZDF ist ausreichend. Das Nähere regelt die 
Satzung.

(1) Der Verwaltungsrat beschließt über den Dienstvertrag mit dem Intendan-
ten. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates vertritt das ZDF beim Abschluss des 
Dienstvertrages und zum Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte mit dem Inten-
danten sowie bei Rechtsstreitigkeiten zwischen dem ZDF und dem Intendanten.

(2) Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des Intendanten.

(3) Der Verwaltungsrat legt dem Fernsehrat den Entwurf der Satzung des ZDF 
vor. Er hat das Recht, Änderungen der Satzung vorzuschlagen.

(4) Der Verwaltungsrat beschließt über den vom Intendanten entworfenen 
Haushaltsplan, der dem Fernsehrat gemäß § 20 zur Genehmigung zuzuleiten 
ist. Das Gleiche gilt für den Jahresabschluss.

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, nämlich

  a)  vier Vertretern der Länder, die von den Ministerpräsidenten gemeinsam 
berufen werden; die Ministerpräsidenten werden sich bemühen, die Be-
rufungen einmütig vorzunehmen;

§ 23  aufgaben des verwaltungsrates

§ 24  zusammensetzung des  
verwaltungsrates
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  b)  acht weiteren Mitgliedern, die vom Fernsehrat mit einer Mehrheit von 
drei Fünfteln seiner gesetzlichen Mitglieder gewählt werden; nicht wähl-
bar sind die Mitglieder des Fernsehrates nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) 
bis c).

(2) Bis zu drei Mitglieder des Personalrates nehmen an den Sitzungen des Ver-
waltungsrates teil und können zu Personalangelegenheiten gehört werden.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre. § 21 Abs. 6 Satz 2 bis 7 gilt 
entsprechend.

(4) § 21 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend.

(5) Von den nach Absatz 1 berufenen und gewählten Mitgliedern sollen auf 
Frauen und Männer jeweils fünfzig vom Hundert entfallen.

(1) Der Verwaltungsrat wählt in geheimer Wahl aus seiner Mitte den Vorsit-
zenden und dessen Stellvertreter mit der Mehrheit der Stimmen der gesetz-
lichen Mitglieder. Er gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch die Bildung 
von Ausschüssen vorgesehen werden kann. Der Anteil der Mitglieder nach § 24 
Abs. 1 Buchst. a) darf in den Ausschüssen des Verwaltungsrates ein Drittel der 
Mitglieder nicht übersteigen. Entsprechendes gilt bei der Wahl der Vorsitzen-
den und Stellvertreter des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse.

(2) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner 
gesetzlichen Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Beschlüsse gemäß §§ 23 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 4, 26 Abs. 3 und § 27 Abs. 2 bedürfen der Mehrheit von sieben Zwölfteln 
der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder.

(3) Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat ein. Auf Antrag von drei Mitglie-
dern muss er ihn einberufen.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates können an den Sitzungen des Fern-
sehrates teilnehmen. Sie haben das Recht, sich zu den Punkten der Tagesord-
nung zu äußern.

(5) Die Sitzungen des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse finden grund-
sätzlich nichtöffentlich statt.

(6) § 22 Abs. 6 gilt entsprechend. lm Falle einer Zustimmung des Verwaltungs-
rates zum Abschluss von Anstellungsverträgen mit außertariflichen Angestell-
ten nach § 28 Nr. 6 enthält die Veröffentlichung der Zusammenfassung der 
wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des Verwaltungsrates auch die Dar-
stellung der jährlichen Vergütungen sowie etwaiger vertraglich vereinbarter 
Zusatzleistungen unter Namensnennung. Entsprechendes gilt für Verträge mit 
freien Mitarbeitern, die der Zustimmung des Verwaltungsrates bedürfen.

(1) Der Intendant wird vom Fernsehrat auf die Dauer von fünf Jahren in gehei-
mer Wahl gewählt. Für die Wahl sind mindestens drei Fünftel der Stimmen der 
gesetzlichen Mitglieder erforderlich. Wiederwahl ist zulässig.

§ 25  verfahren des verwaltungsrates

§ 26  Wahl und amtszeit des intendanten
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(2) Aufgaben des Intendanten darf nur wahrnehmen, wer a) seinen ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 
hat, b) unbeschränkt geschäftsfähig ist, c) unbeschränkt strafrechtlich verfolgt 
werden kann, d) die Fähigkeit besitzt, öffentliche Ämter zu bekleiden und die 
Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen sowie e) Grundrechte nicht ver-
wirkt hat.

(3) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit Zustimmung des Fernseh-
rates entlassen; der Beschluss des Fernsehrates bedarf der Mehrheit von drei 
Fünfteln der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder. Der Intendant ist vor der 
Beschlussfassung zu hören. Mit der Entlassung scheidet der Intendant aus 
seiner Stellung aus; die Bezüge sind ihm für die Dauer der Wahlzeit weiter zu 
gewähren. 

(1) Der Intendant vertritt das ZDF gerichtlich und außergerichtlich. Er ist für die 
gesamten Geschäfte des ZDF einschließlich der Gestaltung der Programme 
verantwortlich.

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat

  a) den Programmdirektor,
  b) den Chefredakteur,
  c)  den Verwaltungsdirektor 

und aus deren Mitte einen Vertreter für den Fall seiner Abwesenheit.

Der Intendant bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates zu folgenden 
Rechtsgeschäften:

1.  Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken,
2.  Erwerb und Veräußerung von Unternehmungen und Beteiligungen an 

ihnen,
3.   Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von Krediten,
4.   Übernahme einer fremden Verbindlichkeit, einer Bürgschaft oder einer 

Garantie,
5.   Abschluss von Tarifverträgen,
6.   Abschluss von Anstellungsverträgen mit außertariflichen Angestellten nach 

näherer Bestimmung der Satzung mit Ausnahme der Bestimmung derje-
nigen außertariflichen Angestellten, die ausschließlich mit künstlerischen 
Aufgaben betraut sind,

7.   Übernahme einer sonstigen Verpflichtung im Wert von mehr als 250 000 
Euro außer bei Verträgen über Herstellung oder Lieferung von Programm-
teilen.

Das ZDF deckt seine Ausgaben durch Erträge aus dem Rundfunkbeitrag nach 
Maßgabe des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages, durch Erträge aus der 
Werbung und sonstige Erträge.

(1) Das ZDF ist in seiner Haushaltswirtschaft selbstständig, soweit dieser Staats-
vertrag nichts anderes bestimmt oder zulässt.

(2) Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach der Finanzordnung, die der Ver-
waltungsrat erlässt. Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit 
und der Wirtschaftlichkeit aufzustellen.

§ 27  Der intendant

§ 28  zustimmungspflichtige  
rechtsgeschäfte des intendanten

§ 29  Finanzierung

§ 30  haushaltswirtschaft
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(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der Prüfung durch den 
Rechnungshof des Sitzlandes. Er prüft die Wirtschaftsführung bei solchen Un-
ternehmen des privaten Rechts, an denen das ZDF unmittelbar, mittelbar oder 
zusammen mit anderen Rundfunkanstalten oder -körperschaften des öffent-
lichen Rechts mit Mehrheit beteiligt ist und deren Gesellschaftsvertrag oder 
Satzung diese Prüfungen durch den Rechnungshof des Sitzlandes vorsieht. 
Das ZDF ist verpflichtet, für die Aufnahme der erforderlichen Regelungen in 
den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung der Unternehmen zu sorgen. 

(1) Der Intendant hat nach Abschluss des Geschäftsjahres den Jahresabschluss, 
den Lagebericht, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht zu erstel-
len. Der Konzernlagebericht hat einen umfassenden Einblick in die Vermögens- 
und Ertragsverhältnisse des ZDF einschließlich seiner Beziehungen zu Unter-
nehmen, an denen es unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, zu vermitteln.

(2) Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind nach den Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor 
der Feststellung zu prüfen. Der Abschlussprüfer ist auch mit den Feststellungen 
und Berichten nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu beauftragen.

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Konzernlagebericht und 
Prüfungsbericht werden vom Intendanten den Regierungen und dem Rech-
nungshof des Sitzlandes des ZDF übermittelt.

(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses veröffentlicht der Intendant eine 
Gesamtübersicht über den Jahresabschluss und eine Zusammenfassung der 
wesentlichen Teile des Konzernlageberichts.

(1) Die Landesregierungen wachen über die ordnungsgemäße Durchführung 
der Bestimmungen des Staatsvertrages, des Medienstaatsvertrages und über 
die Beachtung der allgemeinen Rechtsvorschriften. Sie üben diese Befugnis 
durch eine Landesregierung in zweijährigem Wechsel aus; der Wechsel richtet 
sich nach der alphabetischen Reihenfolge der Länder. Die rechtsaufsichtsfüh-
rende Landesregierung ist jeweils zugleich zuständige Behörde nach § 16 Abs. 1 
Satz 1 des Medienstaatsvertrages.

(2) Rechtsaufsichtliche Maßnahmen sind erst zulässig, wenn die zuständigen 
Organe des ZDF die ihnen obliegenden Pflichten in angemessener Frist nicht 
oder nicht hinreichend erfüllen. Die rechtsaufsichtsführende Landesregierung 
ist berechtigt, dem ZDF im Einzelfall eine angemessene Frist zur Wahrnehmung 
seiner Pflichten zu setzen.

Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des ZDF ist unzulässig.
 

v. abschnitt
übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der ver-
tragsschließenden Länder zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von 
einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezem-
ber 2017 erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, 

§ 30a  Jahresabschluss und lagebericht

§ 31 rechtsaufsicht

§ 32  unzulässigkeit eines  
insolvenzverfahrens

§ 33  Kündigung
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kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren 
Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Minis-
terpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Landes 
lässt das Vertragsverhältnis der übrigen Länder zueinander unberührt, jedoch 
kann jedes der übrigen Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei Monaten 
nach Eingang der Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

(2) Wird der Medienstaatsvertrag nach seinem § 116 Abs. 1 gekündigt, gelten 
die auf das ZDF anwendbaren Vorschriften des Medienstaatsvertrages für das 
ZDF fort, mit Ausnahme des § 39 Abs. 1 und 2. lm Falle einer Kündigung ein-
zelner Vorschriften des Medienstaatsvertrags nach seinem § 116 Abs. 5 fin-
den die gekündigten Vorschriften auf das ZDF keine Anwendung.

(1) Die Zusammensetzung sowie die Rechte und Pflichten der Mitglieder des 
Fernsehrates, des Verwaltungsrates und ihrer Ausschüsse bleiben vom In-
krafttreten des 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrages bis zum Ablauf der am 
1. Januar 2016 laufenden Amtsperioden von Fernsehrat, Verwaltungsrat und 
ihren Ausschüssen unberührt.

(2) Die am 1. Januar 2016 laufenden Amtsperioden des Fernsehrates und des 
Verwaltungsrates gelten als erste im Sinne von §19a Abs. 2 Satz 2.

(3) Der Vertreter nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c), 2. Halbsatz wird in der 
ersten Amtsperiode nach Inkrafttreten des 17. Rundfunkänderungsstaatsver-
trages vom Deutschen Städtetag entsandt.

§ 34  übergangsbestimmungen



5
MPMP5
MPMP 106

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachfolgenden Staatsvertrag:
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ii. abschnitt
vorschriften für die angebote
§ 6   Gestaltung der Angebote
§ 7   Berichterstattung
§ 8   Unzulässige Angebote, Jugendschutz
§ 9   Gegendarstellung
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iii. abschnitt
Datenschutz
§ 16  Ernennung des Rundfunk datenschutzbeauftragten und des Daten-

schutzbeauftragten
§ 17   Unabhängigkeit des  Rundfunkdatenschutzbeauftragten
§ 18   Aufgaben und Befugnisse des Rundfunkdatenschutzbeauftragten 
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§ 21 Zusammensetzung des  Hörfunkrates
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§ 24 Zusammensetzung des Verwaltungsrates
§ 25 Verfahren des Verwaltungsrats
§ 26 Wahl und Amtszeit des Intendanten
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v. abschnitt
übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 34   Kündigung
§ 35   Übergangsbestimmungen

i. abschnitt
errichtung, angebote

(1) Die Länder errichten die gemeinnützige rechtsfähige Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts mit dem Namen „Deutschlandradio“. Mitglieder der Körper-
schaft sind die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlos se- 
nen Landesrundfunkanstalten und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF). Die 
Aufnahme weiterer Mitglieder ist nicht zulässig. 

(2) Die Körperschaft hat das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der nach-
folgenden Bestimmungen. 

(3) Die Körperschaft hat ihren Sitz in Köln und in Berlin. Der Intendant, die 
dazugehörende Verwaltung und der für den Gerichtsstand maßgebliche Sitz 
der Körperschaft befindet sich in Köln. Die Körperschaft betreibt angebots- 
und produktionsgerecht gleichgewichtige Funkhäuser in Berlin und Köln. 

§ 1  rechtsform, name, Sitz
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(1) Die Körperschaft veranstaltet folgende Hörfunkprogramme mit den Schwer-
punkten in den Bereichen Information, Bildung und Kultur: 

1.  das Programm „Deutschlandfunk“,
2.  das Programm „Deutschlandfunk Kultur“,
3.   das in digitaler Technik verbreitete Programm „Deutschlandfunk Nova“ nach 

Maßgabe des als Anlage beigefügten Konzepts, insbesondere unter Rück-
griff auf die Möglichkeiten nach § 5 Abs. 2; die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten kooperieren hierzu mit der Körper-
schaft, 

4.   ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme mit Inhalten aus 
den in Nummer 1 bis 3 aufgeführten Programmen nach Maßgabe eines 
nach § 32 des Medienstaatsvertrages durchgeführten Verfahrens. Das Pro-
gramm nach Satz 1 Nr. 1 kann bei digitaler Übertra gung für Liveübertra-
gungen aus dem Europäischen Parlament, dem Deutschen Bundestag oder 
den Landtagen, sowie von Diskussionsrunden, Reden, Festakten und Preis-
verleihungen und ähnlichen, für den Hörfunk geeigneten Sendungen der 
Mitglieder der Körperschaft zeitweise in angemessenem Umfang auseinan-
dergeschaltet werden. Die Körperschaft bietet Telemedien nach Maßgabe 
dieses Staatsvertrages und des Medienstaatsvertrages an. 

(2) Die Angebote dürfen keine Rundfunkwerbung enthalten.  

(3) Sponsoring ist unzulässig. Davon ausgenommen sind gesponserte Beiträge, 
die die Körperschaft von ihren Mitgliedern übernimmt. 

(1) Die am 1. Juli 1991 genutzten Frequenzen und Satellitenkanäle des Deutsch-
landfunks, der Programme von RIAS 1 und DS Kultur stehen der Körperschaft 
zu. Sie hat hierüber sowie über weitere zur Verfügung stehende Übertragungs-
kapazitäten ein Nutzungskonzept mit dem Ziel zu erstellen, eine bundesweit 
möglichst gleichwertige terrestrische Verbreitung für ihre Programme zu er-
reichen. Weitere Übertragungskapazitäten können nach Maßgabe des Lan-
desrechts zugeordnet werden, ohne dass den Programmen der Körperschaft 
nach diesem Staatsvertrag ein Vorrang zukommt. 

(2) Die Körperschaft ist berechtigt, die Zuordnung von Satellitenkanälen an 
sie nach § 101 Abs. 2 des Medienstaatsvertrages zu beantragen; § 101 Abs. 3 
des Medienstaatsvertrages gilt für die Körperschaft entsprechend. 

Die Körperschaft kann in Erfüllung ihrer Aufgaben zum Erwerb, zur Herstel-
lung und zur wirtschaftlichen Verwertung von Audioproduktionen und der 
damit zusammenhängenden Rechte mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann 
sich zu diesem Zweck an Unternehmen beteiligen. Sie darf jedoch Audiopro-
duktionen nicht in erster Linie zum Zwecke der wirtschaftlichen Verwertung 
erwerben, herstellen oder herstellen lassen. 

(1) Die Körperschaft arbeitet unter Wahrung ihrer journalistischen und redak-
tionellen Eigenständigkeit eng mit ihren Mitgliedern zusammen. 

(2) Die Körperschaft nutzt im In- und Ausland die vorhandenen sächlichen, 
technischen und personellen Kapazitäten ihrer Mitglieder, insbesondere deren 
Studios, soweit dies zur Erfüllung des Auftrags vertretbar und wirtschaftlich 
ist. Über die Nutzung stimmt sich die Körperschaft mit ihren Mitgliedern ab. 

§ 2  angebote

§ 3  technische  
übertragungskapazitäten

§ 4  erstellung von  
audioproduktionen, verwertung

§ 5  zusammenarbeit mit arD und zDF
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Mit ihren Mitgliedern arbeitet die Körperschaft ferner durch die Koproduktion 
von Programmen und die Übernahme von Wort- und Musikbeiträgen zusam-
men. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf den administrativen und 
technischen Bereich. Die Programmerstellung durch die beiden Funkhäuser 
in Berlin und Köln bleibt hiervon unberührt. Näheres regelt die Satzung. 

(3) Die Angebote der Körperschaft und ihrer Mitglieder sind auf der Grundlage 
einer Vereinbarung wechselseitig in den jeweiligen Angeboten unentgeltlich 
zu bewerben.

(4) Die Körperschaft veröffentlicht im Rahmen ihres Jahresabschlusses eine 
Übersicht über die Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedern. 

ii. abschnitt
vorschriften für die angebote

(1) In den Angeboten der Körperschaft soll ein objektiver Überblick über das 
Weltgeschehen, insbesondere ein umfassendes Bild der deutschen Wirklich-
keit vermittelt werden. Die Angebote sollen eine freie individuelle und öffent-
liche Meinungsbildung fördern. 

(2) Die Körperschaft hat in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu ach-
ten und zu schützen. Sie soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit 
und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken. 
Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten.

(3) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die kulturelle Vielfalt Deutsch-
lands sind angemessen in den Angeboten der Körperschaft darzustellen. Die 
Angebote sollen dabei auch die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutsch-
land fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden und Frei-
heit und der Verständigung unter den Völkern dienen und auf ein diskriminie-
rungsfreies Miteinander hinwirken.  

Die Bestimmungen des Medienstaatsvertrages zu Berichterstattung, Informa-
tionssendungen und Meinungsumfragen finden Anwendung.

Die für die Körperschaft geltenden Bestimmungen des Jugendmedienschutz- 
Staatsvertrages finden Anwendung. 

(1) Die Körperschaft ist verpflichtet, die Gegendarstellung der Person oder 
Stelle zu verbreiten, die durch eine im Angebot der Körperschaft verbreitete 
Tatsachenbehauptung betroffen ist. 

(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendarstellung besteht nicht, wenn

1.   der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Verbreitung hat oder 
2.   die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht angemessen ist, insbe-

sondere den Umfang des beanstandeten Teils des Angebots wesentlich 
überschreitet. 

(3) Die Gegendarstellung muss sich auf tatsächliche Angaben beschränken 
und darf keinen strafbaren Inhalt haben. Sie bedarf der Schriftform und muss 

§ 6  gestaltung der angebote

§ 7  berichterstattung

§ 8  unzulässige angebote, Jugendschutz

§ 9  gegendarstellung
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von dem Betroffenen oder seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet sein. 
Der Betroffene oder sein Vertreter kann die Verbreitung nur verlangen, wenn 
die Gegendarstellung unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Monaten 
der Körperschaft zugeht. Die Gegendarstellung muss das beanstandete An-
gebot und die Tatsachenbehauptung bezeichnen. 

(4) Die Gegendarstellung muss unverzüglich innerhalb des gleichen Angebots 
verbreitet werden, in welchem die beanstandete Tatsachenbehauptung er-
folgt ist. Die Verbreitung erfolgt ohne Einschaltungen und Weglassungen. Eine 
Erwiderung auf die verbreitete Gegendarstellung muss sich auf tatsächliche 
Angaben beschränken. Im Hörfunk muss die Gegendarstellung innerhalb des 
gleichen Programms und der gleichen Programmsparte wie die beanstandete 
Tatsachenbehauptung sowie zur gleichen Tageszeit oder, wenn dies nicht 
möglich ist, zu einer Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der beanstan-
deten Sendung gleichwertig ist.

(5) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt unentgeltlich. 

(6) Für die Durchsetzung des Anspruchs ist der ordentliche Rechtsweg gege-
ben. Auf Antrag des Betroffenen kann das Gericht anordnen, dass die Körper-
schaft in der Form des Absatzes 4 eine Gegendarstellung verbreitet. Auf das 
Verfahren sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren 
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung entsprechend anzuwenden. Eine Ge-
fährdung des Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht werden. Ein Verfah-
ren zur Hauptsache findet nicht statt. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für wahrheitsgetreue Berichte über öffent-
liche Sitzungen des Europäischen Parlaments, der gesetzgebenden Organe des 
Bundes, der Länder und der Vertretungen der Gemeinden und Gemeindever-
bände, der Gerichte sowie für Sendungen nach den §§ 10 und 11 dieses Staats-
vertrages. Zu einer Gegendarstellung kann eine Gegendarstellung nicht ver-
langt werden. 

Der Bundesregierung und den Landesregierungen ist in Katastrophenfällen oder 
bei anderen vergleichbaren erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung unverzüglich angemessene Sendezeit in den Hörfunkprogram-
men für amtliche Verlautbarungen unentgeltlich einzuräumen. 

(1) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wahlen zum Deutschen Bun-
destag angemessene Sendezeit in den Hörfunkprogrammen einzuräumen, 
wenn mindestens eine Landesliste für sie zugelassen wurde. Ferner haben Par-
teien und sonstige politische Vereinigungen während ihrer Beteiligung an den 
Wahlen der Abgeordneten der Bundesrepublik Deutschland für das Europäi-
sche Parlament Anspruch auf angemessene Sendezeit in den Hörfunkprogram-
men, wenn mindestens ein Wahlvorschlag für sie zugelassen wurde. 

(2) Der Intendant lehnt die Ausstrahlung ab, wenn es sich inhaltlich nicht um 
Wahlwerbung handelt oder der Inhalt offenkundig und schwerwiegend gegen 
die allgemeinen Gesetze verstößt. 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Ge-
meinden sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten in den Hörfunkprogram-
men für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten 
sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentli-

§ 10  verlautbarungsrecht

§ 11  anspruch auf Sendezeit
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chen Verantwortung zu gewähren. Andere über das gesamte Bundesgebiet 
verbreitete Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemes-
sen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen 
religiösen und weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organi-
sationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache ge-
geben wird, so ist ihnen die Möglichkeit der Rede und Gegenrede unter jeweils 
gleichen Bedingungen zu gewähren.

(1) Wer die Sendung eines Beitrages veranlasst oder zugelassen hat oder An-
gebote in Telemedien zur Nutzung bereitstellt, trägt für den jeweiligen Inhalt 
und die jeweilige Gestaltung nach Maßgabe der Vorschriften des Grundgeset-
zes, der allgemeinen Gesetze und der besonderen Vorschriften dieses Staats-
vertrages die Verantwortung. Verantwortlich ist auch, wer es unterlassen hat, 
in seinem Aufgabenkreis pflichtgemäß tätig zu werden. 

(2) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen nach §§ 10 und 11 dieses Staats-
vertrages ist derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit zugebilligt worden 
ist. 

(3) Die Verantwortlichkeit anderer Personen, insbesondere des Verfassers, Her-
stellers oder Gestalters eines Beitrages oder Angebotsteiles, bleibt unberührt. 

Die Körperschaft hat auf Verlangen Namen und Dienstanschrift des Intendan-
ten oder der sonstigen für Angebote Verantwortlichen mitzuteilen. 

(1) Von allen Hörfunksendungen, die die Körperschaft verbreitet, sind vollstän-
dige Tonaufzeichnungen herzustellen und aufzubewahren. Bei der Sendung 
einer Aufzeichnung kann abweichend von Satz 1 die Aufzeichnung aufbewahrt 
werden. Die Aufbewahrungsfrist beträgt drei Monate. Wird innerhalb dieser 
Frist eine Sendung beanstandet, so ist die Aufzeichnung aufzubewahren, bis 
die Beanstandung durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, durch ge-
richtlichen Vergleich oder auf andere Weise erledigt ist. 

(2) Soweit die Körperschaft Telemedien anbietet oder Radiotext veranstaltet, 
stellt sie in geeigneter Weise sicher, dass berechtigten Interessen Dritter auf 
Beweissicherung angemessen Rechnung getragen wird.  

(3) Wer glaubhaft macht, in seinen Rechten betroffen zu sein, kann von der Kör-
perschaft Einsicht in die Aufzeichnungen nach den Absätzen 1 und 2 verlangen 
und hiervon auf eigene Kosten von der Körperschaft Mehrfertigungen herstel-
len lassen. Die Glaubhaftmachung in Textform ist ausreichend.  

(1) Jedermann hat das Recht, sich mit Eingaben und Anregungen zu den An-
geboten an die Körperschaft zu wenden. 

(2) Die Körperschaft stellt sicher, dass Programmbeschwerden, in denen die 
Verletzung von Programmgrundsätzen behauptet wird, innerhalb angemesse-
ner Frist schriftlich beschieden werden. Wird die Programmbeschwerde in Text-
form eingelegt, so genügt auch für deren Bescheidung Textform. Das Nähere 
regelt die Satzung. 

§ 12  verantwortung

§ 13  auskunftspflicht

§ 14  beweissicherung

§ 15  eingaben, beschwerden
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iii. abschnitt
Datenschutz

(1) Die Körperschaft ernennt einen Rundfunkdatenschutzbeauftragten, der 
zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom 22. No-
vember 2016, S. 72) ist. Die Ernennung erfolgt durch den Hörfunkrat mit Zu-
stimmung des Verwaltungsrates für die Dauer von vier Jahren. Eine dreimalige 
Wiederernennung ist zulässig. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte muss 
über die für die Erfüllung seiner Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse 
erforderliche Qualifikation, nachgewiesen durch ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium, sowie über Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich 
des Schutzes personenbezogener Daten verfügen. Das Amt des Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten kann nicht neben anderen Aufgaben innerhalb der Körper-
schaft und ihrer Beteiligungs- und Hilfsunternehmen wahrgenommen werden. 
Sonstige Aufgaben müssen mit dem Amt des Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
ten zu vereinbaren sein und dürfen seine Unabhängigkeit nicht gefährden.

(2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit Rücktritt vom Amt oder mit 
Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Tarifvertragliche Regelungen 
bleiben unberührt. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte kann seines Amtes 
nur enthoben werden, wenn er eine schwere Verfehlung begangen hat oder 
die Voraussetzungen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr er-
füllt. Dies geschieht durch Beschluss des Hörfunkrates auf Vorschlag des Ver-
waltungsrates. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist vor der Entscheidung 
zu hören.

(3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der Vergütung, beschließt der 
Hörfunkrat mit Zustimmung des Verwaltungsrates in einer Satzung.

(4) Der Datenschutzbeauftragte gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) 2016/679 
wird vom Intendanten mit Zustimmung des Verwaltungsrates benannt.

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in Ausübung seines Amtes unab-
hängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er unterliegt keiner Rechts- oder Fach-
aufsicht. Der Dienstaufsicht des Verwaltungsrates untersteht er nur insoweit, 
als seine Unabhängigkeit bei der Ausübung seines Amtes dadurch nicht be-
einträchtigt wird.

(2) Die Dienststelle des Rundfunkdatenschutzbeauftragten wird bei der Ge-
schäftsstelle von Hörfunkrat und Verwaltungsrat eingerichtet. Dem Rundfunk-
datenschutzbeauftragten ist die für die Erfüllung seiner Aufgaben und Befug-
nisse notwendige Personal-, Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung zu 
stellen. Die erforderlichen Mittel sind jährlich, öffentlich und gesondert im 
Haushaltsplan der Körperschaft auszuweisen und dem Rundfunkdatenschutz-
beauftragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. Einer Finanzkontrolle durch den 
Verwaltungsrat unterliegt der Rundfunkdatenschutzbeauftragte nur insoweit, 
als seine Unabhängigkeit bei der Ausübung seines Amtes dadurch nicht be-
einträchtigt wird.

§ 16  ernennung des rundfunk-
datenschutzbeauftragten und des 

Datenschutzbeauftragten

§ 17  unabhängigkeit des  
rundfunkdatenschutzbeauftragten
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(3) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in der Wahl seiner Mitarbeiter 
frei. Sie unterstehen allein seiner Leitung.

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung der Daten-
schutzvorschriften dieses Staatsvertrages, des Medienstaatsvertrages, der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 und anderer Vorschriften über den Datenschutz bei 
der gesamten Tätigkeit der Körperschaft und ihrer Beteiligungsunternehmen 
im Sinne des § 42 Abs. 3 Satz 1 des Medienstaatsvertrages. Er hat die Aufgaben 
und Befugnisse entsprechend den Artikeln 57 und 58 Abs. 1 bis 5 der Verord-
nung (EU) 2016/679. Bei der Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden 
hat er, soweit die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken betroffen ist, 
den Informantenschutz zu wahren. Er kann gegenüber der Körperschaft keine 
Geldbußen verhängen.

(2) Stellt der Rundfunkdatenschutzbeauftragte Verstöße gegen Vorschriften 
über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten fest, so beanstandet er dies gegenüber dem Intendanten und 
fordert ihn zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist auf. Gleich-
zeitig unterrichtet er den Verwaltungsrat. Von einer Beanstandung und Unter-
richtung kann abgesehen werden, wenn es sich um unerhebliche Mängel han-
delt oder wenn ihre unverzügliche Behebung sichergestellt ist. 

(3) Die vom Intendanten nach Absatz 2 Satz 1 abzugebende Stellungnahme 
soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Bean-
standung des Rundfunkdatenschutzbeauftragten getroffen worden sind. Der 
Intendant leitet dem Verwaltungsrat gleichzeitig eine Abschrift der Stellung-
nahme gegenüber dem Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu. 

(4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte erstattet jährlich auch den Organen 
der Körperschaft den schriftlichen Bericht im Sinne des Artikels 59 der Verord-
nung (EU) 2016/679 über seine Tätigkeit. Der Bericht wird veröffentlicht, wo-
bei eine Veröffentlichung im Online-Angebot der Körperschaft ausreichend ist. 

(5) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den Rundfunkdatenschutz-
beauftragten zu wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten durch die Körperschaft oder ihrer Beteiligungs-
unternehmen im Sinne des § 42 Abs. 3 Satz 1 des Medienstaatsvertrages in 
seinen schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein. 

(6) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist sowohl während als auch nach 
Beendigung seiner Tätigkeit verpflichtet, über die ihm während seiner Dienst-
zeit bekannt gewordenen Angelegenheiten und vertraulichen Informationen 
Verschwiegenheit zu bewahren. 

iv. abschnitt
Organisation, Finanzierung, haushalt

Die Organe der Körperschaft sind

1. der Hörfunkrat,
2. der Verwaltungsrat,
3. der Intendant.

§ 18  aufgaben und befugnisse des 
rundfunkdatenschutzbeauftragten 

§ 19  Organe
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(1) Die Mitglieder des Hörfunkrates und des Verwaltungsrates sind Sachwal-
ter der Interessen der Allgemeinheit. Sie sind an Weisungen nicht gebunden. 
Sie dürfen keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die geeig-
net sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglieder des Hörfunkrates oder des 
Verwaltungsrates zu gefährden (Interessenkollision). 

(2) Eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Hörfunkrat und im Verwaltungsrat ist 
ausgeschlossen. Ein Mitglied kann dem Hörfunkrat und dem Verwaltungsrat 
zusammen insgesamt in höchstens drei Amtsperioden angehören. 

(3) Dem Hörfunkrat und dem Verwaltungsrat dürfen nicht angehören 

1.   Mitglieder des Europäischen Parlamentes, des Deutschen Bundestages oder 
eines Landesparlamentes, 

2.   Mitglieder der Europäischen Kommission, der Bundesregierung oder der Re-
gierung eines deutschen Landes, 

3.  hauptamtliche kommunale Wahlbeamte, 
4.   Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden kön-

nen, 
5.  Vertreter der kommunalen Spitzenverbände auf Leitungsebene, 
6.   Mitglieder im Vorstand einer Partei nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteienge-

setzes auf Bundes- oder Landesebene; die alleinige Mitgliedschaft in einem 
Parteischiedsgericht gemäß § 14 des Parteiengesetzes steht einer Mitglied-
schaft im Hörfunkrat und Verwaltungsrat nicht entgegen. 

Ausgenommen von Satz 1 sind die Mitglieder des Hörfunkrates nach § 21 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates nach § 24 Abs. 1 
Nr. 1 und 2. 

(4) Dem Hörfunkrat und dem Verwaltungsrat dürfen ferner nicht angehören 

1.    Angestellte oder arbeitnehmerähnliche Personen der Körperschaft oder 
ihrer Mitglieder, 

2.   Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu einem Unterneh-
men stehen, an dem die Körperschaft beteiligt ist, oder zu einem mit einem 
solchen Unternehmen verbundenen Unternehmen (§ 15 des Aktiengeset-
zes), 

3.   Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien eines anderen öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkveranstalters angehören oder in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis oder in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis zu die-
sem oder zu einem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 15 des Aktien-
gesetzes) stehen, 

4.    Personen, die privaten Rundfunk veranstalten oder den Aufsichtsorganen 
oder Gremien eines privaten Rundfunkveranstalters oder einem mit diesem 
verbundenen Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) angehören oder in 
einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu diesen stehen, 

5.   Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien einer Landesmedien-
anstalt angehören oder Organen, derer sich eine Landesmedienanstalt zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben bedient, oder die zu diesen Organen oder einer 
Landesmedienanstalt in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen. 

Ausgenommen von Satz 1 sind die Mitglieder des Verwaltungsrates nach § 24 
Abs. 1 Nr. 3 und 4. 

§ 19a   allgemeine bestimmungen
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(5) Der in Absatz 3 Satz 1 genannte Personenkreis kann frühestens 18 Monate 
nach dem Ausscheiden aus der dort genannten Funktion als Mitglied in den 
Hörfunkrat oder den Verwaltungsrat entsandt oder gewählt werden. Für den 
in Absatz 3 Satz 1 genannten Personenkreis gilt Absatz 3 Satz 2 entsprechend. 

(6) Die Mitglieder des Hörfunkrates und des Verwaltungsrates haben Anspruch 
auf eine Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Ersatz von Reisekosten 
mit Ausnahme des Tagegeldes. Das Nähere regelt die Satzung. Aufwandsent-
schädigungen und Sitzungsgelder sind der Höhe nach zu veröffentlichen.

(1) Der Hörfunkrat hat die Aufgabe, für die Angebote der Körperschaft Richtli-
nien im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat aufzustellen und den Inten-
danten in Fragen zur Gestaltung der Angebote zu beraten. Er überwacht die 
Einhaltung der Richtlinien und der in den §§ 6 bis 11 und 15 dieses Staatsver-
trages aufgestellten Grundsätze. 

(2) Der Hörfunkrat beschließt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Ge-
nehmigung des Jahresabschlusses, die Entlastung des Intendanten und mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner gesetzlichen Mitglieder über die Ge-
nehmigung des Haushaltsplans. 

(1) Der Hörfunkrat besteht aus fünfundvierzig Mitgliedern, nämlich 

1.    je einem Vertreter von dreizehn der vertragschließenden Länder, für die 
kein Entsendungsrecht gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 für den Verwaltungsrat 
besteht, 

2.  zwei Vertretern des Bundes, 
3.   einem Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
4.   einem Vertreter der Katholischen Kirche in Deutschland, 
5.   einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, 
6.  einem Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 
7.  einem Vertreter der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, 
8.  einem Vertreter des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates, 
9.  einem Vertreter von eco – Verband der Internetwirtschaft e. V., 
10.  einem Vertreter des Lesben- und Schwulenverbandes e. V., 
11.  einem Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz, 
12.  einem Vertreter der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V.,
13.  einem Vertreter des Deutschen Museumsbundes e. V., 
14. einem Vertreter des Deutschen Jugendherbergswerks e. V., 
15. einem Vertreter des Weissen Rings e. V., 
16. einem Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes e. V., 
17.   einem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Badisch-Württembergischen 

Bauernverbände, 
18. einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen, Landesverband Bayern e. V., 
19. einem Vertreter des Landessportbundes Berlin e. V., 
20.  einem Vertreter der Handwerkskammern von Brandenburg, 
21.   einem Vertreter des Sozialverbandes Deutschland e. V., Landesverband 

Bremen, 
22.   einem Vertreter der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V., 

Landesbezirk Hamburg, 
23.   einem Vertreter des Deutschen Mieterbundes, Landesverband Hessen e. V., 
24.   einem Vertreter eines Landesverbandes der Freien Berufe, Landesverband 

Mecklenburg-Vorpommern e. V., 

§ 20  aufgaben des hörfunkrates

§ 21  zusammensetzung des  hörfunkrates
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25.  einem Vertreter des Landesmusikrates Niedersachsen e. V., 
26.  einem Vertreter des Landesjugendringes Nordrhein-Westfalen, 
27.   für jeweils eine Amtsperiode einem Vertreter von ver.di – Vereinte Dienst-

leistungsgewerkschaft e. V. – Landesbezirk Rheinland-Pfalz – aus dem Fach-
bereich Medien oder einem Vertreter des Deutschen Journalistenverban-
des/Landesverband Rheinland-Pfalz, 

28.  einem Vertreter der Verbraucherzentrale des Saarlandes e. V., 
29.   einem Vertreter des VOS – Vereinigung der Opfer des Stalinismus, Landes-

verband Sachsen e. V., 
30.   einem Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes – Landesverband Sachsen- 

Anhalt e. V., 
31.  einem Vertreter des Landesnaturschutzverbandes Schleswig-Holstein, 
32.  einem Vertreter der Industrie- und Handelskammern von Thüringen. 

Das Entsendungsrecht eines Landes nach Satz 1 Nr. 1 erlischt mit der Zuwei-
sung eines Entsendungsrechts desselben Landes für den Verwaltungsrat nach 
§ 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2; maßgeblich ist der Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens des Entsendungsrechts nach § 24 Abs. 2 Satz 2. 

(2) Jeweils ein Mitglied des Personalrates am Sitz in Köln und in Berlin nimmt 
an den Sitzungen des Hörfunkrates teil. Die Entscheidung über die teilneh-
menden Mitglieder trifft der Gesamtpersonalrat. Die Personalratsmitglieder 
können zu Fragen, die nicht den Bereich der Angebotsgestaltung betreffen, 
gehört werden. 

(3) Die Vertreter der entsendungsberechtigten Länder nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 werden von den jeweiligen Landesregierungen, die Vertreter des Bundes 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 von der Bundesregierung und die Vertreter nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 bis 32 von den Verbänden und Organisationen entsandt. 
Solange und soweit von dem Entsendungsrecht kein Gebrauch gemacht wird, 
verringert sich die Zahl der Mitglieder entsprechend. 

(4) Bei der Entsendung der Vertreter sind Frauen und Männer angemessen zu 
berücksichtigen. Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 sind eine Frau und ein Mann 
zu entsenden. In den anderen Fällen muss bei der Entsendung eines neuen Mit-
gliedes einem männlichen Mitglied eine Frau und einem weiblichen Mitglied 
ein Mann nachfolgen. 

(5) Der amtierende Vorsitzende des Hörfunkrates stellt zu Beginn der Amts-
periode die nach diesem Staatsvertrag ordnungsgemäße Entsendung fest und 
gibt die Feststellungen dem Hörfunkrat bekannt. Die entsendenden Stellen 
haben alle Angaben zu machen, die zur Nachprüfung der Voraussetzungen von 
Absatz 4, 6, 7 und § 19a Abs. 3 bis 5 erforderlich sind. 

(6) Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates beträgt fünf Jahre. Scheidet 
ein Mitglied vorzeitig aus, so ist nach den für die Entsendung des ausgeschie-
denen Mitgliedes geltenden Vorschriften ein Nachfolger für den Rest der Amts-
zeit zu berufen. 

(7) Die Mitgliedschaft im Hörfunkrat erlischt durch 

1.   Niederlegung des Amtes,
2.   Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen oder öf-

fentliche Ämter zu bekleiden, 
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3.   Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder der Voraussetzungen der rechtlichen 
Betreuung nach § 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuches, 

4.  Eintritt des Todes, 
5.  Eintritt eines der in §19a Abs. 3 und 4 genannten Ausschlussgründe, 
6.  Eintritt einer Interessenkollision nach § 19a Abs. 1 Satz 3 oder 
7.   Abberufung aus wichtigem Grund durch die entsendungsberechtigte Stelle; 

ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein Mitglied aus der ent-
sendungsberechtigten Stelle ausgeschieden ist. 

Die Mitgliedschaft des Vertreters eines entsendungsberechtigten Landes nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 erlischt zudem mit dem Wirksamwerden eines Entsen-
dungsrechts desselben Landes für den Verwaltungsrat gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 
und 2. Das Vorliegen der Erlöschensgründe nach Satz 1 Nr. 1 bis 5 gibt der Vor-
sitzende des Hörfunkrates dem Hörfunkrat bekannt. Über das Erlöschen der 
Mitgliedschaft in den Fällen von Satz 1 Nr. 6 und 7 entscheidet der Hörfunk-
rat. Bis zur Entscheidung nach Satz 4 behält das betroffene Mitglied seine 
Rechte und Pflichten, es sei denn, der Hörfunkrat beschließt mit der Mehrheit 
der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder, dass der Betroffene bis zur Entschei-
dung nicht an den Arbeiten des Hörfunkrates teilnehmen kann. Von der Bera-
tung und Beschlussfassung im Verfahren nach Satz 4 und 5 ist das betroffene 
Mitglied ausgeschlossen. 

(8) Weitere Einzelheiten des Verfahrens über die Entsendung und Abberufung 
regelt die Satzung. Die Satzung bedarf insoweit der Genehmigung durch die 
rechtsaufsichtsführende Landesregierung. 

(9) Die Länder überprüfen die Zusammensetzung des Hörfunkrates nach Ab-
satz 1 rechtzeitig vor Ablauf jeder zweiten Amtsperiode.  

(1) Der Hörfunkrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen, soweit nicht dieser Staatsvertrag anderes bestimmt. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(2) Der Hörfunkrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter in geheimer Wahl. Er gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch 
eine Bildung von Ausschüssen vorgesehen werden kann. Der Anteil der Mit-
glieder nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 darf in den Ausschüssen des Hör-
funkrates ein Drittel der Mitglieder nicht übersteigen. Entsprechendes gilt bei 
der Wahl der Vorsitzenden und Stellvertreter des Hörfunkrates und seiner Aus-
schüsse.

(3) Der Hörfunkrat tritt mindestens alle drei Monate zu einer ordentlichen Sit-
zung zusammen. Auf Antrag von einem Fünftel seiner Mitglieder oder des In-
tendanten muss er zu einer außerordentlichen Sitzung zusammentreten. Die 
Einladungen ergehen durch den Vorsitzenden. 

(4) Der Intendant nimmt an den Sitzungen des Hörfunkrates teil. Ihm soll von 
dem Termin einer Sitzung rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. Er ist auf sei-
nen Wunsch zu hören. 

(5) Die Sitzungen des Hörfunkrates sind öffentlich. In begründeten Ausnahme-
fällen kann der Hörfunkrat den Ausschluss der Öffentlichkeit beschließen. Per-
sonalangelegenheiten, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes vertraulich 

§ 22  verfahren des hörfunkrates
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sind, und Angelegenheiten, in welchen die Offenlegung von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen Dritter unvermeidlich ist, sind stets unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit zu behandeln. Die Sitzungen der nach Absatz 2 Satz 2 gebildeten 
Ausschüsse finden grundsätzlich nichtöffentlich statt. 

(6) Die Zusammensetzung des Hörfunkrates und seiner Ausschüsse nach Ab-
satz 2 Satz 2 ist zu veröffentlichen. Die Tagesordnungen der Sitzungen des Hör-
funkrates und seiner Ausschüsse sind spätestens eine Woche vor den Sitzun-
gen, die Anwesenheitslisten im Anschluss an die Sitzungen zu veröffentlichen. 
Im Anschluss an die Sitzungen des Hörfunkrates sind Zusammenfassungen der 
wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des Hörfunkrates sowie seiner vorbe-
ratenden Ausschüsse zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung hat unter Wah-
rung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie personenbezogener 
Daten der Beschäftigten der Körperschaft zu erfolgen. Berechtigte Interessen 
Dritter an einer Geheimhaltung sind zu wahren. Eine Veröffentlichung in elek-
tronischer Form im Internetauftritt der Körperschaft ist ausreichend. Das Nä-
here regelt die Satzung. 

(7) Der Hörfunkrat hält auf Wunsch von mindestens sieben seiner Mitglieder 
Fortbildungsveranstaltungen ab.

(1) Der Verwaltungsrat beschließt über den Dienstvertrag mit dem Intendan-
ten. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates vertritt die Körperschaft beim Ab-
schluss des Dienstvertrages und beim Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte 
mit dem Intendanten sowie bei Rechtsstreitigkeiten zwischen der Körper-
schaft und dem Intendanten. 

(2) Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des Intendanten. 

(3) Der Verwaltungsrat beschließt mit Zustimmung des Hörfunkrates die Sat-
zung der Körperschaft. 

(4) Der Verwaltungsrat beschließt über den vom Intendanten entworfenen 
Haushaltsplan, der dem Hörfunkrat gemäß § 20 zur Genehmigung zuzuleiten 
ist. Das Gleiche gilt für den Jahresabschluss. 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, nämlich 

1.  je einem Vertreter von drei der vertragschließenden Länder, 
2.    einem Vertreter des Bundes, der von der Bundesregierung entsandt wird, 
3.   drei Vertretern der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-

anstalten, die von deren Intendanten entsandt werden, 
4.  drei Vertretern des ZDF, die vom Intendanten des ZDF entsandt werden, 
5.   zwei Sachverständigen, die vom Hörfunkrat gewählt werden; ein Sachver-

ständiger muss dabei Kenntnisse in den Bereichen Wirtschaftsprüfung oder 
Betriebswirtschaft, der andere Sachverständige Kenntnisse in den Bereichen 
Rundfunkrecht, Medienwirtschaft oder Medienwissenschaft aufweisen; sie 
müssen über mindestens fünfjährige Berufserfahrung in ihrem jeweiligen 
Bereich verfügen; das Nähere regelt die Satzung. 

(2) Die entsendungsberechtigten Länder nach Absatz 1 Nr. 1 werden durch die 
Ministerpräsidenten einstimmig bestimmt und durch den Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz gegenüber den Vorsitzenden von Hörfunk- und 
Verwaltungsrat benannt. Das Entsendungsrecht wird zu Beginn der Amtspe-

§ 23  aufgaben des verwaltungsrates

§ 24  zusammensetzung des 
verwaltungsrates
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riode, für die es erteilt wird, im Übrigen mit Zugang der Entscheidung nach 
Satz 1 bei den Vorsitzenden von Hörfunk- und Verwaltungsrat wirksam. Die 
Vertreter der entsendungsberechtigten Länder werden von den jeweiligen Lan-
desregierungen entsandt. 

(3) Jeweils ein Mitglied des Personalrats am Sitz in Köln und in Berlin nimmt 
an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil. Die Entscheidung über die teilneh-
menden Mitglieder trifft der Gesamtpersonalrat. Die Personalratsmitglieder 
können zu Personalangelegenheiten gehört werden. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre; § 21 Abs. 6 Satz 2 und Abs. 7 
gelten entsprechend. 

(5) Solange und soweit von dem Recht der Entsendung kein Gebrauch gemacht 
wird, verringert sich die Zahl der Mitglieder entsprechend. 

(6) Bei der Entsendung der Vertreter sind Frauen und Männer angemessen zu 
berücksichtigen. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 müssen bei der Ent-
sendung eines neuen Mitgliedes einem männlichen Mitglied eine Frau und 
einem weiblichen Mitglied ein Mann nachfolgen. In den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 3 und 4 müssen jeweils mindestens eine Frau und ein Mann entsandt wer-
den. Im Fall des Absatzes 1 Nr. 5 soll ein Mitglied eine Frau und ein Mitglied ein 
Mann sein.  

(1) Der Verwaltungsrat wählt in geheimer Wahl aus seiner Mitte den Vorsit-
zenden und dessen Stellvertreter mit der Mehrheit der Stimmen der gesetz-
lichen Mitglieder. Als Vorsitzender ist entweder ein Vertreter der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten oder des ZDF im Wechsel 
nach jeder Amtsperiode zu wählen. Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäfts-
ordnung, in der auch die Bildung von Ausschüssen vorgesehen werden kann.  
Der Anteil der Mitglieder nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 darf in den Ausschüssen 
des Verwaltungsrates ein Drittel der Mitglieder nicht übersteigen. Entsprechen-
des gilt bei der Wahl der Vorsitzenden und Stellvertreter des Verwaltungsrates 
und seiner Ausschüsse.

(2) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Beschlüsse gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, Abs. 4, § 26 Abs. 1 und 3 und § 27 
Abs. 2 bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der gesetzlichen 
Mitglieder. 

(3) Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat ein. Auf Antrag von vier Mitglie-
dern muss er ihn einberufen. 

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates können an den Sitzungen des Hörfunk-
rates teilnehmen. Sie haben das Recht, sich zu den Punkten der Tagesordnung 
zu äußern. 

(5) Die Sitzungen des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse finden grund-
sätzlich nichtöffentlich statt. 

(6) § 22 Abs. 6 gilt entsprechend. Im Falle einer Zustimmung des Verwaltungs-
rates zum Abschluss von Anstellungsverträgen mit außertariflichen Angestell-

§ 25  verfahren des verwaltungsrats
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ten nach § 28 Nr. 6 enthält die Veröffentlichung der Zusammenfassung der 
wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des Verwaltungsrates auch die Darstel-
lung der jährlichen Vergütungen sowie etwaiger vertraglich vereinbarter Zu-
satzleistungen. Entsprechendes gilt für Verträge mit freien Mitarbeitern, die 
der Zustimmung des Verwaltungsrates bedürfen.

(1) Der Intendant wird vom Hörfunkrat auf Vorschlag des Verwaltungsrates 
auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt. Für die Wahl sind 
mindestens zwei Drittel der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder erforderlich. 
Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Aufgaben des Intendanten darf nur wahrnehmen, wer

a)   seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundes-
republik Deutschland hat, 

b)  unbeschränkt geschäftsfähig ist, 
c)  unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann, 
d)   die Fähigkeit besitzt, öffentliche Ämter zu bekleiden und die Rechte aus 

öffentlichen Wahlen zu erlangen, sowie
e)  Grundrechte nicht verwirkt hat. 

(3) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit Zustimmung des Hörfunk-
rates entlassen; der Beschluss des Hörfunkrates bedarf der Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder. Der Intendant ist vor der Be-
schlussfassung zu hören. Mit der Entlassung scheidet der Intendant aus seiner 
Stellung aus; die Bezüge sind ihm für die Dauer der Wahlzeit weiter zu ge-
währen. 

(1) Der Intendant vertritt die Körperschaft gerichtlich und außergerichtlich. Er 
ist für die gesamten Geschäfte der Körperschaft einschließlich der Gestaltung 
der Angebote verantwortlich. 

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat die Direk-
toren und aus deren Mitte seine Stellvertretung.

Der Intendant bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates zu folgenden 
Rechtsgeschäften:

1.    Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, 
2.    Erwerb und Veräußerung von Unternehmungen und Beteiligungen an ih-

nen, 
3.    Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von Krediten, 
4.    Übernahme einer fremden Verbindlichkeit, einer Bürgschaft oder einer Ga-

rantie, 
5.    Abschluss von Tarifverträgen, 
6.    Abschluss von Anstellungsverträgen mit außertariflichen Angestellten nach 

näherer Bestimmung der Satzung, 
7.    Übernahme einer sonstigen Verpflichtung im Wert von mehr als  

125 000,-- Euro. 

Die Körperschaft wird aus Mitteln des Rundfunkbeitrags gemäß den Bestim-
mungen des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages finanziert. Sie deckt im 
Übrigen ihre Ausgaben durch sonstige Einnahmen. 

§ 26  Wahl und amtszeit des intendanten

§ 27  aufgaben des intendanten

§ 28  zustimmungspflichtige  
rechtsgeschäfte des intendanten

§ 29  Finanzierung
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(1) Die Körperschaft ist in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig, soweit dieser 
Staatsvertrag nichts anderes bestimmt oder zulässt. 

(2) Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach der Finanzordnung, die der Ver-
waltungsrat erlässt. Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit 
und der Wirtschaftlichkeit aufzustellen. 

(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der gemeinsamen Prü-
fung durch die Rechnungshöfe der Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen. Sie 
prüfen die Wirtschaftsführung bei solchen Unternehmen des privaten Rechts, 
an denen die Körperschaft unmittelbar, mittelbar oder zusammen mit anderen 
Rundfunkanstalten oder -körperschaften des öffentlichen Rechts mit Mehrheit 
beteiligt ist und deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung diese Prüfungen 
durch den Rechnungshof des Sitzlandes vorsieht. Die Körperschaft ist verpflich-
tet, für die Aufnahme der erforderlichen Regelungen in den Gesellschaftsver-
trag oder die Satzung der Unternehmen zu sorgen. 

(1) Der Intendant hat nach Abschluss des Geschäftsjahres den Jahresabschluss, 
den Lagebericht, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht zu erstel-
len. Der Konzernlagebericht hat einen umfassenden Einblick in die Vermögens- 
und Ertragsverhältnisse der Körperschaft einschließlich ihrer Beziehungen zu 
Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, zu ver-
mitteln.

(2) Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind nach den Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor 
der Feststellung zu prüfen. Der Abschlussprüfer ist auch mit den Feststellun-
gen und Berichten nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu beauftragen.

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Konzernlagebericht und 
Prüfungsbericht werden vom Intendanten den Regierungen und den Rech-
nungshöfen der Sitzländer übermittelt.

(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses veröffentlicht der Intendant eine 
Gesamtübersicht über den Jahresabschluss und eine Zusammenfassung der 
wesentlichen Teile des Konzernlageberichts.

(1) Die Landesregierungen wachen über die ordnungsgemäße Durchführung 
der Bestimmungen dieses Staatsvertrages, des Medienstaatsvertrages und über 
die Beachtung der allgemeinen Rechtsvorschriften. Sie üben diese Befugnis 
durch eine Landesregierung in zweijährigem Wechsel aus; der Wechsel rich-
tet sich nach der alphabetischen Reihenfolge der Länder. Die rechtsaufsichts-
führende Landesregierung ist jeweils zugleich zuständige Behörde nach § 16 
Abs. 1 Satz 1 des Medienstaatsvertrages. 

(2) Rechtsaufsichtliche Maßnahmen sind erst zulässig, wenn die zuständigen 
Organe der Körperschaft die ihnen obliegenden Pflichten in angemessener Frist 
nicht oder nicht hinreichend erfüllen. Die rechtsaufsichtsführende Landesre-
gierung hat sich zuvor mit den anderen Landesregierungen abzustimmen. Sie 
ist berechtigt, der Körperschaft im Einzelfall eine angemessene Frist zur Wahr-
nehmung ihrer Pflichten zu setzen. 
 
Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Körperschaft ist unzulässig. 

§ 30  haushaltswirtschaft

§ 30a  Jahresabschluss und lagebericht

§ 31  rechtsaufsicht

§ 32  unzulässigkeit eines insolvenzverfahrens
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(1) Soweit rechtsverbindliche Berichtspflichten der Länder zum Rundfunk ge-
genüber zwischenstaatlichen Einrichtungen oder internationalen Organisa-
tionen in Bezug auf die Körperschaft bestehen, gilt § 16 Abs. 1 und 2 des Me-
dienstaatsvertrages entsprechend. 

(2) Für die Körperschaft sind das Bundespersonalvertretungsgesetz und die 
dazu ergangenen Rechtsverordnungen in ihrer jeweils geltenden Fassung nach 
Maßgabe der für die „Deutsche Welle“ geltenden Vorschriften entsprechend 
anwendbar, sofern in diesem Staatsvertrag nichts Abweichendes geregelt ist. 

(3) Der Intendant schafft mit Zustimmung des Verwaltungsrates für die von 
der Körperschaft beschäftigten arbeitnehmerähnlichen Personen im Sinne von 
§ 12a des Tarifvertragsgesetzes eine institutionalisierte Vertretung ihrer Inte-
ressen (Freienvertretung). Diese steht im regelmäßigen Austausch mit dem 
Intendanten. Näheres regelt ein Statut des Intendanten, das insbesondere die 
Modalitäten der Wahl sowie die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der 
Freienvertretung festlegt.

v. abschnitt
übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der ver-
tragsschließenden Länder zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von 
einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezem-
ber 2020 erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, 
kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeit-
punkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Landes lässt 
das Vertragsverhältnis der übrigen Länder zueinander unberührt, jedoch kann 
jedes der übrigen Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei Monaten nach 
Eingang der Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

(2) Wird der Medienstaatsvertrag nach seinem § 116 Abs. 1 gekündigt, gelten 
die auf die Körperschaft anwendbaren Vorschriften des Medienstaatsvertrages 
für die Körperschaft fort. Im Fall einer Kündigung einzelner Vorschriften des Me-
dienstaatsvertrages nach seinem § 116 Abs. 5 finden die gekündigten Vorschrif-
ten auf die Körperschaft keine Anwendung. 
 
(1) Die Zusammensetzung sowie die Rechte und Pflichten der Mitglieder des 
Hörfunkrates, des Verwaltungsrates und ihrer Ausschüsse bleiben vom In-
krafttreten des 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrages bis zum Ablauf der am 
1. September 2017 laufenden Amtsperioden von Hörfunkrat, Verwaltungsrat 
und ihren Ausschüssen unberührt, soweit in den nachfolgenden Absätzen 
nichts Abweichendes bestimmt ist. 

(2) Die am 1. September 2017 laufenden Amtsperioden des Hörfunkrates und 
des Verwaltungsrates enden am 31. Dezember 2018. 

(3) Die am 1. September 2017 laufenden Amtsperioden des Hörfunkrates und 
des Verwaltungsrates gelten als erste im Sinne von  § 19a Abs. 2 Satz 2.

§ 33  informationspflicht,  
Personalvertretungsrecht

§ 34  Kündigung

§ 35  übergangsbestimmungen
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Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

inhaltsverzeichnis

i. abschnitt
verfahren zum rundfunkbeitrag
§ 1   Bedarfsanmeldung
§ 2   Einsetzung der KEF
§ 3   Aufgaben und Befugnisse der KEF
§ 4   Zusammensetzung der KEF
§ 5   Verfahren bei der KEF
§ 5a   Information der Landesparlamente
§ 6   Finanzierung und Organisation der KEF
§ 7   Verfahren bei den Ländern

ii. abschnitt
höhe des rundfunkbeitrags
§ 8   Höhe des Rundfunkbeitrags
§ 9   Aufteilung der Mittel

iii. abschnitt
anteil der landesmedienanstalten
§ 10   Höhe des Anteils
§ 11   Zuweisung des Anteils

runDFunKFinanzierungS StaatSvertrag
vom 26. august bis 11. September 1996, 
in der Fassung des ersten Medienänderungsstaatsvertrages  
in Kraft gesetzt durch beschluss des bverfg vom 20. Juli 2021
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iv. abschnitt
Finanzausgleich
§ 12   Ermächtigung und Verpflichtung zum Finanzausgleich
§ 13   Aufbringung der Finanzausgleichsmasse
§ 14   Umfang der Finanzausgleichsmasse
§ 15   Vereinbarung der Rundfunkanstalten
§ 16   Beschluss der Landesregierungen

v. abschnitt
übergangs- und Schlussvorschriften
§ 17   Vertragsdauer, Kündigung

i. abschnitt
verfahren zum rundfunkbeitrag

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Rund-
funkanstalten des Landesrechts auf der Grundlage von Einzelanmeldungen 
ihrer Mitglieder, die Anstalt des öffentlichen Rechts „Zweites Deutsches Fern-
sehen“ (ZDF) und die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“ 
melden im Abstand von zwei Jahren ihren Finanzbedarf zur Erfüllung des öf-
fentlichen Auftrages der unabhängigen Kommission zur Überprüfung und Er-
mittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF).

(2) Die Rundfunkanstalten haben die für die Beitragsfestsetzung erforderlichen 
und zur Bewertung geeigneten, vergleichbaren Zahlenwerke und Erläuterun-
gen über ihren mittelfristigen Finanzbedarf in der von der KEF vorgegebenen 
Form vorzulegen. Diese Unterlagen sind, aufgeteilt nach dem Hörfunk- und 
Fernsehbereich, insbesondere nach Bestand, Entwicklung sowie Darlegung von 
Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsmaßnahmen aufzubereiten und umfas-
sen auch die wirtschaftlichen Auswirkungen eingegangener Selbstverpflich-
tungen. Die Bedarfsanmeldungen von ARD und ZDF stellen den Finanzbedarf 
für den deutschen Anteil an der Finanzierung des Europäischen Fernsehkultur-
kanals „ARTE“ gesondert dar. Erträge und Aufwendungen sind jeweils nach Er-
trags- und Kostenarten gesondert auszuweisen. Die KEF kann weitere Anforde-
rungen an die vorzulegenden Unterlagen stellen, insbesondere im Hinblick auf 
die Vergleichbarkeit der Zahlenwerke und die Strukturierung von Kostenarten 
sowie hinsichtlich der Zuordnung der Kosten zu bestimmten Ausgabenfeldern 
(insbesondere Programmen, Online-Angeboten und Marketing). Entsprechen 
die Unterlagen nicht den in den Sätzen 1 bis 5 genannten Voraus setzungen, 
kann sie die KEF zurückweisen. Angeforderte Unterlagen zur fachlichen Über-
prüfung der Bedarfsanmeldungen sowie für erforderlich gehaltene ergänzende 
Auskünfte, Erläuterungen und Zahlenangaben sind der KEF fristgerecht vor-
zulegen.

(3) Kredite sollen nur zum Erwerb, zur Erweiterung und zur Verbesserung der 
Betriebsanlagen aufgenommen werden. Die Aufnahme muss betriebswirt-
schaftlich begründet sein. Ihre Verzinsung und Tilgung aus Mitteln der Betriebs-
einnahmen, insbesondere des Rundfunkbeitrags, muss auf Dauer gewährleis-
tet sein.

(4) Übersteigen die Gesamterträge der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder des Deutschlandradios die Gesamt-

§ 1  bedarfsanmeldung
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aufwendungen für die Erfüllung ihres Auftrages, sind diese Beträge verzins-
lich anzulegen und bei zehn vom Hundert der jährlichen Beitragseinnahmen 
übersteigende Beträge als Rücklage zu bilden.

Zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs wird eine unabhängige 
Kommission (KEF) eingesetzt. Die Mitglieder sind in ihrer Aufgabenerfüllung 
an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden.

(1) Die KEF hat die Aufgabe, unter Beachtung der Programmautonomie der 
Rundfunkanstalten den von den Rundfunkanstalten angemeldeten Finanz-
bedarf fachlich zu überprüfen und zu ermitteln. Dies bezieht sich darauf, ob 
sich die Programmentscheidungen im Rahmen des rechtlich umgrenzten Rund-
funkauftrages halten und ob der aus ihnen abgeleitete Finanzbedarf zutref-
fend und im Einklang mit den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit sowie unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
und der Entwicklung der Haushalte der öffentlichen Hand ermittelt worden 
ist. 

(2) Bei der Prüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs berücksichtigt die KEF 
sämtliche Erträge der Rundfunkanstalten. Die Gesamterträge der Rundfunk-
anstalten aus Beiträgen und weiteren direkten oder indirekten Einnahmen 
sollen die zur Erfüllung des öffentlichen Auftrags notwendigen Ausgaben und 
Aufwendungen decken. Überschüsse am Ende der Beitragsperiode werden 
vom Finanzbedarf für die folgende Beitragsperiode abgezogen. Die Übertra-
gung von Defiziten ist nicht zulässig.

(3) Die Prüfung, ob der Finanzbedarf im Einklang mit den Grundsätzen von 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ermittelt worden ist, umfasst auch, in 
welchem Umfang Rationalisierungs- einschließlich Kooperationsmöglichkei-
ten genutzt werden, ob bei Beteiligungen ein marktangemessener Rückfluss 
der Investitionen stattfindet und inwieweit die Rundfunkanstalten zunächst 
nicht verwendete Mittel für im Voraus festgelegte Zwecke verwendet haben. 
Sie erstreckt sich auch auf entgegen dem Grundsatz wirtschaftlichen Handelns 
nicht erzielte Einnahmen. Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF oder das Deutschlandradio finanzwirksame 
Selbstverpflichtungen erklärt haben, sind diese Bestandteil des Ermittlungs-
verfahrens und zu beachten. Bedarfsanmeldungen, die sich auf technische oder 
programmliche Innovationen im Sinne von § 36 Abs. 2 Nr. 2 des Medienstaats-
vertrages beziehen, dürfen von der KEF nur anerkannt werden, wenn sie Be-
schlüssen der zuständigen Gremien der Rundfunkanstalten, soweit das jeweils 
geltende Landesrecht solche Beschlussfassungen vorsieht, entsprechen.

(4) Im Rahmen ihrer Aufgabe ist die KEF berechtigt, von den Rundfunkanstalten 
Auskünfte über deren Unternehmen, Beteiligungen und Gemeinschaftsein-
richtungen einzuholen. Erfolgt die Vorlage von Unterlagen nach Satz 1 oder 
nach § 1 nicht, ist die KEF berechtigt, notwendige Zahlenangaben durch näher 
zu begründende Schätzwerte zu ersetzen.

(5) Die Prüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs soll von der KEF grundsätz-
lich auf der Basis von Ist-Zahlen vorgenommen werden. Soweit der Ermittlung 
des Finanzbedarfs Planzahlen oder Schätzwerte zugrunde liegen, werden diese 
nachträglich zur Vermeidung einer Überfinanzierung mit den Ist-Zahlen ab-
geglichen.

§ 2  einsetzung der KeF

§ 3  aufgaben und befugnisse der KeF



5
MPMP 126

Dokumentation i/2025
rundfunkfinanzierungstaatsvertrag

5
MPMP

(6) Die Rundfunkanstalten wirken an der Fortentwicklung von Methoden und 
Verfahren zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs mit.

(7) Die KEF kann zur Unterstützung ihrer Aufgaben ergänzend zu Einzelfragen 
Aufträge für gutachterliche Stellungnahmen an Dritte vergeben. Für diese gut-
achterlichen Stellungnahmen stellen die Rundfunkanstalten dem beauftrag-
ten Dritten die Informationen über die bedeutsamen Sachverhalte zur Verfü-
gung.

(8) Die KEF erstattet den Landesregierungen mindestens alle zwei Jahre einen 
Bericht. Sie leitet den Bericht den Rundfunkanstalten zur Unterrichtung zu und 
veröffentlicht diesen. Die Landesregierungen leiten diesen Bericht den Landes-
parlamenten zur Unterrichtung zu. In diesem Bericht legt die KEF unter Be-
achtung von Absatz 1 und § 35 des Medienstaatsvertrages die Finanzlage der 
Rundfunkanstalten dar und nimmt insbesondere zu der Frage Stellung, ob und 
in welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt eine Änderung des Rundfunkbei-
trags notwendig ist, die betragsmäßig beziffert wird oder bei unterschiedli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten aus einer Spanne bestehen kann. Sie weist 
zugleich auf die Notwendigkeit und Möglichkeit für eine Änderung des Finanz-
ausgleichs der Rundfunkanstalten hin. Weiterhin beziffert sie prozentual und 
betragsmäßig die Aufteilung der Beiträge im Verhältnis von ARD und ZDF und 
den Betrag des Deutschlandradios.

(9) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 und 8 gelten nicht für Sonderberichte, 
die die KEF auf Anforderung der Länder zu einzelnen Teilfragen erstellt. Die 
Beteiligungsrechte der Rundfunkanstalten bleiben unberührt.

(10) Abweichende Meinungen von Mitgliedern der KEF werden auf deren Ver-
langen in den Bericht aufgenommen.

(1) Die KEF besteht aus 16 unabhängigen Sachverständigen. Sie wählt aus ihrer 
Mitte einen Vorsitzenden und einen oder zwei Stellvertreter.

(2) Die KEF beschließt ihre Berichte nach § 3 mit einer Mehrheit von mindes-
tens zehn Stimmen ihrer gesetzlichen Mitglieder.

(3) Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind Mitglieder und Bedienstete der 
Institutionen der Europäischen Union oder der Verfassungsorgane des Bundes 
und der Länder, Gremienmitglieder und Bedienstete von Landesrundfunkan-
stalten der ARD, des ZDF, des Deutschlandradios, des Europäischen Fernseh-
kulturkanals „ARTE“, der Landesmedienanstalten und der privaten Rundfunk-
veranstalter sowie Bedienstete von an ihnen unmittelbar oder mittelbar im 
Sinne von § 62 des Medienstaatsvertrages beteiligten Unternehmen. Gleiches 
gilt für Personen, bei denen aufgrund ihrer ständigen oder regelmäßigen Tätig-
keit für die in Satz 1 genannten Institutionen die Gefahr einer Interessenkolli-
sion besteht.

(4) Jedes Land benennt ein Mitglied. Die Sachverständigen sollen aus folgenden 
Bereichen berufen werden:

1.   drei Sachverständige aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Unterneh-
mensberatung,

2.   zwei Sachverständige aus dem Bereich der Betriebswirtschaft; sie sollen 
fachkundig in Personalfragen oder für Investitionen und Rationalisierung 
sein,

§ 4  zusammensetzung der KeF
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3.   zwei Sachverständige, die über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet des 
Rundfunkrechts verfügen und die die Befähigung zum Richteramt haben,

4.   drei Sachverständige aus den Bereichen der Medienwirtschaft und Medien-
wissenschaft,

5.   ein Sachverständiger aus dem Bereich der Rundfunktechnik,
6.  fünf Sachverständige aus den Landesrechnungshöfen.

(5) Die Mitglieder der KEF werden von den Ministerpräsidenten jeweils für die 
Dauer von fünf Jahren berufen; Wiederberufung ist zulässig. Die Berufung kann 
aus wichtigem Grund seitens der Länder widerrufen werden. Scheidet ein Mit-
glied aus, so ist nach den für die Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds gel-
tenden Vorschriften ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit zu berufen.

(6) Die Mitglieder der KEF und die zur Erfüllung ihrer Aufgaben herangezoge-
nen Dritten sind auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit zur Verschwiegenheit 
über alle ihnen im Rahmen der Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen ver-
pflichtet, es sei denn, diese sind offenkundig oder bedürfen ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung.

(1) Die Rundfunkanstalten sind bei der Überprüfung und Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs durch die KEF angemessen zu beteiligen. Vertreter der Rund-
funkanstalten sind nach Bedarf zu den Beratungen der KEF hinzuzuziehen.

(2) Vor der abschließenden Meinungsbildung in der KEF ist den Rundfunkan-
stalten Gelegenheit zu einer Stellungnahme und Erörterung zu geben. Zu die-
sem Zweck wird der ARD, dem ZDF und dem Deutschlandradio der Berichts-
entwurf durch die KEF übersandt. Gleiches gilt für die Rundfunkkommission 
der Länder. Die Stellungnahmen der Rundfunkanstalten sind von der KEF in 
den endgültigen Bericht einzubeziehen.

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio erstatten jeweils zeitnah nach Vorliegen des 
Berichts der KEF nach § 3 Abs. 8 allen Landesparlamenten einen schriftlichen 
Bericht zur Information über ihre wirtschaftliche und finanzielle Lage.

(2) Der Bericht der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten erfasst die Gemeinschaftsprogramme nach § 1 des ARD-Staatsvertra-
ges und nach § 28 des Medienstaatsvertrages sowie gemeinsame Aktivitäten. 
Landesrechtliche Berichtspflichten der Landesrundfunkanstalten gegenüber 
dem jeweiligen Landesparlament bleiben unberührt.

(3) Die Berichte über die wirtschaftliche und finanzielle Lage nach den Absät-
zen 1 und 2 Satz 1 enthalten insbesondere auch eine Darstellung der Geschäfts-
felder von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, einschließlich von Eckdaten 
dieser Gesellschaften, sofern sie publizitätspflichtig sind, sowie der strukturel-
len Veränderungen und Entwicklungsperspektiven von ARD, ZDF und Deutsch-
landradio. Die Berichterstattung erstreckt sich jeweils auf einen Zeitraum von 
vier Jahren.

(4) Vertreter der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, des ZDF und des Deutschlandradios stehen jeweils dem Landesparlament 
für Anhörungen zu den Berichten nach Absatz 1 zur Verfügung.

§ 5  verfahren bei der KeF

§ 5a  information der landesparlamente
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(1) Die Kosten der KEF und ihrer Geschäftsstelle werden vorab aus dem Rund-
funkbeitrag gedeckt. Das Deutschlandradio trägt die Kosten entsprechend sei-
nem Anteil am Aufkommen des Rundfunkbeitrags, die übrigen Kosten tragen 
die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF jeweils zur Hälfte. 

(2) Die KEF erstellt einen Wirtschaftsplan. Er bedarf der Genehmigung des Sitz-
landes der Einrichtung, an die die KEF-Geschäftsstelle organisatorisch ange-
bunden ist. Die Genehmigung erfolgt nach Abstimmung mit den Staats- und 
Senatskanzleien der übrigen Länder. Sie ist zu erteilen, wenn die Grundsätze 
einer geordneten und sparsamen Haushaltswirtschaft gewahrt sind.

(3) Die Einrichtung, an die die KEF-Geschäftsstelle organisatorisch angebunden 
ist, kann die ihr zustehenden Mittel vierteljährlich, jeweils in der Mitte des Ka-
lendervierteljahres, abrufen. Erster Abruftermin ist der 15. Februar 1997.

(4) Die näheren Einzelheiten der Finanzierung und der organisatorischen An-
bindung der KEF legen die Ministerpräsidenten in einem Statut durch Beschluss 
fest. Das Statut regelt auch die fachliche und haushaltsmäßige Unabhängig-
keit der Geschäftsstelle.

(1) Die Rundfunkkommission der Länder erhält von den Rundfunkanstalten 
zeitgleich die der KEF zugeleiteten Bedarfsanmeldungen und diese erläutern-
de sowie ergänzende weitere Unterlagen der Rundfunkanstalten.

(2) Der Beitragsvorschlag der KEF ist Grundlage für eine Entscheidung der Lan-
desregierungen und der Landesparlamente. Davon beabsichtigte Abweichun-
gen soll die Rundfunkkommission der Länder mit den Rundfunkanstalten un-
ter Einbeziehung der KEF erörtern. Die Abweichungen sind zu begründen.

ii. abschnitt
höhe des rundfunkbeitrags

Die Höhe des Rundfunkbeitrags wird auf monatlich 18,36 Euro festgesetzt.

(1) Von dem Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag erhalten die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten einen Anteil von 70,9842 
vom Hundert, das ZDF einen Anteil von 26,0342 vom Hundert und die Körper-
schaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“ einen Anteil von 2,9816 vom 
Hundert.  

(2) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
oder das ZDF sich nicht an der nationalen Stelle des Europäischen Fernsehkul-
turkanals „ARTE“ beteiligen, stehen der nationalen Stelle von ARTE für die Fi-
nanzierung dieses Programmvorhabens die auf diese Anstalten entfallenden 
Anteile an der Finanzierung unmittelbar aus dem Rundfunkbeitragsaufkom-
men zu. Der Anteil dieser Anstalten bemisst sich nach dem für sie in Ziffer 6.2 
des Gesellschaftsvertrages der nationalen Stelle von ARTE in der Fassung vom 
1. Dezember 1994 vorgesehenen Pflichtanteil für die Programmzulieferung. 
Dabei ist ein Finanzierungsbetrag von insgesamt 195,77 Mio Euro jährlich zu-
grunde zu legen. Die Mittel können in zwölf gleichen Teilbeträgen vierteljähr-
lich, jeweils in der Mitte des Kalendervierteljahres abgerufen oder Teilbeträge 
auf einen der späteren Abruftermine übertragen werden.

§ 6  Finanzierung und Organisation der KeF

§ 7  verfahren bei den ländern

§ 8  höhe des rundfunkbeitrags

§ 9  aufteilung der Mittel
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iii. abschnitt
anteil der landesmedienanstalten

(1) Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten beträgt 1,8989 vom Hun-
dert des Rundfunkbeitragsaufkommens. Aus dem jährlichen Gesamtbetrag 
des Anteils aller Landesmedienanstalten erhält jede Landesmedienanstalt vor-
ab einen Sockelbetrag von 511 290,-- Euro. Der verbleibende Betrag steht den 
einzelnen Landesmedienanstalten im Verhältnis des Aufkommens aus dem 
Rundfunkbeitrag in ihren Ländern zu. 

(2) Wird aus zwei oder mehreren Landesmedienanstalten eine gemeinsame 
Landesmedienanstalt gebildet, so steht dieser für einen Zeitraum von drei Ka-
lenderjahren ein Sockelbetrag in der Höhe der Summe der bisher den einzelnen 
Landesmedienanstalten zugewiesenen Sockelbeträge zu. Für Landesmedien-
anstalten, die bis zum 29. Februar 2012 fusionieren, gilt unbeschadet des Sat-
zes 1, dass im vierten Jahr nach der Zusammenlegung der zweite und jeder 
weitere Sockelbetrag ebenfalls 100 vom Hundert betragen. Der zweite und 
jeder weitere Sockelbetrag betragen im fünften Jahr 75 vom Hundert, im 
sechsten Jahr 50 vom Hundert und im siebten Jahr 25 vom Hundert des ur-
sprünglichen zweiten oder weiteren Sockelbetrages und entfallen mit Beginn 
des achten Jahres.

Die Landesmedienanstalten erhalten nach Anforderung von ihrer zuständigen 
Landesrundfunkanstalt jeweils zur Mitte eines Kalendervierteljahres angemes-
sene Abschlagszahlungen. Die Schlusszahlung für ein Kalenderjahr ist spätes-
tens sechs Monate nach Ablauf des Kalenderjahres zu leisten.

iv. abschnitt
Finanzausgleich

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten werden er-
mächtigt und verpflichtet, einen angemessenen Finanzausgleich durchzufüh-
ren. Der Finanzausgleich muss gewährleisten, dass

1.   die übergeordneten Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 
solche Aufgaben einzelner Rundfunkanstalten, die wegen ihrer Bedeutung 
für den gesamten Rundfunk als Gemeinschaftsaufgaben wahrgenommen 
werden müssen, erfüllt werden können,

2.    jede Rundfunkanstalt in der Lage ist, ein ausreichendes Programm zu ge-
stalten und zu senden.

Die Finanzausgleichsmasse wird von den in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten nach Maßgabe ihrer Finanzkraft gemäß der nach § 15 
zwischen diesen Rundfunkanstalten abzuschließenden Vereinbarung aufge-
bracht.

Die Finanzausgleichsmasse beträgt 1,7 vom Hundert des ARD-Nettobeitrags-
aufkommens. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 beträgt die Finanzausgleichs-
masse 1,8 vom Hundert des ARD-Nettobeitragsaufkommens. Die Finanzaus-
gleichsmasse wird im Verhältnis 50,92 vom Hundert zu 49,08 vom Hundert 
auf den Saarländischen Rundfunk und Radio Bremen aufgeteilt.

§ 10  höhe des anteils

§ 11  zuweisung des anteils

§ 12  ermächtigung und verpflichtung 
zum Finanzausgleich

§ 13  aufbringung der  
Finanzausgleichsmasse

§ 14  umfang der Finanzausgleichsmasse
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Im Rahmen der vorstehenden Grundsätze wird der Finanzausgleich von den 
in § 13 genannten Rundfunkanstalten im Einzelnen vereinbart. Rundfunkan-
stalten, die nicht in die Finanzausgleichsmasse gemäß § 14 Abs. 1 einzahlen, 
sind dabei lediglich an der Aufbringung der Finanzierungsbeträge für die Ge-
meinschaftsaufgaben zu beteiligen; diese Beteiligungen sind bei der Verein-
barung der Zuwendungsbeträge zu berücksichtigen.

(1) Kommt bis zum Beginn eines Rechnungsjahres eine Vereinbarung nicht 
zustande, so werden Ausgleichsmasse, Ausgleichspflicht und Ausgleichsbe-
rechtigung durch Beschluss der Landesregierungen mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln festgelegt. Für den Beschluss hat jede Landesregierung so viele 
Stimmen, wie das Land Stimmen im Bundesrat hat (Artikel 51 Abs. 2 Grund-
gesetz).

(2) Bis zum Zustandekommen des Beschlusses richten sich Ausgleichsmasse, 
Ausgleichspflicht und Ausgleichsberechtigung nach der Vereinbarung oder dem 
Beschluss des Vorjahres.

v. abschnitt
übergangs- und Schlussvorschriften

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der vertrag-
schließenden Länder zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem 
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2012 
erfolgen. Das Vertragsverhältnis nach dem IV. Abschnitt kann erstmals zum 
31. Dezember 2012 mit einer halbjährlichen Frist zum Jahresende gesondert 
gekündigt werden. Wird der Staatsvertrag oder das Vertragsverhältnis nach 
dem IV. Abschnitt zu diesen Zeitpunkten nicht gekündigt, kann die Kündigung 
mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die 
Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das Vertragsverhält-
nis der übrigen Länder zueinander unberührt, jedoch kann jedes der übrigen 
Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der Kün-
digungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

§ 15  vereinbarung der rundfunkanstalten

§ 16  beschluss der landesregierungen

§ 17  vertragsdauer, Kündigung
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Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

inhaltsverzeichnis

§ 1   Zweck des Rundfunkbeitrags
§ 2   Rundfunkbeitrag im privaten Bereich
§ 3   Wohnung
§ 4   Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung
§ 4a   Befreiungen von der Beitragspflicht für Nebenwohnungen
§ 5   Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich
§ 6   Betriebsstätte, Beschäftigte
§ 7   Beginn und Ende der Beitragspflicht, Zahlungsweise, Verjährung
§ 8   Anzeigepflicht
§ 9   Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung
§ 10   Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung, Vollstreckung
§ 10a   Vollständig automatisierter Erlass von Bescheiden
§ 11   Verarbeitung personenbezogener Daten
§ 12   Ordnungswidrigkeiten
§ 13 Revision zum Bundesverwaltungsgericht
§ 14   Übergangsbestimmungen
§ 15   Vertragsdauer, Kündigung

runDFunKbeitragSStaatSvertrag
vom 15. bis 21. Dezember 2010, 
in der Fassung des Staatsvertrages zur Modernisierung  
der Medienordnung in Deutschland 
in Kraft seit 7. november 2020
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Der Rundfunkbeitrag dient der funktionsgerechten Finanzausstattung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks im Sinne von § 34 Abs. 1 des Medienstaatsver-
trages sowie der Finanzierung der Aufgaben nach § 112 des Medienstaatsver-
trages.

(1) Im privaten Bereich ist für jede Wohnung von deren Inhaber (Beitragsschuld-
ner) ein Rundfunkbeitrag zu entrichten.

(2) Inhaber einer Wohnung ist jede volljährige Person, die die Wohnung selbst 
bewohnt. Als Inhaber wird jede Person vermutet, die

1.  dort nach dem Melderecht gemeldet ist oder
2.  im Mietvertrag für die Wohnung als Mieter genannt ist.

(3) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner entsprechend § 44 
der Abgabenordnung. Die Landesrundfunkanstalt kann von einem anderen als 
dem bisher in Anspruch genommenen Beitragsschuldner für eine Wohnung 
für zurückliegende Zeiträume keinen oder nur einen ermäßigten Beitrag er-
heben, wenn dieser das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Befreiung oder 
Ermäßigung gemäß § 4 Abs. 7 Satz 2 im Zeitpunkt der Inanspruchnahme nach-
weist.

(4) Ein Rundfunkbeitrag ist nicht zu entrichten von Beitragsschuldnern, die auf-
grund Artikel 2 des Gesetzes vom 6. August 1964 zu dem Wiener Übereinkom-
men vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (BGBl. 1964 II S. 957) 
oder entsprechender Rechtsvorschriften Vorrechte genießen.

(1) Wohnung ist unabhängig von der Zahl der darin enthaltenen Räume jede 
ortsfeste, baulich abgeschlossene Raumeinheit, die

1.  zum Wohnen oder Schlafen geeignet ist oder genutzt wird und
2.   durch einen eigenen Eingang unmittelbar von einem Treppenhaus, einem 

Vorraum oder von außen, nicht ausschließlich über eine andere Wohnung, 
betreten werden kann.

Nicht ortsfeste Raumeinheiten gelten als Wohnung, wenn sie Wohnungen im 
Sinne des Melderechts sind. Nicht als Wohnung gelten Bauten nach § 3 des 
Bundeskleingartengesetzes.

(2) Nicht als Wohnung gelten Raumeinheiten in folgenden Betriebsstätten:

1.   Raumeinheiten in Gemeinschaftsunterkünften, insbesondere Kasernen, 
Unterkünfte für Asylbewerber, Internate,

2.  Raumeinheiten, die der nicht dauerhaften heim- oder anstaltsmäßigen 
Unterbringung dienen, insbesondere in Behinderten- und Pflegeheimen,

3.   Raumeinheiten mit vollstationärer Pflege in Alten- und Pflegewohnheimen, 
die durch Versorgungsvertrag nach § 72 des Elften Buches des Sozialge-
setzbuches zur vollstationären Pflege zugelassen sind,

4.   Raumeinheiten in Wohneinrichtungen, die Leistungen im Sinne des § 75 
Abs. 3 Satz 1 des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches für Menschen 
mit Behinderungen erbringen und hierzu mit dem Träger der Sozialhilfe 
eine Vereinbarung geschlossen haben,

5.   Patientenzimmer in Krankenhäusern und Hospizen,
6.   Hafträume in Justizvollzugsanstalten und

§ 1  zweck des rundfunkbeitrags

§ 2  rundfunkbeitrag im privaten bereich

§ 3  Wohnung



5
MPMP 133

Dokumentation i/2025
rundfunkbeitragsstaatsvertrag

5
MPMP

7.    Raumeinheiten, die der vorübergehenden Unterbringung in Beherber-
gungsstätten dienen, insbesondere Hotel- und Gästezimmer, Ferienwoh-
nungen, Unterkünfte in Seminar- und Schulungszentren.

(1) Von der Beitragspflicht nach § 2 Abs. 1 werden auf Antrag folgende natür-
liche Personen befreit:

1.    Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des 
Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches (Sozialhilfe) oder nach den §§ 27a 
oder 27d des Bundesversorgungsgesetzes,

2.    Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Vier-
tes Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches),

3.     Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II einschließlich von Leis-
tungen nach § 22 des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches,

4.     Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
5.    nicht bei den Eltern wohnende Empfänger von
    a)  Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz,
   b)  Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 114, 115 Nr. 2 des Dritten Bu-

ches des Sozialgesetzbuches oder nach dem Dritten Kapitel, Dritter Ab-
schnitt, Dritter Unterabschnitt des Dritten Buches des Sozialgesetz-
buches oder

   c)  Ausbildungsgeld nach den §§ 122 ff. des Dritten Buches des Sozialge-
setzbuches,

6.    Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27 e des Bundesversorgungs-
gesetzes, 

7.   Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des Zwölften 
Buches des Sozialgesetzbuches oder von Hilfe zur Pflege als Leistung der 
Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz oder von Pflege-
geld nach landesgesetzlichen Vorschriften,

8.     Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Abs. 1 des Lastenausgleichsge-
setzes oder Personen, denen wegen Pflegebedürftigkeit nach § 267 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c des Lastenausgleichsgesetzes ein Freibetrag zu-
erkannt wird,

9.   Volljährige, die im Rahmen einer Leistungsgewährung nach dem Achten 
Buch des Sozialgesetzbuches in einer stationären Einrichtung nach § 45 
des Achten Buches des Sozialgesetzbuches leben, und

10.   taubblinde Menschen und Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 des 
Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches oder nach § 27 d des Bundes-
versorgungsgesetzes.

(2) Der Rundfunkbeitrag nach § 2 Abs. 1 wird auf Antrag für folgende natürliche 
Personen auf ein Drittel ermäßigt:

1.   blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich sehbehinderte Menschen 
mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 60 allein wegen der Seh-
behinderung,

2.   hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder denen eine ausreichende 
Verständigung über das Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist, und 

3.   behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung nicht nur vorüberge-
hend wenigstens 80 beträgt und die wegen ihres Leidens an öffentlichen 
Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können.

Absatz 1 bleibt unberührt.

§ 4  befreiungen von der beitragspflicht, 
ermäßigung
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(3) Die dem Antragsteller gewährte Befreiung oder Ermäßigung erstreckt sich 
innerhalb der Wohnung

1.   auf dessen Ehegatten, 
2.   auf den eingetragenen Lebenspartner,
3.  auf Kinder des Antragstellers und der unter den Nummern 1 und 2 ge-

nannten Personen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres und
4.   auf die Wohnungsinhaber, deren Einkommen und Vermögen bei der Ge-

währung einer Sozialleistung nach Absatz 1 berücksichtigt worden sind.

(4) Die Dauer der Befreiung oder Ermäßigung richtet sich nach dem Gültig-
keitszeitraum des Nachweises nach Absatz 7 Satz 2. Sie beginnt mit dem Ers-
ten des Monats, in dem der Gültigkeitszeitraum beginnt, frühestens jedoch 
drei Jahre vor dem Ersten des Monats, in dem die Befreiung oder Ermäßigung 
beantragt wird. War der Antragsteller aus demselben Befreiungsgrund nach 
Absatz 1 über einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens zwei Jah-
ren von der Beitragspflicht befreit, so wird bei einem unmittelbar anschließen-
den, auf denselben Befreiungsgrund gestützten Folgeantrag vermutet, dass die 
Befreiungsvoraussetzungen über die Gültigkeitsdauer des diesem Antrag zu-
grunde liegenden Nachweises nach Absatz 7 Satz 2 hinaus für ein weiteres Jahr 
vorliegen. Ist der Nachweis nach Absatz 7 Satz 2 unbefristet, so kann die Befrei-
ung auf drei Jahre befristet werden, wenn eine Änderung der Umstände mög-
lich ist, die dem Tatbestand zugrunde liegen.

(5) Wird der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 unwirksam, zurückgenommen oder 
widerrufen, so endet die Befreiung oder Ermäßigung zum selben Zeitpunkt. 
Die Befreiung endet auch dann, wenn die nach Absatz 4 Satz 3 vermuteten 
Befreiungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen oder wenn die 
Voraussetzungen für die Befreiung nach Absatz 6 Satz 2 entfallen. Derartige 
Umstände sind vom Beitragsschuldner unverzüglich der zuständigen Landes-
rundfunkanstalt mitzuteilen.

(6) Unbeschadet der Beitragsbefreiung nach Absatz 1 hat die Landesrundfunk-
anstalt in besonderen Härtefällen auf gesonderten Antrag von der Beitrags-
pflicht zu befreien. Ein Härtefall liegt insbesondere vor, wenn eine Sozialleistung 
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 10 in einem durch die zuständige Behörde er lassenen 
Bescheid mit der Begründung versagt wurde, dass die Einkünfte die jeweilige 
Bedarfsgrenze um weniger als die Höhe des Rundfunkbeitrags überschreiten. 
In den Fällen von Satz 1 gilt Absatz 4 entsprechend. In den Fällen von Satz 2 
beginnt die Befreiung mit dem Ersten des Monats, in dem der ablehnende Be-
scheid ergangen ist, frühestens jedoch drei Jahre vor dem Ersten des Monats, 
in dem die Befreiung beantragt wird; die Befreiung wird für die Dauer eines 
Jahres gewährt.

(7) Der Antrag auf Befreiung oder Ermäßigung ist vom Beitragsschuldner 
schriftlich bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt zu stellen. Die Voraus-
setzungen für die Befreiung oder Ermäßigung sind durch die entsprechende 
Bestätigung der Behörde oder des Leistungsträgers in Kopie oder durch den 
entsprechenden Bescheid in Kopie nachzuweisen; auf Verlangen ist die Bestä-
tigung der Behörde oder des Leistungsträgers im Original oder der Bescheid im 
Original oder in beglaubigter Kopie vorzulegen. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 10 
1. Alternative genügt eine ärztliche Bescheinigung. Dabei sind auch die Namen 
der weiteren volljährigen Bewohner der Wohnung mitzuteilen.
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(1) Für ihre Nebenwohnungen wird eine natürliche Person von der Beitrags-
pflicht nach § 2 Abs. 1 auf Antrag befreit, wenn sie selbst, ihr Ehegatte oder ihr 
eingetragener Lebenspartner den Rundfunkbeitrag für die Hauptwohnung an 
die zuständige Landesrundfunkanstalt entrichtet. Gleiches gilt, wenn sie selbst, 
ihr Ehegatte oder ihr eingetragener Lebenspartner den Rundfunkbeitrag zwar 
nicht für die Hauptwohnung, jedoch für eine ihrer Nebenwohnungen entrich-
tet.

(2) Die Befreiung erfolgt unbefristet. Sie beginnt mit dem Ersten des Monats, in 
dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen, wenn der Antrag innerhalb 
von drei Monaten nach Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 gestellt 
wird. Wird der Antrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so beginnt die 
Befreiung mit dem Ersten des Monats, in dem die Antragstellung erfolgt.

(3) Die Befreiung endet mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 nicht mehr vorliegen. Derartige Umstände sind vom Beitrags-
schuldner unverzüglich der zuständigen Landesrundfunkanstalt mitzuteilen.

(4) Der Antrag auf Befreiung ist vom Beitragsschuldner schriftlich bei der zu-
ständigen Landesrundfunkanstalt zu stellen. Die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 sind nachzuweisen durch

1.   die Bezeichnung der Haupt- und Nebenwohnungen, mit denen der Antrag-
steller bei der in § 10 Abs. 7 Satz 1 bestimmten Stelle angemeldet ist oder 
sich während des Antragsverfahrens anmeldet, und

2.   die Vorlage eines melderechtlichen Nachweises oder Zweitwohnungssteuer-
bescheids, soweit sich aus diesem alle erforderlichen Angaben ergeben, und

3.   auf Verlangen die Vorlage eines geeigneten behördlichen Nachweises, aus 
dem der Status der Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft hervor-
geht.

§ 4 Abs. 7 Satz 2 und 4 gelten entsprechend.

(1) Im nicht privaten Bereich ist für jede Betriebsstätte von deren Inhaber (Bei-
tragsschuldner) ein Rundfunkbeitrag nach Maßgabe der folgenden Staffelung 
zu entrichten. Die Höhe des zu leistenden Rundfunkbeitrags bemisst sich nach 
der Zahl der neben dem Inhaber Beschäftigten und beträgt für eine Betriebs-
stätte

1.    mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein Drittel des Rundfunkbeitrags,
2.    mit neun bis 19 Beschäftigten einen Rundfunkbeitrag,
3.    mit 20 bis 49 Beschäftigten zwei Rundfunkbeiträge,
4.    mit 50 bis 249 Beschäftigten fünf Rundfunkbeiträge,
5  .  mit 250 bis 499 Beschäftigten zehn Rundfunkbeiträge,
6.    mit 500 bis 999 Beschäftigten 20 Rundfunkbeiträge,
7.    mit 1.000 bis 4.999 Beschäftigten 40 Rundfunkbeiträge,
8.    mit 5.000 bis 9.999 Beschäftigten 80 Rundfunkbeiträge,
9.    mit 10.000 bis 19.999 Beschäftigten 120 Rundfunkbeiträge und
10.   mit 20.000 oder mehr Beschäftigten 180 Rundfunkbeiträge.

(2) Unbeschadet der Beitragspflicht für Betriebsstätten nach Absatz 1 ist je-
weils ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu entrichten vom

§ 4a  befreiungen von der beitragspflicht 
für nebenwohnungen

§ 5  rundfunkbeitrag im  
nicht privaten bereich
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1.   Inhaber einer Betriebsstätte für jedes darin befindliche Hotel- und Gäste-
zimmer und für jede Ferienwohnung zur vorübergehenden entgeltlichen 
Beherbergung Dritter ab der zweiten Raumeinheit und

2.  Inhaber eines Kraftfahrzeugs (Beitragsschuldner) für jedes zugelassene 
Kraftfahrzeug, das zu gewerblichen Zwecken oder einer anderen selbstän-
digen Erwerbstätigkeit oder zu gemeinnützigen oder öffentlichen Zwecken 
des Inhabers genutzt wird; auf den Umfang der Nutzung zu diesen Zwecken 
kommt es nicht an; Kraftfahrzeuge sind Personenkraftwagen, Lastkraftwa-
gen und Omnibusse; ausgenommen sind Omnibusse, die für den öffent-
lichen Personennahverkehr nach § 2 des Gesetzes zur Regionalisierung des 
öffentlichen Personennahverkehrs eingesetzt werden.

Ein Rundfunkbeitrag nach Satz 1 Nr. 2 ist nicht zu entrichten für jeweils ein 
Kraftfahrzeug für jede beitragspflichtige Betriebsstätte des Inhabers.

(3) Für jede Betriebsstätte folgender Einrichtungen gilt Absatz 1 mit der Maß-
gabe, dass höchstens ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu entrichten ist:

1.  gemeinnützige Einrichtungen für behinderte Menschen, insbesondere 
Heime, Ausbildungsstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen,

2.  gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe im Sinne des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (Achtes Buch des Sozialgesetzbuches),

3.   gemeinnützige Einrichtungen für Suchtkranke, der Altenhilfe, für Nichtsess-
hafte und Durchwandererheime,

4.   eingetragene gemeinnützige Vereine und Stiftungen,
5.   öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen, staatlich ge-

nehmigte oder anerkannte Ersatzschulen oder Ergänzungsschulen, soweit 
sie auf gemeinnütziger Grundlage arbeiten, sowie Hochschulen nach dem 
Hochschulrahmengesetz und 

6.   Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Zivil- und Katastrophenschutz.

Abgegolten ist damit auch die Beitragspflicht für auf die Einrichtung oder 
deren Rechtsträger zugelassene Kraftfahrzeuge, wenn sie ausschließlich für 
Zwecke der Einrichtung genutzt werden. Die Gemeinnützigkeit im Sinne der 
Abgabenordnung ist der zuständigen Landesrundfunkanstalt auf Verlangen 
nachzuweisen.

(4) Auf Antrag ist ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und 2 insoweit nicht zu 
entrichten, als der Inhaber glaubhaft macht und auf Verlangen nachweist, dass 
die Betriebsstätte mindestens drei zusammenhängende volle Kalendermonate 
vorübergehend stillgelegt ist. Das Nähere regelt die Satzung nach § 9 Abs. 2.

(5) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 ist nicht zu entrichten für Betriebsstät-
ten

1.   die gottesdienstlichen Zwecken gewidmet sind,
2.   in denen kein Arbeitsplatz eingerichtet ist oder
3.   die sich innerhalb einer beitragspflichtigen Wohnung befinden, für die be-

reits ein Rundfunkbeitrag entrichtet wird.

(6) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und 2 ist nicht zu entrichten von

1.   den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, den Landesmedienanstalten 
oder den nach Landesrecht zugelassenen privaten Rundfunkveranstaltern 
oder -anbietern oder
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2.  diplomatischen Vertretungen (Botschaft, Konsulat) eines ausländischen 
Staates.

(1) Betriebsstätte ist jede zu einem eigenständigen, nicht ausschließlich pri-
vaten Zweck bestimmte oder genutzte ortsfeste Raumeinheit oder Fläche in-
nerhalb einer Raumeinheit. Dabei gelten mehrere Raumeinheiten auf einem 
Grundstück oder auf zusammenhängenden Grundstücken, die demselben In-
haber zuzurechnen sind, als eine Betriebsstätte. Auf den Umfang der Nutzung 
zu den jeweiligen nicht privaten Zwecken sowie auf eine Gewinnerzielungsab-
sicht oder eine steuerliche Veranlagung des Beitragsschuldners kommt es nicht 
an.

(2) Inhaber der Betriebsstätte ist die natürliche oder juristische Person, die die 
Betriebsstätte im eigenen Namen nutzt oder in deren Namen die Betriebsstätte 
genutzt wird. Als Inhaber wird vermutet, wer für diese Betriebsstätte in einem 
Register, insbesondere Handels-, Gewerbe-, Vereins- oder Partnerschaftsregis-
ter eingetragen ist. Inhaber eines Kraftfahrzeugs ist derjenige, auf den das Kraft-
fahrzeug zugelassen ist.

(3) Als Betriebsstätte gilt auch jedes zu gewerblichen Zwecken genutzte Motor-
schiff.

(4) Beschäftigte sind alle im Jahresdurchschnitt sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten sowie Bediensteten in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis mit Ausnahme der Auszubildenden. Die Berechnung der Beschäftigten-
anzahl erfolgt ohne Differenzierung zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten, 
es sei denn, der Betriebsstätteninhaber teilt gegenüber der zuständigen Lan-
desrundfunkanstalt schriftlich mit, eine Berechnung unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Teilzeitbeschäftigten zu wählen. In diesem Fall werden Teil-
zeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht 
mehr als 20 Stunden mit 0,5, von nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 und von 
mehr als 30 Stunden mit 1,0 veranschlagt. Ergibt sich im Jahresdurchschnitt 
eine Beschäftigtenzahl mit Dezimalstellen, so ist abzurunden. Die Mitteilung 
der gewählten Berechnungsmethode hat bei der Anzeige nach § 8 Abs. 1 Satz 1, 
im Übrigen zusammen mit der Mitteilung der Beschäftigtenanzahl nach § 8 
Abs. 1 Satz 2 zu erfolgen. Die Berechnungsmethode kann nur einmal jährlich 
innerhalb der Frist und mit der Wirkung des § 8 Abs. 1 Satz 2 geändert werden. 
Eine Kombination der Berechnungsmethoden innerhalb des jeweils vorange-
gangenen Kalenderjahres nach § 8 Abs. 1 Satz 2 ist unzulässig.

(1) Die Pflicht zur Entrichtung des Rundfunkbeitrags beginnt mit dem Ersten 
des Monats, in dem der Beitragsschuldner erstmals die Wohnung, die Betriebs-
stätte oder das Kraftfahrzeug innehat. Das Innehaben eines Kraftfahrzeugs be-
ginnt mit dem Ersten des Monats, in dem es auf den Beitragsschuldner zuge-
lassen wird.

(2) Die Beitragspflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem das Inneha-
ben der Wohnung, der Betriebsstätte oder des Kraftfahrzeugs durch den Bei-
tragsschuldner endet, jedoch nicht vor dem Ablauf des Monats, in dem dies 
der zuständigen Landesrundfunkanstalt angezeigt worden ist. Das Innehaben 
eines Kraftfahrzeugs endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die Zulassung 
auf den Beitragsschuldner endet. 

(3) Der Rundfunkbeitrag ist monatlich geschuldet. Er ist in der Mitte eines Drei-
monatszeitraums für jeweils drei Monate zu leisten.

§ 6  betriebsstätte, beschäftigte

§ 7  beginn und ende der beitragspflicht, 
zahlungsweise, verjährung
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(4) Die Verjährung der Beitragsforderung richtet sich nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches über die regelmäßige Verjährung.

(1) Das Innehaben einer Wohnung, einer Betriebsstätte oder eines beitrags-
pflichtigen Kraftfahrzeugs ist unverzüglich schriftlich der zuständigen Landes-
rundfunkanstalt anzuzeigen (Anmeldung); entsprechendes gilt für jede Än-
derung der Daten nach Absatz 4 (Änderungsmeldung). Eine Änderung der 
Anzahl der im Jahresdurchschnitt des vorangegangenen Kalenderjahres sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten nach Absatz 4 Nr. 7 ist jeweils bis zum 
31. März eines Jahres anzuzeigen; diese Änderung wirkt ab dem 1. April des 
jeweiligen Jahres.

(2) Das Ende des Innehabens einer Wohnung, einer Betriebsstätte oder eines 
beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs ist der zuständigen Landesrundfunkanstalt 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen (Abmeldung).

(3) Die Anzeige eines Beitragsschuldners für eine Wohnung, eine Betriebsstätte 
oder ein Kraftfahrzeug wirkt auch für weitere anzeigepflichtige Beitragsschuld-
ner, sofern sich für die Wohnung, die Betriebsstätte oder das Kraftfahrzeug 
keine Änderung der Beitragspflicht ergibt.

(4) Bei der Anzeige hat der Beitragsschuldner der zuständigen Landesrundfunk-
anstalt folgende, im Einzelfall erforderliche Daten mitzuteilen und auf Verlan-
gen nachzuweisen:

1.    Vor- und Familienname sowie frühere Namen, unter denen eine Anmel-
dung bestand,

2.    Tag der Geburt, 
3.    Vor- und Familienname oder Firma und Anschrift des Beitragsschuldners 

und seines gesetzlichen Vertreters, 
4.    gegenwärtige Anschrift jeder Betriebsstätte und jeder Wohnung, ein-

schließlich aller vorhandenen Angaben zur Lage der Wohnung sowie im 
Falle der Befreiung nach § 4a die Angabe, bei welcher Wohnung es sich 
um die Haupt- oder Nebenwohnung handelt.

5.    letzte der Landesrundfunkanstalt gemeldete Anschrift des Beitragsschuld-
ners, 

6 .   vollständige Bezeichnung des Inhabers der Betriebsstätte, 
7.    Anzahl der Beschäftigten der Betriebsstätte,
8.    Beitragsnummer,
9.    Datum des Beginns des Innehabens der Wohnung, der Betriebsstätte oder 

des beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs,
10.   Zugehörigkeit zu den Branchen und Einrichtungen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1,
11.   Anzahl der beitragspflichtigen Hotel- und Gästezimmer und Ferienwoh-

nungen und
12.   Anzahl und Zulassungsort der beitragspflichtigen Kraftfahrzeuge.

(5) Bei der Abmeldung sind zusätzlich folgende Daten mitzuteilen und auf 
Verlangen nachzuweisen:

1.   Datum des Endes des Innehabens der Wohnung, der Betriebsstätte oder 
des beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs,

2.   der die Abmeldung begründende Lebenssachverhalt und 
3.   die Beitragsnummer des für die neue Wohnung in Anspruch genommenen 

Beitragsschuldners.

§ 8  anzeigepflicht
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(1) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann von jedem Beitragsschuldner 
oder von Personen oder Rechtsträgern, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte 
vorliegen, dass sie Beitragsschuldner sind und dies nicht oder nicht umfassend 
angezeigt haben, Auskunft über die in § 8 Abs. 4 genannten Daten verlangen. 
Kann die zuständige Landesrundfunkanstalt den Inhaber einer Betriebsstätte 
nicht feststellen, ist der Eigentümer oder der vergleichbar dinglich Berechtigte 
des Grundstücks, auf dem sich die Betriebsstätte befindet, verpflichtet, der 
Landesrundfunkanstalt Auskunft über den tatsächlichen Inhaber der Betriebs-
stätte zu erteilen. Die Landesrundfunkanstalt kann mit ihrem Auskunftsver-
langen neben den in § 8 Abs. 4 und 5 genannten Daten im Einzelfall weitere 
Daten erheben, soweit dies nach Satz 1 erforderlich ist; § 11 Abs. 7 gilt ent-
sprechend. Die Landesrundfunkanstalt kann für die Tatsachen nach Satz 1 und 
die Daten nach Satz 3 Nachweise fordern. Der Anspruch auf Auskunft und Nach-
weise kann im Verwaltungszwangsverfahren durchgesetzt werden.

(2) Die zuständige Landesrundfunkanstalt wird ermächtigt, Einzelheiten des 
Verfahrens

1.   der Anzeigepflicht,
2.   zur Leistung des Rundfunkbeitrags, zur Befreiung von der Rundfunkbei-

tragspflicht oder zu deren Ermäßigung, 
3.   der Erfüllung von Auskunfts- und Nachweispflichten, 
4.   der Kontrolle der Beitragspflicht, 
5.   der Erhebung von Zinsen, Kosten und Säumniszuschlägen und
6.   in den übrigen in diesem Staatsvertrag genannten Fällen durch Satzung zu 

regeln. Die Satzung bedarf der Genehmigung der für die Rechtsaufsicht zu-
ständigen Behörde und ist in den amtlichen Verkündungsblättern der die 
Landesrundfunkanstalt tragenden Länder zu veröffentlichen. Die Satzun-
gen der Landesrundfunkanstalten sollen übereinstimmen.

(1) Das Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag steht der Landesrundfunkan-
stalt und in dem im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag bestimmten Umfang 
dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF), dem Deutschlandradio sowie der 
Landesmedienanstalt zu, in deren Bereich sich die Wohnung oder die Betriebs-
stätte des Beitragsschuldners befindet oder das Kraftfahrzeug zugelassen ist.

(2) Der Rundfunkbeitrag ist an die zuständige Landesrundfunkanstalt als Schick-
schuld zu entrichten. Die Landesrundfunkanstalt führt die Anteile, die dem ZDF, 
dem Deutschlandradio und der Landesmedienanstalt zustehen, an diese ab. 

(3) Soweit ein Rundfunkbeitrag ohne rechtlichen Grund entrichtet wurde, kann 
derjenige, auf dessen Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist, von der durch 
die Zahlung bereicherten Landesrundfunkanstalt die Erstattung des entrich-
teten Betrages fordern. Er trägt insoweit die Darlegungs- und Beweislast. Der 
Erstattungsanspruch verjährt nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches über die regelmäßige Verjährung. 

(4) Das ZDF, das Deutschlandradio und die Landesmedienanstalten tragen die 
auf sie entfallenden Anteile der Kosten des Beitragseinzugs und der nach Ab-
satz 3 erstatteten Beträge.

(5) Rückständige Rundfunkbeiträge werden durch die zuständige Landesrund-
funkanstalt festgesetzt. Festsetzungsbescheide können stattdessen auch von 
der Landesrundfunkanstalt im eigenen Namen erlassen werden, in deren An-

§ 9  auskunftsrecht, Satzungsermächtigung

§ 10  beitragsgläubiger, Schickschuld, 
erstattung, vollstreckung
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staltsbereich sich zur Zeit des Erlasses des Bescheides die Wohnung, die Be-
triebsstätte oder der Sitz (§ 17 der Zivilprozessordnung) des Beitragsschuld-
ners befindet. 

(6) Festsetzungsbescheide werden im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 
vollstreckt. Ersuchen um Vollstreckungshilfe gegen Beitragsschuldner, deren 
Wohnsitz oder Sitz in anderen Ländern liegt, können von der nach Absatz 5 
zuständigen Landesrundfunkanstalt oder von der Landesrundfunkanstalt, in 
deren Bereich sich die Wohnung, die Betriebsstätte oder der Sitz des Beitrags-
schuldners befindet, unmittelbar an die dort zuständige Vollstreckungsbehörde 
gerichtet werden.

(7) Jede Landesrundfunkanstalt nimmt die ihr nach diesem Staatsvertrag zu-
gewiesenen Aufgaben und die damit verbundenen Rechte und Pflichten ganz 
oder teilweise durch die im Rahmen einer nicht rechtsfähigen öffentlich- recht-
lichen Verwaltungsgemeinschaft betriebene Stelle der öffentlich-rechtlichen 
Landesrundfunkanstalten selbst wahr. Die Landesrundfunkanstalt ist ermäch-
tigt, einzelne Tätigkeiten bei der Durchführung des Beitragseinzugs und der Er-
mittlung von Beitragsschuldnern auf Dritte zu übertragen und das Nähere 
durch die Satzung nach § 9 Abs. 2 zu regeln. Die Landesrundfunkanstalt kann 
eine Übertragung von Tätigkeiten auf Dritte nach Satz 2 ausschließen, die 
durch Erfolgshonorare oder auf Provisionsbasis vergütet werden.

Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann rundfunkbeitragsrechtliche Be-
scheide vollständig automatisiert erlassen, sofern weder ein Ermessen noch 
ein Beurteilungsspielraum besteht.

(1) Beauftragt die Landesrundfunkanstalt Dritte mit Tätigkeiten bei der Durch-
führung des Beitragseinzugs oder der Ermittlung von Beitragsschuldnern, die 
der Anzeigepflicht nach § 8 Abs. 1 nicht oder nicht vollständig nachgekom-
men sind, so gelten für die Verarbeitung der dafür erforderlichen Daten die zur 
Auftragsverarbeitung geltenden Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- 
Verordnung) (ABI. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom 22. November 2016, 
S. 72).

(2) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten eine Stelle nach § 10 Abs. 7 Satz 1 
mit Tätigkeiten bei der Durchführung des Beitragseinzugs und der Ermittlung 
von Beitragsschuldnern, ist dort unbeschadet der Zuständigkeit des nach Lan-
desrecht für die Landesrundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbeauftrag-
ten ein behördlicher Datenschutzbeauftragter zu bestellen. Er arbeitet zur 
Gewährleistung des Datenschutzes mit dem nach Landesrecht für die Landes-
rundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbeauftragten zusammen und un-
terrichtet diesen über Verstöße gegen Datenschutzvorschriften sowie die da-
gegen getroffenen Maßnahmen. Im Übrigen gelten die für den behördlichen 
Datenschutzbeauftragten anwendbaren Bestimmungen der Verordnung (EU) 
2016/679 entsprechend.

(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt übermittelt von ihr gespeicherte 
personenbezogene Daten der Beitragsschuldner an andere Landesrundfunk-
anstalten auch im Rahmen eines automatisierten Abrufverfahrens, soweit dies 
zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der übermittelnden oder der emp-

§ 10a  vollständig automatisierter erlass 
von bescheiden

§ 11  verarbeitung personenbezogener 
Daten
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fangenden Landesrundfunkanstalt beim Beitragseinzug erforderlich ist. Es ist 
aufzuzeichnen, an welche Stellen, wann und aus welchem Grund welche per-
sonenbezogenen Daten übermittelt worden sind.

(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt verarbeitet für Zwecke der Beitrags-
erhebung sowie zur Feststellung, ob eine Beitragspflicht nach diesem Staats-
vertrag besteht, personenbezogene Daten bei öffentlichen und nichtöffent-
lichen Stellen ohne Kenntnis der betroffenen Person. Öffentliche Stellen im 
Sinne von Satz 1 sind solche, die zur Übermittlung der Daten einzelner Inhaber 
von Wohnungen oder Betriebsstätten befugt sind. Dies sind insbesondere Mel-
debehörden, Handelsregister, Gewerberegister und Grundbuchämter. Nicht- 
öffentliche Stellen im Sinne von Satz 1 sind Unternehmen des Adresshandels 
und der Adressverifizierung. Voraussetzung für die Erhebung der Daten nach 
Satz 1 ist, dass

1.   eine vorherige Datenerhebung unmittelbar bei der betroffenen Person er-
folglos war oder nicht möglich ist,

2.   die Datenbestände dazu geeignet sind, Rückschlüsse auf die Beitragspflicht 
zuzulassen, insbesondere durch Abgleich mit dem Bestand der bei den Lan-
desrundfunkanstalten gemeldeten Beitragsschuldner, und

3.   sich die Daten auf Angaben beschränken, die der Anzeigepflicht nach § 8 
unterliegen und kein erkennbarer Grund zu der Annahme besteht, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Ver-
arbeitung hat.

Die Verarbeitung bei den Meldebehörden beschränkt sich auf die in § 11 Abs. 5 
Satz 1 Nummern 1 bis 8 genannten Daten. Daten, die Rückschlüsse auf tat-
sächliche oder persönliche Verhältnisse liefern könnten, dürfen nicht an die 
übermittelnde Stelle rückübermittelt werden. Das Verfahren der regelmäßigen 
Datenübermittlung durch die Meldebehörden nach dem Bundesmeldegesetz 
oder den Meldedatenübermittlungsverordnungen der Länder bleibt unberührt. 
Die Daten betroffener Personen, für die eine Auskunftssperre gemäß  § 51 des 
Bundesmeldegesetzes gespeichert ist, dürfen nicht übermittelt werden.

(5) Zur Sicherstellung der Aktualität des Datenbestandes übermittelt jede Mel-
debehörde alle vier Jahre beginnend ab dem Jahr 2022 für einen bundesweit 
einheitlichen Stichtag automatisiert gegen Kostenerstattung in standardisier-
ter Form die nachfolgenden Daten aller volljährigen Personen an die jeweils 
zuständige Landesrundfunkanstalt:

1.   Familienname,
2.   Vornamen unter Bezeichnung des Rufnamens,
3.   frühere Namen,
4.   Doktorgrad,
5.   Familienstand,
6.   Tag der Geburt,
7.    gegenwärtige und letzte Anschrift von Haupt- und Nebenwohnungen, ein-

schließlich aller vorhandenen Angaben zur Lage der Wohnung, und
8.   Tag des Einzugs in die Wohnung.

Hat die zuständige Landesrundfunkanstalt nach dem Abgleich für eine Woh-
nung einen Beitragsschuldner festgestellt, hat sie die Daten der übrigen dort 
wohnenden Personen unverzüglich zu löschen, sobald das Beitragskonto aus-
geglichen ist. Im Übrigen darf sie die Daten zur Feststellung eines Beitrags-
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schuldners für eine Wohnung nutzen, für die bislang kein Beitragsschuldner 
festgestellt wurde; Satz 2 gilt entsprechend. Die zuständige Landesrundfunk-
anstalt darf die Daten auch zur Aktualisierung oder Ergänzung von bereits vor-
handenen Teilnehmerdaten nutzen. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit zwi-
schen Beitragsgerechtigkeit und dem Schutz persönlicher Daten erfolgt der 
Meldedatenabgleich nach Satz 1 nicht, wenn die Kommission zur Ermittlung 
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) in ihrem Bericht nach § 3 Abs. 8 
des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages feststellt, dass der Datenbestand 
hinreichend aktuell ist. Diese Beurteilung nimmt die KEF unter Berücksichti-
gung der Entwicklung des Beitragsaufkommens und sonstiger Faktoren vor.

(6) Im nicht privaten Bereich verarbeitet die zuständige Landesrundfunkanstalt 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen bei den in Absatz 4 Satz 1 genannten 
Stellen und aus öffentlich zugänglichen Quellen ohne Kenntnis der betroffenen 
Person, um Grund und Höhe der Beitragspflicht festzustellen.

(7) Die Landesrundfunkanstalt darf die in den Absätzen 4, 5 und 6 und in § 4 
Abs. 7, § 4a Abs. 4, § 8 Abs. 4 und 5 und § 9 Abs. 1 genannten Daten und sons-
tige freiwillig übermittelte Daten nur für die Erfüllung der ihr nach diesem 
Staatsvertrag obliegenden Aufgaben verarbeiten. Die erhobenen Daten sind 
unverzüglich zu löschen, wenn feststeht, dass sie nicht mehr zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind oder eine Beitragspflicht dem 
Grunde nach nicht besteht. Nicht überprüfte Daten sind spätestens nach zwölf 
Monaten zu löschen. Jeder Beitragsschuldner erhält eine Anmeldebestätigung 
mit den für die Beitragserhebung erforderlichen Daten. Eine über Satz 4 hin-
ausgehende Information findet nicht statt über Daten, die unmittelbar beim 
Beitragsschuldner oder mit dessen Einverständnis erhoben oder übermittelt 
wurden. Dies gilt auch für Daten, die aufgrund einer gesetzlichen Grundlage 
erhoben oder übermittelt worden sind. Informationen zu den in den Artikeln 
13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) genannten Angaben 
werden den Beitragsschuldnern durch die nach § 10 Abs. 7 eingerichtete Stelle 
in allgemeiner Form zugänglich gemacht; im Übrigen gilt Artikel 14 Abs. 5 der 
Verordnung (EU) 2016/679.

(8)  Jede natürliche Person hat das Recht, bei der für sie zuständigen Landes-
rundfunkanstalt oder der nach § 10 Abs. 7 eingerichteten Stelle Auskunft zu 
verlangen über

1.   die in § 8 Abs. 4 genannten, sie betreffenden personenbezogenen Daten,
2.   das Bestehen, den Grund und die Dauer einer sie betreffenden Befreiung 

oder Ermäßigung im Sinne der §§ 4 und 4a,
3.   sie betreffende Bankverbindungsdaten und
4.   die Stelle, die die jeweiligen Daten übermittelt hat.

Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder 
satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen 
oder ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 
dienen, sind vom datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch nicht umfasst.

(9) Die Landesrundfunkanstalten stellen durch geeignete technische und orga-
nisatorische Maßnahmen sicher, dass eine Verarbeitung der Daten ausschließ-
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lich zur Erfüllung der ihnen nach diesem Staatsvertrag obliegenden Aufgaben 
erfolgt.

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.   den Beginn der Beitragspflicht entgegen § 8 Abs. 1 und 3 nicht innerhalb 
eines Monats anzeigt,

2.   der Anzeigepflicht nach § 14 Abs. 2 nicht nachgekommen ist oder
3.    den fälligen Rundfunkbeitrag länger als sechs Monate ganz oder teilweise 

nicht leistet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag der Landesrundfunkanstalt ver-
folgt; sie ist vom Ausgang des Verfahrens zu benachrichtigen.

(4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind von der Landesrundfunkanstalt un-
verzüglich nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens zu löschen.

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bundesverwaltungs-
gericht auch darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf der Ver-
letzung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages beruht.

(1) Jeder nach den Bestimmungen des Rundfunkgebührenstaatsvertrages als 
privater Rundfunkteilnehmer gemeldeten natürlichen Person obliegt es, ab 
dem 1. Januar 2012 der zuständigen Landesrundfunkanstalt schriftlich alle 
Tatsachen anzuzeigen, die Grund und Höhe der Beitragspflicht nach diesem 
Staatsvertrag ab dem 1. Januar 2013 betreffen, soweit die Tatsachen zur Be-
gründung oder zum Wegfall der Beitragspflicht oder zu einer Erhöhung oder 
Verringerung der Beitragsschuld führen.

(2) Jede nach den Bestimmungen des Rundfunkgebührenstaatsvertrags als 
nicht privater Rundfunkteilnehmer gemeldete natürliche oder juristische Per-
son ist ab dem 1. Januar 2012 auf Verlangen der zuständigen Landesrundfunk-
anstalt verpflichtet, ihr schriftlich alle Tatsachen anzuzeigen, die Grund und 
Höhe der Beitragspflicht nach diesem Staatsvertrag ab dem 1. Januar 2013 
betreffen.

(3) Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen von Absatz 1 oder 2 nicht 
nachgekommen ist, wird vermutet, dass jede nach den Bestimmungen des bis 
zum 31. Dezember 2012 geltenden Rundfunkgebührenstaatsvertrags als

1.   privater Rundfunkteilnehmer gemeldete Person nach Maßgabe von § 2 
dieses Staatsvertrages oder

2.   nicht privater Rundfunkteilnehmer gemeldete natürliche oder juristische 
Person nach Maßgabe von § 6 dieses Staatsvertrages,

unter der bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt geführten Anschrift ab 
Inkrafttreten dieses Staatsvertrages Beitragsschuldner nach den Bestimmun-
gen dieses Staatsvertrages ist. Eine Abmeldung mit Wirkung für die Zukunft 
bleibt hiervon unberührt.

(4) Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen von Absatz 1 oder 2 nicht 
nachgekommen ist, wird vermutet, dass sich die Höhe des ab 1. Januar 2013 

§ 12  Ordnungswidrigkeiten

§ 13  revision zum  
bundesverwaltungsgericht

§ 14  übergangsbestimmungen
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zu entrichtenden Rundfunkbeitrags nach der Höhe der bis zum 31. Dezember 
2012 zu entrichtenden Rundfunkgebühr bemisst; mindestens ist ein Beitrag 
in Höhe eines Rundfunkbeitrages zu entrichten. Soweit der Beitragsschuldner 
bisher aufgrund der Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und 8 des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrages von der Rundfunkgebührenpflicht befreit war, wird 
vermutet, dass er mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages gemäß § 4 Abs. 2 ein 
Drittel des Rundfunkbeitrags zu zahlen hat.

(5) Die Vermutungen nach Absatz 3 oder 4 können widerlegt werden. Auf Ver-
langen der Landesrundfunkanstalt sind die behaupteten Tatsachen nachzu-
weisen. Eine Erstattung bereits geleisteter Rundfunkbeiträge kann vom Bei-
tragsschuldner nur bis zum 31. Dezember 2014 geltend gemacht werden.

(6) Die bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt für den Rundfunkgebüh-
ren einzug gespeicherten Daten und Daten nach Absatz 1 und 2 dürfen von den 
Landesrundfunkanstalten in dem nach diesem Staatsvertrag erforderlichen und 
zulässigen Umfang verarbeitet und genutzt werden. Die erteilten Lastschrift- 
oder Einzugsermächtigungen sowie Mandate bleiben für den Einzug der Rund-
funkbeiträge bestehen.

(7) Bestandskräftige Rundfunkgebührenbefreiungsbescheide nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 bis 11 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages gelten 
bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit als Rundfunkbeitragsbefreiungen nach § 4 
Abs. 1.

(8) Eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht nach § 5 Abs. 7 des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrages endet zum 31. Dezember 2012. Soweit 
Einrichtungen nach § 5 Abs. 3 bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages nach 
Art. 7 Abs. 2 Satz 1 des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages von der Rund-
funkgebührenpflicht nach   § 5 Abs. 7 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 
befreit waren, gilt für deren Betriebsstätten der Nachweis nach § 5 Abs. 3 Satz 
3 als erbracht.

(9) Die Landesrundfunkanstalten dürfen keine Adressdaten privater Personen 
ankaufen.

(10) Die Vorschriften des Rundfunkgebührenstaatsvertrages bleiben auf 
Sachverhalte anwendbar, nach denen bis zum 31. Dezember 2012 noch keine 
Rundfunkgebühren entrichtet oder erstattet wurden. 
 
Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der vertrags-
schließenden Länder zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem 
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2020 
erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die 
Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt 
erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das 
Vertragsverhältnis der übrigen Länder zueinander unberührt, jedoch kann je-
des der übrigen Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei Monaten nach 
Eingang der Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 15  vertragsdauer, Kündigung
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Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachfolgenden Staatsvertrag:

inhaltsverzeichnis

i. abschnitt
allgemeine vorschriften
§ 1   Zweck des Staatsvertrages
§ 2   Geltungsbereich
§ 3   Begriffsbestimmungen
§ 4   Unzulässige Angebote
§ 5   Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote
§ 5a   Video-Sharing-Dienste
§ 5b   Meldung von Nutzerbeschwerden
§ 5c   Ankündigungen und Kennzeichnungspflicht
§ 6   Jugendschutz in der Werbung und im Teleshopping
§ 7   Jugendschutzbeauftragte

ii. abschnitt
vorschriften für rundfunk
§ 8   Festlegung der Sendezeit
§ 9   Ausnahmeregelungen
§ 10  (aufgehoben)

StaatSvertrag 
über Den Schutz Der MenSchenWürDe unD Den 
JugenDSchutz in runDFunK unD teleMeDien 
(JugenDMeDienSchutzStaatSvertrag – JMStv)
vom 10. bis 27. September 2002, 
in der Fassung des Fünften Medienänderungsstaatsvertrages 
in Kraft seit 1. Oktober 2024
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iii. abschnitt
vorschriften für telemedien
§ 11   Jugendschutzprogramme
§ 12   Kennzeichnungspflicht 

iv. abschnitt
verfahren für anbieter mit ausnahme des öffentlich-rechtlichen rundfunks
§ 13   Anwendungsbereich
§ 14   Kommission für Jugendmedienschutz
§ 15   Mitwirkung der Gremien der Landesmedienanstalten
§ 16   Zuständigkeit der KJM
§ 17   Verfahren der KJM
§ 18   „jugendschutz.net“
§ 19   Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle
§ 19a  Zuständigkeit und Verfahren der Einrichtungen der Freiwilligen Selbst-

kontrolle 
§ 19b  Aufsicht über Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 

v. abschnitt
vollzug für anbieter mit ausnahme des öffentlich-rechtlichen rundfunks
§ 20   Aufsicht
§ 21   Auskunftsansprüche
§ 22   Revision zum Bundesverwaltungsgericht

vi. abschnitt
ahndung von verstößen der anbieter mit ausnahme  
des öffentlich-rechtlichen rundfunks
§ 23 Strafbestimmung
§ 24   Ordnungswidrigkeiten

vii. abschnitt
Schlussbestimmungen 
§ 25   Übergangsbestimmung
§ 26   Geltungsdauer, Kündigung
§ 27   Notifizierung
 

i. abschnitt
allgemeine vorschriften

Zweck des Staatsvertrages ist der einheitliche Schutz der Kinder und Jugend-
lichen vor Angeboten in elektronischen Informations- und Kommunikations-
medien, die deren Entwicklung oder Erziehung beeinträchtigen oder gefährden, 
sowie der Schutz vor solchen Angeboten in elektronischen Informations- und 
Kommunikationsmedien, die die Menschenwürde oder sonstige durch das 
Strafgesetzbuch geschützte Rechtsgüter verletzen.

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für Rundfunk und Telemedien im Sinne des Me-
dienstaatsvertrages. Die Vorschriften dieses Staatsvertrages gelten auch für 
Anbieter, die ihren Sitz nach den Vorschriften des Digitale-Dienste-Gesetzes 
sowie des Medienstaatsvertrages nicht in Deutschland haben, soweit die An-
gebote zur Nutzung in Deutschland bestimmt sind und unter Beachtung der 
Vorgaben der Artikel 3 und 4 der Richtlinie 2010/13/ EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter 

§ 1  zweck des Staatsvertrages

§ 2  geltungsbereich
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Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstel-
lung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Medien-
dienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S.1), die durch die Richtlinie 2018/1808/EU 
(ABI. L 303 vom 28.11.2018, S.69) geändert wurde, sowie des Artikels 3 der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 
2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesell-
schaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr) (ABI. L 178 vom 17.7.2000, 
S. 1). Von der Bestimmung zur Nutzung in Deutschland ist auszugehen, wenn 
sich die Angebote in der Gesamtschau, insbesondere durch die verwendete 
Sprache, die angebotenen Inhalte oder Marketingaktivitäten, an Nutzer in 
Deutschland richten oder in Deutschland einen nicht unwesentlichen Teil ihrer 
Refinanzierung erzielen. Im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/13/EU gilt 
dieser Staatsvertrag für Anbieter von Video-Sharing-Diensten, wenn sie nach 
den Vorschriften des Digitale-Dienste-Gesetzes in Deutschland niedergelassen 
sind; im Übrigen gelten die Sätze 1 bis 3.

(2) Für Vermittlungsdienste im Sinne des Artikels 3 Buchst. g der Verordnung 
(EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 
2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richt-
linie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1, 
L 310 vom 1.12.2022, S. 17) gilt dieser Staatsvertrag, soweit nicht die Verord-
nung (EU) 2022/2065 Anwendung findet.

(3) Das Digitale-Dienste-Gesetz und die für Telemedien anwendbaren Bestim-
mungen des Medienstaatsvertrages bleiben unberührt.

Im Sinne dieses Staatsvertrages ist

1.   Angebot eine Sendung oder der Inhalt von Telemedien,
2.   Anbieter Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Telemedien,
3.   Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist,
4.   Jugendlicher, wer 14 Jahre, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.

(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote unzulässig, 
wenn sie

1.    Propagandamittel im Sinne des § 86 des Strafgesetzbuches darstellen, 
deren Inhalt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder 
den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet ist,

2.    Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Sinne des § 86a des 
Strafgesetzbuches verwenden,

3.    zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassi-
sche, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu 
Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschen-
würde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine vor-
bezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder ver-
leumdet werden,

4.    eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung 
der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer 
Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leugnen oder 
verharmlosen, oder den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer 
verletzenden Weise dadurch stören, dass die nationalsozialistische Gewalt- 
und Willkürherrschaft gebilligt, verherrlicht oder gerechtfertigt wird,

§ 3  begriffsbestimmungen

§ 4  unzulässige angebote
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5.    grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen 
in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher 
Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche 
des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt; 
dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen,

6.    als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 des Strafgesetzbuches genannten 
rechtswidrigen Tat dienen,

7.    den Krieg verherrlichen,
8.    gegen die Menschenwürde verstoßen, insbesondere durch die Darstellung 

von Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen 
Leiden ausgesetzt sind oder waren, wobei ein tatsächliches Geschehen 
wiedergegeben wird, ohne dass ein berechtigtes Interesse gerade für diese 
Form der Darstellung oder Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist 
unbeachtlich,

9.      Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung 
darstellen; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen,

10.   kinderpornografisch im Sinne des § 184b Abs. 1 des Strafgesetzbuches oder 
jugendpornografisch im Sinne des § 184c Abs. 1 des Strafgesetzbuches 
sind oder pornografisch sind und Gewalttätigkeiten oder sexuelle Hand-
lungen von Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben; dies gilt auch 
bei virtuellen Darstellungen, oder

11.   in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 Abs. 1 des Jugendschutz-
gesetzes aufgenommen sind und eine Feststellung nach § 18 Abs. 5 des 
Jugendschutzgesetzes oder eine bejahende Einschätzung nach § 18 Abs. 6 
des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist oder sie mit einem in diese Liste auf-
genommenen Werk, für das eine Feststellung nach § 18 Abs. 5 des Jugend-
schutzgesetzes oder eine bejahende Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des 
Jugendschutzgesetzes erfolgt ist, ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich 
sind.

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 und 6 gilt § 86 Abs. 3 des Strafgesetzbuches, 
im Falle der Nummer 5 § 131 Abs. 2 des Strafgesetzbuches entsprechend.

(2) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote ferner un-
zulässig, wenn sie

1.    in sonstiger Weise pornografisch sind,
2.    in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 Abs. 1 des Jugend-

schutzgesetzes aufgenommen sind, ohne dass eine Feststellung nach § 18 
Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine bejahende Einschätzung nach 
§ 18 Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist oder sie mit einem in 
diese Liste aufgenommenen Werk, für das keine Feststellung nach § 18 
Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder bejahende Einschätzung nach § 18 
Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist, ganz oder im Wesentlichen 
inhaltsgleich sind, oder

3.    offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung der besonderen Wirkungs-
form des Verbreitungsmediums schwer zu gefährden.

In Telemedien sind Angebote abweichend von Satz 1 zulässig, wenn von Seiten 
des Anbieters sichergestellt ist, dass sie nur Erwachsenen zugänglich gemacht 
werden (geschlossene Benutzergruppe).
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(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in die Liste nach § 18 des Jugendschutz-
gesetzes wirken die Verbote nach Absatz 1 und 2 auch nach wesentlichen in-
haltlichen Veränderungen bis zu einer Entscheidung durch die Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien.

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten oder zugänglich machen, haben 
sie dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Alters-
stufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen. Die Altersstufen sind:

1.   ab 6 Jahren, 
2.   ab 12 Jahren, 
3.   ab 16 Jahren, 
4.   ab 18 Jahren.

(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beeinträchtigung der Entwicklung im 
Sinne von Absatz 1 vermutet, wenn sie nach dem Jugendschutzgesetz für Kin-
der oder Jugendliche der jeweiligen Altersstufe nicht freigegeben sind. Satz 1 
gilt entsprechend für Angebote, die mit dem bewerteten Angebot im Wesent-
lichen inhaltsgleich sind. Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) be-
stätigt auf Antrag die Altersbewertungen, die durch eine anerkannte Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle vorgenommen wurden. Für die Prüfung 
durch die KJM gilt § 20 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 2 entsprechend. Von der 
KJM bestätigte Altersbewertungen von anerkannten Einrichtungen der Frei-
willigen Selbstkontrolle sind von den obersten Landesjugendbehörden für die 
Freigabe und Kennzeichnung inhaltsgleicher oder im Wesentlichen inhalts-
gleicher Angebote nach dem Jugendschutzgesetz zu übernehmen.

(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch entsprechen, dass er

1.    durch technische oder sonstige Mittel die Wahrnehmung des Angebots 
durch Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe unmöglich 
macht oder wesentlich erschwert, oder das Angebot mit einer Alterskenn-
zeichnung versieht, die von geeigneten Jugendschutzprogrammen nach 
§ 11 Abs. 1 und 2 ausgelesen werden kann, oder

2.    die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugänglich gemacht werden, 
so wählt, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe übli-
cherweise die Angebote nicht wahrnehmen.

Nicht entwicklungsbeeinträchtigende Angebote können als „ohne Altersbe-
schränkung“ gekennzeichnet und ohne Einschränkungen verbreitet werden.

(4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 1 auf 
Kinder oder Jugendliche anzunehmen, erfüllt der Anbieter seine Verpflichtung 
nach Absatz 1, wenn das Angebot nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verbreitet 
oder zugänglich gemacht wird. Gleiches gilt, wenn eine entwicklungsbeein-
trächtigende Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren anzuneh-
men ist, wenn das Angebot nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder zu-
gänglich gemacht wird. Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im 
Sinne von Absatz 1 auf Kinder unter zwölf Jahren anzunehmen, ist bei der Wahl 
der Sendezeit dem Wohl jüngerer Kinder Rechnung zu tragen.

§ 5  entwicklungsbeeinträchtigende 
angebote
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(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 1 nur 
auf Kinder unter 14 Jahren anzunehmen, erfüllt der Anbieter von Telemedien 
seine Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das Angebot getrennt von für Kinder 
bestimmten Angeboten verbreitet wird oder abrufbar ist.

(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendungen, Sendungen zum politischen 
Zeitgeschehen im Rundfunk und vergleichbare Angebote bei Telemedien, es 
sei denn, es besteht kein berechtigtes Interesse an dieser Form der Darstellung 
oder Berichterstattung.

(7) Bei Angeboten, die Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text und Bild 
wiedergeben, gelten die Beschränkungen des Absatzes 1 Satz 1 erst dann, wenn 
die KJM gegenüber dem Anbieter festgestellt hat, dass das Angebot entwick-
lungsbeeinträchtigend ist.

(1) Unbeschadet der Verpflichtungen nach den §§ 4 und 5 treffen Anbieter von 
Video-Sharing- Diensten angemessene Maßnahmen, um Kinder und Jugend-
liche vor entwicklungsbeeinträchtigenden Angeboten zu schützen.

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Absatzes kommen insbesondere in Betracht:

1.  die Einrichtung und der Betrieb von Systemen zur Altersverifikation,
2.   die Einrichtung und der Betrieb von Systemen, durch die Eltern den Zugang 

zu entwicklungsbeeinträchtigenden Angeboten kontrollieren können.

Anbieter von Video-Sharing-Diensten richten Systeme ein, mit denen Nutzer 
die von ihnen hochgeladenen Angebote bewerten können und die von den Sys-
temen nach Satz 1 ausgelesen werden können.

(1) Anbieter von Video-Sharing-Diensten sind verpflichtet, ein Verfahren vor-
zuhalten, mit dem die Nutzer Beschwerden über rechtswidrige audiovisuelle 
Inhalte, die auf dem Video-Sharing-Dienst des Anbieters des Video-Sharing 
Dienstes bereitgestellt werden (Nutzerbeschwerden), elektronisch melden 
können.

(2) Das Meldeverfahren muss 

1.   bei der Wahrnehmung des Inhalts leicht erkennbar und bedienbar, unmit-
telbar erreichbar und ständig verfügbar sein,

2.   dem Beschwerdeführer die Möglichkeit geben, die Nutzerbeschwerde nä-
her zu begründen, und

3.   gewährleisten, dass der Anbieter des Video-Sharing-Dienstes Nutzerbe-
schwerden unverzüglich zur Kenntnis nehmen und prüfen kann.

(3) Rechtswidrig im Sinne des Absatzes 1 sind solche Inhalte, die

1.    nach § 4 unzulässig sind oder
2.   entwicklungsbeeinträchtigende Angebote nach § 5 Abs. 1, 2 und 6 darstellen 

und die der Anbieter des Video-Sharing-Dienstes der Allgemeinheit bereit-
stellt, ohne seiner Verpflichtung aus § 5 Abs. 1 und 3 bis 5 nachzukommen.“

(1) Werden Sendungen außerhalb der für sie geltenden Sendezeitbeschrän-
kung angekündigt, dürfen die Inhalte der Ankündigung nicht entwicklungs-
beeinträchtigend sein.

§ 5a  video-Sharing-Dienste

§ 5b  Meldung von nutzerbeschwerden

§ 5c  ankündigungen und  
Kennzeichnungspflicht
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(2) Sendungen, für die eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung auf Kin-
der oder Jugendliche unter 16 Jahren anzunehmen ist, müssen durch akusti-
sche Zeichen angekündigt oder in geeigneter Weise durch optische Mittel als 
ungeeignet für die entsprechende Altersstufe kenntlich gemacht werden; § 12 
bleibt unberührt.

(1) Werbung für indizierte Angebote ist nur unter den Bedingungen zulässig, 
die auch für die Verbreitung des Angebotes selbst gelten. Gleiches gilt für Wer-
bung für Angebote nach § 4 Abs. 1. Die Liste der jugendgefährdenden Medien 
(§ 18 des Jugendschutzgesetzes) darf nicht zum Zwecke der Werbung verbrei-
tet oder zugänglich gemacht werden. Bei Werbung darf nicht darauf hinge-
wiesen werden, dass ein Verfahren zur Aufnahme eines Angebotes oder eines 
inhaltsgleichen Trägermediums in die Liste nach § 18 des Jugendschutzgeset-
zes anhängig ist oder gewesen ist.

(2) Werbung darf Kinder und Jugendliche weder körperlich noch seelisch be-
einträchtigen, darüber hinaus darf sie nicht

1.    direkte Aufrufe zum Kaufen oder Mieten von Waren oder Dienstleistungen 
an Kinder oder Jugendliche enthalten, die deren Unerfahrenheit und Leicht-
gläubigkeit ausnutzen,

2.    Kinder oder Jugendliche unmittelbar auffordern, ihre Eltern oder Dritte zum 
Kauf der beworbenen Waren oder Dienstleistungen zu bewegen,

3.    das besondere Vertrauen ausnutzen, das Kinder oder Jugendliche zu Eltern, 
Lehrern und anderen Personen haben, oder

4.    Kinder oder Jugendliche ohne berechtigten Grund in gefährlichen Situatio-
nen zeigen.

(3) Werbung, deren Inhalt geeignet ist, die Entwicklung von Kindern oder Ju-
gendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit zu beeinträchtigen, muss getrennt von Angeboten erfolgen, die sich an 
Kinder oder Jugendliche richten.

(4) Werbung, die sich auch an Kinder oder Jugendliche richtet oder bei der Kin-
der oder Jugendliche als Darsteller eingesetzt werden, darf nicht den Interes-
sen von Kindern oder Jugendlichen schaden oder deren Unerfahrenheit aus-
nutzen.

(5) Werbung für alkoholische Getränke darf sich weder an Kinder oder Jugend-
liche richten noch durch die Art der Darstellung Kinder und Jugendliche beson-
ders ansprechen oder diese beim Alkoholgenuss darstellen.

(6) Teleshopping darf darüber hinaus Kinder oder Jugendliche nicht dazu an-
halten, Kauf- oder Miet- bzw. Pachtverträge für Waren oder Dienstleistungen 
zu schließen.

(7) Die Anbieter treffen geeignete Maßnahmen, um die Einwirkung von im 
Umfeld von Kindersendungen verbreiteter Werbung für Lebensmittel, die 
Nährstoffe und Substanzen mit ernährungsbezogener oder physiologischer 
Wirkung enthalten, insbesondere Fett, Transfettsäuren, Salz, Natrium, Zucker, 
deren übermäßige Aufnahme im Rahmen der Gesamternährung nicht emp-
fohlen wird, auf Kinder wirkungsvoll zu verringern.

§ 6  Jugendschutz in der Werbung und  
im teleshopping



5
MPMP 152

Dokumentation i/2025
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

5
MPMP

(1) Wer länderübergreifendes zulassungspflichtiges Fernsehen veranstaltet, hat 
einen Jugendschutzbeauftragten zu bestellen. Gleiches gilt für geschäftsmä-
ßige Anbieter von zulassungsfreien Fernsehangeboten nach § 54 des Medien-
staatsvertrages oder allgemein zugänglichen Telemedien, wenn die Angebote 
entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendgefährdende Inhalte enthalten, 
sowie für Anbieter von Suchmaschinen.

(2) Anbieter von Telemedien mit weniger als 50 Mitarbeitern oder nachweis-
lich weniger als zehn Millionen Zugriffen im Monatsdurchschnitt eines Jahres 
sowie Veranstalter, die nicht bundesweit verbreitetes Fernsehen veranstalten, 
können auf die Bestellung verzichten, wenn sie sich einer Einrichtung der Frei-
willigen Selbstkontrolle anschließen und diese zur Wahrnehmung der Aufga-
ben des Jugendschutzbeauftragten verpflichten sowie entsprechend Absatz 3 
beteiligen und informieren.

(3) Der Jugendschutzbeauftragte ist Ansprechpartner für die Nutzer und be-
rät den Anbieter in Fragen des Jugendschutzes. Er ist vom Anbieter bei Fragen 
der Herstellung, des Erwerbs, der Planung und der Gestaltung von Angeboten 
und bei allen Entscheidungen zur Wahrung des Jugendschutzes angemessen 
und rechtzeitig zu beteiligen und über das jeweilige Angebot vollständig zu 
informieren. Er kann dem Anbieter eine Beschränkung oder Änderung von An-
geboten vorschlagen.

(4) Der Jugendschutzbeauftragte muss die zur Erfüllung seiner Aufgaben er-
forderliche Fachkunde besitzen. Er ist in seiner Tätigkeit weisungsfrei. Er darf 
wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Ihm sind die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Sachmittel zur Verfügung zu stel-
len. Er ist unter Fortzahlung seiner Bezüge soweit für seine Aufgaben erforder-
lich von der Arbeitsleistung freizustellen.

(5) Die Jugendschutzbeauftragten der Anbieter sollen in einen regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch eintreten.

ii. abschnitt
vorschriften für rundfunk

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF), die KJM oder von 
dieser hierfür anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle kön-
nen jeweils in Richtlinien oder für den Einzelfall für Filme, auf die das Jugend-
schutzgesetz keine Anwendung findet, zeitliche Beschränkungen vorsehen, um 
den Besonderheiten der Ausstrahlung von Filmen im Fernsehen, vor allem bei 
Fernsehserien, gerecht zu werden.

(2) Für sonstige Sendeformate können die in Absatz 1 genannten Stellen im 
Einzelfall zeitliche Beschränkungen vorsehen, wenn deren Ausgestaltung nach 
Thema, Themenbehandlung, Gestaltung oder Präsentation in einer Gesamt-
bewertung geeignet ist, Kinder oder Jugendliche in ihrer Entwicklung und Er-
ziehung zu beeinträchtigen.

§ 7  Jugendschutzbeauftragte

§ 8  Festlegung der Sendezeit
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(3) Hat eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle eine Richt-
linie nach Absatz 1 in den rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums er-
lassen, ist diese vorrangig anzuwenden.

(1) Auf Antrag des Intendanten kann das jeweils zuständige Organ der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des Deutschland-
radios und des ZDF sowie auf Antrag eines privaten Rundfunkveranstalters die 
KJM oder eine von dieser hierfür anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle jeweils in Richtlinien oder für den Einzelfall von der Vermutung nach 
§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 2 abweichen. Dies gilt vor allem für Angebote, deren Be-
wertung länger als zehn Jahre zurückliegt. Die obersten Landesjugendbehör-
den sind von der abweichenden Bewertung zu unterrichten. § 8 Abs. 3 gilt ent-
sprechend.

(2) Die Landesmedienanstalten können für digital verbreitete Programme des 
privaten Fernsehens durch übereinstimmende Satzungen festlegen, unter wel-
chen Voraussetzungen ein Rundfunkveranstalter seine Verpflichtung nach § 5 
erfüllt. Der Rundfunkveranstalter hat sicherzustellen, dass die Freischaltung 
durch den Nutzer nur für die Dauer der jeweiligen Sendung oder des jeweili-
gen Films möglich ist. Die Landesmedienanstalten bestimmen in den Satzun-
gen nach Satz 1, insbesondere welche Anforderungen an die Verschlüsselung 
und Vorsperrung von Sendungen zur Gewährleistung eines effektiven Jugend-
schutzes zu stellen sind.

iii. abschnitt
vorschriften für telemedien

(1) Jugendschutzprogramme sind Softwareprogramme, die Alterskennzeich-
nungen nach § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 auslesen und Angebote erkennen, die ge-
eignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu beeinträchtigen. 
Sie müssen zur Beurteilung ihrer Eignung einer anerkannten Einrichtung der 
freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt werden. Sie sind geeignet, wenn sie einen 
nach Altersstufen differenzierten Zugang zu Telemedien ermöglichen und eine 
dem Stand der Technik entsprechende Erkennungsleistung aufweisen. Zudem 
müssen sie benutzerfreundlich ausgestaltet und nutzerautonom verwendbar 
sein. 

(2) Zur Beurteilung der Eignung können auch solche Programme vorgelegt wer-
den, die lediglich auf einzelne Altersstufen ausgelegt sind oder den Zugang zu 
Telemedien innerhalb geschlossener Systeme ermöglichen. 

(3) Die KJM legt die Kriterien für die Eignungsanforderungen nach den Absät-
zen 1 und 2 im Benehmen mit den anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle fest. 

(4) Hat eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ein Jugend-
schutzprogramm als nach Absatz 1 oder 2 geeignet beurteilt, hat sie die Beur-
teilung mindestens alle drei Jahre zu überprüfen. Sie hat auf die Behebung von 
Fehlfunktionen hinzuwirken. Die Beurteilungen nach den Absätzen 1 und 2 
und die Ergebnisse ihrer Überprüfung nach Satz 1 sind unverzüglich in geeig-
neter Form zu veröffentlichen. 

§ 9  ausnahmeregelungen

§ 10  (aufgehoben)

§ 11  Jugendschutzprogramme
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(5) Wer gewerbsmäßig oder in großem Umfang Telemedien verbreitet oder zu-
gänglich macht, soll auch die für Kinder oder Jugendliche unbedenklichen An-
gebote für ein geeignetes Jugendschutzprogramm nach den Absätzen 1 und 2 
programmieren, soweit dies zumutbar und ohne unverhältnismäßige Kosten 
möglich ist. 

(6) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle können im 
Benehmen mit der KJM zur Förderung des technischen Jugendschutzes Mo-
dellversuche durchführen und Verfahren vereinbaren. Gleiches gilt für Alters-
klassifizierungssysteme, die von anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle zur Verfügung gestellt werden.

Anbieter von Telemedien, die ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich mit Fil-
men oder Spielen auf Bildträgern im Sinne des Jugendschutzgesetzes sind, 
müssen auf eine Kennzeichnung nach dem Jugendschutzgesetz in ihrem An-
gebot deutlich hinweisen. Für Fassungen von Filmen und Spielen in Telemedien, 
die wie solche auf Trägermedien vorlagefähig sind, kann das Kennzeichnungs-
verfahren nach dem Jugendschutzgesetz durchgeführt werden. 

iv. abschnitt
verfahren für anbieter mit ausnahme  
des öffentlich-rechtlichen rundfunks

Die §§ 14 bis 21 sowie § 24 Abs. 4 Satz 6 gelten nur für länderübergreifende 
Angebote.

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft die Einhaltung der für die 
Anbieter geltenden Bestimmungen nach diesem Staatsvertrag. Sie trifft ent-
sprechend den Bestimmungen dieses Staatsvertrages die jeweiligen Entschei-
dungen.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 wird die Kommission für Jugend-
medienschutz (KJM) gebildet. Diese dient der jeweils zuständigen Landes-
medienanstalt als Organ bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1. Auf 
Antrag der zuständigen Landesmedienanstalt kann die KJM auch mit nicht-
länderübergreifenden Angeboten gutachtlich befasst werden. Absatz 5 bleibt 
unberührt.

(3) Die KJM besteht aus 12 Sachverständigen. Hiervon werden entsandt

1.    sechs Mitglieder aus dem Kreis der Direktoren der Landesmedienanstalten, 
die von den Landesmedienanstalten im Einvernehmen benannt werden,

2.    vier Mitglieder von den für den Jugendschutz zuständigen obersten Landes-
behörden,

3.    zwei Mitglieder von der für den Jugendschutz zuständigen obersten Bun-
desbehörde.

Für jedes Mitglied ist entsprechend Satz 2 ein Vertreter für den Fall seiner Ver-
hinderung zu bestimmen. Die Amtsdauer der Mitglieder oder stellvertreten-
den Mitglieder beträgt fünf Jahre. Wiederberufung ist zulässig. Mindestens vier 
Mitglieder und stellvertretende Mitglieder sollen die Befähigung zum Richter-
amt haben. Den Vorsitz führt ein Direktor einer Landesmedienanstalt.

§ 12  Kennzeichnungspflicht 

§ 13  anwendungsbereich

§ 14  Kommission für Jugendmedienschutz
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(4) Der KJM können nicht angehören Mitglieder und Bedienstete der Institu-
tionen der Europäischen Union, der Verfassungsorgane des Bundes und der 
Länder, Gremienmitglieder und Bedienstete von Landesrundfunkanstalten der 
ARD, des ZDF, des Deutschlandradios, des Europäischen Fernsehkulturkanals 
„Arte“ und der privaten Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Telemedien 
sowie Bedienstete von an ihnen unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 62 
des Medienstaatsvertrages beteiligten Unternehmen.

(5) Es können Prüfausschüsse gebildet werden. Jedem Prüfausschuss muss 
mindestens jeweils ein in Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 bis 3 aufgeführtes Mitglied der 
KJM oder im Falle seiner Verhinderung dessen Vertreter angehören. Die Prüf-
ausschüsse entscheiden jeweils bei Einstimmigkeit anstelle der KJM. Zu Be-
ginn der Amtsperiode der KJM wird die Verteilung der Prüfverfahren von der 
KJM festgelegt. Das Nähere ist in der Geschäftsordnung der KJM festzulegen.

(6) Die Entscheidung über die Bestätigung der Altersbewertungen nach § 5 
Abs. 2 Satz 3 ist innerhalb von 14 Tagen zu treffen und dem Antragsteller mit-
zuteilen. Für das Bestätigungsverfahren kann ein Einzelprüfer bestellt werden.

(7) Die Mitglieder der KJM sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Staatsvertrag an Weisungen nicht gebunden. Die Regelung zur Vertraulichkeit 
nach § 58 des Medienstaatsvertrages gilt auch im Verhältnis der Mitglieder der 
KJM zu anderen Organen der Landesmedienanstalten.

(8) Die Mitglieder der KJM haben Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen Auf-
wendungen und Auslagen. Näheres regeln die Landesmedienanstalten durch 
übereinstimmende Satzungen.

(1) Die KJM unterrichtet die Vorsitzenden der Gremien der Landesmedienan-
stalten fortlaufend über ihre Tätigkeit. Sie bezieht die Gremienvorsitzenden in 
grundsätzlichen Angelegenheiten, insbesondere bei der Erstellung von Sat-
zungs- und Richtlinienentwürfen, ein.

(2) Die nach Landesrecht zuständigen Organe der Landesmedienanstalten er-
lassen übereinstimmende Satzungen und Richtlinien zur Durchführung dieses 
Staatsvertrages. Sie stellen hierbei das Benehmen mit den nach § 19 anerkann-
ten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle, den in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF her und führen mit 
diesen und der KJM einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch in der Anwen-
dung des Jugendmedienschutzes durch.

Die KJM ist zuständig für die abschließende Beurteilung von Angeboten nach 
diesem Staatsvertrag. Sie ist unbeschadet der Befugnisse von anerkannten 
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle nach diesem Staatsvertrag im 
Rahmen des Satzes 1 insbesondere zuständig für 

1.    die Überwachung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages, 
2.    die Anerkennung von Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle und die 

Rücknahme oder den Widerruf der Anerkennung, 
3.    die Bestätigung der Altersbewertungen nach § 5 Abs. 2 Satz 3, 
4.    die Festlegung der Sendezeit nach § 8, 
5.   die Festlegung der Ausnahmen nach § 9, 
6.    die Prüfung und Genehmigung einer Verschlüsselungs- und Vorsperrtech-

nik, 

§ 15  Mitwirkung der gremien der 
landesmedienanstalten

§ 16  zuständigkeit der KJM
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7.    die Aufsicht über Entscheidungen der Einrichtungen der Freiwilligen Selbst-
kontrolle nach § 19 b Abs. 1 und 2, 

8.    die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien und für Anträge bei der Bundesprüfstelle auf 
Indizierung und 

9.    die Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten nach diesem Staatsvertrag.

(1) Die KJM wird von Amts wegen tätig; leitet ihr eine Landesmedienanstalt 
oder eine oberste Landesjugendbehörde einen Prüffall zu, hat sie ein Prüfver-
fahren einzuleiten. Sie fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit ihrer gesetz lichen 
Mitglieder, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Die Beschlüsse sind zu begründen. In der Begründung sind die wesentlichen 
tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen. Die Beschlüsse der KJM sind 
gegenüber den anderen Organen der zuständigen Landesmedienanstalt bin-
dend. Sie sind deren Entscheidungen zu Grunde zu legen.

(2) Die KJM soll mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und 
den obersten Landesjugendbehörden zusammenarbeiten und einen regelmä-
ßigen Informationsaustausch pflegen.

(3) Die KJM erstattet den Gremien der Landesmedienanstalten, den für den 
Jugendschutz zuständigen obersten Landesjugendbehörden und der für den 
Jugendschutz zuständigen obersten Bundesbehörde alle zwei Jahre einen Be-
richt über die Durchführung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages.

(1) Die durch die obersten Landesjugendbehörden eingerichtete gemeinsame 
Stelle Jugendschutz aller Länder („jugendschutz.net“) ist organisatorisch an 
die KJM angebunden. Die Stelle „jugendschutz.net“ wird von den Landesme-
dienanstalten und den Ländern gemeinsam finanziert. Die näheren Einzelhei-
ten der Finanzierung dieser Stelle durch die Länder legen die für den Jugend-
schutz zuständigen Minister der Länder in einem Statut durch Beschluss fest. 
Das Statut regelt auch die fachliche und haushaltsmäßige Unabhängigkeit der 
Stelle.

(2) „jugendschutz.net“ unterstützt die KJM und die obersten Landesjugend-
behörden bei deren Aufgaben.

(3) „jugendschutz.net“ überprüft die Angebote der Telemedien. Daneben 
nimmt „jugendschutz.net“ auch Aufgaben der Beratung und Schulung bei 
Telemedien wahr.

(4) Bei möglichen Verstößen gegen Bestimmungen dieses Staatsvertrages weist 
„jugendschutz.net“ den Anbieter hierauf hin und informiert die KJM. Bei mög-
lichen Verstößen von Mitgliedern einer anerkannten Einrichtung der Freiwilli-
gen Selbstkontrolle ergeht der Hinweis zunächst an diese Einrichtung. Die an-
erkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle haben innerhalb einer 
Woche ein Verfahren einzuleiten und dies „jugendschutz.net“ mitzuteilen. Bei 
Untätigkeit der anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle in-
formiert „jugendschutz.net“ die KJM.

(1) Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrolle können für Rundfunk und Tele-
medien gebildet werden.

§ 17  verfahren der KJM

§ 18  „jugendschutz.net“

§ 19  einrichtungen der 
Freiwilligen Selbstkontrolle
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(2) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne 
dieses Staatsvertrages anzuerkennen, wenn

1.    die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer benannten Prüfer gewährleistet 
ist und dabei auch Vertreter aus gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigt 
sind, die sich in besonderer Weise mit Fragen des Jugendschutzes befassen,

2.    eine sachgerechte Ausstattung durch eine Vielzahl von Anbietern sicher-
gestellt ist,

3.   Vorgaben für die Entscheidungen der Prüfer bestehen, die in der Spruch-
praxis einen wirksamen Kinder- und Jugendschutz zu gewährleisten geeig-
net sind,

4.    eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang der Überprüfung, bei Ver-
anstaltern auch die Vorlagepflicht, sowie mögliche Sanktionen regelt und 
eine Möglichkeit der Überprüfung der Entscheidungen auch auf Antrag von 
landesrechtlich bestimmten Trägern der Jugendhilfe vorsieht,

5.    gewährleistet ist, dass die betroffenen Anbieter vor einer Entscheidung ge-
hört werden, die Entscheidung schriftlich begründet und den Beteiligten 
mitgeteilt wird und

6.    eine Beschwerdestelle eingerichtet ist.

(3) Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die Entscheidung durch die KJM. 
Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz hat. Ergibt sich danach keine Zuständig-
keit, so ist diejenige Landesmedienanstalt zuständig, bei der der Antrag auf 
Anerkennung gestellt wurde. Die Einrichtung legt der KJM die für die Prüfung 
der Anerkennungsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen vor. 

(4) Die KJM kann die Anerkennung ganz oder teilweise widerrufen oder mit 
Nebenbestimmungen versehen, wenn Voraussetzungen für die Anerkennung 
nachträglich entfallen sind oder die Spruchpraxis der Einrichtung nicht mit den 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages übereinstimmt. Eine Entschädigung für 
Vermögensnachteile durch den Widerruf der Anerkennung wird nicht gewährt.

(5) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle sollen sich 
über die Anwendung dieses Staatsvertrages abstimmen.

(1) Anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle überprüfen im 
Rahmen ihres satzungsgemäßen Aufgabenbereichs die Einhaltung der Bestim-
mungen dieses Staatsvertrages sowie der hierzu erlassenen Satzungen und 
Richtlinien bei ihnen angeschlossenen Anbietern. Sie sind verpflichtet, gemäß 
ihrer Verfahrensordnung nach § 19 Abs. 2 Nr. 4 Beschwerden über die ihr an-
geschlossenen Anbieter unverzüglich nachzugehen. 

(2) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle beurteilen 
die Eignung der Jugendschutzprogramme nach § 11 Abs. 1 und 2 und über-
prüfen ihre Eignung nach § 11 Abs. 4. Zuständig ist die anerkannte Einrich-
tung der Freiwilligen Selbstkontrolle, bei der das Jugendschutzprogramm zur 
Beurteilung eingereicht wurde. Die anerkannte Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle teilt der KJM die Entscheidung und ihre Begründung schrift-
lich mit. 

§ 19a  zuständigkeit und verfahren  
der einrichtungen der  

Freiwilligen Selbstkontrolle 
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(1) Die zuständige Landesmedienanstalt kann durch die KJM Entscheidungen 
einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle, die die Grenzen 
des Beurteilungsspielraums überschreiten, beanstanden und ihre Aufhebung 
verlangen. Kommt eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
ihren Aufgaben und Pflichten nach diesem Staatsvertrag nicht nach, kann die 
zuständige Landesmedienanstalt durch die KJM verlangen, dass sie diese er-
füllen. Eine Entschädigung für hierdurch entstehende Vermögensnachteile wird 
nicht gewährt. 

(2) Hat eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ein Jugend-
schutzprogramm nach § 11 Abs. 1 und 2 als geeignet beurteilt und dabei die 
rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums überschritten, kann die zu-
ständige Landesmedienanstalt durch die KJM innerhalb von drei Monaten 
nach Entscheidung der anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle diese Beurteilung für unwirksam erklären oder dem Anbieter des Jugend-
schutzprogramms gegenüber Auflagen erteilen. Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend.

(3) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die anerkannte 
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz hat.

v. abschnitt
vollzug für anbieter mit ausnahme
des öffentlich-rechtlichen rundfunks

(1) Stellt die zuständige Landesmedienanstalt fest, dass ein Anbieter gegen die 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages verstoßen hat, trifft sie die erforderli-
chen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter.

(2) Für Veranstalter von Rundfunk trifft die zuständige Landesmedienanstalt 
durch die KJM entsprechend den landesrechtlichen Regelungen die jeweilige 
Entscheidung.

(3) Tritt die KJM an einen Rundfunkveranstalter mit dem Vorwurf heran, er 
habe gegen Bestimmungen dieses Staatsvertrages verstoßen, und weist der 
Veranstalter nach, dass die Sendung vor ihrer Ausstrahlung einer anerkannten 
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne dieses Staatsvertrages 
vorgelegen hat und deren Vorgaben beachtet wurden, so sind Maßnahmen 
durch die KJM nur dann zulässig, wenn die Entscheidung oder die Unterlas-
sung einer Entscheidung der anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle die rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums überschritten 
hat. Die KJM teilt der anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
ihre Entscheidung nebst Begründung mit. Wird einem Anbieter einer nicht-
vorlagefähigen Sendung ein Verstoß gegen den Jugendschutz vorgeworfen, 
ist vor Maßnahmen durch die KJM die anerkannte Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle, der der Rundfunkveranstalter angeschlossen ist, zu befassen; 
Satz 1 gilt entsprechend. Für Entscheidungen nach den §§ 8 und 9 gilt Satz 1 
entsprechend. Dieser Absatz gilt nicht bei Verstößen gegen § 4 Abs. 1.

(4) Für Anbieter von Telemedien trifft die zuständige Landesmedienanstalt 
durch die KJM entsprechend § 109 des Medienstaatsvertrages die jeweilige 
Entscheidung. 

§ 19b  aufsicht über einrichtungen der 
Freiwilligen Selbstkontrolle 

§ 20  aufsicht
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(5) Gehört ein Anbieter von Telemedien einer anerkannten Einrichtung der Frei-
willigen Selbstkontrolle im Sinne dieses Staatsvertrages an oder unterwirft er 
sich ihren Statuten, so ist bei behaupteten Verstößen gegen den Jugendschutz, 
mit Ausnahme von Verstößen gegen § 4 Abs. 1, durch die KJM zunächst diese 
Einrichtung mit den behaupteten Verstößen zu befassen. Maßnahmen nach 
Absatz 1 gegen den Anbieter durch die KJM sind nur dann zulässig, wenn die 
Entscheidung oder die Unterlassung einer Entscheidung der anerkannten Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle die rechtlichen Grenzen des Beurtei-
lungsspielraums überschreitet. Bei Verstößen gegen § 4 haben Widerspruch 
und Anfechtungsklage des Anbieters von Telemedien keine aufschiebende Wir-
kung.

(6) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem der betroffene 
Anbieter seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen ständigen 
Aufenthalt hat; § 119 des Medienstaatsvertrages gilt entsprechend. Sind nach 
Satz 1 mehrere Landesmedienanstalten zuständig oder hat der Anbieter sei-
nen Sitz im Ausland, entscheidet die Landesmedienanstalt, die zuerst mit der 
Sache befasst worden ist.

(7) Treten die KJM, eine Landesmedienanstalt oder „jugendschutz.net“ an einen 
Anbieter mit dem Vorwurf heran, er habe gegen Bestimmungen dieses Staats-
vertrages verstoßen, so weisen sie ihn auf die Möglichkeit einer Mitgliedschaft 
in einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle und die damit 
verbundenen Rechtsfolgen hin.

(1) Ein Anbieter von Telemedien ist verpflichtet, der KJM Auskunft über die An-
gebote und über die zur Wahrung des Jugendschutzes getroffenen Maßnah-
men zu geben und ihr auf Anforderung den unentgeltlichen Zugang zu den 
Angeboten zu Kontrollzwecken zu ermöglichen.

(2) Anbieter, die ihren Sitz nach den Vorschriften des Digitale-Dienste-Gesetzes 
sowie des Medienstaatsvertrages nicht in Deutschland haben, haben im In-
land einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen und in ihrem Angebot in 
leicht erkennbarer und unmittelbar erreichbarer Weise auf ihn aufmerksam zu 
machen. An diese Person können Zustellungen in Verfahren nach § 24 oder in 
Gerichtsverfahren vor deutschen Gerichten wegen der Verbreitung rechtswidri-
ger Inhalte bewirkt werden. Das gilt auch für die Zustellung von Schriftstücken, 
die solche Verfahren einleiten oder vorbereiten.

(3) Der Abruf oder die Nutzung von Angeboten im Rahmen der Aufsicht, der 
Ahndung von Verstößen oder der Kontrolle ist unentgeltlich. Anbieter haben 
dies sicherzustellen. Der Anbieter darf seine Angebote nicht gegen den Abruf 
oder die Kenntnisnahme durch die zuständige Stelle sperren oder den Abruf 
oder die Kenntnisnahme erschweren.

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bundesverwaltungs-
gericht auch darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf der Ver-
letzung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages beruhe.

§ 21  auskunftsansprüche

§ 22  revision zum  
bundesverwaltungsgericht
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vi. abschnitt
ahndung von verstößen der anbieter mit 
ausnahme des öffentlich-rechtlichen rundfunks

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Angebote verbreitet oder zugäng-
lich macht, die offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder 
Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung der besonderen Wir-
kungsform des Verbreitungsmediums schwer zu gefährden. Handelt der Täter 
fahrlässig, so ist die Freiheitsstrafe bis zu 6 Monate oder die Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätze.

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter vorsätzlich oder fahrlässig 

1.     Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die
     a)   entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Propagandamittel im Sinne des Straf-

gesetzbuches darstellen,
     b)   entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Kennzeichen verfassungswidriger Or-

ganisationen verwenden,
   c)  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zum Hass gegen Teile der Bevölkerung 

oder gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch Volkstum 
bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen 
gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch an-
greifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe 
beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden,

   d)  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 1. Alternative eine unter der Herrschaft 
des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des 
Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet 
ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leugnen oder verharmlosen,

   e)  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 2. Alternative den öffentlichen Frieden 
in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stören, dass 
die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft gebilligt, ver-
herrlicht oder gerechtfertigt wird,

   f )  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 grausame oder sonst unmenschliche 
Gewalttätigkeiten gegen Menschen in einer Art schildern, die eine 
Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten aus-
drückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in 
einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt; dies gilt auch 
bei virtuellen Darstellungen,

   g)  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 
des Strafgesetzbuches genannten rechtswidrigen Tat dienen,

   h)  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 den Krieg verherrlichen,
   i)  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 gegen die Menschenwürde versto-

ßen, insbesondere durch Darstellung von Menschen, die sterben oder 
schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder 
waren, wobei ein tatsächliches Geschehen wiedergegeben wird, ohne 
dass ein berechtigtes Interesse gerade für diese Form der Darstellung 
oder Berichterstattung vorliegt,

   j)  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Kinder oder Jugendliche in unnatür-
lich geschlechtsbetonter Körperhaltung darstellen; dies gilt auch bei 
virtuellen Darstellungen,

§ 23  Strafbestimmung

§ 24  Ordnungswidrigkeiten
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   k)  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 kinderpornografisch im Sinne des 
§ 184b Abs. 1 des Strafgesetzbuches oder jugendpornografisch im 
Sinne des § 184c Abs. 1 des Strafgesetzbuches oder pornografisch 
sind und Gewalttätigkeiten, den sexuellen Missbrauch von Kindern 
oder Jugendlichen oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tie-
ren zum Gegenstand haben; dies gilt auch bei virtuellen Darstellun-
gen, oder

   l)   nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 in die Liste jugendgefährdender Medien 
nach § 18 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind und 
eine Feststellung nach § 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder 
eine bejahende Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutzge-
setzes erfolgt ist oder die mit einem in diese Liste aufgenommenen 
Werk, für das eine Feststellung nach § 18 Abs. 5 des Jugendschutz-
gesetzes oder eine bejahende Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des Ju-
gendschutzgesetzes erfolgt ist, ganz oder im Wesentlichen inhalts-
gleich sind,

2.     entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 Angebote verbreitet oder zu-
gänglich macht, die in sonstiger Weise pornografisch sind,

3.     entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 Angebote verbreitet oder zu-
gänglich macht, die in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 
Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind, ohne dass eine Fest-
stellung nach § 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine bejahende 
Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist oder 
die mit einem in diese Liste aufgenommenen Werk, für das keine Fest-
stellung nach § 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder bejahende Ein-
schätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist, ganz 
oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind,

4.     entgegen § 5 Abs. 1 Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die ge-
eignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beein-
trächtigen, ohne dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der 
betroffenen Altersstufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen, es sei 
denn, er kennzeichnet fahrlässig entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 sein 
Angebot mit einer zu niedrigen Altersstufe,

4a.    entgegen § 5a keine angemessenen Maßnahmen ergreift, um Kinder und 
Jugendliche vor entwicklungsbeeinträchtigenden Angeboten zu schützen,

4b.    entgegen § 5c Abs. 1 Ankündigungen von Sendungen mit Bewegtbildern 
außerhalb der geeigneten Sendezeit und unverschlüsselt verbreitet,

4c.    entgegen § 5c Abs. 2 Sendungen verbreitet, ohne ihre Ausstrahlung durch 
akustische Zeichen oder durch optische Mittel kenntlich zu machen,

5.     entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 Werbung für indizierte Angebote verbreitet 
oder zugänglich macht,

6.     entgegen § 6 Abs. 1 Satz 3 die Liste der jugendgefährdenden Medien ver-
breitet oder zugänglich macht,

7.     entgegen § 6 Abs. 1 Satz 4 einen dort genannten Hinweis gibt,
8.     entgegen § 7 keinen Jugendschutzbeauftragten bestellt,
9.     Sendeformate entgegen Sendezeitbeschränkungen nach § 8 Abs. 2 ver-

breitet,
10.    Sendungen, deren Eignung zur Beeinträchtigung der Entwicklung nach 

§ 5 Abs. 2 vermutet wird, verbreitet, ohne dass die KJM oder eine von die-
ser hierfür anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle von 
der Vermutung gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 abgewichen ist,
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11.    Angebote ohne den nach § 12 erforderlichen Hinweis verbreitet,
12.    entgegen einer vollziehbaren Anordnung durch die zuständige Aufsichts-

behörde nach § 20 Abs. 1 nicht tätig wird,
13.    entgegen § 21 Abs. 1 seiner Auskunftspflicht nicht nachkommt,
13a.   entgegen § 21 Abs. 2 keinen Zustellungsbevollmächtigten benennt oder
14.    entgegen § 21 Abs. 3 Satz 3 Angebote gegen den Abruf durch die zustän-

dige Aufsichtsbehörde sperrt.

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich

1.    entgegen § 11 Abs. 5 Telemedien als für Kinder oder Jugendliche der be-
treffenden Altersstufe geeignet falsch kennzeichnet oder

2.    im Rahmen eines Verfahrens zur Anerkennung einer Einrichtung der Frei-
willigen Selbstkontrolle nach § 19 Abs. 3 falsche Angaben macht.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro ge-
ahndet werden.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist die zuständige Landesmedienanstalt. Zu-
ständig ist in den Fällen des Absatzes 1 und des Absatzes 2 Nr. 1 die Landes-
medienanstalt des Landes, in dem die Zulassung des Rundfunkveranstalters 
erteilt wurde oder der Anbieter von Telemedien seinen Sitz, Wohnsitz oder in 
Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine 
Zuständigkeit, so ist diejenige Landesmedienanstalt zuständig, in deren Be-
zirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. Zuständig ist im Falle des 
Absatzes 2 Nr. 2 die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Einrichtung 
der Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz hat. Ergibt sich danach keine Zustän-
digkeit, so ist diejenige Landesmedienanstalt zuständig, bei der der Antrag auf 
Anerkennung gestellt wurde. Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die 
Entscheidungen durch die KJM.

(5) Über die Einleitung eines Verfahrens hat die zuständige Landesmedienan-
stalt die übrigen Landesmedienanstalten unverzüglich zu unterrichten. Soweit 
ein Verfahren nach dieser Bestimmung in mehreren Ländern eingeleitet wurde, 
stimmen sich die beteiligten Behörden über die Frage ab, welche Behörde das 
Verfahren fortführt.

(6) Die zuständige Landesmedienanstalt kann bestimmen, dass Beanstandun-
gen nach einem Rechtsverstoß gegen Regelungen dieses Staatsvertrages sowie 
rechtskräftige Entscheidungen in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren nach 
Absatz 1 oder 2 von dem betroffenen Anbieter in seinem Angebot verbreitet 
oder in diesem zugänglich gemacht werden. Inhalt und Zeitpunkt der Bekannt-
gabe sind durch die zuständige Landesmedienanstalt nach pflichtgemäßem 
Ermessen festzulegen.

(7) Die Verfolgung der in Absatz 1 und 2 genannten Ordnungswidrigkeiten ver-
jährt in sechs Monaten.
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vii. abschnitt
Schlussbestimmungen 

Anerkannte Jugendschutzprogramme nach § 11 Abs. 2 des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages vom 10. bis 27. September 2002, in der Fassung des 
Dreizehnten Staatsvertrages zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge, 
bleiben vom Inkrafttreten dieses Staatsvertrages bis zum Ablauf des 30. Sep-
tember 2018 unberührt.

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der ver-
tragsschließenden Länder zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von 
einem Jahr gekündigt werden. Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht 
gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre 
späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden 
der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines 
Landes lässt das Vertragsverhältnis unter den übrigen Ländern unberührt, je-
doch kann jedes der übrigen Länder das Vertragsverhältnis binnen einer Frist 
von drei Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung zum gleichen Zeit-
punkt kündigen.

Änderungen dieses Staatsvertrages unterliegen der Notifizierungspflicht ge-
mäß der Richtlinie 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der tech-
nischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsge-
sellschaft.

§ 25  übergangsbestimmung

§ 26  geltungsdauer, Kündigung

§ 27  notifizierung
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„Ungeachtet der Anpassung in § 59 Abs. 4 Satz 1 des Medienstaatsvertrages 
werden die Bemühungen um Maßnahmen zur Sicherung regionaler und loka-
ler Medienvielfalt und um ein zukunftsfähiges Medienkonzentrationsrecht 
fortgesetzt (Ziffern 3 und 5 der Protokollerklärung aller Länder zum Staatsver-
trag zur Modernisierung Medienordnung in Deutschland vom 14. April 2020). 
Dabei sollen weiterhin auch Regelungen einbezogen werden, die insbesonde-
re in Ländern ohne oder ohne flächendeckende regionale Fenster zur Vielfalt 
der lokalen und regionalen Angebote beitragen können (Protokollerklärung 
aller Länder zum 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag).“

PrOtOKOllerKlärung  
Der länDer baDenWürtteMberg, branDenburg, 
MecKlenburgvOrPOMMern, SaarlanD,  
SachSen, SachSenanhalt unD thüringen  
zu § 59 abS. 4 DeS MeDienStaatSvertrageS
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